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Herr Präsident,
Hochgeehrte Herren,

Wir haben die Ehre, Ihnen mit dieser Botschaft folgende internationale
Übereinkommen betreffend die Seeschiffahrt zur Genehmigung zu unterbreiten :

die an der Genfer Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen vom 24. Fe-
bruar 1958 abgeschlossenen Konventionen über die völkerrechtlichen Verhält-
nisse des Meeres, nämlich:

1. das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1958 über das Küsten-
meer und die Anschlusszone,

2. das Internationale Übereinkommen vom 29, April 1958 über die Hohe See,
3. das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1958 über die Fischerei

und die Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See,
4. das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1958 über den Festland-

sockel,
5. das Fakultative Unterzeichnungsprotokoll vom 29. April 1958 über die

obligatorische Beilegung von Streitigkeiten

ferner die an der X. und XI. Session der Diplomatischen Seerechtskonferenz
in Brüssel abgeschlossenen seehandelsrechtlichen Übereinkommen, nämlich:

1. das Internationale Übereinkommen vom 10. Oktober 1957 über die Be-
schränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen und
das Internationale Übereinkommen vom 29, April 1961 zur Vereinheit-
lichung von Regeln über die Beförderung von Reisenden auf See
sowie die in London an der Internationalen Konferenz zum Schütze des

menschlichen Lebens auf See vom 17,Mai bis 17. Juni 1960 und an der Inter-
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nationalen Konferenz zur Verhütung der Verschmutzung des Meeres durch Öl
im Jahre 1954 ausgearbeiteten schiffahrtspolizeilichen Konventionen, nämlich:

1. das Internationale Übereinkommen vom 17.Juni I960 zum Schütze des
menschlichen Lebens auf See und

2. das Internationale Übereinkommen vom 12. Mai 1954 zur Verhütung der
Verschmutzung des Meeres durch Öl, mit den Änderungen und Ergänzun-
gen dieser Konvention vom 11. April 1962.

Einleitung

Über die Bedeutung der Kodifikation der völkerrechtlichen Nonnen über
das Seerecht sowie der internationalen Vereinheitlichung des öffentlichen und
privaten Seerechts haben wir Ihnen bereits in unserer Botschaft vom 11. Dezem-
ber 1953 (Bßl 1953, III, 749) über die Genehmigung verschiedener internationa-
ler Übereinkommen betreffend die Seeschiffahrt berichtet. Wir können daher in
bezug auf die heute vorliegenden Abkommen, welche ihrerseits eine schriftliche
Fixierung des Völkerrechts und eine Vervollständigung und Erweiterung der
Rechtsvereinheitlichung darstellen, auf diese Botschaft verweisen. Zu Beginn des
Jahres 1965 verfugte die schweizerische Hochseeflotte über 31 Einheiten zum
grössten Teil neuester Bauart mit einer Gesamttonnage von rund 180000 BRT
oder ungefähr 267000 DWT. An den internationalen Konferenzen zur Verein-
heitlichung des Seerechts nimmt die Schweiz aktiv teil, und diese Mitarbeit ist für
ihre Stellung als Binnenstaat mit einer eigenen Flotte unter Schweizer Flagge
förderlich und bekräftigt die allgemeine Anerkennung unseres Landes als see-
fahrende Nation. Die Bedenken gegen die Führung der Flagge eines Binnen-
staates zur See gehören der Vergangenheit an. Um so wichtiger ist es deshalb,
dass sich unser Land an der internationalen Vereinheitlichung des Seerechts
beteiligt, sein eigenes Recht in das Weltseerecht eingliedert und einen Beitrag zur
internationalen Rechtssicherheit leistet.

Im Unterschied zu früheren seerechtlichen Konventionen, die nur Teil-
gebiete des öffentlichen oder privaten Seerechts vereinheitlichten, brachte die
grosse Genfer Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen von 1958 eine umfas-
sende Kodifikation des Seevölkerrechts in Friedenszeiten, das bisher nur zu
einem geringen Teil durch Staatsverträge geregelt war, zum grössten Teil aber
auf der internationalen Übung, welche auch in der Gerichtspraxis der seefahren-
den Staaten ihren Niederschlag fand, beruhte. Für die Schweiz als Binnenstaat
ist die durch diese Kodifikation geschaffene Rechtssicherheit auf den Weltmeeren
von überragender Bedeutung, weshalb sie bei der Ratifikation dieser Überein-
kommen nicht abseits stehen kann. Auch die weiteren, Ihnen zur Genehmigung
unterbreiteten Abkommen fördern die Rechtseinheit zur See und liegen im
Interesse unseres Landes.

Seit jeher und schon bevor eine eigene schweizerische Hochseeflotte bestand,
hat sich die Schweiz an verschiedenen internationalen Übereinkommen und an-
deren Texten hinsichtlich der Seeschiffahrt beteiligt, worüber nachstehende
Übersicht Auskunft gibt :
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I. Internationale Übereinkommen
und andere Texte des Seevölkerrechts

- Pariser Erklärung vom 16. April 1856 betreffend das europäische Seerecht in
Kriegszeiten (BS 11, 439);

- Übereinkommen vom 9.Dezember 1923 über die internationale Rechtsord-
nung (Regime) der Seehäfen (Meerhäfen) und Statut (BS 13, 529);

- Erklärung vom 20. April 1921 über die Anerkennung des Flaggenrechts der
Staaten ohne Meeresküste (BS 13, 543);

- Abkommen vom 6. März 1948 zur Schaffung einer Zwischenstaatlichen bera-
tenden Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) (AS 1958, 983);

- Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See
(AS 1951, 207);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Anwendung der Grundsätze
des Genfer Abkommens auf den Seekrieg (BS 11, 522);

- Abkommen vom 29. Juli 1899 betreffend die Ausdehnung der Genfer Konven-
tion vom 22. August 1864 auf den Seekrieg (BS 11, 516);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der
neutralen Mächte im Falle eines Seekriegs (BS 11, 476);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Behandlung der feindlichen Kauf*
fahrteischiffe beim Ausbruche der Feindseligkeiten (BS 11, 440);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Umwandlung von Kauffahrtei-
schiffen in Kriegsschiffe (BS 11, 446);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Legung von unterseeischen selbst-
tätigen Kontaktminen (BS 11, 450);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend Beschiessung durch Seestreit-
kräfte in Kriegszeiten (BS 11, 456);

- Abkommen vom 18. Oktober 1907 über gewisse Beschränkungen in der Aus-
übung des Beuterechts im Seekrieg (BS 11, 462);
Regeln vom 22. April 1930 betreffend die Massnahmen der Unterseeboote
gegen Handelsschiffe (BS 77, 467);
Internationale Übereinkunft vom 21. Dezember 1904 über die Befreiung der
Hospitalschiffe von Hafenabgaben (BS 77, 531).

u. Internationale Übereinkommen
des Seehandels-, Arbeits- und Verfahrensrechts

Internationales Übereinkommen vom l O.April 1926 zur einheitlichen Fest-
stellung einzelner Regeln über Privilegien und Hypotheken an Seeschiffen
(AS 1954, 751);
Internationales Übereinkommen vom 25. April 1924 zur einheitlichen Fest-
stellung einzelner Regeln über die Konnossemente nebst Schlussprotokoll
(AS 1954, 758);
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- Internationales Übereinkommen vom 23. September 1910 zur einheitlichen
Feststellung einzelner Regeln über den Zusammenstoss von Schiffen (AS 1954,
768);

- Internationales Übereinkommen vom 23. September 1910 zur einheitlichen
Feststellung einzelner Regeln über die Hilfeleistung und die Bergung in See-
not (AS 1954, 773);

- Internationales Übereinkommen vom 10. April 1926 zur einheitlichen Fest-
stellung einzelner Regeln über die Immunität der staatlichen Seeschiffe nebst
Zusatzprotokoll (AS 1954, 778);

- Internationales Übereinkommen vom 10. Mai 1952 zur einheitlichen Feststel-
lung einzelner Regeln über die strafrechtliche Zuständigkeit bei Schiffszusam-
menstössen und anderen Ereignissen der Seeschiffahrt (AS 1956, 716);

- Internationales Übereinkommen vom 10. Mai 1952 zur einheitlichen Fest-
stellung einzelner Regeln über die zivilrechtliche Zuständigkeit bei Schiffs-
zusammenstössen (AS 1956, 719);

- Internationales Übereinkommen vom 10. Mai 1952 zur einheitlichen Feststel-
lung einzelner Regeln über die vorsorgliche Beschlagnahme von Seeschiffen
(AS 1956, 723);

- Übereinkommen (Nr. 8) von 1920 betreffend die Gewährung einer Entschädi-
gung für Arbeitslosigkeit infolge Schiff brach (AS 7950,462);

- Übereinkommen (Nr. 15) von 1921 über das Mindestalter für die Zulassung
von Jugendlichen zur Beschäftigung als Kohlenzieher (Trimmer) oder Heizer
(AS 7960, 465);

- Übereinkommen (Nr. 16) von 1921 über die pflichtgemässe ärztliche Unter-
suchung der in der Seeschiffahrt beschäftigten Rinder und Jugendlichen
(AS 1960, 467);

- Übereinkommen (Nr.23) vom 23. Juni 1926 über die Heimschaffung der
Schiffsleute (AS I960, 470);

- Übereinkommen (Nr. 58) vom 24. Oktober 1936 über das Mindestalter für die
Zulassung von Kindern zur Arbeit auf See (geänderter Wortlaut vom Jahre
1936) (AS 1960, 473);

- Vereinbarung über Flüchtlingsseeleute vom 23. November 1957(AS/Pd4,145).

Durch das Seeschiffahrtsgesetz vom 23. September 1953 und die Vollzugs-
verordnung vom 20.November 1956 sind überdies als Landesrecht anwendbar
erklärt worden
- die York-Antvverpener-Regeln von 1950 betreffend die Havarie-Grosse (ange-

nommen vom Comité Maritime International 1949 in Amsterdam und von der
International Law Association 1950 in Kopenhagen) (AS 1956, 1359);

- die Artikel 6-17 des Übereinkommens (Nr. 92) vom 18. Juni 1949 über die
Quartierräume der Besatzung an Bord von Schiffen (Neufassung vom Jahre
1949) (AS 1956,1413).
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m. Internationale Übereinkommen
und andere Texte des Seeverwaltungsrechts

- Internationales Übereinkommen vom 10. Juni 1948 zum Schütze des mensch-
lichen Lebens auf See (nebst Regeln zur Verhütung von Zusammenstössen auf
See [Anhang B zum Schlussprotokoll der Internationalen Konferenz zum
Schütze des menschlichen Lebens auf See von 1948]) (AS 1954, 785; 1956,
1394);

- Internationales Übereinkommen vom 5. Juli 1930 über den Freibord der Kauf-
fahrteischiffe (AS 1954, 912);

- Abkommen vom 24. September 1931 zur Regelung des Walfischfanges (BS14,
211);

- Übereinkommen vom 2 I.Juni 1929 über die Gewichtsbezeichnung an schwe-
ren, auf Schiffen beforderten Frachtstücken (BS 14, 82) ;

- die gestützt auf den Bundesbeschluss vom l. Oktober 1952 über die Ermächti-
gung des Bundesrates zum Austausch von Gegenrechtserklärungen betreffend
die Besteuerung von Unternehmungen der Seeschiffahrt, der Binnenschiffahrt
und der Luftfahrt (AS 1953, 1) mit Belgien (AS 1958, 46), dem Belgischen
Kongo (AS 1959, 617), Brasilien (AS 7955,1107), Dänemark (AS 1954,1073,
1105) und der Südafrikanischen Union (AS 1956,607) vorgenommenen Noten-
wechsel; Notenaustausch über das gleiche Gebiet mit Argentinien (AS 7950,
563);

- Abkommen zwischen der Schweiz und Portugal vom 10. Mai 1958 über die
Behandlung der Schiffahrtsunternehmungen (AS 795«, 751).

Die neu zur Genehmigung vorgeschlagenen Übereinkommen ergänzen und
vervollständigen die durch die aufgezählten Konventionen geschaffene Rechts-
einheit. Gleichzeitig hätte der Beitritt unseres Landes zu diesen Übereinkommen
zur Folge, dass die Schweiz von einer eigenen landesrechtlichen Regelung Um-
gang nehmen kann, dafür aber von den übrigen Kontraktstaaten Gegenrecht
erlangt und unseren Seeschiffen in fremden Häfen und auf dem Meer eine sichere
Rechtsgrundlage verschafft.

L Die Genfer Konventionen von 1958

An der Genfer Seerechtskonferenz von 1958, die am 24.Februar 1958 vom
Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements eröffnet würde, waren
86 Staaten vertreten. Die Konferenz glich in ihrer personellen Zusammensetzung
und Grosse einer Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die Einberufung
der Seerechtskonferenz stellte den ersten grossen Versuch der in der UNO zu-
sammengefassten neuen Staatengemeinschaft dar, ein umfassendes Gebiet des
allgemeinen Völkergewohnheitsrechts zu kodifizieren.

Für die Schweiz, deren Delegation unter der Leitung von Botschafter Dr.
P.Rüegger stand, hatte die Konferenz auch deshalb besondere Bedeutung, weil
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ihr durch Resolution der UNO-Generalversarnmlung von 21. Februar 1957 u. a.
zur Aufgabe gestellt worden war, die Rechtsstellung der Binnenstaaten und ihres
freien Zugangs zum Meer zu behandeln und festzulegen, eine Frage, an der unser
Land naturgemäss sehr interessiert ist. Die übrigen Binnenstaaten (Österreich,
Tschechoslowakei, Luxemburg, Vatikanstaat, Ungarn, San Marino, Bolivien,
Laos,Paraguay,Nepal,AfghanistanundWeissrussland) suchten schon vor Beginn
der Konferenz die Mitwirkung unseres Landes, dessen Rechtsstellung ihnen
gleichsam als Vorbild vorschwebte. Der Bundesrat sah sich deshalb veranlasst,
dem Wunsche einiger Binnenstaaten stattzugeben und auf den 10.-15. Februar
1958 eine Vorkonferenz der Binnenstaaten in Genf einzuberufen, die unter dem
Vorsitz des schweizerischen Delegationschefs tagte.

Während für die übrigen Probleme des zu kodifizierenden Seevölkerrechts
ein Entwurf und Motive der «Commission de droit international» der UNO
vorlagen, fehlte es an vorbereitenden Projekten für die Rechtsstellung der Binnen-
staaten, was die Arbeiten der Vorkonferenz - und auch der Hauptkonferenz auf
diesem Gebiete - erschwerte. Einige Binnenstaaten befürworteten mit Nach-
druck den Abschluss einer weitgehenden Sonderkonvention, in der alle Rechte
der Binnenstaaten enthalten sein sollten. Andere Staaten ohne Meeresküste
pflichteten der Auffassung der Schweiz bei, die Rechte der Binnenländer seien
nur in Zusammenarbeit mit den maritimen Staaten und im Rahmen der allge-
meinen Konventionen zu regeln, während die bestehenden, regional verschiede-
nen und oft weitergehenden Regelungen vorzubehalten wären. Teils versuchten
Binnenstaaten auch, die Plattform der UNO dazu zu benützen, um auf Welt-
ebene zu erreichen, was ihnen auf bilateraler Basis mit ihren Nachbarstaaten ver-
sagt geblieben war. Die Forderungen einzelner Staaten ohne Meeresküste gingen
so weit, dass die Uferstaaten, wenn schon nicht offen ablehnend, so doch mit
grösstei?Zurückhaltung reagierten. Das Bestreben, eine Sonderkonvention abzu-
schliessen, barg die Gefahr in sich, dass sie von den massgebenden maritimen
Staaten nicht ratifiziert worden wäre und somit scheitern würde, was eine unlieb-
same präjudizielle Wirkung auch auf die bestehende Rechtslage der Schweiz hätte
haben können. In Anbetracht der Transitverträge der Schweiz mit ihren Nach-
barn, des Genfer Seehafenstatuts von 1923, der Deklaration von Barcelona von
1921 über die Anerkennung der Flagge der Staaten ohne Meeresküste und vor
allem der durch die Mannheimer-Akte von 1868 garantierten Freiheit der Rhein-
schiffahrt von Basel bis in das offene Meer war zu befürchten, dass eine Sonder-
konvention über die Rechte der Binnenstaaten auf Weltebene einen Rückschritt
bedeuten würde, da die allgemein zu kodifizierenden Rechte hinter jenen zurück-
geblieben wären, die der Schweiz gestützt auf die erwähnten Staatsverträge
bereits zustanden. Die Stellung der Schweiz an der Vorkonferenz und an der
Hauptkonferenz war insofern schwierig, als grundsätzlich die Solidarität unter
den Binnenstaaten gewahrt werden musste, anderseits aber übersetzte Forderun-
gen nicht unterstützt werden konnten.

Die heftigen Debatten unterstrichen die Schwierigkeit der Situation, und es
darf deshalb als um so erfreulicher bezeichnet werden, dass es der schweizeri-
schen Delegation gelang, gegen Ende der Konferenz einen auf neuen Grundlagen
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aufgebauten Verständigungsvorschlag zur einstimmigen Annahme durch Ufer-
und Binnenstaaten zu bringen. Der schweizerische Vorschlag beruhte darauf, dass
in den Konventionen über das Küstenmeer und die Hohe See die Rechte der
Binnenstaaten ohne Unterschied zu den maritimen Staaten eingebaut werden
sollten, so dass die Annahme der Hauptkonventionen gleichzeitig auch die Rechte
der Binnenstaaten einschliessen und damit die Gefahr einer der Ablehnung aus-
gesetzten Sonderkonvention gebannt würde. Was den am meisten umstrittenen
Anspruch auf freien Zugang zum Meer betraf, galt es einmal der Auffassung zum
Durchbruch zu verhelfen, dass er sich nicht aus dem Prinzip der Freiheit der
Meere, sondern aus dem Grundsatz der Verkehrsfreiheit zu Lande herleitet und
nur soweit in seerechtlichem Zusammenhang steht, als der Binnenstaat, um die
ihm zustehende Freiheit des Meeres ausüben zu können, darauf angewiesen ist;
eine allgemeine Transitfreiheit hat zudem auf Gegenseitigkeit zu beruhen und
kann nicht nur eine Servitut zu Lasten der maritimen Staaten darstellen.

Zur Regelung dieser Frage legte die schweizerische Delegation einen Ver-
tragstext vor, welcher eine Grundsatzerklärung, verbunden mit einem pactum de
contrahendo, enthielt. Die Gleichberechtigung der Binnenstaaten in den Meer-
häfen und ihr freies Zugangsrecht wurden grundsätzlich anerkannt, und die
Binnenstaaten angehalten, mit den sie von der Meeresküste trennenden Küsten-
staaten Abkommen zur Verwirklichung dieses Grundsatzes abzuschlicssen.

Die bestehenden internationalen Garantien der Schweiz für ihren freien
Zugang zum Meer sind durch diese Regelung universell bestätigt worden, ohne
dass die neue Umschreibung eine Beeinträchtigung unserer bisherigen Stellung
mit sich bringen würde. Allein schon um diese erneut erkämpfte Bestätigung der
Rechte der Schweiz auf freien Zugang zum Meer und auf Führung der Landes-
flagge auf den Weltmeeren zu erhalten, ist eine Ratifikation der Genfer Konven-
tionen, die schweizerischerseits unterzeichnet worden sind, geboten.

1. Das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1958
über das Küstenmeer und die Anschlusszone

Diesem Übereinkommen sin d bi s heute die folgenden 22 Staaten beigetreten :
Australien, Bulgarien, Weissrussland, Kambodscha, Tschechoslowakei, Malay-
sia, Haiti, Ungarn, Israel, Madagaskar, Nigeria, Portugal, Rumänien, Senegal,
Sierra Leone, Südafrika, Ukraine, Sowjetunion, Grossbritannien, Vereinigte
Staaten von Amerika, Venezuela, Dominikanische Republik. Es trat am l O.Sep-
tember 1964 in Kraft.

Das Abkommen umfasst vorwiegend die Kodifikation geltender und allge-
mein anerkannter Regeln des Völkerrechts, aber auch positive Lösungen bisheri-
ger Streitpunkte. Mit Ausnahme der Festlegung der Breite des Küstenmeeres und
einer Regelung der Frage der sogenannten historischen Buchten enthält die
Konvention eine umfassende Normierung der völkerrechtlichen Bestimmungen
über die Territorialgewässer und die sogenannte «zone contigue» in Friedens-
zeiten.

Die Souveränität des Küstenstaates über seine Territorialgewässer wird an-
erkannt. Diese erstreckt sich auch auf den Luftraum über dem Küstenmeer und
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den Meeresgrund und Meeresuntergrund, Die Methoden f iir die Festsetzung der
Grenzen des Kiistenmeeres werden in der Kon vention festgelegt. Der bedeutsame
Grundsatz, dass alle Schiffe, auch jene der Binnenstaaten, das Recht der fried-
lichen Durchfahrt durch fremde Kiistenmeere besitzen (Art, 14ff.), darf als
Kardinalpunkt der Konvention bezeichnet werden. Die straf- und zivilrecbt-
lichen Kompetenzen des Uferstaates und des Flaggenstaates des Schiffes, das die
friedlicbe Durchfahrt in Anspruch nimmt, sind geregelt.

Die Konvention befasst sich auch mit der «anschliesscnden Zone», die von
den einzelnen Kiistenstaaten in unterschiedlicher Breite je nach den beabsichtig-
ten polizeilichen Befugnissen festgelegt worden war. Das Abkommen sieht vor,
dass diese Zone ein Teil der Hohen See ist und somit nicht unter der Souveranitat
des Uferstaates steht, dieser vielmehr nur die erforderliche Kontrolle ausiiben
kann, um Verstosse gegen seine Zoll-, Finanz-, Einwanderungs- oder Gesund-
heitsvorschriften auf seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Kustenmeer zu ver-
hindern. Die hiefiir in Anspruch genommene Anschlusszone darf sich jedoch
nicht weiter als 12 Seemeilen iiber die Ausgangslinie hinaus erstrecken, von der
aus die Breite des Kustenmeeres gemessen wird. Ist letzteres bereits auf 12 Meilen
festgelegt, bleibt kein Raum mehr fur eine Anschlusszone.

Leider blieb es der Konvention versagt, die Breite des Kustenmeeres einheit-
lich zu regeln. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anhangern der
klassischen Dreimeilenzone (1 Seemeile — 1,852 km) und der von zahlreichen
Staaten anbegehrten 12-Meilenzone konnten nicht uberbruckt werden.

Zur Regelung dieser an der ersten Konferenz ungelosten Frage wurde eine
zweite Konferenz der UNO einberufen, die vom 17-Marz bis 26.April 1960 in
Genf tagte und an der auch die Schweiz vertreten war. Die Anhanger der Drei-
meilenzone, meistens Staaten mit grossen Handelsflotten, waren zu wesentlichen
Konzessionen bereit und schlugen die sogenannte «6 + 6 Meilen-Formel» vor,
wonach die Kiistengewasser eine Breite von 6 Meilen und die anschliessende
Fischereizone weitere 6 Meilen betragen sollte; in letzterer sollten die bestehenden
Fischereirechte anderer Staaten wahrend einer Ubergangszeit von 5 Jahren noch
gewahrt bleiben. Dieser amerikanisch-kanadischc Vorschlag wurde in der
zustandigen Konferenz-Kommission mit 43:33 Stimmen, bei 12 Enthaltungen,
angenommen. In der denkwilrdigen Plenarabstimraung vom 26. April 1960
vereinigte er jedoch nur 54 Stimmen auf sich; bei 28 Neinstimrnen und 5 Enthal-
tungen wurde die erforderlicheZweidrittelsmehrhcit nicht erreicht, und die zweite
Genfer Seerechtskonferenz endete ihrerseits mit einem Misserfolg in dieser Frage.
Trotzdem besitzt die vorliegende Konvention von 1958 als Instrument des kodi-
fizierten Volkerrechts ihren Wert.

2. Das Internationale Ubereinkommen vom 29. April 1958 iiber die Hohe See

Jene Teile des Weltmeeres, die weder zu den Kiistengewassern noch zu den
Binnengewassern eines Staatcs gehoren, werden als Hohc See bezeichnet. Da
diese alien Nationen offensteht, kann kein Staat das Recht fur sich in Anspruch
nehmen, einen Teil davon seiner Souveranitat zu unterstellen.
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Mit diesen Worten umschreibt die Konvention die berühmte Freiheit der
Hohen See und präzisiert diese in der Weise, dass ohne U nterschied, ob es sich um
einen Küstenstaat oder einen Binnenstaat handelt, die Freiheit der Schiffahrt, die
Freiheit der Fischerei, die Freiheit, Unterseekabel und Rohrleitungen zu legen,
und die Freiheit, das Hohe Meer zu überfliegen, gewährleistet sind. Allein diese
Kodifikation der Freiheitsrechte auf Hoher See bestätigt die Bedeutung dieses
Vertrags werkes.

Der Konvention sind bis anhin die folgenden 29 Staaten beigetreten :
Afghanistan, Australien, Bulgarien, Weissrussland, Zentralafrikanische Repu-
blik, Tschechoslowakei, Malaysia, Kambodscha, Guatemala, Haiti, Ungarn,
Indonesien, Israel, Luxemburg, Nepal, Nigeria, Polen, Portugal, Rumänien,
Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Ukraine, Sowjetunion, Grossbritannien,
Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela, Dominikanische Republik, Italien.
Sie trat als erstes der Genfer Seerechtsübereinkommen in Kraft (30. September
1962).

Die Konvention statuiert auch den freien Zugang der Binnenstaaten zum
Meer und deren Recht auf Gleichbehandlung in den Häfen (Art. 3). Alle Schiffe
auf Hoher See unterstehen der Hoheit des Flaggenstaates. Das Recht der Flagge
wird näher umschrieben. Die strafrechtliche und disziplinarische Zuständigkeit
bei Schiffahrtsunfällen auf Hoher See ist festgelegt. Die völkerrechtlichen Regeln
über die Seeräuberei werden kodifiziert. Das Recht der Nacheile (hot pursuit) ist
genau beschrieben.

Diese Kodifikation des Seevölkerrechtes der Hohen See ist umfassend und
abschliessend erfolgt, und sie dient der Rechtssicherheit auf den Weltmeeren, was
vor allem für Binnenstaaten von grösster Bedeutung ist.

Artikel 24 der Konvention verpflichtet jeden Staat, unter Berücksichtigung
bestehender vertraglicher Bestimmungen Vorschriften zu erlassen, um die Ver-
schmutzung des Meeres infolge des Ablassens von Öl aus Schiffen oder Rohr-
leitungen oder infolge der Ausbeutung und Erforschung des Meeresgrundes und
Meeresuntergrundes zu verhüten. Dieser Pflicht kann die Schweiz dadurch nach-
kommen, dass sie, wie nachstehend vorgeschlagen, auch dem Internationalen
Übereinkommen zur Verhütung der Verschmutzung des Meeres durch Öl von
1954/62 beitritt und dessen Bestimmungen zugleich gemäss Artikel 9 der Voll-
zugsverordnung zum Seeschiffahrtsgesetz als Landesrecht anwendbar erklärt.
Da schweizerische Rohrleitungen in der Hohen See infolge der Binnenlage der
Schweiz ohne Erlaubnis eines Küstenstaates, von dem die Leitung auszugehen
hat, nicht möglich sind, erübrigen sich hiefür besondere schweizerische Vor-
schriften, Ein Rohrleitungsunternehmen, das zwangsläufig von einem Küsten-
staat ausgeht, wird dessen Vorschriften gegen die Verschmutzung des Meeres zu
befolgen haben. Gemäss der Konvention über den Festlandsockel übt der Ufer-
staat Hoheitsrechte hinsichtlich der Ausbeutung und Erforschung aus, so dass
dessen Vorschriften anzuwenden sind. Ein Binnenstaat muss daher keine zusätz-
lichen Vorschriften erlassen ; soweit seine Schiffe eine Forschungstätigkeit aus-
üben, unterstehen sie den Vorschriften zur Verhütung der Gcwässerverschmut-
zung ohnehin.
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Gemäss Artikel 25 der Konvention hat jeder Staat Massnahmen zu treffen,
um die Verseuchung des Meeres durch die Versenkung radioaktiver Abfälle zu
verhüten, wobei alle von den zuständigen internationalen Organisationen aus-
gearbeiteten Normen und Vorschriften zu berücksichtigen sind. Für schweize-
rische Schiffe käme ein solches Verbot nur für die Fahrt auf Hoher See in Frage,
dafür die Territorialgewässer die Küstenstaaten zuständig sind. Da die jeweiligen
internationalen Normen befolgt werden müssen, wäre eine gesetzliche Verbots-
norm im Seeschiffahrtsgesetz nicht zweckmässig; es ist vielmehr vorzuziehen,
von der Kompetenz des Artikels 5, Absatz 2 des erwähnten Gesetzes Gebrauch
zu machen und die Materie in der Vollzugsverordnung zu regeln. Dadurch kann
den veränderten Verhältnissen und Änderungen der internationalen Normen
besser Rechnung getragen werden. Die rechtliche Geltung der schweizerischen
Verordnungsvorschrift ist gleichwertig, und der völkerrechtlichen Verpflichtung
wird dadurch nachgelebt. Die Vollzugsverordnung wird entsprechend zu er-
gänzen sein ; bei Verstössen gegen die fraglichen Verordnungsvorschriften wird
dann der Straf bestand von Artikel 130 desSeeschiflahrtsgesetzes, der Widerhand-
lungen gegen seepolizeiliche Vorschriften des In- und Auslandes ahndet, zur
Anwendung gelangen.

Anders verhält es sich mit der Verpflichtung nach Artikel 27 der Konvention.
Danach hat jeder Staat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu
treffen, damit jede vorsätzliche oder fahrlässige Unterbrechung oder Beschädi-
gung eines Unterseekabels eine strafbare Handlung darstellt. Nach allgemeinen
Grundsätzen des schweizerischen Rechts müssen solche Strafnormen gesetzlich
verankert sein. Ein Verordnungsvorbehalt würde höchstens Übertretungstat-
bestände decken. Um den Verpflichtungen aus der Konvention nachzuleben,
wird das schweizerische Recht einen entsprechenden Straftatbestand enthalten
müssen. Wir werden Ihnen in separater Botschaft über die erforderlichen
Gesetzesänderungen auch hiezu Antrag stellen,

Artikel 29 der Konvention verlangt gesetzgeberische Massnahmen, gemäss
denen die Eigentümer von Unterseekabel oder Rohrleitungen im-Meer die
Schiffseigentümer entschädigen müssen, wenn diese zur Vermeidung einer
Beschädigung dieser Leitung einen Anker oder dergleichen opfern. Eine Not-
wendigkeit, eine entsprechende zivilrechtliche Entschädigungsnorm im Gesetz
aufzunehmen, würde aber erst dann entstehen, wenn einmal schweizerische
Leitungen - ohne dass der Leitungsinhaber dem Recht des Uferstaates untersteht,
von dem aus die Leitung gelegt wird - im Meer erstellt werden, eine Situation, die
aber kaum denkbar ist. Solange solche Fälle nicht vorliegen, erübrigt es sich für
einen Binnenstaat, gesetzliche Vorschriften zu erlassen, die toter Buchstabe
bleiben würden, da das Recht des Uferstaates Anwendung finden muss, von dem
aus die Leitung in das Meer verläuft,

3. Das Internationale Übereinkommen vom 29.April 1958 über die Fischerei
und die Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See

Während die Konvention über das Küstenmeer und die Anschlusszone
sowie die Konvention über die Hohe See im wesentlichen die Kodifizierung
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geltenden Völkerrechts darstellen, enthält das dritte Genfer Abkommen neue
Bestimmungen. Eine Anknüpfung an bestehende völkerrechtliche Normen liegt
nur insofern vor, als in den Bestimmungen dieser Konvention auch ein Ausdruck
des Verbots des Missbrauchs der Meeresfreiheit zu sehen ist. Wie in der Präambel
zu lesen ist, ist die Entwicklung moderner Verfahren zur Ausbeutung der lebenden
Reichtümer des Meeres, welche die Menschen in steigendem Masse befähigt, den
Nahrungsbedarf der ständig wachsenden Bevölkerung der Welt zu decken,
geeignet, die Schätze des Meeres der Gefahr des Raubbaues auszusetzen. Um
diese Gefahr zu bannen, sind alle Staaten verpflichtet, die erforderlichen Mass-
nahmen zur Erhaltung dieser Reichtümer zu treffen.

Die Konvention bestätigt das Recht aller Staaten, durch ihre Staatsangehö-
rigen und ihre Schiffe Fischfang auf Hoher See zu betreiben. Dabei sind aber die
im Übereinkommen vorgesehenen Schutzmassnahmen sowie bestehende bila-
terale Abmachungen zu beachten. Welche Massnahmen ein Staat im einzelnen
für seine Fischereischiffe vorschreiben muss, kann dem Übereinkommen nicht
entnommen werden. Nur die Zielsetzung dieser Massnahmen, nämlich die
Erhaltung der biologischen Reichtümer des Meeres, ist umschrieben, und es
wird präzisiert, dass dadurch der beste dauernde Ertrag bezweckt wird und eine
möglichst reichliche Versorgung mit Nahrungsmitteln aus dem Meer sicher-
gestellt werden soll.

Betreibt ein Staat in einer bestimmten Zone der Hohen See allein den Fisch-
fang, so hat er die erforderlichen Massnahmcn zum Schutz der Fischbestände
oder sonstigen lebenden Reichtümer des Meeres zu ergreifen. Betreiben mehrere
Staaten im gleichen Bereiche des Meeres den Fischfang, so kann jeder von ihnen
verlangen, dass Verhandlungen für den Erlass gemeinsamer Massnahmen auf-
genommen werden. Gelangen die Staaten zu keinem Einvernehmen, so ist die
Angelegenheit einer Schiedskommission zu unterbreiten. Diese Kommission
wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Fühlungnahme mit den
beteiligten Staaten, dem Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes und dem
Generaldirektor der Emährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO
ernannt. Sie trifft ihren Entscheid, der für die beteiligten Staaten gemäss den in
der Konvention umschriebenen Richtlinien verbindlich ist.

Nehmen weitere Staaten den Fischfang in einem Gebiete auf, in welchem
jene Länder, die dort bereits Fischerei betreiben, die in der Konvention vorgesehe-
nen Schutzmassnahmen ergriffen haben, so sind sie ihrerseits an die bestehenden
Vorschriften gebunden. Letztere dürfen jedoch weder rechtlich noch tatsächlich
diskriminierend sein. Jeder beteiligte Staat kann das Schiedsverfahren einleiten,
wenn er eine Änderung der bestehenden Massnahmen durchsetzen will. Solange
die Kommission jedoch nicht entschieden hat, gelten die in Kraft befindlichen
Vorschriften.

Den Küsten Staaten erlaubt die Konvention besondere Schutzmassnahmen
in den an ihre Küstengewässer angrenzenden Teilen der Hohen See. Wollen sich
andere Staaten in diesem Gebiet am Fischfang beteiligen, so ist ebenfalls eine
Verständigung erforderlich, und wenn diese nicht erzielt werden kann, ist das
Schiedsverfahren einzuleiten.
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Der Konvention sind bis heute die folgenden 15 Staaten beigetreten:
Australien, Kambodscha, Kolumbien, Malaysia, Haiti, Madagaskar, Nigeria,
Portugal, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Grossbritannien, Vereinigte Staaten
von Amerika, Venezuela, Dominikanische Republik.

Der Schweiz steht auch als Binnenstaat das Recht der Hochseefischerei zu,
obwohl sie zur Zeit - und wohl auch in absehbarer Zukunft - davon keinen
Gebrauch macht. Die schweizerische Hochseeflotte dient in erster Linie der
Landesversorgung. Im Register unserer Seeschiffe können nur Einheiten ein-
getragen werden, die zur gewerbsmässigen Beförderung von Personen oder
Gütern verwendet werden oder hiefür bestimmt sind (Art. 17, Abs. l des See-
schiffahrtsgesetzes), Fischereiboote dienen vornehmlich dem Fischfang und nur
beiläufig dem Transport der gefangenen Fische, also nicht der gewerbsmässigen
Beförderung von Gütern im Sinne des Seeschiffahrtsgesetzes. Die Registrierung
von Fischereibooten im schweizerischen Register würde also eine Änderung des
Gesetzes voraussetzen. Solange kein Bedürfnis dafür besteht, scheint eine
Gesetzesänderung zum Zwecke der Eintragung von Fischereibooten jedoch nicht
erforderlich zu sein. Dies hindert jedoch nicht, dass die Schweiz bereits heute in
die Lage versetzt wird, die Genfer Fischereikonvention von 1958 zu ratifizieren,
wenn die Umstände dies erfordern. Es wäre unzweckmässig, erst in diesem Zeit-
punkt eine Vorlage für die Genehmigung dieser Konvention auszuarbeiten; die
Ermächtigung, auch diese Konvention zu ratifizieren, kann vielmehr zusammen
mit der Genehmigung der übrigen Genfer Seerechtsabkommen erteilt werden.

Im übrigen dürfte es ini Interesse der Einheit des SeevÖlkerrechtes liegen,
wenn das gesamte Vertragswerk der Genfer Seerechtskonferenz von den Staaten
ratifiziert wird, nicht zuletzt auch, um das Inkrafttreten der Konventionen zu
ermöglichen. Die Schweiz hat alle Genfer Seerechtskonventionen unterzeichnet,
die von ihr deshalb auch gesamthaft zu ratifizieren wären, wobei auch in Betracht
gezogen werden muss, dass unser Land an der Stärkung der Rechtssicherheit auf
allen Gebieten des Völkerrechts sehr interessiert ist.

4. Das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1958 über den Festlandsockel

Auch in dieser Konvention wird nicht bestehendes Völkerrecht kodifiziert,
sondern neues Recht staatsvertraglich vereinbart. Der Festlandsockel oder
continental shelf ist ein Rechtsinstitut, das noch keine 50 Jahre alt ist und bisher,
abgesehen von wenigen bilateralen Vereinbarungen, lediglich auf einseitigen
Deklarationen der Staaten beruhte und noch keine allgemeine völkerrechtliche
Anerkennung gefunden hat. Um die Naturreichtümer, insbesondere Erdölvor-
kommen, im Meeresgrund und Meeresuntergrund ausbeuten zu können, sind die
Küstenstaaten dazu übergegangen, über ihr Küstenmeer hinaus Okkupations-
rechte am Meeresgrund- und Untergrund zu beanspruchen. Wegleitend wirkte
die Proklamation des Präsidenten der Vereinigten Staaten vom 28. September
1945, durch welche die natürlichen Schätze des Meeresgrundes und -Untergrundes
auf dem den Vereinigten Staaten vorgelagerten Festlandsockel der staatlichen
Gewalt und Aufsicht unterstellt worden sind. Seither sind vor allem südameri-
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kanische Staaten dazu übergegangen, Rechte an ihrem Festlandsockel zu bean-
spruchen, selbst bis auf eine horizontale Ausdehnung von 200 Meilen.

Die neue Konvention anerkennt, definiert und umschreibt einmal das
Rechtsinstitut des Festlandsockels; im weiteren setzt sie der Inanspruchnahme
dieses Rechtes Schranken, um die Freiheit des Meeres zu wahren. Als Festland-
sockel gilt nur der Meeresgrund und -Untergrund der an die Küste angrenzenden
Unterwasserzonen ausserhalb des Küstenmeeres bis zu einer Tiefe von 200 Me-
tern ; darüber hinaus nur, wenn in dieser grösseren Tiefe die Ausbeute der Natur-
schätze technisch möglich ist. Über diesen Festlandsockel übt der Küstenstaat
hinsichtlich der Erforschung und Ausbeutung der Naturschätze Hoheitsrechte
aus, ohne ein umfassendes Souveränitätsrecht zu besitzen.

Die Rechtsstellung der über dem Festlandsockel liegenden Gewässer wird
nicht berührt; diese gehören nach wie vor zur freien Hohen See. Die Schiffahrts-
freiheit wird also nicht eingeschränkt. Aus diesen Gründen hat die Konvention
auch für Staaten, welche, wie die Schweiz, nur die Schiffahrt betreiben wollen,
ihre Bedeutung.

Der Konvention sind bis heute die folgenden 23 Staaten beigetreten:
Australien, Bulgarien, Weissrussland, Kambodscha, Kolumbien, Tschecho-
slowakei, Dänemark, Malaysia, Guatemala, Haiti, Israel, Madagaskar, Polen,
Portugal, Rumänien, Senegal, Südafrika, Ukraine, Sowjetunion, Vereinigte
Staaten von Amerika, Venezuela, Vereinigtes Königreich, Dominikanische
Republik. Das Übereinkommen ist demnach in Kraft getreten.

S. Das fakultative Unterzeichnungsprotokoll vom 29. April 1958
über die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten

Als Ergänzung und zur Bekräftigung der Genfer Seerechtskonvention von
1958 wurde von der Seerechtskonferenz ein Protokoll über die schiedsgericht-
liche Erledigung von Streitigkeiten ausgearbeitet und zur Unterzeichnung auf-
gelegt. An der Konferenz trat die Schweiz zunächst für ein uneingeschränktes
Obligatorium der rechtlichen Austragung aller Kontroversen über Auslegung und
Anwendung der Konventionen ein, entsprechend der traditionellen Politik
unseres Landes, internationale Streitigkeiten auf schiedsgerichtlichem Wege zu
regeln. Erst als es sich erwies, dass das vorgeschlagene Obligatorium der Unter-
stellung solcher Streitigkeiten unter den Internationalen Gerichtshof oder ein
Schiedsgericht keine Aussicht auf mehrheitliche Annahme hatte - und dies sich
in Abstimmungen in der Konferenz erhärtete -, kam es zur Annahme des fakul-
tativen Protokolls, das subsidiär von der Schweiz vorgeschlagen wurde, um die
noch mögliche Bindung zwischen den das Völkergewohnheitsrecht kodifizieren-
den Konventionen und dem Prinzip des schiedlichen Austrages zu wahren.

Die Unterzeichner des fakultativen Protokolls, dessen Wortlaut dem
schweizerischen Vorschlag entspricht, verpflichten sich, Streitigkeiten über die
Auslegung oder die Anwendung einer Genfer Seerechtskonvention der obliga-
torischen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofes zu unterstellen. An
Stelle dieses Gerichtshofes können die Parteien jedoch auch eine Streitfrage
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einem besonderen Schiedsgericht unterbreiten oder ein Vergleichsverfahren vor-
sehen.

Für das Inkrafttreten des Protokolls ist keine Mindestzahl an Ratifikationen
notwendig.Bis heute ist es allerdings nur von Haiti und Portugal ratifiziert wor-
den; Malaysia ist ihm beigetreten. In der Hoffnung, dass es noch von zahlreichen
ändern Staaten angenommen wird, sollte die Schweiz weiterhin vorangehen und
es im gegenwärtigen Zeitpunkt ratifizieren, womit sie ihren Willen bekunden
würde, alle rechtlichen Streitfragen auf internationaler Ebene schiedsgerichtlich
erledigt zu wissen.

* **
Die vier Genfer Seerechtskonventionen treten am dreissigsten Tage nach

dem Tag der Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft. Diese Voraus-
setzungen fehlen zur Zeit noch beim Abkommen über die Fischerei und die Er-
haltung der biologischen Reichtümer der Hohen See.

Sämtliche Konventionen sind unkündbar. Es kann lediglich ein Teilnehmer-
staat nach Ablauf von 5 Jahren seit dem Inkrafttreten der Konvention den Antrag
auf Revision des Abkommens stellen. Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen entscheidet über die Folge, welche diesem Antrag zu geben ist. Das
Schiedsprotokoll ist ebenfalls unkündbar und teilt die Gültigkeitsdauer der
materiellen Seerechtskonventionen. Gemäss Artikel 89, Absatz 4 der Bundes-
verfassung handelt es sich somit um Staatsverträge mit dem Auslande, welche
unbefristet sind. Der Beschluss der Bundesversammlung, welcher den Bundesrat
zur Ratifizierung dieser Abkommen ermächtigt, untersteht deshalb dem fakul-
tativen Referendum,

u. Die Brüsseler Seerechtskonventionen von 1957 und 1961

l. Das Internationale Übereinkommen vom 10. Oktober 1957
Über die Beschränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen

Die Schweiz ist heute sämtlichen vom Comité Maritime International und
den Diplomatischen Seerechtskonferenzen von Brüssel geschaffenen seehan-
delsrechtlichen Konventionen beigetreten (siehe Aufstellung unter Ziffer II der
Einleitung), mit Ausnahme des Internationalen Übereinkommens über die Be-
schränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen vom 25. August 1924;
dieses erlangte keine allgemeine Geltung, obwohl gerade die Frage der Haf-
tung und ihrer Beschränkung ein zentrales Problem des Seerechts ist. Da das
Abkommen von 1924 nicht befriedigte, ist im Jahre 1957 - auch von der
Schweiz - ein neues Übereinkommen unterzeichnet worden, das eine neuzeit-
liche und auch für die Geschädigten günstigere Regelung des Haftungsum-
fanges bringt,

Der neuen Konvention sind bis jetzt Grossbritannien, Frankreich, Spa-
nien, Ghana, Schweden, Algerien und Finnland beigetreten. In Kanada wurde
sie in das Landesrecht übernommen. Die westdeutsche Bundesrepublik, Italien,
die Niederlande und weitere skandinavische Staaten bereiten die Ratifizierung
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vor. Es darf somit erwartet werden, dass das Abkommen die erforderliche welt-
weite Geltung erlangen wird. Es tritt in Kraft, sobald es von 10 Staaten ratifi-
ziert worden ist, von denen 5 über eine Tonnage von mindestens l Million BRT
verfügen.

Das Übereinkommen umschreibt die Fälle, in denen sich ein Reeder auf
die Haftungsbeschränkung berufen kann. Diese ist ausgeschlossen, wenn ein
persönliches Verschulden des Reeders vorliegt. Die Haftung wird summen-
mässig beschränkt, so dass in jedem Falle, auch wenn das schadenstiftende
Schiff verloren ist, der nach dem Abkommen errechnete Haftungsbetrag erlegt
werden muss. Für jede Raumtonne des Schiffes wird ein Haftungsbetrag von
1000 Goldfranken bei Sachschäden und von 3100 Goldfranken bei Personen-
schäden geschuldet. Die so nach der Grosse des Schiffes errechnete Haftungs-
summe bildet den Haftungsfonds, der unter die Geschädigten im Verhältnis
ihrer Ansprüche verteilt wird. Die Frankenbeträge beruhen auf dem sogenann-
ten franc Poincaré, um Währungsschwankungen zu vermeiden. Dieser Gold-
franken entspricht dem Wert von 65 Yi Milligramm Gold mit einem Feingehalt
von 900/1000 und findet sich in den meisten verkehrsrechtlichen Überein-
kommen.

Zur Zeit entsprechen die Haftungseinheitsbeträge des Abkommens unge-
fähr 280 Schweizer Franken bei Sachschäden und ungefähr 868 Schweizer
Franken bei Personenschäden. Das geltende schweizerische Seerecht kennt ein-
heitlich nur eine Haftungslimite von 500 Franken pro BRT. Die Personen-
schäden konkurrieren mit den Sachschäden, während nach dem neuen Ab-
kommen für die Personenschäden ein besonderer Haftungsfonds in dreifacher
Höhe errichtet wird. Wenn der Reeder den Haftungsbetrag hinterlegt hat, ist
die Exekution in andere Vermögenswerte für die gleiche Forderung ausge-
schlossen. Es liegt darin ein Schutz des Reeders gegen mehrfache Inanspruch-
nahme in verschiedenen Staaten für dasselbe Schadenereignis.

Der grosse Vorteil des Übereinkommens liegt darin, dass der Haftungs-
umfang des Reeders einheitlich geregelt ist, und nicht je nach dem Ort des Un-
falles verschiedene nationale Haftungsregelungen Platz greifen. Dadurch wird
auch die Versicherung der Haftpflicht erleichtert. Die schweizerische Seeschiff-
fahrt kann sich dieser Rechtsvereinheitlichung nicht entziehen, zumal ihren
Schiffen, die immer in ausländischen Häfen verkehren, Beschlagnahme nach
dem Recht dieser Staaten droht, wenn sie einen Schaden verursacht haben.
Nachdem gerade die europäischen Staaten, deren Häfen von unseren Schiffen
vornehmlich angelaufen werden, die Ratifikation vorgenommen haben oder im
Begriffe sind, das Übereinkommen zu ratifizieren, drängt sich ein Beitritt der
Schweiz zu diesem Staatsvertrage auf.

2. Das Internationale Übereinkommen vom 29. April 1961
zur Vereinheitlichung von Regem über die Beförderung von Reisenden auf See

Dieses Abkommen wurde von der Schweiz ebenfalls unterzeichnet. Es
tritt in Kraft, sobald es von mindestens zwei Staaten ratifiziert worden ist. Die
europäischen Staaten bereiten die Ratifizierung vor.
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Obwohl an Bord schweizerischer Frachtschiffe auf See nur gelegentlich und
wenige Passagiere befördert werden, hat das Übereinkommen auch für unser
Land seine Bedeutung, bringt es doch eine wesentlich günstigere Haftung für
einen verletzten oder getöteten Passagier. In den meisten Staaten untersteht,
wie auch nach schweizerischem Obligationenrecht, der Passagevertrag der Ver-
tragsfreiheit, und in den Grenzen der Artikel JOO und 101 des Obligationen-
rechts kann der Reeder seine Haftung vertraglich weitgehend einschränken oder
ausschliessen. Die Seereedereien haben in ihren Passagetickets von dieser Frei-
zeichnungsmöglichkeit auch weitgehenden Gebrauch gemacht.

Die Konvention bringt in Anlehnung an das Abkommen über die Beförde-
rung im internationalen Luftverkehr (Warschauer Luftfahrtsabkommen) von
1929 eine zwingende Haftung und eine garantierte Mindestentschädigung von
250000 Goldfranken (rund 70000 Schweizer Franken) pro Passagier. Als Wäh-
rungseinheit ist dieselbe Goldparität wie im Haftungsabkommen vorgesehen.
Der Fortschritt, den das Übereinkommen bringt, ist aber vor allem in der inter-
nationalen Rechtsvereinheitlichung zu sehen. Die Haftung des Reeders gegen-
über den Passagieren ändert nicht mehr je nach dem Ort des Beginns oder des
Endes der Reise oder der Flagge des verwendeten Schiffes. Auch die Verjäh-
rung ist einheitlich und zwingend geordnet, und der Passagier wird vor unbilli-
gen vertraglichen Gerichtsstandsklauseln geschützt.

* * *
Die beiden in diesem Abschnitt beschriebenen internationalen Überein-

kommen können von einer Vertragspartei jederzeit gekündet werden; eine
Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der entsprechenden Erklärung bei der
belgischen Regierung wirksam. Infolgedessen ist der Bundesbeschluss über die
Genehmigung dieser Staatsverträge dem fakultativen Referendum nicht zu
unterstellen.

IQ. Die Übereinkommen
der Londoner Seerechtskonferenzen von 1960 und 1954/62

1. Das Internationale Übereinkommen vom 17. Juni 1960
zum Schütze des menschlichen Lebens auf See

a. Vom 17. Mai bis 17. Juni 1960 wurde in London die Internationale Kon-
ferenz zum Schütze des menschlichen Lebens auf See durchgeführt. Sie war die
vierte Konferenz dieser Art. Die erste wurde 1914 einberufen, zeitigte indessen
als Folge des Ersten Weltkrieges keine praktischen Ergebnisse. Die zweite arbei-
tete im Jahre 1929 ein später von den meisten seefahrenden Staaten angenom-
menes Übereinkommen aus, das vorwiegend die Konstruktion und die Aus-
rüstung von Passagierschiffen zum Gegenstand hatte. Da es in zunehmendem
Masse als notwendig erachtet wurde, auch für die Frachtschiffe und ihre Be-
satzungen einen erhöhten Schutz zu gewährleisten, wurde im Jahre 1948 die
dritte Sicherheitskonferenz nach London einberufen, welche ihre Arbeiten am
l O.Juni mit der Unterzeichnung des «Internationalen Übereinkommens zum
Schütze des menschlichen Lebens auf See von 1948» abschliessen konnte.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


17

Dieses Abkommen trat an Stelle der Konvention von 1929 und trug, umfassen-
der als diese, dem Sicherheitsbedürfnis auch in bezug auf Frachter Rechnung.

Die Schweiz war dem Übereinkommen von 1929 weder beigetreten noch
hatte sie es im Jahre 1941, anlässlich der Einführung der Schweizer Flagge zur
See, als für unser Land verbindlich erklärt. Das wurde, wie wir bereits in der
hier eingangs schon erwähnten Botschaft vom l I.Dezember 1953 ausführten,
nicht als notwendig erachtet, da einerseits das Übereinkommen von 1929 durch
die Kriegführenden im Zweiten Weltkrieg in der Praxis weitgehend nicht be-
folgt wurde und man anderseits bei der Schaffung unserer Flotte nur an Fracht-
schiffe dachte. (Gegenwärtig umfasst die Schweizer Flotte zwar ebenfalls nur
Frachter, doch enthält das Seeschiffahrtsgesetz Bestimmungen, welche die Ein-
führung der Passagierfahrt unter Schweizer Flagge gegebenenfalls nicht aus-
schliessen würde.) Dem Übereinkommen von 1948 trat die Schweiz bei. Es handelt
sich bei dieser Konvention wohl um das wichtigste bisher bestehende Vertrags-
werk für die internationale Schiffahrt; praktisch sämtliche seefahrenden Staaten
gehören ihm an.

Das Übereinkommen von 1948 trug ohne Zweifel viel zur Sicherheit der
Seefahrt bei. Doch zeigten in den vergangenen Jahren einige Kollisionen und
Brände von Fracht- und hauptsächlich Passagierschiffen - der Untergang der
«Andrea Doria» spielte in diesem Zusammenhang eine grosse Rolle - sowie
Schiffsverluste infolge Kenterns oder Auseinanderbrechens der Fahrzeuge, dass
sich auf dem Gebiete der Schiffssicherheit weitere Verbesserungen aufdrängen.
Zudem konnte festgestellt werden, dass seit 1948 technische Fortschritte er-
erzielt worden sind, denen Rechnung getragen werden sollte.

Die britische Regierung befasste sich unter diesen Umständen bereits seit
1957 mit der Frage einer Revision der Konvention von 1948. Eine derartige
Revision wurde von den seefahrenden Staaten begrüsst. Inzwischen - am
17. März 1958 - war die Konvention zur Schaffung der Zwischenstaatlichen
Beratenden Organisation für die Seeschiffahrt (IMCO) in Kraft getreten. Das
Sicherheitsabkommen von 1948 hatte diese Organisation praktisch als seine
geschäftsführende Stelle bezeichnet. Es war daher die IMCO (Sitz in London),
welche die Organisation der vierten Konferenz zum Schütze des menschlichen
Lebens auf See, von 1960, übernahm.

Während die Schweiz, als eine der kleinsten seefahrenden Nationen ohne
eigene technische Organisation (die im Rahmen der Sicherheits-Konvention
vorzunehmenden technischen Inspektionen unserer Schiffe werden in un-
serem Auftrag durch die Dienste anderer Länder und die ausländischen Klassi-
fikationsgesellschaften durchgeführt), an der Konferenz von 1948 nicht beteiligt
war, wurde es 1960 als angezeigt erachtet, eine Delegation nach London zu ent-
senden. Dabei war man sich bewusst, dass unser Land wohl kaum einen wesent-
lichen Beitrag zu leisten vermochte, hielt es aber doch für nützlich, die Kon-
ferenzarbeiten aus der Nähe zu verfolgen, da man sich vor Augen hielt, dass die
neuen Bestimmungen gegebenenfalls auch für unsere Schiffe von grösster Wich-
tigkeit sein würden.

Bundesblatt. UT.Jatog. Bd.II. 2
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Die Konferenz arbeitete nicht nur die neue Sicherheits-Konvention von
1960 aus, welche jene von 1948 ersetzen wird, sondern sie revidierte auch die
Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstössen auf See von 1948.
Die Schweiz hat diese Regeln in ihr Landesrecht eingebaut (AS 1956, 1394),
Daneben wurde eine ganze Reihe von Empfehlungen aufgestellt. Diese Emp-
fehlungen - es sind 67 - betreffen vor allem Gebiete, die sich infolge der Viel-
falt der nationalen Vorschriften oder infolge ungenügender Erfahrung nicht
dazu eignen, in das Abkommen selbst eingebaut zu werden, und die nach Auf-
fassung der Konferenz durch die IMCO oder allenfalls durch die Vertrags-
staaten vorderhand noch eingehend abgeklärt werden sollten. Was insbeson-
dere das Problem der Schiffe mit atomarem Antrieb anbelangt, so wurden
lediglich einige grundsatzliche Regeln in die Konvention aufgenommen; diese
wurden ergänzt durch einige Empfehlungen der Konferenz.

Das Übereinkommen wurde am 17. Juni, dem Tage des Konferenz-
abschlusses, durch die Delegationen von 34 Staaten, worunter der Schweiz, mit
Ratifikationsvorbehalt unterzeichnet. 9 weitere Nationen haben in der an-
schliessenden einmonatigen Zeichnungsfrist unterschrieben. Die Delegierten
der Sowjetunion, Bulgariens und Ungarns gaben dabei die Erklärung ab, dass
sie sich an gewisse Bestimmungen in bezug auf die Zukssungsmethode für
Schiffe mit atomarem Antrieb nicht gebunden fühlen und diese als überflüssig
betrachten.

Die 43 Unterzeichnerstaaten sind: Argentinien, Australien, Belgien,
Brasilien, Bulgarien, Kamerun, Kanada, China, Dänemark, Bundesrepublik
Deutschland, Dominikanische Republik, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Korea, Kuweit,
Liberia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Sowjetunion, Spanien, Tschecho-
slowakei, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Republik, Vereinigtes
Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika.

Das neue Vertragswerk wird 12 Monate nach der Annahme durch wenig-
stens 15 Staaten, worunter deren 7 nicht weniger als eine Million Bruttoregister-
tonnen (BRT) Schiffsraum aufweisen müssen, in Kraft treten. Gemäss einer
Empfehlung der Konferenz sollen die einzelnen Staaten so zusammenarbeiten,
dass die von ihnen ausgesprochene Kündigung der Konvention von 1948 wenn
immer möglich ein Jahr nach dem Inkrafttreten des neuen Abkommens effektiv
wird.

Angenommen wurde das Übereinkommen bis heute von den folgenden
Staaten: Haiti, Norwegen, Frankreich, Vietnam, Ghana, Peru, Vereinigte
Staaten von Amerika, Madagaskar, Marokko, Spanien, Griechenland, Japan,
Tunesien, Kuba, Paraguay, Algerien und Liberia. Es wird am 26. Mai 1965 in
Kraft treten.

b. Das Internationale Übereinkommen zum Schütze des menschlichen
Lebens auf See von 1960 ist dem Schlussakt der Konferenz als Anhang A bei-
gegeben. Die revidierten Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammen-
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stössen auf See, welche ausdrücklich nicht als Annex der Konvention bezeichnet
werden, bilden Anhang B des Schlussaktes. Anhang C enthält die Empfehlun-
gen betreffend die Schiffe mit atomarem Antrieb, während die übrigen Emp-
fehlungen als Anhang D des Schlussaktes gelten. (Die Empfehlungen bilden
keinen Teil des Übereinkommens und sind daher nicht zu ratifizieren.)

Das Übereinkommen gliedert sich in einen 14 Artikel umfassenden Allge-
meinen Teil sowie in 8 Kapitel, welche ihrerseits die zu befolgenden, «Regeln»
genannten speziellen Vorschriften enthalten. Die neue Konvention folgt dem-
nach im allgemeinen in ihrem Aufbau dem Beispiel des Abkommens von 1948,
dessen hauptsächlichster Inhalt im übrigen übernommen wird.

Der Allgemeine Teil enthält u.a. Bestimmungen über die Ausserkraft-
setzung von Regeln im Falle eines Krieges oder anderer Feindseligkeiten
(Art. VI), die Aufhebung des Übereinkommens von 1948 (Art. VII), die Ände-
rung (Art. IX) und das Inkrafttreten (Art. XI).

Artikel XII bestimmt, dass das neue Abkommen von jeder vertragsschlies-
senden Regierung nach Ablauf von 5 Jahren nach dem Tage, an dem es für das
betreffende Land in Kraft getreten ist, jederzeit gekündigt werden kann. Der
Bundesbeschluss über die Genehmigung der Konvention ist daher dem fakul-
tativen Referendum nicht zu unterstellen.

Kapitel l (Allgemeine Bestimmungen) enthält unter anderem Regeln über
den Geltungsbereich, die Begriffsbestimmungen, Besichtigungen und Zeugnisse
sowie über Unfälle. Gemäss Regel 3 werden im allgemeinen nur Schiffe von
über 500 BRT von der Konvention erfasst. Fischereifahrzeuge sind ausge-
schlossen; dabei mag der Gedanke eine Rolle gespielt haben, dass die Fischerei
eine «Industrie» sei, wofür die nationalen Vorschriften zu gelten hätten.

Die in Regel 10 vorgesehenen Inspektionen von Rumpf, Maschinen und
sonstigem Ausrüstungsmaterial (ohne die Sicherheitsausrüstung) ist gegenüber
der Konvention von 1948 neu. Entsprechend wird auch ein neues Zertifikat,
namlich das «Certificat de Sécurité de construction pour navires de charge»
eingeführt. Wir werden die Klassifikationsgesellschaften zu ermächtigen haben,
die hier vorgesehenen Inspektionen und die anschliessende Ausstellung des ge-
nannten Zertifikates in unserem Namen vorzunehmen.

Im übrigen sind nach wie vor für die Frachtschiffe die folgenden Besichti-
gungen vorgeschrieben:

Alljährlich eine Inspektion der radiotelegraphischen und radiotelephoni-
schen Anlagen (Regel 9) ; anschliessend ist ein Funk-Sicherheitszeugnis (Radio-
télégraphie- oder Radiotelephonie-Sicherheitszeugnis) auszustellen (Regel 12),
dessen Gültigkeitsdauer 12 Monate beträgt (Regel 13).

Jedes zweite Jahr eine Inspektion des Ausrüstungsmaterials, d.h. der
Löschvorrichtungen, des Rettungsmaterials und der Licht- und Notsignale
(Regel 8). Das entsprechende Zeugnis wird als Ausrüstungs-Sicherheitszeugnis
bezeichnet (Regel 12) ; seine Gültigkeitsdauer beträgt 24 Monate (Regel 14).

. Die Besichtigungen und die Ausstellung der Zertifikate hinsichtlich unserer
Schiffe werden in Anwendung der Regeln 6 und 13 nach wie vor durch die von
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uns anerkannten Klassifikation sgesellschaften oder durch die von uns ermäch-
tigten Behörden eines ändern vertragsschliessenden Staates vorgenommen.

Bei den Kapiteln H, IIIund/Fhält die Konvention jeweilen zu Beginn fest,
inwieweit die Sicherheitsregeln nur auf neue Schiffe, d.h. solche, deren Kiel
nach Inkrafttreten der Konvention gelegt wird, oder auch auf bestehende Schiffe
Anwendung finden. Bei der nachfolgenden Kommentierung werden wir uns im
übrigen auf die Bestimmungen über die Frachtschiffe beschränken, da kaum
anzunehmen ist, dass in absehbarer Zeit die Passagierschiffahrt unter Schweizer
Flagge betrieben wird.

Kapitel II, Bauart der Schiffe. In bezug auf die elektrischen Anlagen, Ruder-
maschinen und die Rückwärtsfahrt werden erstmals auch Vorschriften für
Frachtschiffe erlassen. Hinsichtlich Feuerschutz und Feuerbekämpfung wurden
die bisherigen Methoden verbessert und neu Feuerschutz-Vorschriften für den
Bau von Frachtern über 4000 BRT eingeführt. Diese befassen sich im wesent-
lichen mit den in Stahl oder anderem feuerfestem Material auszuführenden
Schiffsteilen, den erforderlichen feuerfesten Schotten und Verschlüssen und der
Verwendung feuerbeständiger Anstriche und Beläge.

Kapitel III, Rettungsmittel usw. Die wichtigste Neuerung auf diesem Ge-
biete ist die Zulassung aufblasbarer Rettungsmittel. Die Zahl der Rettungs-
boote (Motor- und Ruderboote), aufblasbaren Rettungsflösse und sonstigen
Rettungsgeräte wurde für jeden Schiffstyp neu festgelegt. Das maximale Fas-
sungsvermögen für Rettungsboote wurde auf 150 Personen beschränkt. Alle
Boote, die mehr als 100 Personen aufnehmen können, müssen mit einem Mot'or
ausgerüstet sein, wobei Benzinmotore nicht mehr zugelassen sind. Die Aus-
rüstung der Rettungsboote soll gegenüber früher verbessert werden.

Frachtschiffe müssen neben dem bisher vorgesehenen Rettungsbootsraum
für 200 Prozent der Besatzung (auf jeder Seite des Schiffes Boote für die gesamte
Besatzung) zusätzlich Raum auf Flössen für 50 Prozent der an Bord befindlichen
Personen aufweisen.

Zu den bisherigen monatlichen Rettungsübungen an Bord ist nun auf Fracht-
schiffen noch eine Übung nach Verlassen des Hafens jeweilen dann durchzu-
führen, wenn mehr als ein Viertel der Besatzung ausgewechselt worden ist.

Kapitel IV, Radiotélégraphie und Radiotéléphonie. Nach wie vor sind Frachter
über 1600 BRT mit einer Radiotélégraphie-Anlage auszurüsten. Schiffe von
300-1600 BRT (früher von 500 BRT an) sind mit einer Radiotelephonie-Anlage
zu versehen, wobei noch ein Radiotéléphonie-Alarmsystem einzurichten ist.

Kapitel V, Sicherheit der Schiffahrt. Diese Bestimmungen wurden beinahe
unverändert aus der Konvention von 1948 übernommen.

Regel 2 auferlegt den Kapitänen die Pflicht, beim Begegnen von Gefahren für
die Schiffahrt allen in der Nähe befindlichen Schiffen und Küstenstationen eine
entsprechende Meldung zu erstatten. Weitere wichtige Vorschriften befassen sich
mit der Förderung des meteorologischen Dienstes durch die Regierungen
(Regel 4) und mit dem Eiswachdienst im Nordatlantik (Regeln 5 und 6).
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Die Vorschriften der Regeln 14 bis 16 über die Hilfsmittel für die Navigation,
den Rettungsdienst und die Rettungssignale betreffen lediglich die Küstenstaaten,

Kapitel VI, Beförderung von Getreide. Ziel dieser Bestimmungen ist, zu ver-
meiden, dass die Schiffe bei grober See durch Verschieben der Ladung Schlag-
seite erhalten,

Die Regeln der Konvention von 1948 wurden ergänzt und den letzten Er-
fahrungen auf dem Gebiete des Getreidetransportes angepasst. Ferner wird als
Neuerung bestimmt, dass auf die Erstellung eines Teils der Getreideeinrichtungen
verzichtet werden kann, sofern sich die Stabilität eines Schiffes in den vorgeschrie-
benen Grenzen hält (Regel 4), Besondere Normen wurden für die Schiffe mit
speziell geeigneter Bauart, sogenannte bulkcarriers, aufgestellt (Regel 12). Die
Anerkennung der Ladeplätze für GetreideschüTe durch die einzelnen Vertrags-
staaten wird in Regel 15 behandelt.

Kapitel VII, Beförderung gefährlicher Güter. Diese Vorschriften bezwecken,
einige Grundsätze festzulegen, welche die Beförderung gefährlicher Güter sicher
und ohne Behinderung durch nationale Bestimmungen ermöglichen sollen.

Die Einteilung der gefährlichen Güter der Konvention von 1948 wurde
ersetzt durch eine von einer Expertenkommission der Vereinten Nationen auf-
gestellte Liste, die sich unter anderem auch auf radioaktive Stoffe erstreckt
(Regel 2). Im weiteren bestehen unter anderem Regeln über Verpackung, Mar-
kierung und Stauung gefährlicher Güter sowie in Bezug auf die Begleitdokumente
und die Warenbezeichnung in den Papieren.

Kapitel VIII, Schiffe mit atomarem Antrieb. Angesichts der Risiken, welche
der Betrieb eines mit Atomkraft fahrenden Schiffes mit sich bringt, bejahte die
Konferenz von 1960 die Notwendigkeit einer entsprechenden internationalen
Regelung. Da aber anderseits hier in den nächsten Jahren weitere wichtige Ent-
wicklungen technischer Natur zu erwarten sind, enthält der Konventionstext nur
einige wenige Regeln über grundsätzliche Fragen wie Strahlenschutz, Ver-
haltungsmassregeln bei Unfällen, Inspektionen und Kontrollen sowie Abgabe
von Zertifikaten. Die technischen Einzelheiten bilden Gegenstand von Emp-
fehlungen.

Hervorzuheben ist, dass es den Regierungen der einzelnen Vertragsstaaten
überlassen bleibt, zu entscheiden, ob ein Schiff mit Atomantrieb einen Hafen
ihres Landes anlaufen darf. Es soll ein sogenanntes Sicherheitsdossier für jedes
Atomschiff angelegt und jeweils den Vertragsstaaten, deren Häfen das Fahrzeug
anlaufen soll, im voraus zugestellt werden, damit diese die Sicherheit der atomaren
Anlagen und des Schiffes beurteilen können.

2. Das Internationale Übereinkommen vom 12. Mai 1954
zur Verhütung der Verschmutzung des Meeres durch Öl,
mit den Änderungen und Ergänzungen vom 11. April 1962

a. Als die britische Regierung die Staaten im Jahre 1954 zu einer Konferenz
einlud, an welcher ein Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 01-
verschmutzung des Meeres ausgearbeitet werden sollte, legte sie gleichzeitig den
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eingehenden Bericht einer Spezialkommission vor. Der fragliche Bericht befasste
sich einmal mit den Gründen der Verunreinigung des Meeres durch Öl. Diese
liegen in erster Linie darin, dass ölhaltiges, von der Reinigung der Ladetanks der
Tankschiffe herrührendes Wasser in die See abgelassen wird; im weitern spielt
aber auch das Auspumpen ölhaltigen Wassers durch Trockenfrachtschiffe, deren
Tanks abwechslungsweise für Brennstoff und Ballastwasser benützt werden, eine
wesentliche Rolle.

Infolge dieser Verschmutzung des Meeres erwachsen den Küstenstaaten er-
hebliche Schäden, wobei es grundsätzlich nicht entscheidend ist, ob die Verun-
reinigung in kleinerer oder grösserer Entfernung von der Küste erfolgt, Gemäss
dem erwähnten Bericht soll Öl, welches das Meer mit der Zeit auf einer grossen
Fläche mit einem dünnen Film bedeckt, auch dann in wenigen Monaten infolge
des Windes, der Strömungen usw. die britischen Inseln erreichen, wenn es inner-
halb einer bestimmten Zone im mittleren Atlantik deponiert worden ist. Der-
artige Verunreinigungen wirken sich in steigendem Masse zum Schaden der
Bewohner von Küstenstaaten und Badeorten aus. Ganze Küstenstriche sind
infolge der Verschmutzung des Strandes, Verschleimung der Felsen usw. kaum
mehr als Badeplätze und Ausgangspunkt für die Fischerei zu benützen. Ferner
wird unter anderem eine weitgehende Vernichtung der Seevögel gemeldet.

Die genannte Konferenz arbeitete das Internationale Übereinkommen vom
12. Mai 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See durch Öl aus. Dieses sieht
für gewisse Zonen ein Verbot vor, Öl oder ölhaltiges Gemisch auszustossen;
zudem wird unter anderem die Einrichtung von Installationen (z.B. Ölwasser-
separatoren) an Bord der Schiffe und in den Häfen selbst ins Auge gefasst.

Die Konvention wurde von den seefahrenden Staaten, wenigstens in den
ersten Jahren, nur zögernd ratifiziert, so dass sie erst am 26. Juli 1958 in Kraft
treten konnte. Verschiedene Staaten mit grossen Tankerflotten, wie Japan,
Griechenland und die Sowjetunion, stehen ihr heute noch fern. Die Zwischen-
staatliche beratende Organisation für die Seeschiffahrt (IMCO), welche in-
zwischen an Stelle der britischen Regierung die Geschäftsführung des fraglichen
Abkommens übernommen hat, lud daher die Staaten auf den 26. März 1962 zu
einer neuen Konferenz nach London ein; an dieser sollte das ganze Problem der
Bekämpfung der Ölverschmutzung des Meeres neu überprüft und gegebenenfalls
die Konvention von 1954 entsprechend abgeändert oder ein neues Abkommen
ausgearbeitet werden.

Die Schweiz konnte die an sie ergangenen Einladungen zur Beschickung der
Konferenzen von 1954 und 1962 nicht ignorieren, auch wenn sie als Binnenland
die beschriebenen Nachteile nicht zu erleiden hat. Unter anderem war zu be-
denken, dass auch unsere Schiffe, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, zur
Verschärfung der für die Küstenstaaten bestehenden Gefahren beitragen könn-
ten. Unser Land liess sich daher an beiden Konferenzen durch einen Beobachter
vertreten, wodurch einerseits unser grundsätzliches Interesse an der Eliminierung
der «Ölpest» dokumentiert, anderseits aber auch die Möglichkeit offen gelassen
wurde, sich von einer Konvention, die unter Umständen für unsere Reeder allzu
kostspielige Bekämpfungsmethoden vorsehen sollte, zu distanzieren.
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Die Konferenz von 1962 verzichtete darauf, ein neues Abkommen zu schaf-
fen. Sie arbeitete vielmehr eine Reihe von Änderungen zur Konvention von 1954
aus, die dann von den Vertragsstaaten in separater Sitzung am 11. April 1962
angenommen wurden. Ratifiziert wurden diese Änderungen, die den noch fern-
gebliebenen Staaten den Beitritt erleichtern sollen, bis heute von Frankreich,
Schweden, Polen, Kanada, Kuweit, Norwegen, Grossbritannien, den Nieder-
landen und Dänemark.

Im Zeitpunkt der Londoner Konferenz gehörten dem Abkommen an:
Belgien, Kanada, Dänemark, die Vereinigten Staaten von Amerika, Finnland,
Frankreich, Island, Irland, Kuweit, Liberia, Mexiko, die Niederlande, Polen,
die Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien und Schweden. Inzwischen
traten noch Australien, Ghana, Jordanien, Vereinigte Arabische Republik,
Dominikanische Republik, Panama, Philippinen, Venezuela, Algerien und
Italien bei.

Das für die ganze Staatengemeinschaft und nicht nur für die Küstenstaaten
bestehende Problem der Ölverschmutzung der See wird nun, wie der Verlauf der
Konferenz von 1962 zeigte, überall in seiner ganzen Bedeutung erkannt. Die
Konferenz, die von sämtlichen grösseren seefahrenden Staaten beschickt worden
war, ersuchte die Regierungen nicht nur dringend, der Konvention beizutreten,
sondern auch dafür zu sorgen, dass möglichst bald ein absolutes Verbot des
Ablassens von Öl in die See verwirklicht werden kann. Gemäss den Aussagen der
entsprechenden Delegationen kann auch damit gerechnet werden, dass die
Sowjetunion und Griechenland in absehbarer Zeit Vertragspartner sein werden.
Weitaus der grösste Teil der Welttonnage wird daher von den Konventions-
bestimmungen erfasst sein.

Ein Beitritt der Schweiz ist unter den gegebenen Umständen am Platze. Er
kann um so mehr empfohlen werden, als unser Land ja keine Ölauffangstationen
in den Häfen errichten muss und anderseits sich die für unsere Reeder entstehen-
den Kosten (Installationen auf den Schiffen) in erträglichem Rahmen halten
dürften.

b. Das revidierte Übereinkommen umfasst 22 Artikel mit 2 Anhängen.
Artikel I enthält die Begriffsbestimmungen ; unter anderem wird umschrie- -

ben, was unter « Abi assen » von Öl, « schwerem Dieselöl », « ölhalti gern Gemisch »
usw. im Sinne der Konvention zu verstehen ist.

Artikel II bestimmt, dass das Abkommen grundsätzlich für alle Arten von
Schiffen, welche die Flagge eines Vertragsstaates führen (auch Staatsschiffe) gilt.
Ausgenommen sind zur Hauptsache nur Tankschiffe unter 150 BRT, andere
Schiffe unter 500 BRT, Kriegsschiffe und Walfangschiffe; die Vertragsstaaten
sollen indessen dafür sorgen, dass die Grundsätze des Übereinkommens auch von
den von der Konvention nicht erfassten Einheiten beachtet werden.

Die gegenwärtig unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffe würden demnach,
mit Ausnahme von zwei kleinen Weintankern, unter die Konventionsbestim-
mungen fallen.
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Artikel III befasst sich mit den Zonen, in welchen kein Tankschiff Öl oder
ölhaltiges Gemisch ablassen darf. Diese Zonen werden in Anhang A näher um-
schrieben. Grundsätzlich gilt überall ein Gebiet von 50 Seemeilen, vom nächsten
Landpunkte aus gerechnet. Für zahlreiche, besonders gefährdete Gebiete wird
indessen die Verbotszone wesentlich verbreitert. So werden unter anderem die
Nordsee und die Ostsee zu Sperrzonen, vor den Küsten Norwegens und Islands,
Kanadas und den Vertragsstaaten am Mittelmeer wird die Zone auf 100 See-
meilen festgesetzt, und für Grossbritannien und Frankreich wurde sie bis zum
40. Grad westlicher Länge ausgedehnt.

Für Trockenfrachtschiffe gilt, dass sie ölhaltiges Gemisch so weit wie mög-
lich vom Land entfernt abzulassen haben. Drei Jahre nach Inkrafttreten der
Konvention für den betreffenden Staat sind die Zonenvorschriften auch für
Trockenfrachter verbindlich, ausgenommen dann, wenn der Bestimmungshafen
über keine Auffanganlage verfügt.

Sehr wichtig ist die Bestimmung, dass alle neu gebauten Schiffe über
20 000 BRT grundsätzlich an keiner Stelle mehr ÖJ ablassen dürfen. Sie werden
also so einzurichten sein, dass sie die Ölrückstände an Bord behalten können.

ArtikelIVund ^befassen sich mit den Ausnahmen. So ist unter anderem das
Ablassen von Öl und Gemisch gestattet, wenn dies für die Sicherheit des eigenen
'oder eines fremden Schiffes beziehungsweise zur Rettung von Menschenleben
notwendig sein sollte.

Artikel VIbestimmt, dass die Vertragsstaaten Zuwiderhandlungen gegen die
Sperrzonenvorschriften und gegen jene hinsichtlich der Führung der Öltage-
bücher zu bestrafen haben, Hiezu ist folgendes zu bemerken: Die Vollzugs-
verordnung zum Seeschiffahrtsgesetz vom 20. November 1956 behandelt in
ihrem zweiten Abschnitt unter Ziffer II die Ausrüstung der Seeschiffe und erklärt
in Artikel 9 gewisse internationale Übereinkommen als schweizerisches Landes-
recht für anwendbar. Die Verordnungskompetenz beruht auf Artikel 5, Absatz 2
und insbesondere Artikel 47 des Seeschiffahrtsgesetzes. Es dürfte richtig sein, die
Verordnung dahingehend zu ergänzen, dass auch die Vorschriften der neuen
Konvention zur Verhütung der Verschmutzung des Meeres durch Öl gleicher-
massen inkorporiert werden. Dadurch erübrigen sich besondere neue Straf-
bestimmungen, welche die Staaten nach der Konvention erlassen müssen, denn
die bereits bestehenden Straftatbestände der Artikel 130, 131 und 132 des See-
schiffahrtsgesetzes decken alle Verstösse gegen die Vorschriften über die Aus-
rüstung der Seeschiffe und die seepolizeilichen Vorschriften des In- und Auslandes
und werden somit auf die neuen Normen gegen die Gewässerverschmutzung ohne
weiteres Anwendung finden.

Artikel VII enthält die Vorschrift, dass alle Schiffe nach Ablauf eines Jahres
nach dem Inkrafttreten der Konvention für den betreffenden Staat mit Ein-
richtungen versehen sein müssen, die verhindern, dass Heizöl oder schweres
Dieselöl in die Bilgen, das heisst die Abwasserkanäle der Lade- und Maschinen-
räume, gelangen, es sei denn, das Ablassen von Öl ins Meer aus diesen Bilgen
werde durch wirksame Anlagen (Ölseparatoren und dergleichen) ausgeschlossen.
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Wasser, das als Ballast aufgenommen wird, soll nach Möglichkeit nicht in den
geleerten Heizöltanks geführt werden.

Die Einrichtung der hier genannten Bordinstallationen wird für die schweize-
rischen Reeder mit Kosten verbunden sein, die indessen nicht so hoch sein dürf-
ten, dass sie nicht zumutbar wären. Beispielsweise dürfte der Preis eines 01-
separators für ein grösseres Frachtschiff, grob gerechnet, etwa 10 000 Franken
betragen; dazu würden noch die Installationskosten kommen. Im übrigen ist
zu erwähnen, dass bereits ungefähr ein Drittel unserer Schiffe über die entspre-
chenden Anlagen verfügt,

Artikel F///befasst sich mit den Anlagen, welche die Küstenstaaten in ihren
Häfen zur Entgegennahme der auf den Schiffen verbliebenen Ölrückständen ein-
zurichten haben. Diese Auffanganlagen, die zweifellos für die Uferstaaten eine
wesentliche finanzielle Belastung darstellen, sind für die Trockenfrachter grund-
sätzlich in allen Häfen einzurichten.

Artikel IX betrifft das Öltagebuch, welches von Tankern und Schiffen, die
Heizöl benützen, zu führen ist. Anhang B der Konvention enthält das Muster
eines derartigen Tagebuches.

Artikel X regelt das Verfahren, das zu beachten ist, wenn ein Schiff eines
ändern Vertragsstaates bei einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen, des
Abkommens betroffen wird.

Die Artikel Xlff., das heisst die formellen Vorschriften der Konvention,
befassen sich unter anderem mit der Unterrichtung der IMCO über die einschlä-
gigen nationalen Vorschriften, der Erledigung von Streitigkeiten in bezug auf die
Interpretation des Übereinkommens, dem Beitritt und dem Inkrafttreten sowie
dem Verfahren bei der Änderung der Konvention. Was letzteres anbelangt, so ist
zu bemerken, dass es gemäss Artikel XVI möglich sein wird, das Übereinkommen
ohne Einberufung besonderer Konferenzen künftigen Entwicklungen anzu-
passen.

Gemäss Artikel XVII kann das Abkommen von jedem Vertragsstaat nach
5 Jahren seit dem Tage des Inkrafttretens für das betreffende Land jederzeit
gekündigt werden. Infolgedessen ist der Bundesbeschluss über die Genehmigung
des Abkommens dem fakultativen Referendum nicht zu unterstellen.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass die Konferenz von 1962 15 Ent-
schliessungen gefasst hat. In diesen wird den Staaten unter anderem ein bestimm-
tes Verhalten empfohlen, welches, wäre es in der Konvention selbst vorgeschrieben
worden, wohl den Beitritt verschiedener Länder verzögern würde (z.B. die Emp-
fehlung, dass Trockenfrachtschiffe auch während der dreijährigen Toleranzfrist
die Sperrgebietsvorschriften beachten sollten). Eine weitere Resolution betrifft,
wie schon erwähnt, die Wünschbarkeit, dass in absehbarer Zeit ein allgemeines
Verbot des Ausstossens von Öl erlassen wird. Andere Entschliessungen befassen
sich mit der Koordinierung der Forschungsarbeiten sowie der Schaffung natio-
naler Ausschüsse, welche die mit der ölverschmutzung des Meeres zusammen-
hängenden Fragen zu bearbeiten haben.

Diese Empfehlungen haben an sich rechtlich keinen verbindlichen Charakter.
Es wird anderseits zu prüfen sein, ob sie anlässlich der Änderung von Artikel 9 der
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Vollzugsverordnung zum Seeschiffahrtsgesetz nicht in der einen oder ändern
Weise berücksichtigt werden könnten.

Bis zum Inkrafttreten der an der Konferenz von 1962 beschlossenen
Änderungen wird der unveränderte Wortlaut der Konvention vom 12. Mai 1954
Geltung haben. Die Bestimmungen von 1954 werden im Anhang vor der revi-
dierten Konvention wiedergegeben .Sie geben zu folgenden Bemerkungen Aidass :
Allgemein ist zu sagen, dass das nicht revidierte Abkommen auf verschiedenen
Gebieten weniger strenge Vorschriften enthält. Im besondern sei unter anderem
erwähnt, dass gemäss Artikel II die Tanker von 150-500 BRT noch nicht erfasst
werden. Bei den Seegebieten, in denen das Ablassen von Öl verboten sein soll,
werden für Tanker und die übrigen Schiffe unterschiedliche Verbotszonen vor-
gesehen, während die revidierte Konvention für beide Kategorien die gleichen
Zonen vorschreibt. Auch sind im ursprünglichen Abkommen die Verbotszonen
weniger ausgedehnt. Im übrigen besteht das Verbot für Schiffe von mehr als
20 000 BRT, an keiner Stelle der See Öl abzulassen, noch nicht. Anderseits ent-
hält Artikel VII die Bestimmung noch nicht, wonach Heizöltanks nach Möglich-
keit nicht zur Aufnahme von Ballastwasser verwendet werden dürfen. Was die
Auffanganlagen in den Hafen anbelangt, so sollen diese nur in den « Haupthäfen »
und nicht in allen Häfen - gemäss dem neuen Text von Artikel VIII - eingerichtet
werden,

* *
*

Da das Genehmigungsverfahren - hauptsächlich hinsichtlich der Erforder-
nisse einer Veröffentlichung im Bundesblatt - in bezug auf die Übereinkommen
von Genf, 1958, die dem fakultativen Referendum unterstellt sind, verschieden
ist von jenem in bezug auf die Brüsseler und Londoner Konventionen, ist es an-
gezeigt, zwei Bundesbeschlüsse vorzusehen. Wh- erlauben uns daher, Ihnen die
beiliegenden Entwürfe zu diesen Bundesbeschlüssen zur Annahme zu empfehlen.

Die verfassungsmassige Grundlage bildet Artikel 8 der Bundesverfassung,
gemäss welchem dem Bunde das Recht zusteht, Staatsverträge mit dem Ausland
abzuschliessen. Die Zuständigkeit der Bundesversammlung beruht auf Artikel 85,
Ziffer 5 der Bundesverfassung.

Wir versichern Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, unserer aus-
gezeichneten Hochachtung.

Bern, den 14. Mai 1965.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident:
Tschudi

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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Entwurf

Bundesbeschluss

über die Genehmigung verschiedener internationaler Über-
einkommen betreffend die Seeschiffahrt (Genf 1958)

Die Bundesversammlung
der Schweizerische?! Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85, Ziffer 5 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundcsrates vom 14. Mai 1965,

beschliesst:

Art. l
1 Die am 29, April 1958 an der Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen in

Genf von der Schweiz unterzeichneten Überemkommen:
«. Internationales Übereinkommen über das Küstenmeer und die Anschluss-

zone,
b. Internationales Übereinkommen über die Hohe See,
c. Internationales Übereinkommen über die Fischerei und die Erhaltung der

biologischen Reichtümer der Hohen See,
d. Internationales Übereinkommen über den Festlandsockel,
e. Fakultatives Unterzeichnungsprotokoll über die obligatorische Beilegung

von Streitigkeiten
werden genehmigt.

ì Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Überemkommen zu ratifizieren.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht den Bestimmungen von Artikel 89, Absatz 4 der
Bundesverfassung betreffend die Unterstellung der Staatsverträge unter das
Referendum.
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Entwurf

Bimdesbeschltiss
über die Genehmigung verschiedener internationaler

Übereinkommen betreffend die Seeschiffahrt (Brüssel 1957
und 1961; London 1960 und 1954/62)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85, Ziffer 5 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 14. Mai 1965

beschliesst:

Art. l
1 Die an der X. und XI. Session der Diplomatischen Seerechtskonferenz in

Brüssel von der Schweiz unterzeichneten Übereinkommen :
a. Internationales Übereinkommen vom 10. Oktober 1957 über die Beschrän-

kung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen,
b. Internationales Übereinkommen vom 29. April 1961 zur Vereinheitlichung

von Regeln über die Beförderung von Reisenden auf See
und das an der Londoner Seesicherheitskonferenz von 1960 von der Schweiz
unterzeichnete

c. Internationale Übereinkommen vom 17. Juni 1960 zum Schütze des mensch-
lichen Lebens auf See

werden genehmigt.
a Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Übereinkommen zu ratifizieren.

Art. 2

Der Bundesrat wird ermächtigt, den Beitritt der Schweiz zum Internationalen
Übereinkommen vom 12. Mai 1954 zur Verhütung der Verschmutzung des
Meeres durch Öl mit den Änderungen und Ergänzungen dieser Konvention vom
l I.April 1962 zu erklären.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen
über das Küstenmeer und die Anschlusszone

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens haben folgendes vereinbart:

Erster Teil

Küstenmeer

Abschnitt I

Allgemeines

Art. l

1. Die Souveränität eines Staates erstreckt sich über sein Hoheitsgebiet zu
Lande und seine Binnengewässer hinaus auf einen an seine Küste grenzenden
Meeresstreifen, der als Küstenmeer bezeichnet wird.

2. Diese Souveränität wird nach Massgabe der Bestimmungen dieser Artikel
und anderen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.

Art. 2

Die Souveränität eines Küstenstaates erstreckt sich sowohl auf den Luft-
raum über dem Küstenmeer als auch auf dessen Meeresgrund und Meeresunter-
grund.

Abschnitt H

Grenzen des Küstenmeeres

Art. 3

Soweit in diesen Artikeln nichts anderes bestimmt wird, ist die normale
Basislinie für die Messung der Breite des Küstenmeeres die Niedrigwasserlinie
entlang der Küste, wie sie in vom Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten
grossen Massstabes eingetragen ist.

Art. 4

1. Wo die Küste tiefe Einbuchtungen und Einschnitte aufweist oder wo sich
entlang der Küste in deren unmittelbarer Nähe eine Inselkette erstreckt, kann zur
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Festlegung der Basislinie, von der aus die Breite des Küstenmeeres gemessen
wird, das Verfahren der geraden Basislinien angewandt werden, die geeignete
Punkte miteinander verbinden.

2. Der Verlauf dieser Basislinien darf nicht erheblich von der allgemeinen
Richtung der Küste abweichen; die innerhalb dieser Linien gelegenen Meeres-
teile müssen mit dem Landgebiet genügend eng verbunden sein, um sie den Rechts-
vorschriften über die inneren Gewässer unterwerfen zu können.

3. Trockenfallende Erhebungen dürfen nicht Ausgangs- oder Endpunkt von
Basislinien sein, sofern nicht Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasser-
spiegel hinausragende Anlagen auf ihnen errichtet sind.

4. Ist gemäss Absatz l das Verfahren der geraden Basislinien anwendbar,
so können bei der Festlegung bestimmter Basislinien die dem betreffenden Ge-
biet eigenen wirtschaftlichen Interessen, deren Vorhandensein und Bedeutung
durch lange Übung eindeutig erwiesen sind, berücksichtigt werden.

5. Ein Staat darf das System der geraden Basislinien nicht so anwenden, dass
dadurch das Küstenmeer eines anderen Staates von der Hohen See abgeschnitten
wird.

6. Der Küstenstaat hat die geraden Basislinien eindeutig in Seekarten einzu-
tragen und diese gebührend bekanntzumachen.

Art. 5

1. Die landabwärts der Basislinie des Küstenmeeres gelegenen Gewässer
gehören zu den inneren Gewässern des Staates.

2. Hat die Festlegung einer geraden Basislinie gemäss Artikel 4 den Ein-
schluss von Zonen, die vorher als Teil des Küstenmeeres oder der Hohen See
galten, als Binnengewässer zur Folge, so besteht in diesen Gewässern das in den
Artikeln 14 bis 23 vorgesehene Recht der friedlichen Durchfahrt.

Art. 6

Die äussere Grenze des Küstenmeeres wird durch eine Linie gebildet, auf
der jeder Punkt vom nächstgelegenen Punkt der Basislinie um die Breite des
Küstenmeeres entfernt ist.

Art. 7

1. Dieser Artikel bezieht sich nur auf Buchten, deren Küsten zu einem einzi-
gen Staat gehören.

2. Eine Bucht im Sinne dieser Artikel ist ein deutlich erkennbarer Einschnitt,
dessen Länge in einem solchen Verhältnis zur Breite seiner Öffnung steht, dass er
vom Land umschlossene Gewässer enthält und mehr als eine blosse Krümmung
der Küste bildet. Ein Einschnitt gilt jedoch nur dann als Bucht, wenn seine Fläche
so gross oder grösser ist als die eines Halbkreises, dessen Durchmesser die quer
über die Öffnung des Einschnittes gezogene Linie ist.
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3. Für Messungszwecke ist die Fläche eines Einschnittes die Fläche zwischen
der Niedrigwasserlinie entlang der Küste des Einschnittes und der die Niedrig-
wassermarken seiner natürlichen Öffnungspunkte verbindenden Linie. Hat ein
Einschnitt infolge des Vorhandenseins von Inseln mehr als eine Öffnung, so
wird der Halbkreis so gezogen, dass die Summe der über die verschiedenen
Öffnungen gezogenen Linien seinen Durchmesser bildet. Inseln innerhalb eines
Einschnitts werden seiner Wasserfläche zugerechnet.

4. Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen
Öffnungspunkte einer Bucht nicht grösser als vierundzwanzig Seemeilen, so kann
eine Linie zwischen diesen beiden Niedrigwassermarken gezogen werden; die so
eingeschlossenen Gewässer gelten als innere Gewässer.

5. Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen
Öffnungspunkte einer Bucht grösser als vierundzwanzig Seemeilen, so wird eine
gerade Basislinie von vierundzwanzig Seemeilen innerhalb der Bucht derart ge-
zogen, dass mit einer Linie dieser Länge die grösstmögliche Wasserfläche einge-
schlossen wird.

6. Die vorstehenden Bestimmungen finden weder auf sogenannte «histori-
sche» Buchten noch auf Fälle Anwendung, in denen das System der geraden
Basislinien gemäss Artikel 4 angewandt wird.

Art. 8

Für die Abgrenzung des Küstenmeeres gelten die äussersten ständigen Hafen-
anlagen, die einen Bestandteil des Hafensystems bilden, als Teil der Küste.

Ajt.9

Reeden, die Schiffen üblicherweise zum Laden, Löschen und Ankern dienen,
werden in das Küstenmeer einbezogen, selbst wenn sie andernfalls ganz oder
teilweise ausserhalb der äusseren Grenze des Küstenmeeres gelegen wären. Der
Küstenstaat hat diese Reeden deutlich zu kennzeichnen, mit ihren Grenzen in
Seekarten einzutragen und diese gebührend bekanntzumachen.

Art. 10

1. Eine Insel ist natürlich entstandenes Land, das von Wasser umgeben ist
und bei Flut über den Wasserspiegel hinausragt.

2. Das Küstenmeer einer Insel wird gemäss den Bestimmungen dieser Artikel
gemessen.

Art. 11

1. Eine trockenfallende Erhebung ist natürlich entstandenes Land, das bei
Ebbe von Wasser umgeben ist und über den Wasserspiegel hinausragt, jedoch bei
Flut überspült wird. Ist eine trockenfallende Erhebung ganz oder teilweise um
nicht mehr als die Breite des Küstenmeeres vom Festland oder einer Insel ent-
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fernt, so kann die Niedrigwasserlinie dieser Erhebung als Basislinie zur Messung
der Breite des Küstenmeeres verwendet werden.

2. Ist die gesamte trockenfallende Erhebung um mehr als die Breite des
Küstenmeeres vom Festland oder einer Insel entfernt, so hat die Erhebung kein
eigenes Küstenmeer.

Art. 12

1. Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder grenzen sie
aneinander, so ist mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen
beiden Staaten keiner von ihnen berechtigt, sein Küstenmeer über die Mittel-
linie auszudehnen, auf der jeder Punkt gleich weit von den nächstgelegenen
Punkten der Basislmien entfernt ist, von denen aus die Breite des Küstenmeeres
jedes der beiden Staaten gemessen wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes finden
jedoch nicht Anwendung, wenn es auf Grund historischer Titel oder anderer
besonderer Umstände erforderlich ist, die Küstenmeere der beiden Staaten
abweichend von diesen Bestimmungen gegeneinander abzugrenzen.

2. Die Grenzlinie zwischen den Küstenmeeren zweier einander gegenüber-
liegender oder aneinander grenzender Staaten ist in Seekarten grossen Massstabes
einzutragen, die von den Küstenstaaten amtlich anerkannt sind.

Art. 13

Mündet ein Fluss unmittelbar, ohne eine Trichtermündung zu bilden, ins
Meer, so ist die Basislinie eine Gerade, die quer über die Mündung des Flusses
zwischen den auf der Niedrigwasserh'nie seiner Ufer gelegenen Grenzpunkten
gezogen wird.

Abschnitt m

Recht der friedlichen Durchfahrt

Unterabschnitt A

Regeln für alle Schiffe

Art. 14

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Artikel gemessen die Schiffe aller
Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, das Recht der friedlichen Durchfahrt
durch das Küstenmeer.

2. Als Durchfahrt gilt die Fahrt durch das Küstenmeer zum Zweck, es ent-
weder ohne Berührung der inneren Gewässer zu durchqueren oder in die inneren
Gewässer einzulaufen oder von den inneren Gewässern in die Hohe See aus-
zulaufen.

3. Die Durchfahrt schliesst das Recht zum Stoppen und Ankern ein, jedoch
nur insoweit, als dies zum normalen Schiffsverkehr gehört oder infolge höherer
Gewalt oder Seenot erforderlich wird.
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4. Die Durchfahrt gut als friedlich, solange sie nicht den Frieden, die Ord-
nung oder die Sicherheit des Küstenstaates beeinträchtigt. Die Durchfahrt hat
gemäss diesen Artikeln und den anderen Regeln des Völkerrechts zu erfolgen.

5. Die Durchfahrt fremder Fischereifahrzeuge gilt nicht als friedlich, wenn
sie die Gesetze und Vorschriften nicht beachtet, die der Küstenstaat erlassen und
veröffentlichen kann, um diesen Fahrzeugen das Fischen im Küstenmeer zu
verbieten.

6. Unterseeboote haben über Wasser zu fahren und ihre Flagge zu zeigen.

Art. 15

1. Der Küstenstaat darf die friedliche Durchfahrt durch das Küstenmeer
nicht behindern.

2. Der Küstenstaat hat alle ihm bekannten Gefahren, die in seinem Küsten-
meer für die Schiffahrt bestehen, in geeigneter Weise bekanntzumachen.

Art. 16

1. Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die erforderlichen Mass-
nahmen treffen, um eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern.

2. In bezug auf Schiffe, die in innere Gewässer einlaufen, ist der Küstenstaat
ferner berechtigt, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um jede Verletzung
der Bedingungen zu verhindern, unter denen solche Schiffe in diese Gewässer
zugelassen sind.

3. Vorbehaltlich des Absatzes 4 kann der Küstenstaat, ohne fremde Schiffe
untereinander diskriminierend zu behandeln, in bestimmten Zonen seines
Küstenmeeres die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe vorübergehend ver-
bieten, wenn dies für den Schutz seiner Sicherheit unerlässlich ist. Ein solches
Verbot wird erst nach gehöriger Bekanntmachung wirksam.

4. Die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe durch Meerengen, die der inter-
nationalen Schiffahrt zwischen einem Teil der Hohen See und einem anderen Teil
derselben oder dem Küstenmeer eines fremden Staates dienen, darf auch vor-
übergehend nicht verboten werden.

Art. 17

Üben fremde Schiffe das Recht der friedlichen Durchfahrt aus, so haben sie
die vom Küstenstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel und den anderen
Regeln des Völkerrechts erlassenen Gesetze und Vorschriften zu beachten, ins-
besondere solche, die den Transport und die Schiffahrt betreffen.

Unterabschnitt B

Regeln für Handelsschiffe

Art. 18

1. Von fremden Schiffen dürfen keine Gebühren für die blosse Durchfahrt
durch das Küstenmeer erhoben werden.

Bundcsblatt, 117. Jahrg. Bd.n. 3
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2, Von einem das Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiff dürfen Ge-
bühren nur für bestimmte, dem Schiff geleistete Dienste erhoben werden. Diese
Gebühren sind ohne Diskriminierung zu erheben.

Art. 19

1. Die Strafgerichtsbarkeit des Küstenstaates soll an Bord eines das Küsten-
meer durch fahrenden fremden Schiffes nicht ausgeübt werden, um im Zusammen-
hang mit einer während der Durchfahrt an Bord des Schiffes begangenen straf-
baren Handlung eine Person festzunehmen oder eine Untersuchung durchzu-
führen, ausser in den folgenden Fällen :

a. wenn sich die Folgen der strafbaren Handlung auf den Küstenstaat er-
strecken;

b. wenn die strafbare Handlung geeignet ist, den Frieden des Landes oder die
Ordnung im Küstenmeer zu stören;

c. wenn die Hilfe der Örtlichen Behörden vom Kapitän des Schiffes oder vom
Konsul des Staates, dessen Flagge das Schiff führt, erbeten worden ist;

d. wenn dies zur Unterdrückung des unerlaubten Handels mit Betäubungs-
mitteln erforderlich ist,

2. Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht das Recht des Küsten-
staates, alle nach seinen Rechtsvorschriften zulässigen Massnahmen zwecks
Festnahme oder Untersuchung an Bord eines fremden Schiffes zu ergreifen, das
nach Verlassen der inneren Gewässer das Küstenmecr durchfährt.

3. In den in den Absätzen l und 2 dieses Artikels vorgesehenen Fällen hat
der Küstenstaat, ehe er irgendwelche Massnahmen ergreift, auf Ersuchen des
Kapitäns die Konsularbehörde des Flaggenstaates zu benachrichtigen und die
Verbindung zwischen dieser und der Besatzung des Schiffes zu erleichtern. In
dringenden Fällen kann diese Benachrichtigung erfolgen, während die Mass-
nahmen durchgeführt werden.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob und wie eine Festnahme erfolgen soll, haben
die örtlichen Behörden den Interessen der Schiffahrt gebührend Rechnung zu
tragen.

5. Der Küstenstaat darf an Bord eines fremden, sein Küstcnmeer durch-
fahrenden Schiffes keine Massnahmen ergreifen, um im Zusammenhang mit
einer strafbaren Handlung, die vor der Einfahrt des Schiffes in das Küstenmeer
begangen wurde, eine Person festzunehmen oder eine Untersuchung durch-
zuführen, wenn das Schiff aus einem fremden Hafen kommt und das Küstenmeer
nur durchfährt, ohne in innere Gewässer einzulaufen,

Art. 20

1. Der Küstenstaat soll ein das Küstenmeer durchfahrendes fremdes Schiff
weder anhalten noch umleiten, um seine Zivilgerichtsbarkeit gegenüber einer an
Bord befindlichen Person auszuüben.
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2. Der Küstenstaat darf Vollstreckungs- oder Sicherungsmassnahmen in
Zivilsachen gegen das Schiff nur wegen einer Verbindlichkeit oder einer Haftung
ergreifen, die für das Schiff selbst während oder hinsichtlich seiner Durchfahrt
durch die Gewässer des Küstenstaates entstanden ist.

3. Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes berühren nicht das Recht
des Küstenstaates, gemäss seinen Gesetzen Vollstreckungs- oder Sicherungs-
massnabmen in Zivilsachen gegen ein in seinem Küstenmeer liegendes oder dieses
nach Verlassen der inneren Gewässer durchfahrendes fremdes Schiff zu ergreifen.

Unterabschnitt C

Regeln für Staatsschuld, die nicht Kriegsschiffe sind

Art. 21

Die Regeln der Unterabschnitte A und B finden auch auf Staatsschiffe
Anwendung, die Handelszwecken dienen.

Art. 22

1. Die Regeln des Unterabschnittes A und des Artikels 18 finden auf Staats-
schiffe Anwendung, die anderen als Handelszwecken dienen.

2. Mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz enthaltenen Bestimmungen
berühren diese Artikel in keiner Weise die Immunitäten, die diese Schiffe kraft
dieser Artikel oder der anderen Regeln des Völkerrechts geniessen.

Unterabschnitt D

Regeln für Kriegsschiffe

Art. 23

Beachtet ein Kriegsschiff die Vorschriften des Küstenstaates über die Durch-
fahrt durch das Küstenmeer nicht und missachtet es die Aufforderung, sich
diesen Vorschriften zu fügen, so kann der Küstenstaat das Kriegsschiff auffor-
dern, das Küstenmeer zu verlassen.

Zweiter Teil

Anschlusszone

Art. 24

1. In einer an sein Küstenmeer angrenzenden Zone der Hohen See kann der
Küstenstaat die erforderliche Kontrolle ausüben, um

a. Verstösse gegen seine Zoll-, Finanz-, Gesundheits- und Einwanderungs-
vorschriften auf seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Küstenmeer zu ver-
hindern;
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b. Verstösse gegen diese Vorschriften, die auf seinem Hoheitsgebiet oder in
seinem Küstenmeer begangen worden sind, zu ahnden.
2. Die Anschlusszone darf sich nicht weiter als zwölf Seemeilen über die

Basislinie hinaus erstrecken, von der aus die Breite des Küstenmeeres gemessen
wird.

3. Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder grenzen sie
aneinander, so ist mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen
beiden Staaten keiner von ihnen berechtigt, seine Anschlusszone über die Mittel-
linie hinaus auszudehnen, auf der jeder Punkt gleich weit von den nächstgelegenen
Punkten der Basislinien entfernt ist, von denen aus die Breite des Küstenmeeres
jedes der beiden Staaten gemessen wird.

Dritter Teü

Schlussbestimmungen

Art. 25

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens berühren Übereinkommen oder
andere internationale Vereinbarungen nicht, die sich zwischen deren Vertrags-
parteien in Kraft befinden.

Art. 26

Dieses Übereinkommen wird bis zum 31.Oktober 1958 für alle Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer Spezialorganisationen, sowie
jeden anderen Staat zur Unterzeichnung aufgelegt, der von der Generalversamm-
lung eingeladen wird, Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Art. 27

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung, Die Ratifikationsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 28

Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 26 be-
zeichneten Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden wer-
den beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 29

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tag der
Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

2. Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zwei-
undzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt,
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tritt das Übereinkommen am dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Art. 30

1. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Über-
einkommens an gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision
dieses Übereinkommens stellen.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die
in bezug auf diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.

Art. 31

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen und den anderen in Artikel 26 angeführten
Staaten

a. die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäss Artikel 26, 27 und 28;

b. den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 29 in Kraft tritt;
c. die gemäss Artikel 30 gestellten Revisionsanträge.

Art. 32

Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich
ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem
der in Artikel 26 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Vrkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertacht-
undfünfzig.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen über die Hohe See

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
vom Wunsche geleitet, die Regeln des Völkerrechts über die Hohe See zu

kodifizieren,
in der Erkenntnis, dass durch die nachstehenden Bestimmungen, die von der

in Genf vom 24.Februar bis 27. April 1958 abgehaltenen Seerechtskonferenz der
Vereinten Nationen angenommen wurden, im wesentlichen im Völkerrecht
geltende Grundsätze deklaratorisch festgestellt werden,

haben folgendes vereinbart :

Art. l

Unter «Hohe See» sind alle Teile des Meeres zu verstehen, die nicht zum
Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates gehören.

Art. 2

Da die Hohe See allen Nationen offen steht, kann kein Staat das Recht für
sich in Anspruch nehmen, einen Teil davon seiner Souveränität zu unterstellen.
Die Freiheit der Hohen See wird gemäss den Bedingungen dieser Artikel und der
anderen Regeln des Völkerrechts ausgeübt. Sie umfasst für Küsten- und Binnen-
staaten insbesondere :

1. die Freiheit der Schiffahrt,
2. die Freiheit der Fischerei,
3. die Freiheit, unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen,
4. die Freiheit, die Hohe See zu überfliegen,

Diese, sowie die anderen nach den allgemeinen Grundsätzen des Völker-
rechts anerkannten Freiheiten werden von jedem Staat unter angemessener
Berücksichtigung des Interesses ausgeübt, das die anderen Staaten an der Frei-
heit der Hohen See haben.

Art. 3

l. Die Binnenstaaten sollen freien Zugang zum Meer haben, um die Freiheit
des Meeres im gleichen Masse wie die Küstenstaaten zu gemessen. Zu diesem
Zweck gewähren die Staaten, die zwischen dem Meer und einem Binnenstaat
liegen, im Einvernehmen mit diesem und in Übereinstimmung mit den in Kraft
befindlichen internationalen Übereinkommen
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a. dem Binnenstaat auf der Grundlage der Gegenseitigkeit den freien Durch-
gang durch ihr Hoheitsgebiet;

b. den die Flagge dieses Staates führenden Schiffen hinsichtlich des Zugangs
zu den Seehäfen und ihrer Benützung die gleiche Behandlung wie ihren
eigenen Schiffen oder den Schiffen irgendeines anderen Staates.

2. Die Staaten, die zwischen dem Meer und einem Binnenstaat liegen, regeln
in Vereinbarungen mit diesem, unter Berücksichtigung der Rechte des Küsten-
oder Durchgangsstaates sowie der besonderen Verhältnisse des Binnenstaates,
alle den freien Durchgang und die Gleichbehandlung in den Häfen betreffenden
Fragen, sofern diese Staaten nicht bereits Vertragsparteien von in Kraft befind-
lichen internationalen Übereinkommen sind.

Art.4

Alle Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, haben das Recht, Schiffe
unter ihrer Flagge auf der Hohen See fahren zu lassen,

Art. 5

1. Jeder Staat legt die Bedingungen fest, unter denen er Schiffen seine
Nationalität gewährt, sie registriert und ihnen das Recht einräumt, seine Flagge
zu führen. Schiffe besitzen die Nationalität des Staates, dessen Flagge zu führen
sie berechtigt sind. Zwischen dem Staat und dem Schiff muss eine echte Verbin-
dung bestehen ; insbesondere muss der Staat über die seine Flagge führenden
Schiffe seine Hoheitsgewalt und seine Kontrolle in technischen, sozialen und
Verwaltungsangelegenheiten tatsächlich ausüben.

2. Jeder Staat stellt den Schiffen, denen er das Recht einräumt, seme Flagge
zuführen, entsprechende Dokumente aus.

Art. 6

1. Schiffe fahren unter der Flagge eines einzigen Staates und unterstehen auf
Hoher See seiner ausschliesslichen Hoheitsgewalt, mit Ausnahme besonderer
Fälle, die ausdrücklich in internationalen Verträgen oder in diesen Artikeln vor-
gesehen sind. Ein Schiff darf seine Flagge während einer ~~ Y~~* nder in einem
angelaufenen Hafen nicht wechseln, ausser im Fall eines tat —'-
Überganges oder eines Wechsels in der Registrierung.

2. Ein Schiff, das unter den Flaggen zweier oder mei'
denen es nach Belieben Gebrauch macht, kann gegenüt
dieser Nationalitäten geltend machen; es kann einem
gleichgestellt werden.

Art. 7

Durch die Bestimmungen der vorstehenden A
Schiffe, die im offiziellen Dienst einer Zwischenstaat
und deren Flagge führen, nicht berührt.
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Art. 8

1. Kriegsschiffe gemessen auf Hoher See vollständige Immunität von der
Hoheitsgewalt jedes anderen Staates als des Flaggenstaates.

2. Im Sinne dieser Artikel bezeichnet der Ausdruck «Kriegsschiff» ein zu
den Seestreitkräften eines Staates gehörendes Schiff, das die äusseren Kenn-
zeichen der Kriegsschiffe seiner Nationalität trägt. Der kommandierende Offizier
muss im Staatsdienst stehen, sein Name muss in der Rangliste der Kriegsmarine
enthalten sein und die Besatzung muss den Regeln militärischer Disziplin unter-
worfen sein.

Art. 9

Einem Staat gehörende oder von ihm verwendete Schiffe, die im Staatsdienst
stehen und ausschliesslich anderen als Handelszwecken dienen, gemessen auf
Hoher See vollständige Immunität von der Hoheitsgewalt jedes anderen Staates
als des Flaggenstaates.

Art. 10

1. Jeder Staat hat für die seine Flagge führenden Schiffe die für die Gewähr-
leistung der Sicherheit auf See erforderlichen Massnahmen zu treffen, insbeson-
dere in bezug auf

a. die Verwendung von Signalen, die Aufrechterhaltung von Nachrichten-
verbindungen und die Verhütung von Zusammenstössen;

b. die Bemannung der Schiffe und die Arbeitsbedingungen der Besatzungen,
unter Berücksichtigung der einschlägigen internationalen Übereinkünfte
Über Arbeitsfragen;

c. den Bau, die Ausrüstung und die Seetüchtigkeit der Schiffe.

2. Bei Anordnung dieser Massnahmen hat sich jeder Staat nach den all-
gemein anerkannten internationalen Normen zu richten und alle erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, um ihre Beachtung sicherzustellen.

Art. 11

1. Bei Schiffszusammenstössen und anderen mit der Führung eines Schifies
zusammenhängenden Ereignissen auf Hoher See, welche die strafrechtliche oder
disziplinarische Verantwortlichkeit des Kapitäns oder einer sonstigen im Dienst
des Schiffes stehenden Person nach sich ziehen könnten, darf eine strafrechtliche
oder disziplinarische Verfolgung dieser Personen nur bei den Gerichts- oder
Verwaltungsbehörden des Flaggenstaates oder des Staates eingeleitet werden,
dessen Staatsangehörigkeit die Person besitzt.

2. In disziplinarischen Angelegenheiten ist nur der Staat, der ein Kapitäns-
patent oder ein Befähigungs- oder Erlaubniszeugnis ausgestellt hat, zuständig,
nach ordnungsgemässem gesetzlichen Verfahren die Entziehung dieser Urkunden
abordnen, auch wenn der Inhaber nicht die Staatsangehörigkeit des aus-
stalö&den Staates besitzt.
^•4
3*
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3. Eine Beschlagnahme oder eine Zurückhaltung des Schiffes darf, selbst zu
Untersuchungszwecken, nur von den Behörden des Flaggenstaates angeordnet
werden.

Art. 12

1. Jeder Staat hat den Kapitän eines unter seiner Flagge fahrenden Schiffes
zu verpflichten, soweit dieser ohne ernstliche Gefährdung des Schiffes, der Be-
satzung oder der Passagiere dazu imstande ist :

a. jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten;
b. Personen in Seenot so schnell wie möglich zu Hilfe zu eilen, wenn er von

ihrem Hilfebedürfnis Kenntnis erhält, soweit diese Handlung von ihm ver-
nünftigerweise erwartet werden kann;

c. nach einem Zusammenstoss dem anderen Schiff, dessen Besatzung und
dessen Passagieren Hilfe zu leisten und diesem Schiff nach Möglichkeit den
Namen seines eigenen Schiffes, des Registerhafens und des nächsten Hafens,
den es anlaufen wird, mitzuteilen.

2. Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung und die Unterhaltung eines
angemessenen und wirksamen Such- und Rettungsdienstes, um die Sicherheit
auf und über der See zu gewährleisten, und schliessen zu diesem Zweck erforder-
lichenfalls regionale Abkommen über die gegenseitige Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten ab.

Art. 13

Jeder Staat hat wirksame Massnahmen zu ergreifen, um die Beförderung von
Sklaven auf Schiffen, die seine Flagge zu führen berechtigt sind, zu verhindern und
zu bestrafen und die unrechtmässige Verwendung seiner Flagge zu diesem
Zweck zu verhindern. Jeder Sklave, der auf ein Schiff gleich welcher Flagge
flüchtet, ist ipso facto frei,

Art. 14

Alle Staaten haben soweit irgendwie möglich zusammenzuarbeiten, um die
Seeräuberei auf Hoher See oder an jedem anderen Ort zu bekämpfen, der keiner
staatlichen Hoheitsgewalt untersteht.

Art. 15

Als Seeräuberei gelten folgende Handlungen:
1. Jede rechtswidrige Gewalttat, Freiheitsberaubung oder Plünderung, die

von der Besatzung oder den Passagieren eines privaten Schiffes oder Luftfahr-
zeuges zu persönlichen Zwecken begangen wird und die gerichtet ist :

a. auf Hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen
Personen und Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeuges ;

b. an einem Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein
Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen Personen und Vermögenswerte;

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


42

2. jede freiwillige Beteiligung an der Verwendung eines Schiffes oder Luft-
fahrzeuges, sofern dies in Kenntnis von Umständen erfolgt, die ihm die Eigen-
schaft eines Seeräuberschiffes oder -luftfahrzeuges verleihen;

3, jede Anstiftung zu den in den Absätzen l und 2 bezeichneten Handlungen
oder jede beabsichtigte Erleichterung solcher Handlungen.

Art. 16

Begeht ein Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatliches Luftfahrzeug, dessen
meuternde Besatzung die Herrschaft an sich gerissen hat, seeräuberische Hand-
lungen, wie sie in Artikel 15 definiert sind, so werden diese den von einem
privaten Schiff begangenen Handlungen gleichgestellt.

Art. 17

Als Seeräuberschiffe oder -luftfahrzeuge gelten Schiffe oder Luftfahrzeuge,
die von den Personen, unter deren tatsächlicher Kontrolle sie stehen, dazu be-
stimmt sind, zu einer der in Artikel 15 bezeichneten Handlungen verwendet zu
werden. Das gleiche gilt für Schiffe oder Luftfahrzeuge, die zu derartigen Hand-
lungen benutzt wurden, so lange sie unter der Kontrolle der Personen verbleiben,
die sich dieser Handlungen schuldig gemacht haben.

Art. 18

Ein Schiff oder Luftfahrzeug kann seine Nationalität beibehalten, obwohl
es zum Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug geworden ist. Die Beibehaltung oder
der Verlust der Nationalität bestimmt sich nach dem Recht des Staates, der diese
Nationalität zuerkannt hat.

Art. 19

Jeder Staat kann auf Hoher See oder an einem anderen Ort, der keiner staat-
lichen Hoheitsgewalt untersteht, ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug oder ein
durch seeräuberische Handlungen erbeutetes und unter der Kontrolle von See-
räubern stehendes Schiff auf bringen, die Personen an Bord des Schiffes oder Luft-
fahrzeuges festnehmen und die dort befindlichen Vermögenswerte beschlag-
nahmen. Die Gerichte des Staates, der die Beschlagnahme durchgeführt hat,
können, vorbehaltlich der Rechte gutgläubiger Dritter, über die zu verhängenden
Strafen sowie über die Massnahmen entscheiden, die bezüglich des Schiffes, des
Luftfahrzeuges oder der Vermögenswerte zu treffen sind.

Art. 20

Erfolgte die Aufbringung eines der Seeräuberei verdächtigten Schiffes oder
Luftfahrzeuges ohne hinreichenden Grund, so haftet der aufbringende Staat dem
Staate, dessen Nationalität das Schiff oder Luftfahrzeug besitzt, für jeden durch
die Aufbringung verursachten Verlust oder Schaden.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


43

Art. 21

Eine Aufbringung wegen Seeräuberei darf nur von Kriegsschiffen oder
Militärluftfahrzeugen oder von anderen im Staatsdienst stehenden Schiffen oder
Luftfahrzeugen vorgenommen werden, die hierzu befugt sind.

Art. 22

1. Abgesehen von Fällen, in denen ein Einschreiten auf einer vertraglich
eingeräumten Befugnis beruht, darf ein Kriegsschiff, das einem fremden Handels-
schiff auf Hoher See begegnet, dieses nur anhalten, wenn ein ernstlicher Grund
zur Annahme besteht :

a. dass das Schiff Seeräuberei betreibt;
b. dass das Schiff Sklavenhandel betreibt;
c. dass das Schiff, das eine fremde Flagge führt, oder sich weigert, seine Flagge

zu setzen, in Wirklichkeit dieselbe Nationalität wie das Kriegsschiff besitzt.

2. In den unter Buchstaben a, b und c vorgesehenen Fällen kann das Kriegs-
schiff die Berechtigung zur Flaggenführung überprüfen. Zu diesem Zweck kann
es ein Boot unter dem Kommando eines Offiziers zu dem verdächtigten Schiff ent-
senden. Bleibt der Verdacht nach Prüfung der Schiffspapiere bestehen, so kann
das Kriegsschiff eine weitere Untersuchung an Bord des Schiffes vornehmen, die
so rücksichtsvoll wie möglich durchzuführen ist,

3. Erweist sich der Verdacht als unbegründet und hat das angehaltene Schiff
keine den Verdacht rechtfertigende Handlung begangen, so ist ihm jeder Verlust
oder Schaden zu ersetzen.

Art. 23

1. Die Nacheile nach einem fremden Schiff kann vorgenommen werden,
wenn die zuständigen Behörden des Kustenstaates guten Grund zur Annahme
haben, dass das Schiff die Gesetze und Vorschriften dieses Staates verletzt hat.
Die Nacheile muss beginnen, solange sich das fremde Schiff oder eines seiner
Boote innerhalb der inneren Gewässer des Küstenmeeres oder der Anschluss-
zone des nacheilenden Staates befindet und darf ausserhalb des Kustenmeeres
oder der Anschlusszone nur dann fortgesetzt werden, wenn sie nicht unterbrochen
wurde. Fordert ein Schiff ein innerhalb des Küstenmeeres oder der Anschlusszone
fahrendes fremdes Schiff zum Anhalten auf, so braucht es sich im Zeitpunkt, in
dem das fremde Schiff diese Aufforderung erhält, nicht selbst innerhalb des
Küstenmeeres oder der Anschlusszone zu befinden. Befindet sich das fremde
Schiff innerhalb einer Anschlusszone, wie sie in Artikel 24 des Übereinkommens
über das Küstenmeer und die Anschlusszone definiert ist, so darf die Nacheile nur
wegen einer Verletzung der Rechte vorgenommen werden, zu deren Schutz die
Zone errichtet wurde.

2. Das Recht der Nacheile endet, sobald das verfolgte Schiff das Küstenmeer
seines eigenen oder eines dritten Staates erreicht hat.
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3. Die Nacheile gilt erst dann als begonnen, wenn sich das nacheilende Schiff
durch die ihm zur Verfügung stehenden geeigneten Mittel davon überzeugt hat,
dass das verfolgte Schiff oder eines seiner Boote oder andere im Verband arbei-
tende Fahrzeuge, die das verfolgte Schiff als Mutterschiff benützen, sich inner-
halb des Küstenmeeres oder gegebenenfalls der Anschlusszone befinden. Die
Nacheile darf erst begonnen werden, nachdem ein Sicht- oder Schallsignal zum
Anhalten aus einer Entfernung gegeben wurde, in der es vom betreffenden Schiff
gesehen oder gehört werden kann.

4. Das Recht der Nacheile darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluft-
fahrzeugen oder anderen im Staatsdienst stehenden Schiffen oder Luftfahrzeugen
ausgeübt werden, die hierzu besonders befugt sind.

5. Im Fall einer Nacheile durch ein Luftfahrzeug
a. rinden die Absätze l bis 3 sinngemäss Anwendung;
b. muss das Luftfahrzeug, welches das Schiff zum Anhalten auffordert, dieses

solange selbst verfolgen, bis ein von ihm herbeigerufenes Schiff oder Luft-
fahrzeug des Küstenstaates an Ort und Stelle eintrifft, um die Nacheile fort-
zusetzen, es sei denn, dass das Luftfahrzeug selbst das Schiff anhalten kann.
Um das Anhalten eines Schiffes auf Hoher See zu rechtfertigen, genügt es
nicht, dass dieses von einem Luftfahrzeug bei einer Gesetzesverletzung ge-
sichtet oder einer solchen verdächtigt wurde, wenn es nicht vom Luftfahr-
zeug selbst oder anderen Luftfahrzeugen oder Schiffen, welche die Nacheile
ohne Unterbrechung fortsetzen, sowohl zum Anhalten aufgefordert als auch
verfolgt wurde.
6. Die Freigabe eines Schiffes, das im Hoheitsbereich eines Staates angehalten

und zwecks Untersuchung durch die zuständigen Behörden in einen Hafen dieses
Staates geleitet wurde, kann nicht allein aus dem Grunde gefordert werden, dass
das Schiff, weil die Umstände dies erforderlich machten, auf seiner Fahrt über
einen Teil der Hohen See geleitet wurde.

7. Wurde ein Schiff auf Hoher See unter Umständen angehalten oder be-
schlagnahmt, welche die Ausübung des Rechts der Nacheile nicht rechtfertigen, so
ist ihm jeder Verlust oder Schaden zu ersetzen.

Art. 24

Jeder Staat hat, unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher Be-
stimmungen, Vorschriften zu erlassen, um die Verschmutzung der Meere infolge
des Ablassens von Öl aus Schiffen oder Rohrleitungen oder infolge der Aus-
beutung und Erforschung des Meeresgrundes und Meeresuntergrundes zu ver-
hüten,

Art. 25

l. Jeder Staat hat Massnahmen zu treffen, um die Verseuchung des Meeres
durch die Versenkung radioaktiver Abfälle zu verhüten, wobei alle von den zu-
ständigen internationalen Organisationen ausgearbeiteten Normen und Vor-
schriften zu berücksichtigen sind.
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2, Alle Staaten haben mit den zuständigen internationalen Organisationen
zusammenzuarbeiten, um Massnahmen zur Verhütung der Verseuchung des
Meeres und des darüber befindlichen Luftraumes zu treffen, die aus jeder Ver-
wendung radioaktiven Materials oder anderer schädigender Wirkstoffe her-
rühren.

Art. 26

1. Jeder Staat hat das Recht, auf dem Grund der Hohen See unterseeische
Kabel und Rohrleitungen zu legen.

2. Der Küstenstaat darf das Legen oder die Unterhaltung dieser Kabel oder
Rohrleitungen nicht behindern, vorbehaltlich seines Rechts, angemessene
Massnahmen zur Erforschung des Festlandsockels und zur Ausbeutung der
natürlichen Schätze zu ergreifen.

3. Beim Legen dieser Kabel oder Rohrleitungen hat der betreffende Staat
auf die bereits auf dem Meeresgrund hegenden Kabel und Rohrleitungen gebüh-
rend Rücksicht zu nehmen. Er darf insbesondere die Reparaturmöglichkeiten
an bereits gelegten Kabeln oder Rohrleitungen nicht beeinträchtigen.

Art. 27

Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen,
damit jede vorsätzliche oder fahrlässige Unterbrechung oder Beschädigung eines
unterseeischen Kabels auf Hoher See durch ein seine Flagge führendes Schiff oder
durch eine seiner Hoheitsgewalt unterstehende Person, soweit dadurch die Tele-
graphen- oder Telephonverbindungen unterbrochen oder gestört werden könn-
ten, sowie jede unter denselben Umständen erfolgte Unterbrechung oder Be-
schädigung unterseeischer Hochspannungsleitungen oder Rohrleitungen, eine
strafbare Handlung darstellt. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn
die Unterbrechung oder Beschädigung von Personen verursacht wurde, die
lediglich das rechtmässige Ziel verfolgten, ihr Leben oder die Sicherheit des
Schiffes zu schützen, nachdem sie alle erforderlichen Vorsichtsmassnahmen
getroffen hatten, um eine derartige Unterbrechung oder Beschädigung zu ver-
meiden.

Art. 28

Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen,
damit die seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, die Eigentümer eines
in Hoher See gelegenen Kabels oder einer Rohrleitung sind und beim Legen oder
bei der Reparatur eines solchen Kabels oder einer solchen Rohrleitung die Unter-
brechung oder Beschädigung eines anderen Kabels oder einer anderen Rohr-
leitung verursachen, die dadurch entstandenen Reparaturkosten tragen.

Art. 29

Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen,
damit die Schiffseigentümer, die beweisen können, dass sie einen Anker, ein Netz
oder ein anderes Fischfanggerät geopfert haben, um die Beschädigung eines
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unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohrleitung zu vermeiden, vom
Eigentümer des Kabels oder der Rohrleitung entschädigt werden, sofern sie zuvor
alle angemessenen Vorsichtsmassnahmen getroffen haben.

Art. 30

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens berühren Übereinkommen oder
andere internationale Vereinbarungen nicht, die sich zwischen deren Vertrags-
parteien in Kraft befinden.

Art. 31

Dieses Übereinkommen wird bis zum 3I.Oktober 1958 für alle Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer Spczialorganisationen, sowie
jeden anderen Staat zur Unterzeichnung aufgelegt, der von der Generalversamm-
lung eingeladen wird, Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Art. 32

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 33

Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 31 be-
zeichneten Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden wer-
den beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 34

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tag der
Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

2. Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm
beitritt, tritt das Übereinkommen am dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Art. 35

1. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Überein-
kommens an gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision
dieses Übereinkommens stellen.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die
in bezug auf diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.

Art. 36

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen und den anderen in Artikel 31 angeführten
Staaten
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a. die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäss Artikel 31,32 und 33 ;

b. den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 34 in Kraft tritt;
c. die gemäss Artikel 35 gestellten Revisionsanträge.

Art. 37

Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich
ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem
der in Artikel 31 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertacht-
undfünfzig.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Übereinkommen über die Fischerei und die Erhaltung
der biologischen Reichtümer der Hohen See

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, ,

in der Erwägung, dass die Entwicklung moderner Verfahren zur Ausbeutung
der biologischen Reichtümer der See die Menschen in steigendem Masse befähigt,
den Nahrungsbedarf der ständig wachsenden Bevölkerung der Welt zu decken,
und dass deshalb diese Reichtümer teilweise der Gefahr des Raubbaus ausgesetzt
sind,

in der Erwägung, dass die Art der Probleme, die mit der Erhaltung der
biologischen Reichtümer der Hohen See zusammenhängen, eindeutig eine Lösung
erfordert, die - soweit irgend möglich - auf dem gemeinsamen Vorgehen aller
beteiligten Staaten im Wege internationaler Zusammenarbeit beruht,

haben folgendes vereinbart :

Art. l

1, Alle Staaten können für ihre Staatsangehörigen das Recht in Anspruch
nehmen, Fischerei auf Hoher See zu betreiben; dies gilt vorbehaltlich

a. ihrer vertraglichen Verpflichtungen,
b. der in diesem in Übereinkommen erwähnten Interessen und Rechte der

Küstenstaaten und
c. der Bestimmungen der folgenden Artikel über die Erhaltung der biologi-

schen Reichtümer der Hohen See.

2. Jeder Staat ist verpflichtet, von sich aus oder im Zusammenwirken mit
anderen Staaten hinsichtlich seiner Staatsangehörigen die erforderlichen Mass-
nahmen zur Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See zu treffen.

Art. 2

Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck «Erhaltung der
biologischen Reichtümer der Hohen See» die Gesamtheit der Massnahmen, die
unter Aufrechterhaltung einer möglichst reichlichen laufenden Versorgung mit
Nahrungsmitteln und sonstigen Erzeugnissen aus dem Meer den optimalen
dauernden Ertrag ermöglichen. Die Programme zur Erhaltung dieser Reich-
tümer sind so zu gestalten, dass sie in erster Linie der menschlichen Ernährung
dienen.
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Art. 3

Ein Staat, dessen Staatsangehörige den Fang einer oder mehrerer Bestände
an Fischen oder sonstigen biologischen Meeresreichtümer in einer Zone der
Hohen See betreiben, in der Staatsangehörige anderer Staaten nicht fischen,
trifft nötigenfalls in bezug auf seine Staatsangehörigen Massnahmen zur Erhal-
tung der in Frage kommenden Reichtümer.

Art. 4

1. Betreiben Staatsangehörige von zwei oder mehr Staaten den Fang des-
selben Bestandes oder derselben Bestände an Fischen oder sonstigen biologischen
Meeresreichtümer in einer oder mehreren Zonen der Hohen See, so nehmen diese
Staaten auf Ersuchen eines von ihnen Verhandlungen auf, um in bezug auf ihre
Staatsangehörigen in gegenseitigem Einvernehmen die erforderlichen Mass-
nahmen zur Erhaltung der in Frage kommenden Reichtümer zu treffen.

2. Gelangen die beteiligten Staaten binnen zwölf Monaten nicht zu einem
Einvernehmen, so kann jede Partei das in Artikel 9 vorgesehene Verfahren ein-
leiten.

Art. 5

1. Sind Massnahmen nach Artikel 3 oder 4 getroffen worden und nehmen
Staatsangehörige anderer Staaten den Fang desselben Bestandes oder derselben
Bestände an Fischen oder sonstigen biologischen Meeresreichtümer in einer oder
mehreren Zonen der Hohen See auf, so wenden diese anderen Staaten die betref-
fenden Massnahmen, die weder rechtlich noch tatsächlich diskriminierend sein
dürfen, auf ihre Staatsangehörigen spätestens sieben Monate nach dem Tage an,
an welchem dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen die Massnahmen notifiziert worden sind. Der
Generaldirektor notifiziert sie allen Staaten, die darum ersuchen und in jedem
Fall jenen Staaten, welche von dem Lande bezeichnet werden, das sie angewendet
hat.

2. Nehmen diese anderen Staaten die getroffenen Massnahmen nicht an und
kann binnen zwölf Monaten ein Einvernehmen nicht erzielt werden, so kann jede
beteiligte Partei das in Artikel 9 vorgesehene Verfahren einleiten. Vorbehaltlich
des Artikels 10 Absatz 2 bleiben die getroffenen Massnahmen verbindlich, so-
lange die Sonderkommission nicht entschieden hat.

Art. 6

1. Jeder Küstenstaat hat ein besonderes Interesse daran, die Ergiebigkeit
der biologischen Meeresreichtümer in jeder an sein Küstenmeer grenzenden Zone
der Hohen See zu erhalten.

2. Jeder Küstenstaat kann sich gleichberechtigt an allen Forschungs- und
Regelungssystemen beteiligen, welche die Erhaltung der biologischen Reich-
tümer der Hohen See in dieser Zone bezwecken, auch wenn seine Staatsangehöri-
gen dort keine Fischerei betreiben.
Bundesblatt, 117, Jahrg. Bd, II, 4
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3. Jeder Staat, dessen Staatsangehörige in einer an das Küstenmeer eines
Küstenstaates grenzenden Zone der Hohen See Fischerei betreiben, nimmt auf
Ersuchen des Küstenstaates mit diesem Verhandlungen auf, um in seinem Ein-
vernehmen die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung der biologischen
Reichtümer in dieser Zone der Hohen See zu treffen.

4. Ein Staat, dessen Staatsangehörige in einer an das Küstenmeer eines
Küstenstaates grenzenden Zone der Hohen See Fischerei betreiben, kann in dieser
Zone keine Erhaltungsmassnahmen durchführen, die den vom Küstenstaat
getroffenen entgegenstehen ; er kann jedoch mit dem Küstenstaat Verhandlungen
aufnehmen, um in seinem Einvernehmen die erforderlichen Massnahmen zur
Erhaltung der biologischen Reichtümer in dieser Zone der Hohen See zu treffen.

5. Gelangen die beteiligten Staaten binnen zwölf Monaten nicht zu einem
Einvernehmen über die Erhaltungsmassnahmen, so kann jede Partei das in
Artikel 9 vorgesehene Verfahren einleiten.

Art. 7

1. Im Hinblick auf Artikel 6 Absatz l kann jeder Küstenstaat zur Erhaltung
der Ergiebigkeit der biologischen Meeresreichtümer von sich aus geeignete Mass- "
nahmen zur Erhaltung jedes Bestandes an Fischen oder sonstigen Meeresreich-
tümer in jeder an sein Küstenmeer grenzenden Zone der Hohen See treffen, wenn
diesbezügliche Verhandlungen mit den anderen beteiligten Staaten binnen sechs
Monaten nicht zu einem Einvernehmen geführt haben.

2. Die von dem Küstenstaat gemäss Absatz l getroffenen Massnahmen
gelten gegenüber anderen Staaten nur unter der Voraussetzung,

a. dass die vorhandenen Kenntnisse über die Fischerei die Anwendung von
Erhaltungsmassnahmen dringend erforderlich machen;

b. dass diese Massnahmen auf entsprechenden wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhen;

c. dass die Massnahmen ausländische Fischer weder rechtlich noch tatsächlich
benachteiligen.
3. Entsteht ein Streit über die Rechtsgültigkeit dieser Massnahmen, so blei-

ben sie in Kraft, solange der Streit nicht gemäss den einschlägigen Bestimmungen
dieses Übereinkommens beigelegt ist.

4. Nehmen die anderen beteiligten Staaten diese Massnahme nicht an, so
kann jede Partei das in Artikel 9 vorgesehene Verfahren einleiten. Vorbehaltlich
des Artikels 10 Absatz 2 bleiben die getroffenen Massnahmen in Kraft, solange
die Sonderkommission nicht entschieden hat.

5. Kommen die Küsten mehrerer Staaten in Frage, so finden die in Artikel 12
des Übereinkommens über das Küstenmeer und die Anschlusszone niedergeleg-
ten Grundsätze der geographischen Abgrenzung Anwendung.

Art. 8

1. Hat ein Staat ein besonderes Interesse an der Erhaltung der biologischen
Reichtümer in einer nicht an seine Küsten grenzenden Zone der Hohen See, auch
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wenn seine Staatsangehörigen dort keine Fischerei betreiben, so kann er üen oder
die Staaten, deren Staatsangehörige dort Fischerei betreiben, ersuchen, die erfor-
derlichen Erhaltungsrnassnahrnen gemäss Artikel 3 oder 4 zu treffen; hierbei gibt
er die wissenschaftlichen Gründe an, die nach seinem Dafürhalten diese Mass-
nahmen erforderlich machen, und legt das besondere Interesse dar, das er in
dieser Angelegenheit hat,

2. Wird binnen zwölf Monaten ein Einvernehmen nicht erzielt, so kann dieser
Staat das in Artikel 9 vorgesehene Verfahren einleiten,

Art. 9

1. Entsteht zwischen Staaten auf Grund der Artikel 4,5, 6,7 und 8 ein Streit,
so wird er auf Antrag einer der Parteien einer aus fünf Mitgliedern bestehenden
Sonderkommission zur Beilegung unterbreitet, sofern die Parteien nicht überein-
kommen,' gemäss Artikel 33 der Charta der Vereinten Nationen durch ein
anderes Verfahren zur friedlichen Beilegung eine Lösung anzustreben.

2. Die Mitglieder der Kommission, deren eines zum Vorsitzenden bestimmt
wird, werden binnen drei Monaten, nachdem die Beilegung des Streites auf Grund
dieses Artikels beantragt worden ist, von den am Streit beteiligten Staaten in
gegenseitigem Einvernehmen ernannt. Kommt ein solches Einvernehmen nicht
zustande, so ernennt auf Antrag eines am Streit beteiligten Staates der General-
sekretär der Vereinten Nationen binnen weiteren drei Monaten in Konsul-
tation mit den am Streit beteiligten Staaten, dem Präsidenten des Internationalen
Gerichtshofs und dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen hochqualifizierte Persönlichkeiten als
Mitglieder; diese müssen Angehörige von am Streit beteiligten Staaten und - je
nach der Art des beizulegenden Streites - Fachleute in Rechts-, Verwaltungs- oder
wissenschaftlichen Fragen der Fischerei sein. Jede nach dieser Ernennung frei
werdende Stelle wird in der für die ursprüngliche Ernennung vorgesehenen Weise
neu besetzt.

3. Ist ein Staat an einem in diesen Artikeln vorgesehenen Verfahren beteiligt,
so hat er das Recht, in die Sonderkommission einen seiner Angehörigen zu ent-
senden; dieser ist berechtigt, unter den gleichen Bedingungen wie die Mitglieder
der Kommission uneingeschränkt an dem Verfahren teilzunehmen; er besitzt
jedoch kein Stimmrecht und darf sich an der Abfassung des Entscheides der
Kommission nicht beteiligen.

4. Die Kommission legt ihr Reglement selbst fest; dieses muss jeder Partei
in vollem Umfang Gelegenheit geben, gehört zu werden und ihren Standpunkt
zu vertreten. Die Kommission bestimmt ferner, wie die Kosten und Ausgaben auf
die Parteien aufzuteilen sind, sofern diese sich nicht selbst hierüber einigen.

5. Die Sonderkommission entscheidet binnen fünf Monaten nach ihrer
Ernennung; sie kann nötigenfalls beschliessen, diese Frist um höchstens drei
Monate zu verlängern.
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6. Bei ihren Entscheiden beachtet die Sonderkommission diese Artikel und
alle Sondervereinbarungen, die in bezug auf die Beilegung des Streites zwischen
den Parteien getroffen worden sind,

7. Die Kommission entscheidet mit einfacher Mehrheit.

Art. 10

1. Entsteht ein Streit auf Grund des Artikels 7, so wendet die Kommission
die in Absatz 2 des genannten Artikels aufgeführten Kriterien an. Bei einem
Streit auf Grund der Artikel 4,5,6 und 8 wendet sie je nach dem Streitgegenstand
folgende Kriterien an :

a. Bei einem Streit über die Anwendung der Artikel 4, 5 und 6 ist der Kom-
mission der Nachweis zu erbringen,

i) dass wissen schaftliche Erkenntnis die Notwendigkeit von Erhaltungs-
massnahmen dartun;

ii) dass die in dem besonderen Fall getroffenen Massnahmen auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhen und praktisch durchführbar sind,
sowie

iii) dass Fischer anderer Staaten durch die Massnahmen weder rechtlich
noch tatsächlich benachteiligt werden.

b. Bei einem Streit über die Anwendung des Artikels 8 hat die Kommission
entweder festzustellen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Notwendig-
keit von Erhaltungsmassnahmen dartun, oder sie hat festzustellen, dass das
Programm der Erhaltungsmassnahmen ausreicht.
2. Die Sonderkommission kann anordnen, dass die Anwendung der strittigen

Massnahmen zu unterbleiben hat, solange sie ihren Entscheid nochnicht getroffen
hat; bei einem Streit auf Grund des Artikels 7 wird die Anwendung der Mass-
nahmen nur dann ausgesetzt, wenn der Kommission auf Grund von Unterlagen
glaubhaft gemacht wird, dass die Anwendung dieser Massnahmen nicht dringend
erforderlich ist.

Art. 11

Die Entscheide der Sonderkommission sind für die beteiligten Staaten ver-
bindlich; Artikel 94 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen findet An-
wendung. Sind dem Entscheid Empfehlungen beigefügt, so sind diese in grösst-
möglichstem Umfang zu berücksichtigen.

Art. 12

1. Ändert sich die sachliche Grundlage eines Entscheides der Sonder-
konimission infolge wesentlicher Änderungen in dem oder den Beständen an
Fischen oder sonstigen biologischen Meeresreichtümem oder infolge von Ände-
rungen in den Fangniethoden, so kann jeder beteiligte Staat die anderen Staaten
ersuchen, Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, die Erhaltungsmassnah-
men in gegenseitigem Einvernehmen soweit erforderlich zu ändern.

2. Kommt innerhalb einer angemessenen Frist ein Einvernehmen nicht
zustande, so kann jeder beteiligte Staat erneut das in Artikel 9 vorgesehene Ver-
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fahren in Anspruch nehmen, sofern seit der ersten Entscheidung mindestens zwei
Jahre verstrichen sind.

Art. 13

1. In den an das Küstenmeer eines Staates grenzenden Zonen der Hohen See
kann die Fischerei mit im Meeresgrund befestigten Geräten von diesem Staat
geregelt werden, wenn seine Staatsangehörigen diese Fischerei seit langem be-
treiben ; Angehörige anderer Staaten müssen sich jedoch daran unter den gleichen
Bedingungen wie die Staatsangehörigen des erstgenannten Staates beteiligen
können. Dies gilt nicht für Zonen, in denen diese Fischerei auf Grund lang-
jährigen Brauchs ausschliessh'ch von Staatsangehörigen des erstgenannten Staates
betrieben worden ist. Die allgemeine Rechtsstellung dieser Zonen als Hohe See
wird durch diese Regelung nicht berührt.

2. In diesem Artikel bezeichnet der Ausdruck «Fischerei mit im Meeres-
grund befestigten Geräten» das Fischen mit Geräten, die an Ort und Stelle im
Meeresgrund verankert sind und dort zum ständigen Betrieb belassen oder, falls
sie entfernt werden, in jeder Fangperiode an derselben Stelle wieder angebracht
werden.

Art. 14

In den Artikeln l, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 bezeichnet der Ausdruck «Staats-
angehörige» Fischereiboote und sonstige Fischereifahrzeuge jeder Grosse, die
nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staates dessen Nationalität be-
sitzen, ungeachtet der Staatsangehörigkeit der Mitglieder der Schiffsbesatzung.

Art. 15

Dieses Übereinkommen wird bis zum 3I.Oktober 1958 für alle Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer SpezialOrganisationen, sowie
jeden anderen Staat zur Unterzeichnung aufgelegt, der von der Generalversamm-
lung eingeladen wird, Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Art. 16

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 17

Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 15 be-
zeichneten Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden wer-
den beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Art. 18

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tag der Hin-
terlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
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2. Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zwei-
undzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Art. 19

1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung der Ratifizierung oder dem Bei-
tritt Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkommens machen; ausgenommen
sind die Artikel 6,7,9,10,11 und 12.

2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemäss Absatz l gemacht hat,
kann diesen jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen
gerichtete diesbezügliche Mitteilung zurückziehen.

Art. 20

1. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Über-
einkommens an gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision
dieses Übereinkommens stellen.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die in
bezug auf diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.

Art. 21

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen und den anderen in Artikel 15 angeführten
Staaten

a. die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäss Artikel 15,16 und 17;

b. den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 18 in Kraft tritt;
c. die gemäss Artikel 20 gestellten Revisionsanträge;
d. die gemäss Artikel 19 gemachten Vorbehalte zu diesem Übereinkommen.

Art. 22

Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich
ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem
der in Artikel 15 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertacht-
undfünfzig.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen über den Festlandsockel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens haben folgendes vereinbart :

Art. l

Im Sinne dieser Artikel bezeichnet der Ausdruck «Festlandsockel» a. den
Meeresgrund und den Meeresuntergrund der an die Küste grenzenden Unter-
wasserzonen ausserhalb des Küstenmeeres bis zu einer Tiefe von 200 Metern oder
darüber hinaus, soweit die Tiefe des darüber befindlichen Wassers die Ausbeutung
der natürlichen Reichtümer dieser Zonen gestattet ; b. den Meeresgrund und den
Meeresuntergrund der entsprechenden an die Küste von Inseln grenzenden
Unterwasserzonen.

Art. 2

1. Der Küstenstaat übt die Erforschung des Festlandsockels und für die Aus-
beutung seiner natürlichen Reichtümer Hoheitsrechte über denselben aus.

2. Die in Absatz 1. bezeichneten Rechte sind insoweit ausschliesslich, als
niemand ohne ausdrückliche Zustimmung des Küstenstaates den Festlandsockel
erforschen, seine natürlichen Reichtümer ausbeuten oder Ansprüche auf ihn
geltend machen darf, auch wenn der Küstenstaat selbst die Erforschung oder
Ausbeutung unterlässt.

3. Die Rechte des Küstenstaates an dem Festlandsockel hängen weder von
einer tatsächlichen oder angenommenen Besitzergreifung noch von einer aus-
drücklichen Erklärung ab.

4. Die in diesen Artikeln erwähnten natürlichen Reichtümer umfassen Mine-
ralien und sonstige anorganische Bodenschätze des Meeresgrundes und des
Meeresuntergrundes sowie sesshafte Lebewesen, das heisst solche, die während
des Stadiums, in dem sie gefischt werden können, entweder unbeweglich auf oder
unter dem Meeresgrund verbleiben oder sich nicht ohne ständige körperliche
Berührung mit dem Meeresgrund oder dem Meeresuntergrund fortbewegen
können.

Art. 3

Die Rechte des Küstenstaates an dem Festlandsockel berühren weder die
Rechtsstellung der darüber befindlichen Gewässer als Hohe See noch die Rechts-
stellung des Luftraums über diesen Gewässern,
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Art. 4

Der Küstenstaat darf das Legen und die Unterhaltung von Unterwasser-
kabeln oder -rohrleitungen auf dem Festlandsockel nicht behindern ; sein Recht,
angemessene Massnahmen zur Erforschung des Festlandsockels und zur Aus-
beutung seiner natürlichen Reichtümer zu treffen, bleibt unberührt.

Art. 5

1. Die Erforschung des Festlandsockels und die Ausbeutung seiner natür-
lichen Reichtümer dürfen die Schiffahrt, den Fischfang und die Erhaltung des
biologischen Reichtums des Meeres nicht in ungerechtfertigter Weise behindern
und grundlegende ozeonographische oder sonstige wissenschaftliche Forschun-
gen nicht beeinträchtigen, deren Ergebnisse zur Veröffentlichung bestimmt sind.

2. Vorbehaltlich der Absätze l und 6 ist der Küstenstaat berechtigt, auf dem
Festlandsockel die zu seiner Erforschung und zur Ausbeutung seiner natürlichen
Reichtümer erforderlichen Anlagen und sonstigen Vorrichtungen zu erstellen, zu
unterhalten und zu betreiben, im Umkreis um diese Anlagen oder Vorrichtungen
Sicherheitszonen zu errichten und darin die zu deren Schutz erforderlichen Mass-
nahmen zu treffen.

3. Die in Absatz 2 erwähnten Sicherheitszonen können sich bis zu einem Ab-
stand von 500 Metern um die erstellten Anlagen oder sonstigen Vorrichtungen
erstrecken, von jedem Punkt ihres äusseren Randes an gemessen. Die Schiffe jeder
Nationalität haben diese Sicherheitszonen zu beachten.

4. Diese Anlagen und Vorrichtungen unterstehen der Hoheitsgewalt des
Küstenstaates, haben jedoch nicht die Rechtsstellung von Inseln. Sie haben kein
eigenes Küstenmeer, und ihr Vorhandensein hat keinen Einfluss auf die Abgren-
zung des Küstenmeeres des Küstenstaates.

5. Die Errichtung dieser Anlagen ist ordnungsgemäss bekanntzugeben; die
Unterhaltung der erforderlichen ständigen Warnvorrichtungen ist sicherzu-
stellen. Alle aufgegebenen oder nicht mehr benutzten Anlagen sind vollständig
zu entfernen.

6. Anlagen oder Vorrichtungen und die sie umgebenden Sicherheitszonen
dürfen nicht an Stellen errichtet werden, wo sie die Benutzung anerkannter und
für die internationale Schiffahrt wesentlicher Seewege behindern würden.

7. Der Küstenstaat hat in den Sicherheitszonen alle geeigneten Massnahmen
zum Schutz des biologischen Reichtums des Meeres gegen schädliche Einwir-
kungen zu treffen.

8. Alle an Ort und Stelle durchzuführenden Forschungen über den Festland-
sockel bedürfen der Zustimmung des Küstenstaates. Dieser wird in der Regel
seine Zustimmung nicht versagen, wenn das Ersuchen von einer berufenen Stelle
vorgelegt wird und ausschliesslich wissenschaftliche Forschungen über die
physischen und biologischen Merkmale des Festlandsockels bezweckt; Voraus-
setzung ist, dass der Küstenstaat auf Wunsch an den Forschungen teilnehmen
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oder sich dabei vertreten lassen kann und dass die Forschungsergebnisse auf jeden
Fall veröffentlicht werden.

Art. 6

1. Grenzt ein Festlandsockel an die Hoheitsgebiete von zwei oder mehr
Staaten, deren Küsten einander gegenüberliegen, so grenzen diese Staaten die
ihnen zugehörenden Sockelteile in gegenseitigem Einvernehmen ab. Kommt eine
Einigung nicht zustande, so wird als Grenzlinie die mittlere Linie durch alle
Punkte festgelegt, welche gleich weit entfernt sind von den nächstgelegenen
Punkten der Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeeres jedes dieser
Staaten gemessen wird, es sei denn, dass besondere Umstände die Festlegung einer
anderen Grenzlinie rechtfertigen.

2. Grenzt ein Festlandsockel an die Hoheitsgebiete zweier benachbarter
Staaten, so grenzen diese den Sockel in gegenseitigem Einvernehmen ab. Kommt
eine Einigung nicht zustande, so wird die Grenzlinie nach dem Grundsatz der
gleichen Entfernung von den nächstgelegenen Punkten der Basislinien festgelegt,
von denen aus die Breite des Küstenmeeres jedes dieser Staaten gemessen wird,
es sei denn, dass besondere Umstände die Festlegung einer anderen Grenzlinie
rechtfertigen.

3. Bei der Abgrenzung des Festlandsockels sind die nach den Absätzen l
und 2 zu ziehenden Linien anhand von Karten und geographischen Merkmalen
zu bestimmen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt vorhanden sind; hierbei ist auf
dauernd feststehende Punkte an Land Bezug zu nehmen.

Art. 7

Diese Artikel berühren das Recht des Küstenstaates nicht, den Meeres-
untergrund, gleichviel wie tief das darüber befindliche Wasser ist, zur Anlage
von Tunneln zu benutzen,

Art. 8

Dieses Übereinkommen wird bis zum 31.Oktober 1958 für alle Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer SpezialOrganisationen, sowie
jeden anderen Staat zur Unterzeichnung aufgelegt, der von der Generalversamm-
lung eingeladen wird, Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Art. 9

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt,

Art. 10

Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 8 be-
zeichneten Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden wer-
den beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


58

Art. 11
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tage der Hin-

terlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

2. Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zwei-
undzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Art. 12
1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem

Beitritt Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkommens mit Ausnahme der
Artikel l bis 3 machen.

2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemäss Absatz l gemacht hat,
kann diesen jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen
gerichtete diesbezügliche Mitteilung zurückziehen.

Art. 13
1. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Über-

einkommens an gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den General-
sekretär gerichtete schriftliche Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision
dieses Übereinkommens stellen.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die
in bezug auf diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.

Art. 14
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitglieds-

staaten der Vereinten Nationen und den anderen in Artikel 8 bezeichneten
Staaten

a. die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäss Artikel 8, 9 und 10;

b. den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 11 in Kraft tritt;
c. die gemäss Artikel 13 gestellten Revisionsanträge;
d. die gemäss Artikel 12 gemachten Vorbehalte zu diesem Übereinkommen.

Art. 15
Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, fran-

zösischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem der in
Artikel 8 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundcrtacht-
undfünfzig.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Fakultatives Unterzeichnungsprotokoll
über die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls und eines oder mehrerer Überein-
kommen über das Seerecht, die von der in Genf vom 24, Februar 1958 bis zum
27. April 1958 abgehaltenen Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen an-
genommen wurden,

Vom Wunsche geleitet, alle zwischen ihnen entstehenden Streitigkeiten über
die Auslegung oder Anwendung aller Artikel sämtlicher Übereinkommen über
das Seerecht vom 29. April 1958 der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Inter-
nationalen Gerichtshofes zur Lösung zu unterbreiten, sofern nicht eine andere
Art der Streitbeilegung in einem Übereinkommen vorgesehen oder von den
Parteien im gegenseitigen Einvernehmen innerhalb einer angemessenen Frist
angenommen worden ist,

haben folgendes vereinbart :

Art.I

Streitigkeiten über die Auslegung oder die Anwendung sämtlicher Überein-
kommen über das Seerecht fallen unter die obligatorische Gerichtsbarkeit des
Internationalen Gerichtshofes, der zu diesem Zweck auf Antrag jeder an der
Streitigkeit beteiligten Partei, die selbst Vertragspartei dieses Protokolls ist,
angerufen werden kann,

Art. II

Diese Verpflichtung bezieht sich auf alle Bestimmungen sämtlicher Über-
einkommen über das Seerecht mit Ausnahme der Artikel 4, 5, 6, 7 und 8 des
Übereinkommens über die Fischerei und die Erhaltung der biologischen Reich-
tümer der Hohen See, auf welche die Artikel 9,10,11 und 12 dieses Überein-
kommens anwendbar bleiben.

Art. III

Die Parteien können innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nachdem eine
Partei der anderen ihre Auffassung mitgeteilt hat, dass eine Streitigkeit vorliegt,
im gegenseitigen Einvernehmen ein Verfahren vor einem Schiedsgericht verein-
baren, statt den Gerichtshof anzurufen. Nach Ablauf dieser Frist kann jede Ver-
tragspartei dieses Protokolls die Streitigkeit durch einen Antrag beim Gerichtshof
anhängig machen.
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Art. IV

1. Die Vertragsparteien dieses Protokolls können ebenfalls im gegenseitigen
Einvernehmen innerhalb der gleichen Frist von zwei Monaten vereinbaren, ein
Vergleichsverfahren durchzuführen, ehe sie den Gerichtshof anrufen.

2. Die Vergleichskommission hat ihre Empfehlungen innerhalb von fünf
Monaten nach ihrer Errichtung abzufassen. Werden diese Empfehlungen von den
am Streit beteiligten Parteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach ihrer
Bekanntgabe angenommen, so steht es jeder Partei frei, die Streitigkeit durch
einen Antrag beim Gerichtshof anhängig zu machen.

Art. V

Dieses Protokoll steht allen Staaten, die Vertragsparteien eines der von der
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen angenommenen Übereinkommens
über das Seerecht sind, zur Unterzeichnung offen und bedarf, gemäss den Verfas-
sungsbestimmungen der Unterzeichnerstaaten, gegebenenfalls der Ratifikation.

Art. VI

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen benachrichtigt alle Staaten,
die Vertragsparteien eines der Übereinkommen über das Seerecht werden, von
der Unterzeichnung dieses Protokolls und von der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunden gemäss Artikel V.

Art. VII

Das Original dieses Protokolls, dessen englischer, chinesischer, spanischer,
französischer und russischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem der in Artikel V
bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hiezu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertacht-
undfünfzig.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen
über die Beschränkung der Haftung

der Eigentümer von Seeschiffen
Unterzeichnet in Brüssel am 10. Oktober 1957

Die Hohen Vertragsparteien,
in Erkenntnis der Zweckmässigkeit einer vertraglichen Festlegung einheitlicher
Regeln über die Beschränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu treffen und haben
demgemäss folgendes vereinbart:

Art. l

(1) Der Eigentümer eines Seeschiffes kann seine Haftung für Ansprüche, die
aus einem der folgenden Umstände entstanden sind, auf den nach Artikel 3
bestimmten Betrag beschränken, es sei denn, dass das den Anspruch begründende
Ereignis auf seinem persönlichen Verschulden beruht :
(a) Tod oder Körperverletzung von Personen, die sich zum Zweck der Beför-

derung an Bord des Schiffes befanden, oder Verlust oder Beschädigung von
Sachen an Bord des Schiffes;

(b) Tod oder Körperverletzung anderer Personen an Land oder auf dem Wasser,
Verlust oder Beschädigung anderer Sachen oder Beeinträchtigung von
Rechten, verursacht durch Handeln, Unterlassen oder Verschulden einer
Person, die sich an Bord des Schiffes befand und für die der Eigentümer
haftet, oder einer Person, die sich nicht an Bord des Schiffes befand und für
die der Eigentümer haftet ; im letzteren Fall kann der Eigentümer die Haftung
jedoch nur beschränken, wenn sich das Handeln, Unterlassen oder Ver-
schulden auf die Führung oder die sonstige Bedienung des Schiffes, das
Laden, Befördern oder Löschen von Gütern oder auf das Einschiffen,
Befördern oder Ausschiffen von Reisenden bezog;

(c) jede durch ein Gesetz über die Beseitigung von Wracks auferlegte Verpflich-
tung oder Haftung, die sich auf die Hebung, Beseitigung oder Vernichtung
eines gesunkenen, gestrandeten oder verlassenen Schiffes (einschliesslich
alles dessen, was sich an Bord befindet) bezieht, sowie jede Verpflichtung
oder Haftung als Folge von Schäden, die ein Seeschiff an Hafenanlagen,
Hafenbecken oder Wasserstrassen verursacht hat.
(2) In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck «Ansprüche wegen

Personenschäden» die Ansprüche wegen Tötung oder Körperverletzung; der
Ausdruck «Ansprüche wegen Sachschäden» bedeutet alle anderen im Absatz l
bezeichneten Ansprüche.
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(3) Das Recht des Schiffseigentümers, in den im Absatz l bezeichneten
Fällen seine Haftung zu beschränken, besteht auch, wenn die Haftung, ohne dass
ein Verschulden des Eigentümers oder der Personen, für die er haftet, nach-
gewiesen zu werden braucht, auf dem Eigentum an dem Schiff, dessen Besitz,
Obhut oder Kontrolle beruht.

(4) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf
(a) Ansprüche aus Hilfeleistung oder Bergung, sowie Ansprüche auf Beitrags-

leistung zur grossen Haverei;
(b) Ansprüche des Kapitäns und der Besatzungsmitglieder oder Ansprüche

aller anderen Bediensteten des Schiffseigentümers, die sich an Bord befinden
oder deren Aufgaben mit dem Schiff zusammenhängen, sowie Ansprüche
ihrer Erben und sonstiger Ersatzberechtigter, wenn der Eigentümer nach
dem Recht, das für den Dienstvertrag gilt, seine Haftungfür diese Ansprüche
nicht beschränken oder nur auf einen Betrag beschränken kann, der den im
Artikel 3 vorgesehenen übersteigt.

(5) Hat der Schiffseigentümer gegen den Gläubiger einen Anspruch, der aus
dem gleichen Ereignis entstanden ist, so sind die beiderseitigen Ansprüche gegen-
einander aufzurechnen und die Bestimmungen dieses Übereinkommens nur auf
den etwa verbleibenden Anspruch anzuwenden.

(6) Das am Ort des Gerichts massgebende Recht bestimmt, wem der Beweis
obliegt, ob das Ereignis, aus dem der Anspruch entstanden ist, auf persönlichem
Verschulden des Schiffseigentümers beruht.

(7) Die Geltendmachung der beschränkten Haftung bedeutet keine Aner-
kennung der Haftung.

Art. 2

(1) Die im Artikel 3 vorgesehene Haftungsbeschränkung bezieht sich auf die
Gesamtheit aller Ansprüche wegen Personenschäden und Sachschäden, die aus
demselben Ereignis entstanden sind, und zwar ohne Rücksicht auf aus einem
anderen Ereignis entstandene oder später entstehende Ansprüche.

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag aller aus demselben Ereignis entstandenen
Ansprüche den sich aus Artikel 3 ergebenden Höchstbetrag, so kann in Höhe
dieses Betrages ein gesonderter Haftungsfonds errichtet werden.

(3) Dieser Haftungsfonds steht zur Befriedigung nur der Ansprüche zur
Verfügung, für die eine Beschränkung der Haftung geltend gemacht werden kann.

(4) Nach Errichtung des Haftungsfonds kann kein Gläubiger einen An-
spruch, der aus dem Fonds zu befriedigen ist, gegen das sonstige Vermögen des
Schiffseigentümers geltend machen, vorausgesetzt, dass der Fonds tatsächlich
zugunsten des Gläubigers zur Verfügung steht.

Art. 3

(1) Die Beträge, auf die der Schiffseigentümer seine Haftung in den Fällen
des Artikels l beschränken kann, sind :
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(a) insgesamt 1000 Franken je Raumtonne des Schiffes, wenn das Ereignis nur
zu Ansprüchen wegen Sachschäden geführt hat ;

(b) insgesamt 3100 Franken je Raumtonne des Schiffes, wenn das Ereignis nur
zu Ansprüchen wegen Personenschäden geführt hat;

(c) insgesamt 3100 Franken je Raumtonne des Schiffes, wenn das Ereignis zu
Ansprüchen wegen Personenschäden und wegen Sachschäden geführt hat;
davon ist ein erster Teilbetrag von 2100 Franken je Raumtonne des Schiffes
ausschliesslich für die Befriedigung der Ansprüche wegen Personenschäden
und ein zweiter Teilbetrag von 1000 Franken je Raumtonne des Schiffes für
die Befriedigung der Ansprüche wegen Sachschäden bestimmt ; reicht der
erste Teilbetrag zur vollen Befriedigung der Ansprüche wegen Personen-
schäden nicht aus, so nimmt der nicht befriedigte Rest dieser Ansprüche bei
der Befriedigung der Ansprüche wegen Sachschäden aus dem zweiten Teil-
betrag im gleichen Rang teil.

(2) Die Verteilung jedes der beiden Teilbeträge des Haftungsfonds unter die
Gläubiger erfolgt im Verhältnis der Höhe ihrer festgestellten Ansprüche.

(3) Hat der Schiffseigentümer vor der Verteilung des Fonds ganz oder teil-
weise Ansprüche befriedigt, die unter Artikel l Absatz l fallen, so nimmt er in
Höhe dieser Leistimg bei der Verteilung des Fonds die Stellung des Gläubigers
ein, dessen Anspruch er befriedigt hat, dies jedoch nur insoweit, als nach dem
Recht des Staates, in dem der Fonds errichtet worden ist, der Gläubiger seinen
Anspruch gegen den Eigentümer hätte gerichtlich durchsetzen können.

(4) Weist der Schiffseigentümer nach, dass er zu einem späteren Zeitpunkt
gezwungen werden könnte, einen unter Artikel l Absatz l fallenden Anspruch
ganz oder teilweise zu befriedigen, so kann das Gericht oder die sonst zuständige
Behörde des Staates, in dem der Fonds errichtet wurde, anordnen, dass ein aus-
reichender Betrag vorläufig zurückbehalten wird, damit der Eigentümer später
seinen Anspruch gegen den Fonds nach Massgabe des Absatzes 3 geltend machen
kann.

(5) Zum Zweck der Ermittlung des Höchstbetrages der beschränkten
Haftung des Schiffseigentümers nach den Bestimmungen dieses Artikels gilt der
Raumgehalt eines Schiffes von weniger als 300 Tonnen als Raumgehalt von
300 Tonnen.

(6) Als Franken im Sinne dieses Artikels gilt eine Werteinheit von f ünfund-
sechzig und einem halben Milligramm Gold von neunhundert Tausendstel
Feingehalt. Die im Absatz l genannten Beträge sind in die Währung des Staates
umzurechnen, in dem die Beschränkung der Haftung geltend gemacht wird; die
Umrechnung erfolgt nach dem Verhältnis des Wertes der betreffenden Währung
zu der im Satz l bezeichneten Werteinheit in dem Zeitpunkt, in dem der Schiffs-
eigentümer den Fonds errichtet oder die Zahlung oder eine nach dem Recht dieses
Staates gleichwertige Sicherheit geleistet hat.

(7) Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird der Schiffsraum wie folgt
errechnet :
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Bei Dampfschiffen oder anderen Schiffen mit mechanischem Antrieb wird
der Nettoraumgehalt um den Raumgehalt erhöht, der zum Zweck der Be-
rechnung des Nettoraumgehaltes vom Bruttogehalt als Maschinenraum
abgezogen worden war;
bei allen anderen Schiffen wird der Nettoraumgehalt zugrunde gelegt.

Art. 4

Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 regeln sich die Errichtung und die Ver-
teilung eines Haftungsfonds, sowie das gesamte Verfahren nach dem Recht des
Staates, in dem der Fonds errichtet wird.

Art. 5

(1) Sind in einem Falle, in dem der Schiffseigentümer seine Haftung nach
diesem Übereinkommen beschränken kann, das Schiff oder ein anderes Schiff
oder sonstige Vermögensgegenstände, die dem Schiffseigentümer gehören, im
Hoheitsbereich eines Vertragsstaates mit Arrest belegt worden oder ist Sicherheit
zur Abwendung des Arrestes geleistet worden, so kann das Gericht oder die sonst
zuständige Behörde des Vertragsstaates die Freigabe des Schiffes, der sonstigen
Vermögensgegenstände oder der Sicherheit anordnen, wenn nachgewiesen wird,
dass der Eigentümer bereits eine dem Höchstbetrag seiner Haftung nach diesem
Übereinkommen entsprechende, ausreichende Sicherheit geleistet hat, die zugun-
sten des Gläubigers, nach Massgabe seiner Rechte, tatsächlich zur Verfügung
steht.

(2) Ist in den Fällen des Absatzes l die Sicherheit schon in einem der folgen-
den Häfen geleistet worden :
(a) in dem Hafen, in dem sich der den Anspruch begründende Unfall ereignet

hat,
(b) in dem ersten nach dem Unfall angelaufenen Hafen, wenn sich der Unfall

nicht in einem Hafen ereignet hat,
(c) in dem Ausschiffungs- oder Löschhafen, wenn es sich um Ansprüche wegen

Personenschäden oder wegen an der Ladung entstandener Sachschäden
handelt,

so hat das Gericht oder die sonst zuständige Behörde die Freigabe des Schiffes
oder der Sicherheit anzuordnen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes l vor-
liegen.

(3) Die Absätze l und 2 sind ebenfalls anzuwenden, wenn die bereits gelei-
stete Sicherheit zwar niedriger ist als der Höchstbetrag der Haftung nach diesem
Übereinkommen, für den fehlenden Unterschiedsbetrag aber eine ausreichende
Sicherheit geleistet wird.

(4) Hat der Schiffseigentümer eine dem Höchstbetrag seiner Haftung nach
diesem Übereinkommen entsprechende Sicherheit geleistet, so steht diese für die
Befriedigung aller aus demselben Ereignis entstandenen Ansprüche zur Verfü-
gung, für die der Eigentümer seine Haftung beschränken kann.
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(5) Das Verfahren bei Rechtsstreitigkeiten auf Grund dieses Übereinkom-
mens, sowie die Fristen für die Einleitung solcher Rechtsstreitigkeiten bestimmen
sich nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem der Rechtsstreit geführt wird.

Art. 6
(1) Die Haftung des Schiffseigentümers im Sinne dieses Übereinkommens

schliesst die Haftung des Schiffes selbst ein.
(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 gilt dieses Übereinkommen in gleicher

Weise wie für den Schiffseigentümer auch für den Reeder, sofern er nicht Schiffs-
eigentümer ist, den Charterer und den Ausrüster eines Schiffes und, soweit sie in
Ausübung ihres Dienstes handeln, für den Kapitän, die Mitglieder der Besatzung
und alle anderen Bediensteten des Eigentümers, Reeders, Charterers oder Aus-
rüsters ; der Gesamtbetrag der beschränkten Haftung des Eigentümers und aller
hier bezeichneten Personen für alle aus demselben Ereignis entstandenen An-
sprüche wegen Personen- und Sachschäden darf jedoch die nach Artikel 3 be-
stimmten Beträge nicht übersteigen.

(3) Werden Anspräche gegen den Kapitän oder gegen Mitglieder der Besat-
zung geltend gemacht, so können diese Personen ihre Haftung auch dann be-
schränken, wenn das den Anspruch begründende Ereignis auf ihrem persönlichen
Verschulden beruht. Ist der Kapitän oder das Besatzungsmitglied jedoch gleich-
zeitig Eigentümer, Miteigentümer, Reeder, Charterer oder Ausrüster des Schif-
fes, so findet Satz l nur Anwendung, wenn es sich um ein schuldhaftes Handeln
oder Unterlassen in der Eigenschaft als Kapitän oder als Besatzungsmitglied
handelt.

Art. 7
Dieses Übereinkommen findet in jedemFalleAnwendung, in dem derSchiffs-

eigentümer oder eine andere Person, die nach Artikel 6 die gleichen Rechte wie
dieser hat, vor dem Gericht eines Vertragsstaates die Haftung beschränkt oder
zu beschränken beansprucht oder im Hoheitsbereich eines Vertragsstaates die
Freigabe eines mit Arrest belegten Schiffes oder sonstigen Vermögensgegenstan-
des oder einer Sicherheit betreibt.

Jeder Vertragsstaat hat das Recht, von den Vergünstigungen dieses Überein-
kommens ganz oder teilweise auszuschliessen : Staaten, die nicht Vertragsparteien
dieses Übereinkommens sind; Personen, die zu dem Zeitpunkt, in dem sie ihre
Haftung zu beschränken beanspruchen oder gemäss Artikel 5 die Freigabe eines
mit Arrest belegten Schiffes oder sonstigen Vermögensgegenstandes oder einer
Sicherheit betreiben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Hauptniederlas-
sung nicht in einem Vertragsstaat haben; Schiffe, die in dem Zeitpunkt, zu dem
eine Haftungsbeschränkung für sie beansprucht oder ihre Freigabe betrieben
wird, nicht die Flagge eines Vertragsstaates führen.

Art. 8
Jeder Vertragsstaat behält sich das Recht vor, zu bestimmen, welche anderen

Arten von Schiffen für die Zwecke dieses Übereinkommens den Seeschiffen
gleichgestellt werden.

Bundesblatt. 117. Jabtg. Bd.H. 5
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Art. 9

Dieses Übereinkommen steht den auf der zehnten Tagung der Diplomati-
schen Seerechtskonferenz vertretenen Staaten zur Unterzeichnung offen.

Art. 10

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden
werden bei der belgischen Regierung hinterlegt; diese notifiziert jede Hinter-
legung auf diplomatischem Wege allen Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet haben oder ihm beigetreten sind,

Art. 11

(1) Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von wenig-
stens zehn Ratifikationsurkunden in Kraft, von denen mindestens fünf von
Staaten stammen müssen, die je eine Million oder mehr Bruttoregistertonnen
Schiffsraum haben.

(2) Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen nach Hinter-
legung derjenigen Ratifikationsurkunde ratifiziert, die nach Absatz l das Inkraft-
treten des Übereinkommens bewirkt, tritt es sechs Monate nach Hinterlegung
seiner eigenen Ratifikationsurkunde in Kraft.

Art. 12

Jeder auf der zehnten Tagung der Diplomatischen Seerechtskonferenz nicht
vertretene Staat kann diesem Übereinkommen beitreten.

Die Beitrittsurkunden werden bei der belgischen Regierung hinterlegt; diese
setzt alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm beige-
treten sind, auf diplomatischem Wege von jeder Hinterlegung in Kenntnis.

Das Übereinkommen tritt für den beitretenden Staat sechs Monate nach
Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nicht vor dem Inkraft-
treten des Übereinkommens nach Artikel 11 Absatz l.

Art. 13

Jede Hohe Vertragspartei ist berechtigt, dieses Übereinkommen, nachdem
es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit zu kündigen. Die Kündigung wird jedoch
erst ein Jahr nach Eingang der entsprechenden Notifizierung bei der belgischen
Regierung wirksam; diese setzt alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet haben oder ihm beigetreten sind, auf diplomatischem Wege von der
Notifizierung in Kenntnis.

Art. 14

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann bei der Ratifikation oder dem Beitritt
oder jederzeit danach der belgischen Regierung schriftlich notifizieren, dass
dieses Übereinkommen auch für alle oder einzelne Hoheitsgebiete gilt, deren
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internationale Beziehungen sie wahrnimmt. Das Übereinkommen findet sechs
Monate nach Eingang der Notifizierung bei der belgischen Regierung auf die
darin genannten Hoheitsgebiete Anwendung, jedoch nicht vor seinem Inkraft-
treten für die betreffende Hohe Vertragspartei.

(2) Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklärung nach Absatz l abgegeben
hat, welche dieses Übereinkommen auf ein Hoheitsgebiet erstreckt, dessen inter-
nationale Beziehungen sie wahrnimmt, kann jederzeit der belgischen Regierung
notifizieren, dass das Übereinkommen für das betreffende Hoheitsgebiet nicht
mehr gilt. Diese Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifizierung bei der
belgischen Regierung wirksam.

(3) Die belgische Regierung setzt alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet haben oder ihm beigetreten sind, auf diplomatischem Wege von jeder
auf Grund dieses Artikels bei ihr eingegangenen Notifizierung in Kenntnis.

Art. 15

Jede Hohe Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren, nach-
dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, die Einberufung einer
Konferenz zur Behandlung von Änderungsvorschlägen zu diesem Übereinkom-
men verlangen.

Jede Hohe Vertragspartei, die von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen
wünscht, notifiziert dies der belgischen Regierung; diese beruft die Konferenz
binnen sechs Monaten ein.

Art. 16

Für die Beziehungen zwischen Staaten, die dieses Übereinkommen ratifi-
zieren oder ihm beitreten, ersetzt es das am 25. August 1924 in Brüssel unterzeich-
nete Internationale Übereinkommen zur Vereinheitlichung einzelner Regeln
über die Beschränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen, das inso-
weit ausser Kraft tritt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten die-
ses Übereinkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Brüssel am 10. Oktober 1957 in englischer und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv der belgischen Regierung hinterlegt wird; diese erteilt beglaubigte
Abschriften.

Unterzeichnungsprotokoll

(1) Jeder Staat kann in dem Zeitpunkt, zu dem er dieses Übereinkommen
unterzeichnet, ratifiziert oder ihm beitritt, die im Absatz 2 genannten Vorbehalte
machen. Andere Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind unzulässig.

(2) Nur die nachstehenden Vorbehalte sind zulässig :
(a) Der Vorbehalt des Rechtes, die Anwendung des Artikels l Absatz l Buch-

stabe c auszuschliessen;
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(b) der Vorbehalt des Rechtes, die Haftungsbeschränkung für Schiffe mit weni-
ger als dreihundert Tonnen Schiffsraum durch innerstaatliche Rechtsvor-
schriften abweichend zu regeln;

(c) der Vorbehalt des Rechtes, dieses Übereinkommen entweder dadurch in
Kraft zu setzen, dass ihm Gesetzeskraft verliehen wird, oder dadurch, dass
seine Bestimmungen in einer dem innerstaatlichen Recht angepassten Form
in dieses Recht übernommen werden.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen zur Vereinheitlichung
von Regeln über die Beförderung von Reisenden auf See

Unterzeichnet in Brüssel am 20, Mai 1961

Die Hohen Vertragsparteien,

In Erkenntnis der Zweckmässigkeit einer vertraglichen Festlegung einheit-
licher Regeln über die Beförderung von Reisenden auf See,

haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu treffen, und
haben demgemäss folgendes vereinbart :

Art. l

In diesem Übereinkommen sind die folgenden Ausdrücke in dem nachste-
hend angegebenen Sinn verwendet :

a) «Beförderer» umfasst jede der folgenden Personen, wenn sie Vertragspartei
eines Beförderungsvertrages ist: den SchifFseigentümer, den Charterer, den
Reeder oder Ausrüster des Schiffes;

h) «Beförderungsvertrag» bedeutet einen von einem Beförderer oder für seine
Rechnung geschlossenen Vertrag über die Beförderung von Reisenden,
nicht jedoch einen Chartervertrag;

c) «Reisender» bedeutet ausschliesslich eine auf Grund eines Beförderungs-
vertrages auf einem Schiff beförderte Person;

d) «Schiff» bedeutet ausschliesslich ein Seeschiff;
e) «Beförderung» umfasst den Zeitraum, während dessen der Reisende an

Bord des Schiffes ist, sowie die Ein- und Ausschiffung dieses Reisenden, um-
fasst aber nicht den Zeitraum, während dessen sich der Reisende in einer
Hafenstation, auf einem Kai oder in einer anderen Hafenanlage befindet.
«Beförderung» umfasst darüber hinaus die Beförderung auf dem Wasser-
wege vom Land zum Schiff oder umgekehrt, wenn das Entgelt dafür im
Beförderungspreis inbegriffen ist oder wenn das für diese zusätzliche Beför-
derung benutzte Wasserfahrzeug dem Reisenden von dem Beförderer zur
Verfügung gestellt worden ist;

f) «internationale Beförderung» bedeutet jede Beförderung, bei der nach dem
Beförderungsvertrag entweder der Abgangsort und der Bestimmungsort in
demselben Staat liegen und ein Zwischenhafen in einem anderen Staat an-
gelaufen werden soll oder der Abgangsort und der Bestimmungsort in zwei
verschiedenen Staaten liegen;
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g) «Vertragsstaat» bedeutet einen Staat, dessen Ratifikation oder Beitritt zu
dem Übereinkommen rechtswirksam und dessen Kündigung noch nicht
rechtswirksam geworden ist.

Art. 2

Dieses Übereinkommen gilt für jede internationale Beförderung, die mit
einem Schiff ausgeführt wird, das die Flagge eines Vertragsstaates führt, oder bei
der nach dem Beförderungsvertrag entweder der Abgangsort oder der Bestim-
mungsort in einem Vertragsstaat liegt.

Art. 3

1. Ist der Beförderer Eigentümer des Schiffes, so hat er gehörige Sorgfalt
anzuwenden und dafür einzustehen, dass auch seine Leute in Ausübung ihrer
Verrichtungen gehörige Sorgfalt anwenden, damit das Schiff zu Beginn der Be-
förderung und während ihrer gesamten Dauer seetüchtig und genügend bemannt,
ausgerüstet und mit Vorräten versehen und damit die Sicherheit der Reisenden
auch in jeder anderen Hinsicht gewährleistet ist.

2. Ist der Beförderer nicht Eigentümer des Schiffes, so hat er dafür einzuste-
hen, dass der Schiffseigentümer oder gegebenenfalls der Reeder oder Ausrüster
sowie deren Leute in Ausübung ihrer Verrichtungen die in Absatz l aufgezählten
Obliegenheiten mit gehöriger Sorgfalt wahrnehmen,

Art. 4

1. Der Beförderer haftet für den Schaden, der durch den Tod oder die Kör-
perverletzung eines Reisenden entsteht, wenn das Ereignis, das den Schaden ver-
ursacht hat, während der Beförderung eingetreten ist und auf einem Verschulden
des Beförderers oder seiner in Ausübung ihrer Verrichtungen handelnden Leute
beruht.

2. Ein Verschulden des Beförderers oder seiner Leute wird bis zum Beweise
des Gegenteils vermutet, wenn der Tod oder die Körperverletzung durch Schiff-
bruch, Zusammenstoss, Strandung, Explosion oder Feuer entstanden ist oder
mit einem dieser Ereignisse in Zusammenhang steht.

3. Ausser in den Fällen des Absatzes 2 hat der Kläger das Verschulden des
Beförderers oder seiner Leute zu beweisen.

Art. 5

Beweist der Beförderer, dass ein Verschulden des Reisenden dessen Tod
oder Körperverletzung verursacht oder dazu beigetragen hat, so kann das
Gericht nach Massgabe seines eigenen Rechts die Haftung des Beförderers ganz
oder teilweise ausschliessen.

Art. 6

1. Die Haftung des Beförderers bei Tod oder Körperverletzung eines Rei-
senden ist in jedem Falle auf einen Betrag von 250000,- Franken beschränkt,
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wobei der Franken eine Werteinheit von 65,5 Milligramm Gold von 900 Tausend-
stel Feingehalt darstellt. Der zugesprochene Betrag kann in abgerundete Beträge
einer jeden Landeswährung umgewandelt werden. Die Umwandlung des Betra-
ges in andere Landeswährungen als Goldwährungen erfolgt nach dem Goldwert
dieser Währungen im Zeitpunkt der Zahlung,

2. Kann nach dem Recht des angerufenen Gerichts die Entschädigung in
Form einer Geldrente festgesetzt werden, so darf der Kapitalwert der Rente den
genannten Höchstbetrag nicht übersteigen.

3. Das innerstaatliche Recht einer Hohen Vertragspartei kann jedoch für
die Beförderer, die diesem Staat angehören, bestimmen, dass die Haftung für
jeden Reisenden auf einen höheren Betrag beschränkt ist.

4. Ausserdem kann der Reisende mit dem Beförderer besonders verein-
baren, dass dessen Haftung auf einen höheren Betrag beschränkt wird.

5. Die von einem Gericht zugesprochenen und festgesetzten Kosten eines
Schadenersatzverfahrens sind in die oben vorgesehenen Haftungshöchstbeträge
nicht einzurechnen.

6. Die in diesem Artikel vorgesehenen Haftungsbeschränkungen gelten für
die Gesamtheit der aus demselben Ereignis entstandenen Ansprüche, die von
einem Reisenden, in seinem Namen, von seinen Rechtsnachfolgern oder von den
ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Personen geltend gemacht werden.

Art. 7

Der Beförderer geht der Haftungsbeschränkung nach Artikel 6 verlustig,
wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden durch eine Handlung oder Unterlas-
sung des Beförderers verursacht worden ist, die dieser entweder in der Absicht,
einen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein began-
gen hat, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.

Art. 8

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens lassen die Rechte und Pflichten
des Beförderers unberührt, die sich aus internationalen Übereinkommen über die
Beschränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen oder aus innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften über eine solche Haftungsbeschränkung ergeben.

Art. 9

Jeder vor Eintritt des den Schaden verursachenden Ereignisses getroffene
vertragliche Vereinbarung, durch die der Beförderer von seiner Haftung gegen-
über dem Reisenden, dessen Rechtsnachfolgern oder den dem Reisenden gegen-
über unterhaltsberechtigten Personen befreit, ein niedrigerer als der in diesem
Übereinkommen festgesetzte Haftungshöchstbetrag bestimmt, die dem Beförde-
rer auferlegte Beweislast umgekehrt oder durch die festgelegt werden soll, dass
Streitigkeiten bei einem bestimmten Gericht anhängig gemacht oder im Wege der
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Schiedsgerichtsbarkeit erledigt werden müssen, ist nichtig; die Nichtigkeit dieser
Vereinbarungen hat jedoch nicht die Nichtigkeit des Beförderungsvertrages zur
Folge, der den Bestimmungen dieses Übereinkommens unterworfen bleibt.

Art. 10

1. Alle Schadenersatzansprüche, auf welchem Rechtsgrund sie auch beruhen,
können nur unter den Voraussetzungen und Beschränkungen geltend gemacht
werden, die in diesem Übereinkommen vorgesehen sind.

2. Im Falle einer Körperverletzung des Reisenden kann der Schadenersatz-
anspruch nur von dem Reisenden selbst oder für seine Rechnung geltend gemacht
werden.

3. Im Falle des Todes des Reisenden kann der Schadenersatzanspruch nur
von den Rechtsnachfolgern des Verstorbenen und von den ihm gegenüber unter-
haltsberechtigten Personen und nur dann geltend gemacht werden, wenn diese
Rechtsnachfolger oder unterhaltsberechtigten Personen dazu nach dem Recht
des angerufenen Gerichts befugt sind.

Art. 11

1. Hat der Reisende eine Körperverletzung erlitten, so hat er dies dem Be-
förderer innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Ausschiffung schriftlich anzu-
zeigen. Halt der Reisende diese Vorschrift nicht ein, so wird bis zum Beweise des
Gegenteils vermutet, dass er gesund und unversehrt ausgeschifft worden ist.

2. Schadenersatzansprüche wegen des Todes oder einer Körperverletzung
eines Reisenden verjähren in zwei Jahren.

3. Im Falle einer Körperverletzung beginnt die Verjährung mit dem Tage
der Ausschiffung des Reisenden.

4. Im Falle des Todes während der Beförderung beginnt die Verjährung mit
dem Tage, an dem der Reisende hätte ausgeschifft werden sollen.

5. Im Falle einer Körperverletzung, die der Reisende während der Beförde-
rung erlitten hat und die nach der Ausschiffung seinen Tod zur Folge hat, beginnt
die Verjährung mit dem Tage des Todes ; die Verjährungsfrist kann jedoch nicht
später als drei Jahre nach der Ausschiffung ablaufen.

6. Die Gründe der Hemmung und der Unterbrechung der in diesem Artikel
geregelten Verjährung bestimmen sich nach dem Recht des angerufenen Gerichts ;
in keinem Falle kann jedoch ein diesem Übereinkommen unterliegender An-
spruch nachAblauf von dreiJahren seit der Ausschiffung geltend gemacht werden.

Art. 12

t. Wird einer der Leute des Beförderers wegen eines Schadens in Anspruch
genommen, der unter dieses Übereinkommen fällt, so kann er sich auf die Haf-
tungsbefreiungen und Haftungsbeschränkungen berufen, die nach diesem Über-
einkommen für den Beförderer gelten, sofern er beweist, dass er in Ausübung
seiner Verrichtungen gehandelt hat.
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2. Der Gesaratbetrag, der in diesem Falle von dem Beförderer und seinen
Leuten als Ersatz zu leisten ist, kann die genannten Haftungshöchstbeträge nicht
übersteigen.

3. Die Leute des Beförderers können sich jedoch auf die Bestimmungen der
Absätze l und 2 nicht berufen, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden von
ihnen durch eine Handlung oder Unterlassung verursacht worden ist, die in der
Absicht, einen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein
begangen wurde, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.

Art. 13

Dieses Übereinkommen ist unter den Voraussetzungen des Artikels l auch
auf kommerzielle Beförderungen anzuwenden, die von einem Staat oder einer
anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts durchgeführt werden.

Art. 14

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Bestimmungen internationaler
Übereinkommen oder innerstaatlichen Rechts über die Haftung für Atomschä-
den.

Art. 15

Dieses Übereinkommen steht den auf der Elften Tagung der Diplomatischen
Seerechtskonferenz vertretenen Staaten zur Unterzeichnung offen.

Art. 16

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden
werden bei der belgischen Regierung hinterlegt.

Art. 17

1, Dieses Übereinkommen tritt zwischen den beiden Staaten, die es zuerst
ratifizieren, drei Monate nach Hinterlegung der zweiten Ratifikationsurkunde in
Kraft.

2. Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen nach Hinter-
legung der zweiten Ratifikationsurkunde ratifiziert, tritt es drei Monate nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikationsurkunde in Kraft.

Art. 18

Jeder auf der Elften Tagung der Diplomatischen Seerechtskonferenz nicht
vertretene Staat kann diesem Übereinkommen beitreten.

Die Beitrittsurkunden werden bei der belgischen Regierung hinterlegt.
Das Übereinkommen tritt für den beitretenden Staat drei Monate nach

Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nicht vor dem Inkraft-
treten des Übereinkommens nach Artikel 17 Absatz 1.
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Art. 19

Jede Hohe Vertragspartei ist berechtigt, dieses Übereinkommen, nachdem
es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit zu kündigen. Die Kündigung wird jedoch
erst ein Jahr nach Eingang der entsprechenden Notifizierung bei der belgischen
Regierung wirksam.

Art, 20

1. Jede Hohe Vertragspartei kann bei der Ratifikation oder dem Beitritt
oder jederzeit danach der belgischen Regierung schriftlich notifizieren, dass dieses
Übereinkommen auch für solche Länder gilt, die noch nicht die Souveränität er-
langt haben und deren internationale Beziehungen die Hohe Vertragspartei wahr-
nimmt.

Das Übereinkommen findet drei Monate nach Eingang der Notifizierung
bei der belgischen Regierung auf die darin genannten Länder Anwendung.

Die Organisation der Vereinten Nationen kann, soweit sie für die Verwal-
tung eines Landes verantwortlich ist oder die internationalen Beziehungen eines
Landes wahrnimmt, von dieser Bestimmung Gebrauch machen.

2. Die Organisation der Vereinten Nationen oder eine Hohe Vertragspar-
tei, die eine Erklärung nach Absatz l abgegeben hat, kann der belgischen Regie-
rung jederzeit notifizieren, dass das .Übereinkommen für das betreffende Land
nicht mehr gilt.

Diese Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifizierung bei der bel-
gischen Regierung wirksam.

Art. 21

Die belgische Regierung notifiziert den bei der Elften Tagung der Diploma-
tischen Seerechtskonferenz vertretenen Staaten sowie den Staaten, die dem Über-
einkommen beitreten :

1. die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte nach den Artikeln 15,
16 und 18;

2. den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Artikel 17;
3. die Notifikationen hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Übereinkom-

mens nach Artikel 20;
4. die Kündigung nach Artikel 19.

Art. 22

Jede Hohe Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren, nach-
dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, die Einberufung einer
Konferenz zur Behandlung von Änderungsvorschlägen zu diesem Übereinkom-
men verlangen.

Jede Hohe Vertragspartei, die von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen
wünscht, notifiziert dies der belgischen Regierung; diese beruft die Konferenz
binnen sechs Monaten ein, wenn ein Drittel der Hohen Vertragsparteien damit
einverstanden ist.
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten, deren Voll-
machten als gut und gehörig befunden wurden, dieses Übereinkommen unter-
schrieben.

Geschehen zu Brüssel am 29. April 1961 in französischer und englischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv der belgischen Regierung hinterlegt wird; diese erteilt beglaubigte
Abschriften.

Protokoll

Jede Hohe Vertragspartei kann in dem Zeitpunkt, zu dem sie dieses Über-
einkommen unterzeichnet, ratifiziert oder ihm beitritt, folgende Vorbehalte er-
klären :

1. das Übereinkommen nicht auf Beförderungen anzuwenden, die nach
ihrem innerstaatlichen Recht nicht als internationale Beförderungen angesehen
werden ;

2. das Übereinkommen nicht anzuwenden, wenn sowohl der Reisende als
auch der Beförderer Staatsangehörige dieser Vertragspartei sind;

3. dieses Übereinkommen entweder dadurch in Kraft zu setzen, dass ihm
Gesetzeskraft verliehen wird, oder dadurch, dass seine Bestimmungen in einer
dem innerstaatlichen Recht angepassten Form in dieses Recht übernommen
werden.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Die Regierungen der Argentinischen Republik, des Australischen Bundes,
des Königreichs Belgien, der Vereinigten Staaten von Brasilien, der Volksrepu-
blik Bulgarien, Kameruns, Kanadas, der Republik China, der Republik Kuba,
der Tschechoslowakischen Republik, des Königreichs Dänemark, der Domini-
kanischen Republik, der Republik Finnland, der Französischen Republik, der
Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Griechenland, der Ungarischen
Volksrepublik, der Republik Island, der Republik Indien, Irlands, des Staates
Israel, der Italienischen Republik, Japans, der Republik Korea, Kuwaits, der
Republik Liberia, der Vereinigten Mexikanischen Staaten, des Königreichs der
Niederlande, Neuseelands, des Königreichs Norwegen, Pakistans, der Republik
Panama, der Republik Peru, der Republik der Philippinen, der Polnischen Volks-
republik, der Portugiesischen Republik, des Spanischen Staates, des Königreichs
Schweden, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, der Vereinigten Arabischen Republik, des Vereinigten König-
reichs Grossbritannien und Nordirland, der Vereinigten Staaten von Amerika,
der Republik Venezuela und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien - in
dem Wunsch, durch die gemeinsame Aufstellung einheitlicher Grundsätze und
Regeln das menschliche Leben auf See zu schützen,

in der Erwägung, dass dieses Ziel am besten durch den Abschluss eines
Übereinkommens erreicht werden kann, das an die Stelle des Internationalen
Übereinkommens von 1948 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See treten
soll-

haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Es folgen die Namen)

Diese sind nach Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten wie folgt übereingekommen :

Artikel I

(a) Die Vertragsregierungen verpflichten sich, diesem Übereinkommen und
den ihm beigefügten Regeln, die als Bestandteil des Übereinkommens gelten,
Wirksamkeit zu verleihen. Jede Bezugnahme auf das Übereinkommen gilt gleich-
zeitig als Bezugnahme auf die Regem.
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(b) Die Vertragsregierungen verpflichten sich, alle Gesetze, Verordnungen,
Ausführungsbestimmungen und sonstige Vorschriften zu erlassen und alle
sonstigen Massnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um diesem Überein-
kommen volle Wirksamkeit zu verleihen und dadurch zu gewährleisten, dass sich
im Hinblick auf den Schutz des menschlichen Lebens ein Schiff für seinen Ver-
wendungszweck eignet.

Artikel H

Dieses Übereinkommen gilt für Schiffe, die im Schiffsregister eines Staates
eingetragen sind, dessen Regierung Vertragsregierung des Übereinkommens ist,
sowie für Schiffe, die in Hoheitsgebieten registriert sind, auf die das Überein-
kommen nach Artikel XIII erstreckt wird.

Artikel III

Gesetze und sonstige Vorschriften

Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, der Zwischenstaatlichen Beraten-
den Seeschiffahrts-organisation (im folgenden als «Organisation» bezeichnet)
folgendes zu übermitteln und bei ihr zu hinterlegen :
(a) eine Liste der nichtstaatlichen Stellen, die befugt sind, im Namen der Ver-

tragsregierungen Massnahmen zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See zu treffen; diese Liste ist zur Weitergabe an die Vertragsregierungen
zwecks Unterrichtung ihrer Bediensteten bestimmt;

(b) den Wortlaut der Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und
sonstigen Vorschriften, die auf den verschiedenen durch dieses Übereinkom-
men betroffenen Gebieten erlassen worden sind;

(c) eine ausreichende Anzahl von Mustern der nach Massgabe dieses Überein-
kommens von der Vertragsregierung ausgestellten Zeugnisse; diese Muster
sind zur Weitergabe an die Vertragsregierungen zwecks Unterrichtung
ihrer Bediensteten bestimmt.

Artikel IV

Fälle höherer Gewalt

(a) Unterliegt ein Schiff bei Antritt einer Reise nicht den Bestimmungen dieses
Übereinkommens, so unterliegt es ihnen auch dann nicht, wenn es wegen Schlecht-
wetters oder sonstiger höherer Gewalt vom vorgesehenen Reiseweg abweicht.
(b) Personen, die sich wegen höherer Gewalt oder wegen der Verpflichtung des

Kapitäns an Bord befinden, Schiffbrüchige oder andere Personen aufzunehmen,
bleiben bei der Feststellung, ob eine Bestimmung dieses Übereinkommens auf
ein Schiff anzuwenden ist, ausser Betracht.

Artikel V

Beförderung von Personen in Notfällen

(a) Um Personen einer Bedrohung ihres Lebens zu entziehen, kann zur
Sicherstellung ihres Abtransports aus einem Hoheitsgebiet eine Vertragsregie-
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rung die Beförderung einer grösseren Anzahl von Personen auf ihren Schiffen
gestatten, als sonst nach diesem Übereinkommen zulässig ist.

(b) Eine solche Erlaubnis schliesst nicht ein Kontrollrecht der anderen Ver-
tragsregierungen aus, das ihnen nach diesem Übereinkommen in bezug auf
Schiffe zusteht, die ihre Häfen anlaufen.

(c) Hat eine Vertragsregierung eine solche Erlaubnis erteilt, so setzt sie die
Organisation unter Beifügung eines Berichts über den Sachverhalt davon in
Kenntnis,

Artikel VI

Aussetzung im Kriegsfall

(a) Im Fall eines Krieges oder anderer Feindseligkeiten kann eine Vertrags-
regierung, die sich hiervon entweder als Kriegführende oder als Neutrale betrof-
fen fühlt, die Anwendung sämtlicher oder eines Teils der beigefügten Regeln
aussetzen. Die betreffende Regierung hat die Organisation hiervon unverzüglich
zu unterrichten.

(b) eine solche Aussetzung schliesst nicht ein den anderen Vertragsregierun-
gen nach diesem Übereinkommen zustehendes Kontrollrecht in bezug auf Schiffe
der die Aussetzung bewirkenden Regierung aus, wenn diese sich in ihren Häfen
befinden.

(c) Die Regierung, welche die Anwendung der Regeln aussetzt, kann die
Aussetzung jederzeit beenden; sie hat die Organisation hiervon unverzüglich zu
unterrichten.

(d) Die Organisation notifiziert allen Vertragsregierungen jede auf Grund
dieses Artikels beschlossene Aussetzung und deren Beendigung.

Artikel VII

FrUhere Verträge und Übereinkommen

(a) Das am 10. Juni 1948 in London unterzeichnete Internationale Überein-
kommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See wird durch dieses Über-
einkommen zwischen den Vertragsregierungen abgelöst und aufgehoben.

(b) Alle anderen Verträge, Übereinkommen und Vereinbarungen über den
Schutz des menschlichen Lebens auf See oder damit zusammenhängende Fragen,
die gegenwärtig zwischen den an diesem Übereinkommen beteiligten Regierun-
gen in Kraft sind, bleiben während ihrer jeweiligen Geltungsdauer unbeschränkt
wirksam in bezug auf

(i) Schiffe, aufweiche dieses Übereinkommen nicht angewendet wird;
(ii) Schiffe, aufweiche dieses Übereinkommen angewendet wird, soweit es

sich um darin nicht ausdrücklich geregelte Angelegenheiten handelt.
(c) Soweit jedoch solche Verträge, Übereinkommen und Vereinbarungen

zu den Vorschriften dieses Übereinkommens im Widerspruch stehen, sind die
letzteren massgebend.
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(d) Alle Angelegenheiten, die in diesem Übereinkommen nicht ausdrücklich
geregelt sind, bleiben der Gesetzgebung der Vertragsregierungen vorbehalten.

Artikel VHI

Vereinbarung besonderer Regeln

Werden im Einklang mit diesem Übereinkommen von allen oder einigen
Vertragsregierungen besondere Regeln einvernehmlich aufgestellt, so sind diese
der Organisation zur Weiterleitung an alle Vertragsregierungen mitzuteilen.

Artikel IX

Änderungen

(a) (i) Dieses Übereinkommen kann mit Zustimmung aller Vertragsregierun-
gen geändert werden,

(ii) Auf Antrag einer Vertragsregierung teilt die Organisation einen Ände-
rungsvorschlag allen Vertragsregierungen zur Prüfung und Annahme
nach Massgabe dieses Buchstaben mit.

(b) (i) Eine Änderung dieses Übereinkommens kann der Organisation jeder-
zeit von einer Vertragsregierung vorgeschlagen werden; nimmt die Ver-
sammlung der Organisation (im folgenden als «Versammlung» bezeich-
net) einen solchen Vorschlag auf Grund einer mit Zweidrittelmehrheit
angenommenen Empfehlung des Schiffssicherheitsausschusses der
Organisation (im folgenden als « Schiffssicherheitsausschuss» bezeich-
net) mit Zweidrittelmehrheit an, so leitet ihn die Organisation allen
Vertragsregierungen zur Annahme zu.

(ii) Jede derartige Empfehlung des Schiffssicherheitsausschusses ist von der
Organisation allen Vertragsregierungen mindestens sechs Monate vor
dem Zeitpunkt zur Prüfung zu übermitteln, zu dem sie von der Ver-
sammlung geprüft wird.

(c) (i) Auf Antrag eines Drittels der Vertragsregierungen beruft die Organi-
sation jederzeit eine Konferenz der Regierungen zur Prüfung der von
einer Vertragsregierung vorgeschlagenen Änderungen dieses Überein-
kommens ein.

(ü) Jede Änderung, welche die Vertragsregierungen auf einer solchen Kon-
ferenz mit Zweidrittelmehrheit annehmen, wird von der Organisation
allen Vertragsregierungen zur Annahme übermittelt,

(d) Eine den Vertragsregierungen nach Buchstabe b oder c zur Annahme
zugeleitete Änderung tritt zwölf Monate nach dem Tag, an dem zwei Drittel der
Vertragsregierungen unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicher-
heitsausschuss vertretenen Regierungen die Änderung angenommen haben, für
alle Vertragsregierungen mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die vor Inkraft-
treten der Änderung erklären, dass sie dieselbe nicht annehmen.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


80

(e) Bei der Annahme einer Änderung kann die Versammlung mit Zweidrittel-
mehrheit unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicherheitsausschuss
vertretenen Regierungen und vorbehaltlich der Zustimmung von zwei Dritteln
der Vertragsregienmgen dieses Übereinkommens oder aber eine nach Buchstabe c
einberufene Konferenz mit Zweidrittelmehrheit feststellen, dass angesichts der
dieser Änderung zukommenden Bedeutung jede Vertragsregierung, die eine Er-
klärung nach Buchstabe d abgibt und die Änderung nicht binnen zwölf Monaten
nach ihrem Inkrafttreten annimmt, nach Ablauf dieser Frist als Vertragspartei
ausscheidet.

(f ) Jede auf Grund dieses Artikels vorgenommene Änderung dieses Über-
einkommens, welche die Bauart eines Schiffes betrifft, gilt nur für Schüfe, deren
Kiellegung nach dem Inkrafttreten der Änderung erfolgt.

(g) Die Organisation teilt allen Vertragsregierungen jede auf Grund dieses
Artikels in Kraft tretende Änderung sowie den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
mit.

(h) Jede auf Grund dieses Artikels erfolgende Annahme oder Erklärung ist
der Organisation schriftlich zu notifizieren; diese notifiziert allen Vertragsregie-
rungen den Eingang der Annahme oder Erklärung.

Artikel X

Unterzeichnung und Annahme

(a) Dieses Übereinkommen liegt während eines Monats, vom heutigen Tag
an gerechnet, zur Unterzeichnung und danach zur Annahme auf. Die Regierun-
gen der Staaten können dem Übereinkommen beitreten,

(i) indem sie es ohne Vorbehalt der Annahme unterzeichnen,
(ii) indem sie es vorbehaltlich der Annahme unterzeichnen und später an-

nehmen,
(iii) indem sie es annehmen.

(b) Die Annahme erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde bei der Organi-
sation; diese teilt allen Regierungen, die das Übereinkommen bereits angenom-
men haben, den Eingang jeder Annahmeurkunde und den Zeitpunkt ihres Ein-
gangs mit.

Artikel XI

Inkrafttreten

(a) Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an
dem mindestens fünfzehn Annahmeurkunden, darunter Urkunden von sieben
Staaten, die mindestens je eine Million Bruttoregistertonnen Schiffsraum besitzen,
gemäss Artikel X hinterlegt worden sind. Die Organisation teilt allen Regierungen,
die das Übereinkommen unterzeichnet oder angenommen haben, den Zeitpunkt
seines Inkrafttretens mit.
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(b) Nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegte Annahme-
Urkunden werden drei Monate nach dem Tag ihrer Hinterlegung wirksam.

Artikel XII

Kündigung

(a) Jede Vertragsregierung kann dieses Übereinkommen nach Ablauf von
fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

(b) Die Kündigung erfolgt durch eine an die Organisation gerichtete schrift-
liche Notifikation ; die Organisation notifiziert allen anderen Vertragsregierungen
den Eingang jeder Notifikation sowie den Tag ihres Eingangs.

(c) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Notifikation der
Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines längeren, in der Notifikation
bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

Artikel'Xni

Hoheitsgebiete

(a) (i) Die Vereinten Nationen, soweit sie Verwaltungsmacht eines Hoheits-
gebiets sind, oder jede für die internationalen Beziehungen eines Ho-
heitsgebiets verantwortliche Vertragsregierung treten mit diesem Ho-
heitsgebiet so bald wie möglich in Konsultationen ein mit dem Ziel,
dieses Übereinkommen auf das betreffende Hoheitsgebiet zu erstrecken ;
sie können jederzeit durch eine an die Organisation gerichtete schrift-
liche Notifikation erklären, dass das Übereinkommen auf das betref-
fende Hoheitsgebiet erstreckt wird.

(ii) Dieses Übereinkommen wird auf das in der Notifikation bezeichnete
Hoheitsgebiet vom Tag des Eingangs dieser Notifikation oder von
einem anderen darin angegebenen Tag an erstreckt.

(b) (i) Die Vereinten Nationen oder eine Vertragsregierung, die eine Erklä-
rung nach Buchstabe a abgegeben haben, können jederzeit nach Ablauf
von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen
auf ein Hoheitsgebiet erstreckt wurde, durch eine an die Organisation
gerichtete schriftliche Notifikation erklären, dass das Übereinkommen
auf das in der Notifikation bezeichnete Hoheitsgebiet nicht mehr er-
streckt wird.

(ii) Dieses Übereinkommen wird nach Ablauf eines Jahres, nach dem die
Notifikation der Organisation zugegangen ist, oder nach einem längeren,
in der Notifikation angegebenen Zeitabschnitt nicht mehr auf das in
der Notifikation bezeichnete Hoheitsgebiet erstreckt.

(c) Die Organisation setzt alle Vertragsregierungen von der Erstreckung
dieses Übereinkommens auf ein Hoheitsgebiet gemäss Buchstabe a sowie von der
Beendigung einer solchen Erstreckung gemäss Buchstabe b in Kenntnis; hierbei
gibt sie jeweils den Zeitpunkt an, zu dem die Erstreckung beginnt oder endet.

Bundesblatt. 117. Jahrg. Bd. H. 6
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Artikel XIV

Registrierung

(a) Dieses Übereinkommen wird im Archiv der Organisation hinterlegt; der
Generalsekretär der Organisation übermittelt allen Unterzeichnerregierungen
und allen anderen Regierungen, die das Übereinkommen annehmen, beglaubigte
Abschriften.

(b) Die Organisation lässt dieses Übereinkommen sogleich nach seinem
Inkrafttreten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen registrieren.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses
Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu London am 17. Juni 1960 in einer Urschrift in englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichennassen verbindlich ist.

Die Urschrift wird zusammen mit dem russischen und dem spanischen
Wortlaut, die Übersetzungen sind, bei der Zwischenstaatlichen Beratenden See-
schiffahrts-Organisation hinterlegt.
(Es folgen die Unterschriften)

Kapitel I

Allgemeine Bestimmungen

Teil A

Anwendung, Begriffsbestimmungen usw.

Regel l

Anwendung

(a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, finden diese Regeln
nur auf Schiffe auf Auslandfahrt Anwendung.

(b) In jedem Kapitel sind die Schiffsklassen, auf die das Kapitel Anwendung
findet, sowie das Ausmass der Anwendung näher bezeichnet.

Regel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Regeln haben, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung :
(a) Der Ausdruck «Regeln» bezeichnet die Regeln, auf die in Artikel I a dieses

Übereinkommens Bezug genommen wird.
(b) Der Ausdruck « Verwaltung » bezeichnet die Regierung des Staates, in dessen

Schiffsregister das Schiff eingetragen ist.
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(c) Der Ausdruck «zugelassen» bedeutet durch eine Verwaltung zugelassen.
(d) Der Ausdruck «Auslandfahrt» bezeichnet eine Reise von einem Staat, auf

den dieses Übereinkommen Anwendung findet, nach einem Hafen ausser-
halb dieses Staates oder umgekehrt; hierbei gilt jedes Hoheitsgebiet, für
dessen internationale Beziehungen eine Vertragsregierung verantwortlich
ist oder das der Verwaltung der Vereinten Nationen untersteht, als besonde-
rer Staat.

(e) Der Ausdruck «Fahrgast» bezeichnet jede Person mit Ausnahme

(i) des Kapitäns und der Mitglieder der Schiffsbesatzung oder anderer
Personen, die in irgendeiner Eigenschaft an Bord eines Schiffes für
dessen Belange angestellt oder beschäftigt sind, und

(ii) der Kinder unter einem Jahr.

(f) Der Ausdruck «Fahrgastschiff» bezeichnet ein Schiff, das mehr als 12 Fahr-
gäste befördert.

(g) Der Ausdruck «Frachtschiff» bezeichnet ein Schiff, das kein Fahrgastschiff
ist.

(h) Der Ausdruck «Tankschiff» bezeichnet ein Frachtschiff, das für die Beför-
derung flüssiger entzündlicher Tankladungen gebaut oder hergerichtet ist.

(i) Der Ausdruck «Fischereifahrzeug» bezeichnet ein Fahrzeug, das für den
Fang von Fischen, Walen, Seehunden, Walrossen oder anderen Lebewesen
des Meeres verwendet wird.

(j) Der Ausdruck «Reaktorschiff» bezeichnet ein Schiff, das mit einer Kern-
energieanlage versehen ist.

(k) Der Ausdruck «neues Schiff» bezeichnet ein Schiff, dessen Kiel am oder
nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens gelegt wird.

(1) Der Ausdruck «vorhandenes Schiff» bezeichnet ein Schiff, das kein neues
Schiff ist.

(m) Der Ausdruck «Seemeile» bezeichnet 1852 Meter (oder 6080 FUSS).

Regel 3

Ausnahmen

(a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten diese Regeln
nicht für

(i) Kriegsschiffe und Truppentransportschiffe,
(ii) Frachtschiffe von weniger als 500 Bruttoregistertonnen (BRT),
(iii) Schiffe ohne mechanischen Antrieb,
(iv) Holzschiffe einfacher Bauart wie Dauen, Dschunken usw.
(v) Vergnügungsjachten, die nicht dem Handelsverkehr dienen,

(vi) Fischereifahrzeuge.
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(b) Soweit in Kapitel V nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten
diese Regeln nicht für Schiffe, die ausschliesslich auf den Grossen Seen Nord-
amerikas und dem Sankt-Lorenz-Strom verkehren, und zwar innerhalb eines
Gebiets, das im Osten durch eine vom Cap des Rosiers zur Westspitze der Insel
Anticosti verlaufende Linie und auf der Nordseite dieser Insel durch den 63. Län-
gengrad begrenzt wird.

Regel 4

Befreiungen

MUSS ein Schiff, das für gewöhnlich nicht in der Auslandfahrt eingesetzt ist,
auf Grund aussergewöhnlicher Umstände eine einzelne Auslandfahrt unterneh-
men, so kann es die Verwaltung von jeder Bestimmung dieser Regeln befreien,
sofern es den Sicherheitsvorschriften entspricht, welche die Verwaltung im Hin-
blick auf die von dem Schiff auszuführende Reise für angemessen hält.

Regel 5

Gleichwertiger Ersatz

(a) Schreiben diese Regeln vor, dass bestimmte Einrichtungen, Werkstoffe,
Vorrichtungen oder Geräte oder ein bestimmter Typ derselben auf einem Schiff
einzubauen oder mitzuf Uhren sind, oder dass eine sonstige Vorkehrung zu treffen
ist, so kann die Verwaltung gestatten, dass auf diesem Schiff andere Einrichtungen
Werkstoffe, Vorrichtungen oder Geräte oder ein bestimmter Typ derselben ein-
gebaut oder mitgeführt werden, oder dass eine sonstige Vorkehrung getroffen
wird, wenn durch Erprobungen oder auf andere Weise festgestellt wurde, dass die
betreffenden Einrichtungen, Werkstoffe, Vorrichtungen oder Geräte mindestens
ebenso wirksam wie die in diesen Regeln vorgeschriebenen sind.

(b) Jede Verwaltung, die unter diesen Voraussetzungen ersatzweise Ein-
richtungen, Werkstoffe, Vorrichtungen oder Geräte oder einen bestimmten Typ
derselben oder eine bestimmte Vorkehrung gestattet, übermittelt der Organi-
sation entsprechende Einzelheiten nebst einem Bericht über die durchgeführten
Erprobungen; die Organisation teilt diese Einzelheiten den anderen Vertrags-
regierungen zwecks Unterrichtung ihrer Bediensteten mit.

Teil B

Besichtigungen und Zeugnisse

Regel 6
Überprüfung und Besichtigung

Soweit es sich um die Anwendung dieser Regeln und um die etwaige Be-
freiung davon handelt, erfolgt die Überprüfung und Besichtigung von Schiffen
durch Bedienstete des Staates, in dessen Schiffsregister das Schiff eingetragen ist;
die Regierung jedes Staates kann jedoch die Überprüfung und Besichtigung den
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für diesen Zweck ernannten Besichtigem oder den von ihr anerkannten Stellen
übertragen. Die betreffende Regierung übernimmt in jedem Fall die volle Gewähr
für die Vollständigkeit und Gründlichkeit der Überprüfung und Besichtigung.

Regel 7

Erstmalige und weitere Besichtigungen von Fahrgastschiffen

(a) Jedes Fahrgastschiff unterliegt den nachstehend bezeichneten Besichti-
gungen :

(i) einer Besichtigung vor der Indienststellung des Schiffes ;
(ii) einer regelmässig alle 12 Monate durchzuführenden Besichtigung;
(iii) zusätzlichen Besichtigungen, wenn ein Anlass dafür besteht.

(b) Die vorstehend bezeichneten Besichtigungen sind wie folgt durchzu-
führen:

(i) Die Besichtigung vor der Indienststellung des Schiffes umfasst eine
vollständige Überprüfung der Bauausführung, der Maschinenanlage
und der Ausrüstung, einschliesslich einer Überprüfung des Schiffsbo-
dens und der inneren und äusseren Kessel. Diese Besichtigung hat die
Gewähr dafür zu bieten, dass die allgemeine Anordnung, die Werk-
stoffart und die Materialstärke der Bauausführung, der Kessel und
anderen Druckbehälter nebst Zubehör, der Haupt- und Hilfsmaschi-
nen, der elektrischen und der Funkanlagen, der Funkausrüstungenfür
Motorrettungsboote, des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und
-flösse, der Rettungsmittel, der Feueranzeige- und Feuerlöscheinrich-
tungen, der Lotsenleitern und anderen Ausrüstungsgegenstände in
jeder Hinsicht den Vorschriften dieses Übereinkommens sowie den
Gesetzen, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen uftd sonstigen
Vorschriften entsprechen, die auf Grund des Übereinkommens von der
Verwaltung für Schiffe des vorgesehenen Verwendungszwecks erlassen
worden sind. Die Besichtigung hat ferner die Gewähr dafür zu bieten,
dass die Arbeitsausführung aller Teile des Schiffes und seiner Aus-
rüstung in jeder Beziehung zufriedenstellend ist und dass das Schiff mit
den Lichtern und Vorrichtungen zur Abgabe von Schall- und Not-
signalen versehen ist, wie es die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens und die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammen-
stössen auf See vorschreiben.

(ii) Die regelmässige Besichtigung umfasst eine Überprüfung der Bauaus-
führung, der Kessel und anderen Druckbehälter, der Maschinenanlage
und der Ausrüstung, einschliesslich einer Überprüfung des Schiffsbo-
dens. Diese Besichtigung hat die Gewähr dafür zu bieten, dass sich das
Schiff bezüglich der Bauausführung, der Kessel und anderen Druck-
behälter nebst Zubehör, der Haupt- und Hilfsmaschinen, der elektri-
schen und der Funkanlagen, der Funkausrüstungen für Motorrettungs-
boote, des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse, der
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Rettungsmittel, der Feueranzeige- und Feuerlöscheinrichtungen, der
Lotsenleitern und anderen Ausrüstungsgegenstände in einem zufrieden-
stellenden und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten
Zustand befindet und dass es den Vorschriften dieses Übereinkommens
sowie den Gesetzen, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und
sonstigen Vorschriften entspricht, die auf Grund des Übereinkommens
von der Verwaltung erlassen worden sind. Die Lichter und Vorrichtun7

gen zur Abgabe von Schall- und Notsignalen an Bord unterliegen gleich-
falls der oben erwähnten Besichtigung, um sicherzustellen, dass sie den
Vorschriften dieses Übereinkommens und der Internationalen Regeln
zur Verhütung von Zusammenstössen auf See entsprechen,

(iii) Eine allgemeine oder eine Teilbesichtigung hat je nach den Umständen
stets dann stattzufinden, wenn sich ein Unfall ereignet oder wenn sich
ein Mangel herausstellt, der die Sicherheit des Schiffes oder die Wirk-
samkeit oder Vollständigkeit der Rettungsmittel oder anderer Aus-
rüstungsgegenstände beeinträchtigt, oder wenn grössere Reparaturen
oder Erneuerungen vorgenommen werden. Die Besichtigung hat die
Gewähr dafür zu bieten, dass die erforderlichen Reparaturen oder Er-
neuerungen zweckentsprechend ausgeführt worden sind, dass die dabei
verwendete Werkstoffart und die Arbeitsausführung in jeder Beziehung
zufriedenstellend sind und dass das Schiff in jeder Hinsicht den Bestim-
mungen dieses Übereinkommens und der Internationalen Regeln zur
Verhütung von Zusammenstössen auf See sowie den Gesetzen, Ver-
ordnungen, Ausführungsbestimmungen und sonstigen Vorschriften
entspricht, die auf Grund der genannten Bestimmungen von der Ver-
waltung erlassen worden sind.

(c) (i) Die in Buchstabe b erwähnten Gesetze, Verordnungen, Ausführungs-
bestimmungen und sonstigen Vorschriften haben in jeder Beziehung
sicherzustellen, dass das Schiff im Hinblick auf den Schutz des mensch-
lichen Lebens für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

(ii) Sie sehen unter anderem vor, welche Vorschriften bei den erstmaligen
und weiteren Wasserdruckproben oder sonstigen angemessenen Prü-
fungen der Haupt- und Hilfskessel, der Verbindungsstücke, der Dampf-
leitungen, der Druckbehälter und der Brennstofftanks für Verbren-
nungsmotoren zu beachten sind; hierzu gehören auch das Prüfungs-
verfahren sowie die Häufigkeit der Prüfungen.

Regel 8

Besichtigung von Rettungsinitteln und anderen Ausrüstungsgegenständen auf
Frachtschiffen

Die Rettungsmittel, mit Ausnahme der Funkausrüstungen für Motor-
rettungsboote, des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse und der
Feuerlöscheinrichtungen von Frachtschiffen, auf welche die Kapitel II und III
Anwendung finden, sind erstmaligen und weiteren Besichtigungen zu unterziehen,
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wie sie in Regel 7 des vorliegenden Kapitels für Fahrgastschiffe vorgesehen sind,
wobei jedoch die unter Buchstabe a Ziffer ii der genannten Regel erwähnten 12
Monate durch 24 Monate ersetzt werden. Die Brandschutzpläne auf neuen Schif-
fen, die Lotsenleitern sowie die Lichter und Vorrichtungen zur Abgabe von
Schallsignalen an Bord neuer und vorhandener Schiffe werden ebenfalls in diese
Besichtigungen einbezogen, um zu gewährleisten, dass sie den Vorschriften dieses
Übereinkommens und gegebenenfalls den Internationalen Regeln zur Verhütung
von Zusammenstössen auf See in jeder Hinsicht entsprechen.

Regel 9

Besichtigungen der Funkanlagen auf Frachtschiffen
Die Funkanlagen auf Frachtschiffen, auf die Kapitel IV Anwendung findet,

sowie die Funkausrüstungen für Motorrettungsboote und tragbaren Funkgeräte
für Rettungsboote und -flösse, die nach Massgabe des Kapitels III mitgeführt
werden, werden erstmaligen und weiteren Besichtigungen unterzogen, wie sie in
Regel 7 für Fahrgastschiffe vorgesehen sind.

Regel 10

Besichtigung des Schiffskörpers,
der Maschinen und der Ausrüstung von Frachtschiffen

Der Schiffskörper, die Maschinen und die Ausrüstung (ausser Gegenständen,
für die Ausrüstungs-Sicherheitszeugnisse, Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnisse
oder Sprechfunk-Sicherheitszeugnisse für Frachtschiffe ausgestellt werden) eines
Frachtschiffs werden bei Fertigstellung und danach so oft und in der Weise be-
sichtigt, wie es nach Auffassung der Verwaltung notwendig ist, um einen in jeder
Beziehung zufriedenstellenden Zustand derselben zu gewährleisten. Diese Be-
sichtigung hat die Gewähr dafür zu bieten, dass die allgemeine Anordnung, die
Werkstoffart und die Materialstärke der Bauausführung, der Kessel und anderen
Druckbehälter nebst Zubehör, der Haupt- und Hilfsmaschinen, der elektrischen
Anlagen und der sonstigen Ausrüstungsgegenstände in jeder Hinsicht dem für
das Schiff vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.

Regelll

Erhaltung des bei der Besichtigung festgestellten Zustands

Nach einer Besichtigung des Schiffes gemäss den Regeln 7,8,9 oder 10 dürfen
an den baulichen Anordnungen, der Maschinenanlage, den Ausrüstungsgegen-
ständen usw., auf die sich die Besichtigung erstreckt hat, ohne Genehmigung der
Verwaltung keine Änderungen vorgenommen werden.

Regel 12

Ausstellung von Zeugnissen
(a) (i) Einem Fahrgastschiff, das den Vorschriften der Kapitel II, III und IV

sowie allen sonstigen einschlägigen Vorschriften der vorliegenden Re-
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geln entspricht, wird nach erfolgter Überprüfung und Besichtigung ein
als Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe bezeichnetes Zeugnis aus-
gestellt.

(ii) Einem Frachtschiff, das den in Regel 10 dieses Kapitels aufgeführten
Vorschriften für Frachtschiffe und den einschlägigen Vorschriften des
Kapitels II mit Ausnahme der Vorschriften über Feuerlöschanlagen und
Brandschutzpläne entspricht, wird nach erfolgter Besichtigung ein als
Bau-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe bezeichnetes Zeugnis aus-
gestellt,

(iii) Einem Frachtschiff, das den einschlägigen Vorschriften der Kapitel II
und III und allen sonstigen einschlägigen Vorschriften der vorliegenden
Regehi entspricht, wird nach erfolgter Überprüfung ein als Ausrü-
stungs-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe bezeichnetes Zeugnis aus-
gestellt,

(iv) Einem mit einer Telegraphiefunkanlage ausgerüsteten Frachtschiff, das
den Vorschriften des Kapitels IV und allen sonstigen einschlägigen
Vorschriften der vorliegenden Regehi entspricht, wird nach erfolgter
Überprüfung ein als Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnis für Fracht-
schiffe bezeichnetes Zeugnis ausgestellt,

(v) Einem mit einer Sprechfunkanlage ausgerüsteten Frachtschiff, das den
Vorschriften des Kapitels IV und allen sonstigen einschlägigen Vor-
schriften der vorliegenden Regehi entspricht, wird nach erfolgter Über-
prüfung ein als Sprechfunk-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe be-
zeichnetes Zeugnis ausgestellt.

(vi) Wird einem Schiff nach Massgabe dieser Regehi eine Ausnahme ge-
währt, so wird zusätzlich zu den unter diesem Buchstaben vorgeschrie-
benen Zeugnissen ein als Ausnahmezeugnis bezeichnetes Zeugnis aus-
gestellt.

(vii) Die Sicherheitszeugnisse für Fahrgastschiffe, die Bau-Sicherheitszeug-
nisse, Ausrüstungs-Sicherheitszeugnisse, Telegraphiefunk-Sicherheits-
zeugnisse und Sprechfunk-Sicherheitszeugnisse für Frachtschiffe sowie
die Ausnahmezeugnisse werden entweder von der Verwaltung oder
einer von dieser ordnungsgemäss ermächtigten Person oder Stelle
ausgestellt. In jedem Fall trägt die Verwaltung die volle Verantwortung
für das Zeugnis.

(b) Unbeschadet jeder anderen Bestimmung dieses Übereinkommens bleibt
jedes nach Massgabe des Internationalen Übereinkommens von 1948 zum Schutz
des menschlichen Lebens auf See ausgestellte Zeugnis, das beim Inkrafttreten des
vorliegenden Übereinkommens gegenüber der Verwaltung, die das Zeugnis aus-
gestellt hat, Gültigkeit besitzt, weiterhin gültig, bis es nach Massgabe des Kapitels I
Regel 13 des Übereinkommens von 1948 ungültig wird.

(c) Eine Vertragsregierung darf nach dem Tag, an dem dieses Übereinkom-
men für sie in Kraft tritt, keine Zeugnisse mehr nach Massgabe der Internationa-
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len Übereinkommen von 1948 oder 1929 zum Schutz des menschlichen Lebens
auf See ausstellen.

Regel 13

Ausstellung eines Zeugnisses durch eine andere Regierung

Eine Vertragsregierung kann auf Ersuchen der Verwaltung die Besichtigung
eines Schiffes veranlassen und diesem nach Massgabe dieser Regeln Zeugnisse
ausstellen, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass den Vorschriften dieser Regeln
entsprochen ist. Jedes dieser Zeugnisse muss die Feststellung enthalten, dass es
auf Ersuchen der Regierung des Staates ausgestellt wurde, in dessen Schiffs-
register das Schiff jetzt oder künftig eingetragen ist ; es hat die gleiche Gültigkeit
wie ein auf Grund der Regel 12 ausgestelltes Zeugnis und wird ebenso anerkannt.

Regel 14

Geltungsdauer der Zeugnisse

(a) Mit Ausnahme der Bau-Sicherheitszeugnisse und Ausrüstungs-Sicher-
heitszeugnisse für Frachtschiffe sowie der Ausnahmezeugnisse dürfen Zeugnisse
nur für einen Zeitabschnitt von höchstens 12 Monaten ausgestellt werden. Aus-
rüstungs-Sicherheitszeugnisse für Frachtschiffe dürfen nur für einen Zeitab-
schnitt von höchstens 24 Monaten ausgestellt werden. Ausnahmezeugnisse
dürfen keine längere Geltungsdauer haben als diejenigen Zeugnisse, auf die sie
Bezug nehmen.

(b) Findet innerhalb von zwei Monaten vor Ablauf des Zeitabschnitts, für
den ursprünglich ein Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnis oder ein SprecMunk-
Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe von mindestens 300, jedoch weniger als 500
BRT ausgestellt wurde, eine Besichtigung statt, so kann dieses Zeugnis eingezo-
gen und ein neues Zeugnis ausgestellt werden, das 12 Monate nach dem Ende des
genannten Zeitabschnitts abläuft.

(c) Befindet sich ein Schiff zu dem Zeitpunkt, in dem das Zeugnis ungültig
wird, nicht in einem Hafen des Staates, in dessen Schiffsregister es eingetragen ist,
so kann das Zeugnis durch die Verwaltung verlängert werden; eine solche Ver-
längerung darf jedoch nur zu dem Zweck vorgenommen werden, dem Schiff die
Reise nach dem Staat zu ermöglichen, in dessen Schiffsregister es eingetragen ist
oder in dem es besichtigt werden soll, und zwar nur in Fällen, in denen dies gebo-
ten und zweckmässig erscheint.

(d) Eine solche Verlängerung darf sich auf höchstens fünf Monate erstrecken ;
ein Schiff, dem die Verlängerung gewährt wurde, ist bei seiner Ankunft in dem
Staat, in dessen Schiffsregister es eingetragen ist, oder in dem Hafen, in dem es
besichtigt werden soll, nicht berechtigt, auf Grund der Verlängerung diesen Hafen
oder diesen Staat zu verlassen, ohne ein neues Zeugnis erhalten zu haben.

(e) Ein Zeugnis, das nicht nach den obengenannten Bestimmungen ver-
längert worden ist, kann durch die Verwaltung um eine Gnadenfrist von höch-
stens einem Monat über den auf dem Zeugnis angegebenen Zeitpunkt seines
Ablaufs hinaus verlängert werden.
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Regel 15

Form der Zeugnisse

(a) Alle Zeugnisse werden in der oder den Amtssprachen des ausstellenden
Staates abgefasst.

(b) Die Form der Zeugnisse muss den im Anhang zu diesen Regeln wieder-
gegebenen Mustern entsprechen. Die Gliederung des gedruckten Teils der Mu-
sterzeugnisse ist in den ausgestellten Zeugnissen oder in deren beglaubigten
Abschriften genau wiederzugeben; alle Angaben sind in lateinischen Buchstaben
und arabischen Zahlen in die Zeugnisse bzw. deren Abschriften einzutragen.

Regel 16

Aushang der Zeugnisse

Alle auf Grund dieser Regeln ausgestellten Zeugnisse oder deren beglaubig-
ten Abschriften sind an einer gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle auf
dem Schiff auszuhängen.

Regel 17

Anerkennung der Zeugnisse

Zeugnisse, die im Namen einer Vertragsregierung ausgestellt sind, werden
von den anderen Vertragsregierungen für alle in diesem Übereinkommen be-
rücksichtigten Zwecke anerkannt. Die anderen Vertragsregierungen messen ih-
nen die gleiche Gültigkeit bei wie den von ihnen selbst ausgestellten Zeugnissen,

Regel 18

Nachträglicher Zusatz zu den Zeugnissen

(a) Hat ein Schiff im Laufe einer bestimmten Reise weniger Personen als die
im Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe angegebene Gesamtzahl an Bord, und ist
es daher im Einklang mit diesen Regeln berechtigt, weniger Rettungsboote und
andere Rettungsmittel als im Zeugnis angegeben mitzuführen, so kann die in den
Regeln 12 oder 13 erwähnte Regierung, Person oder Stelle eine zusätzliche Be-
scheinigung ausstellen.

(b) In dieser zusätzlichen Bescheinigung wird festgestellt, dass unter den
obwaltenden Umständen keine Verletzung dieser Regeln vorliegt. Die Beschei-
nigung wird dem Zeugnis beigefügt und ersetzt diese, soweit Rettungsmittel in
Betracht kommen. Sie gilt nur für die Reise, für die sie ausgestellt ist.

Regel 19

Kontrolle

Jedes Schifi7, das ein nach Regel 12 oder 13 ausgestelltes Zeugnis besitzt,
unterliegt in den Häfen der anderen Vertragsregierungen der Kontrolle durch
ordnungsgemäss ermächtigte Bedienstete dieser Regierungen insoweit, als diese
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Kontrolle der Feststellung dient, dass sich an Bord ein gültiges Zeugnis befindet.
Dieses Zeugnis ist anzuerkennen, sofern nicht triftige Gründe für die Annahme
bestehen, dass der Zustand des Schiffes oder seiner Ausrüstung im wesentlichen
nicht den Angaben des betreffenden Zeugnisses entspricht. In diesem Fall trifft
der die Kontrolle durchführende Bedienstete alle notwendigen Massnahmen, um
ein Auslaufen des Schiffes solange zu verhindern, bis es ohne Gefahr für Fahr-
gäste oder Besatzung in See gehen kann. Gibt die Kontrolle Anlass zum Ein-
schreiten, so unterrichtet der die Kontrolle durchführende Bedienstete unver-
züglich schriftlich den Konsul des Staates, in dessen Schiffsregister das Schiff ein-
getragen ist, über alle Umstände, in denen ein Einschreiten für notwendig gehal-
ten wurde; der Organisation ist ein Bericht über den Tatbestand vorzulegen.

Regel 20

Vergünstigungen

Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vergünstigungen können
für ein Schiff nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es die ordnungs-
mässigen gültigen Zeugnisse besitzt.

TeüC

Unfälle

Regel 21

Unfälle

(a) Jede Verwaltung verpflichtet sich, einen Seeunfall, der einem ihrer von
diesem Übereinkommen erfassten Schiffe zustösst, zu untersuchen, wenn sie der
Ansicht ist, dass die Untersuchung dazu beitragen kann, etwaige für zweck-
mässig erachtete Änderungen dieser Regeln zu bestimmen.

(b) Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, der Organisation alle einschlä-
gigen Angaben über die Ergebnisse dieser Untersuchungen zuzuleiten. Berichte
und Empfehlungen der Organisation, welche auf diesen Angaben beruhen, dürfen
die Identität oder Staatszugehörigkeit der betreffenden Schiffe nicht erkennen
lassen und ein Schiff oder eine Person nicht mittelbar oder unmittelbar für den
Unfall verantwortlich machen.
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Kapitel H

Bauart der Schiffe

Teil A

Allgemeines

Regel l

Anwendung

(a) (i) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet dieses
Kapitel auf neue Schüfe Anwendung.

(ii) Bei vorhandenen Fahrgastschiffen und Frachtschiffen, deren Kiel am
oder nach dem Tag des Inkrafttretens des Internationalen Überein-
kommens von 1948 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See gelegt
wurde, stellt die Verwaltung sicher, dass den Vorschriften entsprochen
wird, die nach Kapitel II des genannten Übereinkommens auf neue
Schiffe im Sinne jenes Kapitels anwendbar waren. Bei vorhandenen
Fahrgastschiffen und Frachtschiffen, deren Kiel vor dem Tag des In-
krafttretens des genannten Übereinkommens gelegt wurde, stellt die
Verwaltung sicher, dass den Vorschriften entsprochen wird, die nach
Kapitel II des genannten Übereinkommens auf vorhandene Schiffe im
Sinne jenes Kapitels anwendbar waren. Bezüglich der Vorschriften des
Kapitels II des vorliegenden Übereinkommens, die nicht in Kapitel II
des Übereinkommens von 1948 enthalten sind, entscheidet die Ver-
waltung, welche dieser Vorschriften auf vorhandene Schiffe im Sinne
des vorliegenden Übereinkommens anwendbar sind.

(b) Im Sinne dieses Kapitels
(i) ist ein neues Fahrgastschiff ein Fahrgastschiff, dessen Kiel an oder nach

dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens gelegt wird, oder
ein Frachtschiff, das an oder nach diesem Tag zu einem Fahrgastschiff
umgebaut wird; alle anderen Fahrgastschiffe gelten als vorhandene
Fahrgastschiffe;

(ii) ist ein neues Frachtschiff ein Frachtschiff, dessen Kiel an oder nach dem
Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens gelegt wird.

(c) Erachtet die Verwaltung in Anbetracht der geringen Gefahr und der be-
sonderen Bedingungen der Reise die Anwendung bestimmter Vorschriften dieses
Kapitels für unzweckmässig oder unnötig, so kann sie einzelne Schiffe oder
Schiffsklassen ihres Staates, die sich im Verlauf ihrer Reise nicht mehr als 20 See-
meilen vom nächsten Land entfernen, von der Befolgung dieser Vorschriften
befreien.
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(d) Darf ein Fahrgastschiff auf Grund des Kapitels m Regel 27 Buchstabe c
eine grössere Anzahl von Personen befördern als es das Fassungsvermögen der
Rettungsboote erlaubt, so muss es den besonderen, in Regel 5 Buchstabe e des
vorliegenden Kapitels vorgesehenen Normen für die Unterteilung und den damit
zusammenhängenden besonderen, in Regel 4 Buchstabe d des vorliegenden
Kapitels vorgesehenen Bestimmungen über die Flutbarkeit entsprechen, sofern
nicht die Verwaltung in Anbetracht der Art und der Bedingungen der Reise die
Beachtung der übrigen Bestimmungen des vorhegenden Kapitels für ausreichend
erachtet.

(e) Die Verwaltung kann Fahrgastschiffe ihres Staates, die in einem beson-
deren Verkehr wie beispielsweise der Pilgerfahrt eine grosse Anzahl von Fahr-
gästen ohne Schlafplatz befördern, von der Befolgung der Vorschriften dieses
Kapitels befreien, wenn nach ihrem Dafürhalten die Befolgung nicht durchzu-
setzen ist; dies gilt mit der Massgabe,

(i) dass hinsichtlich der Bauart der Schiffe die vollständigste Vorsorge
getroffen wird, die mit den Eigenheiten dieses Verkehrs vereinbar ist;

(ii) dass Massnahmen getroffen werden, um allgemeine, auf die Eigenhei-
ten dieses Verkehrs anwendbare Vorschriften aufzustellen. Diese Vor-
schriften sind im Einvernehmen mit denjenigen Vertragsregierungen
aufzustellen, die gegebenenfalls an der Beförderung solcher Fahrgäste
in diesem Verkehr unmittelbar interessiert sind.

Ungeachtet dieses Übereinkommens bleiben die Simla-Regeln von 1931 für
Staaten, die sie angenommen haben, so lange in Kraft, bis die auf Grund des
Buchstaben e Ziffer ii der vorliegenden Regel aufgestellten Vorschriften in Kraft
treten,

Regel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels haben, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist, die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:

(a) (i) Die Schottenladelinie ist die Wasserlinie, die bei Bestimmung der Un-
terteilung des Schiffes zugrunde gelegt wird.

(ü) Die oberste Schottenladelinie ist die Wasserlinie, die dem grössten Tief-
gang entspricht, der nach den einschlägigen U nterteilungsVorschriften
zulässig ist.

(b) Die Länge des Schiffes ist die zwischen den Loten an den äussersten Enden
der obersten Schottenladelinie gemessene Länge.

(c) Die Breite des Schiffes ist die äusserste Breite zwischen den Aussenkanten der
Spanten, gemessen in Höhe oder unterhalb der obersten Schottenladelinie.

(d) Der Tiefgang ist der senkrechte Abstand von der Oberkante des Kiels mitt-
schiffs bis zu der betreffenden Schottenladelinie.
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(e) Das Schottendeck ist das oberste Deck, bis zu dem die wasserdichten Quer-
schotte hinaufgeführt sind.

(f) Die Tauchgrenze ist eine Linie, die mindestens 76 Millimeter (oder 3 Zoll)
unterhalb der Oberkante des Schottendecks an der Bordwand gedacht ist.

(g) Die Flutbarkeit eines Raumes ist der Bruchteil in Hundertsteln dieses
Raumes, der durch Wasser eingenommen werden kann.
Erstreckt sich ein Raum über die Tauchgrenze nach oben, so ist sein Inhalt
nur bis zur Höhe der Tauchgrenze zu messen.

(h) Als Maschinenraum gilt der Raum von der Oberkante des Kiels bis zur
Tauchgrcnze zwischen den äusseren wasserdichten Hauptquerschotten,
welche die für die Haupt- und Hilfsantriebsmaschinen, für die dem Antrieb
dienenden Kessel sowie für alle festen Kohlenbunker vorgesehenen Räume
begrenzen.
Bei ungewöhnlichen Anordnungen kann die Verwaltung die Begrenzung der
Maschinenräume bestimmen.

(i) Fahrgasträume sind Räume, die für die Unterbringung und den Gebrauch
der Fahrgäste vorgesehen sind, unter Ausschluss von Gepäck-, Vorrats-,
Proviant- und Posträumen.
Räume unterhalb der Tauchgrenze, die für die Unterbringung und den Ge-
brauch der Schiffsbesatzung vorgesehen sind, gelten als Fahrgasträume im
Sinne der Regeln 4 und 5.

(j) Inhalt und Flächen von Räumen sind stets auf Mallkante zu rechnen.

TeüB

Unterteilung und Stabilität

(Teil B findet nur auf Fahrgastschiffe Anwendung, ausgenommen Regel 19,
die auch für Frachtschiffe gilt.)

Regel 3

Flutbare Länge

(a) Die flutbare Länge für irgendeinen Punkt der Schiffslänge wird durch
eine Berechnungsart bestimmt, die Form, Tiefgang und andere Unterschei-
dungsmerkmale des betreffenden Schiffes berücksichtigt.

(b) Bei Schiffen mit durchlaufendem Schottendeck ist die flutbare Länge für
einen gegebenen Punkt gleich demjenigen grössten Teil der Schiffslänge, dessen
Mitte in diesem Punkt liegt und der unter bestimmten, in Regel 4 vorgesehenen
Voraussetzungen so überflutet werden kann, dass das Schiff gerade bis zur Tauch-
grenze einsinkt.
(c) (i) Bei Schiffen, die kein durchlaufendes Schottendeck haben, kann die

flutbare Länge für irgendeinen Punkt unter Zugrundelegung einer
angenommenen, durchlaufenden Tauchgrenze bestimmt werden, die
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nirgends weniger als 76 Millimeter (oder 3 Zoll) unterhalb der Ober-
kante des Decks (an der Bordwand) liegt, bis zu dem die betreffenden
Schotte und die Aussenhaut wasserdicht hochgeführt sind,

(ii) Liegt ein Teil einer angenommenen Tauchgrenze erheblich unterhalb
des Decks, bis zu dem die Schotte gef ührt sind, so kaiin die Verwaltung
in beschränktem Umfang eine Lockerung der Bestimmungen über die
Wasserdichtigkeit derjenigen Teile der Schotte zulassen, die sich ober-
halb der Tauchgrenze und unmittelbar unter dem darüberhegenden
Deck befinden.

Regel 4

Flutbarkeit

(a) Die in Regel 3 erwähnten bestimmten Voraussetzungen beziehen sich auf
die Flutbarkeit der Räume unterhalb der Tauchgrenze.

Bei Bestimmung der flutbaren Länge ist eine einheitliche mittlere Flutbar-
keit für die ganze Länge jedes der drei folgenden Teile des Schiffes unterhalb der
Tauchgrenze anzunehmen :

(i) für den in Regel 2 bezeichneten Maschinenrauni,
(ii) für den Teil vor dem Maschinenraum und
(iii) für den Teil hinter dem Maschinenraum.

(b) (i) Die einheitliche mittlere Flutbarkeit für den gesamten Maschinenraum
wird nach folgender Formel bestimmt :

85 + 10 p)
\ v /

hierbei ist
a = der Inhalt der in Regel 2 bezeichneten Fahrgasträume, die unterhalb der

Tauchgrenze, aber innerhalb der Grenzen des Maschinenraums hegen.
c = der Inhalt der unterhalb der Tauchgrenze, aber innerhalb der Grenzen des

Maschinenraums befindlichen Zwischendecksräume, die für Ladung, Koh-
len und Vorräte bestimmt sind,

v = der Gesamtinhalt des Maschinenraums unterhalb der Tauchgrenze.

(ii) Wurde der Verwaltung der Nachweis erbracht, dass die durch genaue
Berechnung bestimmte mittlere Flutbarkeit kleiner ist als die sich nach
der obigen Formel ergebende, so kann der errechnete Wert eingesetzt
werden. Bei einer solchen Berechnung ist die Flutbarkeit der in Regel 2
bezeichneten Fahrgasträume mit 95, die Flutbarkeit aller Lade-, Koh-
len- und Vorratsräume mit 60 und die Flutbarkeit des Doppelbodens,
der Öl- und anderen Tanks mit Werten einzusetzen, die in jedem Einzel-
fall genehmigt werden müssen.

(c) Ausser in den unter Buchstabe d vorgesehenen Fällen wird die einheitliche
mittlere Flutbarkeit für den Teil des Schiffes vor (oder hinter) dem Maschinen-
raum nach folgender Formel bestimmt :
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. 63 + 35 —
v

hierbei ist
a = der Inhalt der in Regel 2 bezeichneten Fahrgasträume unterhalb der Tauch-

grenze vor (oder hinter) dem Maschinenraum und
v = der Gesamtinhalt des Teiles des Schiffes unterhalb der Tauchgrenze vor

(oder hinter) dem Maschinenraum.

(d) Bei einem Schiff, das auf Grund des Kapitels III Regel 27 eine grössere
Anzahl von Personen befördern darf als es das Fassungsvermögen der Rettungs-
boote erlaubt, und das nach Regel l Buchstabe d des vorliegenden Kapitels
besonderen Bestimmungen entsprechen muss, ist die einheitliche mittlere Flut-
barkeit für den gesamten Teil des Schiffes vor (oder hinter) dem Maschinenraum
nach folgender Formel zu bestimmen :

b
95 — 35 —

v
hierbei ist
b = der Inhalt der Räume unterhalb der Tauchgrenze und oberhalb der Ober-

kante der Bodenwrangen des Innenbodens bzw. der Piektanks vor oder
hinter dem Maschinenraum, die als Laderäume, Kohlen- oder Ölbunker,
Vorrats-, Gepäck- und Posträume, Kettenkästen und Frischwassertanks
vorgesehen sind und verwendet werden, und

v = der Gesamtinhalt des Teiles des Schiffes unterhalb der Tauchgrenze vor
(oder hinter) dem Maschinenraum.
Bei Schiffen in einem Dienst, in dem die Laderäume im allgemeinen nicht

durch wesentliche Ladungsmengen ausgefüllt sind, werden bei der Berechnung
von «b» die Laderäume nicht berücksichtigt.

(e) Bei ungewöhnlichen Anordnungen kann die Verwaltung eine eingehende
Berechnung der mittleren Flutbarkeit für die Teile vor oder hinter dem Maschi-
nenraum zulassen oder vorschreiben. Bei einer solchen Berechnung ist die Flut-
barkeit der in Regel 2 bezeichneten Fahrgasträume mit 95, die Flutbarkeit der
Räume, in denen sich Maschinen befinden, mit 85, die Flutbarkeit aller Lade-,
Kohlen- und Vorratsräume mit 60 und die Flutbarkeit des Doppelbodens, der
Öl- und anderen Tanks mit Werten einzusetzen, die in jedem Einzelfall genehmigt
werden müssen,

(f ) Liegt in einer Zwischendecksabteilung zwischen zwei wasserdichten Quer-
schotten ein Raum für Fahrgäste oder Besatzungsangehörige, so gilt die gesamte
Zwischcndecksabteilung als Fahrgastraum; ausgenommen hiervon sind Räume,
die für andere Zwecke vorgesehen und vollständig durch feste, stählerne Schotte
umschlossen sind. Ist dagegen der betreffende Fahrgast- oder Besatzungsraum
selbst vollständig durch feste, stählerne Schotte umschlossen, so braucht nur
dieser umschlossene Raum als Fahrgastraum angesehen zu werden.
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Regel 5

Zulässige Länge der Abteilungen

(a) Die Schiffe müssen so wirksam wie möglich unterteilt sein, wobei dem
vorgesehenen Verwendungszweck Rechnung zu tragen ist. Der Grad der Unter-
teilung ändert sich entsprechend der Länge des Schiffes und dem Verwendungs-
zweck in der Weise, dass der höchste Grad der Unterteilung den Schiffen mit
grösster Länge, die vornehmlich der Beförderung von Fahrgästen dienen, ent-
spricht.

(b) Abteilungsfaktor. - Die grösste zulässige Länge einer Abteilung, deren
Mitte in irgendeinem Punkt der Schiffslänge liegt, wird durch Multiplikation der
flutbaren Länge mit einem als Abteilungsfaktor bezeichneten entsprechenden
Faktor abgeleitet.

Dieser Faktor hängt von der Länge des Schiffes ab und ändert sich für eine
gegebene Länge mit der Art der vorgesehenen Verwendung desselben. Er nimmt
gleichmässig und fortlaufend ab

(i) in dem Mass, in dem die Länge des Schiffes wächst, und
(ii) von einem Faktor A, anwendbar auf Schiffe, die vornehmlich der Be-

förderung von Fracht dienen, bis zu einem Faktor B, anwendbar auf
Schiffe, die vornehmlich der Beförderung von Fahrgästen dienen.

Die Änderung der Faktoren A und B wird durch folgende Formeln (I) und
(II) ausgedrückt, in denen L die in Regel 2 bezeichnete Länge des Schiffes ist :

L in Metern
58.2 (L-l 31

A
L—60 und mehr)

L in FUSS

A _ 19°
A — "T U.lo

L— 198 und mehr) ...(I)

L in Metern
30.3 (L _ 79!_ n i R ̂— l « , 18 d ^

L 42 und mehr)

L in FUSS
100 n — 260B n i R ( 260

L—138 ' und mehr) ...(II)

(c) Kennzeichen des Verwendungszwecks. - Für ein Schiff von gegebener
Länge wird der entsprechende Abteilungsfaktor durch das Kennzeichen des Ver-
wendungszwecks (im folgenden als Kennzeichen bezeichnet) bestimmt, das durch
die nachstehenden Formeln (III) und (IV) ausgedrückt wird.
BundesbIatt.117.Jahrg.Bd.il. 7
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Hierbei ist
C„ = das Kennzeichen,
L = die in Regel 2 bezeichnete Länge des Schiffes,
M = der Inhalt des in Regel 2 bezeichneten Maschinenraums, wobei der Inhalt

jedes festen Ölbunkers oberhalb des Doppelbodens vor oder hinter dem
Maschinenraum zu diesem hinzugezählt wird,

P = der Inhalt sämtlicher Fahrgasträume unterhalb der in Regel 2 bezeichneten
Tauchgrenze,

V = der Gesamtinhalt des Schiffes unterhalb der Tauchgrenze,
P! = das Produkt KN, wobei

N = die Anzahl der Fahrgäste bezeichnet, für deren Beförderung das
Schiff zugelassen werden soll, und

K = 0,056 L ist, wenn L in Metern und die Inhalte in Kubikmetern ge-
rechnet werden (0,6 L, wenn L in FUSS und die Inhalte in Kubikfuss
gerechnet werden).

Ist der Wert des Produkts KN grösser als die Summe von P und dem Gesamt-
inhalt der tatsächlichen Fahrgasträume oberhalb der Tauchgrenze, so gilt als
Pj diese Summe oder 2/3 des Produkts KN, je nachdem, welcher Wert grösser ist,
Ist P! grösser als P, so ist

M + 2 P,
Cs = 72 -• -- (m)

V + P! — P
und in anderen Fällen

M + 2P
C s =72- — (IV)

Bei einem Schiff, das kein durchlaufendes Schottendeck hat, wird der Inhalt
bis zu der tatsächlichen Tauchgrenze gerechnet, die bei Bestimmung der flut-
baren Länge zugrunde gelegt wird.

(d) Vorschriften für die Unterteilung anderer als der unter Buchstabe e be-
zeichneten Schiffe.

(i) Die Unterteilung hinter der Vorpiek wird bei Schiffen von 131 Metern
(oder 430 Fuss) und mehr Länge durch den in Formel (I) ausgedrückten
Faktor A bestimmt, wenn das Kennzeichen 23 oder weniger beträgt;
beträgt das Kennzeichen 123 oder mehr, so wird sie durch den in Formel
(II) ausgedrückten Faktor B bestimmt; liegt das Kennzeichen zwischen
23 und 123, so wird sie durch den Faktor F bestimmt, den man durch
geradlinige Mittung zwischen den Faktoren A und B unter Be-
nutzung folgender Formel erhält :

_(A-B)(Cs-23)

100
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Wenn jedoch das Kennzeichen 45 oder mehr und gleichzeitig der in
Formel (V) ausgedrückte Abteilungsfaktor 0,65 oder weniger, jedoch
mehr als 0,50 beträgt, wird die Unterteilung hinter der Vorpiek durch
den Faktor 0,50 bestimmt.
Ist der Faktor F kleiner als 0,40 und wird der Verwaltung der Nachweis
erbracht, dass es undurchführbar ist, diesen Faktor für eine Maschinen-
raum-Abteilung anzuwenden, so kann die Unterteilung dieses Raumes
durch einen grösseren Faktor bestimmt werden, der jedoch höchstens
0,40 betragen darf.

(ii) Die Unterteilung hinter der Vorpiek bei Schiffen von weniger als 131
Metern (oder 430 FUSS) mindestens aber 79 Metern (oder 260 FUSS)
Länge mit einem Kennzeichen von der Grosse S, wobei

3574—25L 9382—20L
S = (L in Metern) = • (L in FUSS)

13 34

ist, wird durch den Faktor 1,00 bestimmt; beträgt das Kennzeichen 123
oder mehr, so wird sie durch den in Formel (II) ausgedrückten Faktor B
bestimmt; liegt das Kennzeichen zwischen S und 123, so wird sie durch
den durch geradlinige Mittelung zwischen 1,00 und dem Faktor B
unter Benutzung der folgenden Formel errechneten Faktor F bestimmt :

F^_(1-B)(CS-S)(VI)

123 —S

(iii) Die Unterteilung hinter der Vorpiek bei Schiffen von weniger als 131
Metern (oder 430 FUSS), mindestens aber 79 Metern (oder 260 FUSS)
Länge mit einem Kennzeichen, das weniger als S betragt, sowie von
allen Schiffen von weniger als 79 Metern (oder 260 FUSS) Länge wird
durch den Faktor 1,00 bestimmt; wird jedoch in einem dieser Fälle der
Verwaltung der Nachweis erbracht, dass es undurchführbar ist, diesen
Faktor für irgendeinen Teil des Schiffes anzuwenden, so kann die Ver-
waltung die ihr unter Berücksichtigung aller Umstände als gerechtfertigt
erscheinenden Erleichterungen zulassen.

(iv) Ziffer iii findet auch auf Schiffe jeder Länge Anwendung, die für die Be-
förderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen werden sollen,
höchstens aber für die folgende Anzahl :

L2 (L in Metern) _ L2 (LinFuss)

650 7000

oder 50, je nachdem, welche Anzahl geringer ist.

(e) Sondernormen für die Unterteilung von Schiffen, die nach Kapitel III
Regel 27 Buchstabe c eine grösscre Anzahl von Personen befördern dürfen, als es
das Fassungsvermögen der Rettungsboote erlaubt, und die nach Regel l Buch-
stabe d des vorliegenden Kapitels besonderen Bestimmungen entsprechen müs-
sen.
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(i) (1) Bei Schiffen, die vornehmlich der Beförderung von Fahrgästen
dienen, wird die Unterteilung hinter der Vorpiek durch den Faktor
0,50 oder einen auf Grund der Buchstaben c und d errechneten Fak-
tor bestimmt, wenn sein Wert kleiner als 0,50 ist.

(2) Hat sich die Verwaltung bei solchen Schiffen von weniger als 91,50
Metern (oder 300 FUSS) Länge davon überzeugt, dass die Anwen-
dung dieses Faktors auf eine Abteilung undurchführbar ist, so
kann sie gestatten, dass die Länge dieser Abteilung durch einen
grösseren Faktor bestimmt wird, jedoch mit der Massgabe, dass
der angewendete Faktor der kleinste ist, der bei den obwaltenden
Umständen vertretbar ist und praktisch angewendet werden kann.

(ii) Ist es auf einem Schiff, gleichviel, ob seine Länge weniger als 91,50 Meter
(oder 300 FUSS) beträgt oder nicht, wegen der von ihm zu befördernden
erheblichen Ladungsmengen nicht möglich, die Unterteilung hinter der
Vorpiek durch einen Faktor zu bestimmen, der den Wert von 0,50 nicht
überschreitet, so wird der anzuwendende Grad der Unterteilung nach
Massgabe der Nummern l bis 5 bestimmt; hat sich jedoch die Verwal-
tung davon überzeugt, dass es nicht vertretbar wäre, auf der genauen
Befolgung der Vorschriften zu bestehen, so kann sie jede andere zweck-
dienlich erscheinende Anordnung der wasserdichten Schotte zulassen,
soweit die allgemeine Wirksamkeit der Unterteilung dadurch nicht
beeinträchtigt wird.

(1) Es sind die Bestimmungen des Buchstaben c betreffend das Kenn-
zeichen anzuwenden, ausser bei der Berechnung des Wertes PY für
Fahrgäste mit Schlafplatz, wobei K entweder den unter Buchstabec
festgelegten Wert oder 3,55 Kubikmeter (oder 125 Kubikfuss)
haben muss, je nachdem, welches der grössere Wert ist; für Fahr-
gäste ohne Schlafplatz muss K einen Wert von 3,55 Kubikmetern
(oder 125 Kubikfuss) haben.

(2) Der unter Buchstabe b erwähnte Faktor B wird durch den Faktor
BB ersetzt, der auf Grund der folgenden Formel errechnet wird :

L in Metern

BB = —— + 0,20
L—33

(L = 55 und mehr)

L in FUSS

57,6
BB = IZIoi + 0'20

(L = 180 und mehr)
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(3) Die Unterteilung hinter der Vorpiek wird bei Schiffen von 131
Metern (oder 430 FUSS) Länge und mehr, bei denen das Kenn-
zeichen 23 oder weniger beträgt, durch den Faktor A bestimmt, der
sich aus der unter Buchstabe b vorgesehenen Formel (I) ergibt;
beträgt das Kennzeichen 123 oder mehr, so wird sie durch den
Faktor BB bestimmt, der sich aus der unter Ziffer ii Nummer 2 vor-
gesehenen Formel ergibt. Bei Schiffen, deren Kennzeichen zwischen
23 und 123 liegt, wird die Unterteilung durch den Faktor F be-
stimmt, der sich durch geradlinige Mittelung zwischen den Fakto-
ren A und BB unter Benutzung folgender Formel ergibt:

(A—BB) (CB—23)
F = A —

100

ist jedoch der auf diese Weise errechnete Faktor F kleiner als 0,50,
so ist der Faktor 0,50 oder der nach Massgabe des Buchstaben d
Ziffer i errechnete Faktor zu benutzen, je nachdem, welcher Wert
kleiner ist.

(4) Die Unterteilung hinter der Vorpiek bei Schiffen von weniger als
131 Metern (oder 430 FUSS), mindestens aber 55 Metern (oder 180
FUSS) Länge mit einem Kennzeichen von der Grosse S^ wobei

01 3712—25L, . _ ^ „ 1950—4L / .
S1 = (Lin Metern) S1 = (L in FUSS)

19 10

ist, wird durch den Faktor l ,00 bestimmt ; beträgt das Kennzeichen
123 oder mehr, so wird sie durch den Faktor BB bestimmt, der sich
aus der unter Ziffer ii Nummer 2 vorgesehenen Formel ergibt ; liegt
das Kennzeichen zwischen B! und 123, so wird die Unterteilung
durch den Faktor F bestimmt, der sich durch geradlinige Mittelung
zwischen dem Faktor 1,00 und dem Faktor BB unter Benutzung
folgender Formel ergibt :

p-1 (l—BB)(C, —SJ
123 —Sj

ist jedoch in einem der beiden letzteren Fälle der auf diese Weise
errechnete Faktor kleiner als 0,50, so kann die Unterteilung durch
einen Faktor bestimmt werden, der den Wert von 0,50 nicht über-
schreitet.

(5) Die Unterteilung hinter der Vorpiek bei Schiffen von weniger als
131 Metern (oder 430 FUSS), mindestens aber 55 Metern (oder 180
FUSS) Länge, bei denen das Kennzeichen kleiner als Sx ist, sowie
bei allen Schiffen von weniger als 55 Metern (oder 180 FUSS) Länge
erfolgt unter Benutzung des Faktors 1,00; wird jedoch der Ver-
waltung der Nachweis erbracht, dass es undurchführbar ist, diesen
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Faktor bei bestimmten Abteilungen anzuwenden, so kann sie be-
züglich dieser Abteilungen diejenigen Erleichterungen zulassen,
die sie in Anbetracht aller Umstände für gerechtfertigt hält ; hierbei
müssen jedoch die achterste Abteilung und eine möglichst grosse
Zahl vorderer Abteilungen (zwischen der Vorpiefc und dem hinte-
ren Maschinenraurnschott) innerhalb der Grenzen der flutbaren
Länge bleiben.

Regel 6

Sondervorschriften für die Unterteilung

(a) Werden in einem oder mehreren Teilen eines Schiffes die wasserdichten
Schotte bis zu einem höheren Deck hinaufgeführt als im übrigen Teil des Schiffes
und ist es erwünscht, diese Höherführung der Schotte bei der Berechnung der
flutbaren Länge auszunutzen, so können für jeden dieser Schiffsteile gesonderte
Tauchgrenzen angewendet werden, jedoch mit der Massgabe,

(i) dass die Aussenwände über die ganze Länge des Schiffes bis zu dem
Deck reichen, das der höchsten Tauchgrenze entspricht, und dass alle
Öffnungen in der Aussenhaut unterhalb dieses Decks über die ganze
Schiffslänge im Sinne der Regel 14 als unterhalb der Tauchgrenze be-
findlich angesehen werden, und

(ii) dass keine der beiden der «Stufe» im Schottendeck benachbarten
Abteilungen die bei ihrer jeweiligen Tauchgrcnze zulässige Länge über-
schreitet, und dass ausserdem die Gesamtlänge beider Abteilungen
nicht die doppelte zulässige Länge überschreitet, die auf Grund der unte-
ren Tauchgrcnze errechnet ist.

(b) (i) Eine Abteilung kann die nach Regel 5 bestimmte zulässige Länge über-
schreiten, wenn ihre Länge und die Länge der vor oder hinter ihr liegen-
den benachbarten Abteilung zusammen weder die flutbare Länge noch
die doppelte zulässige Länge überschreitet, je nachdem, welcher Wert
kleiner ist.

(ii) Liegt eine der beiden benachbarten Abteilungen innerhalb und die an-
dere ausserhalb des Maschinenraums und weicht die mittlere Flutbar-
keit des Teiles des Schiffes, in dem die letztere Abteilung liegt, von der-
jenigen des Maschinenraums ab, so wird die Gesamtlänge der beiden
Abteilungen unter Zugrundelegung der mittleren Flutbarkeit der beiden
Teile des Schiffes bestimmt, in denen die Abteilungen liegen,

(iii) Haben die beiden benachbarten Abteilungen verschiedene Abteilungs-
faktoren, so ist ihre Gesamtlänge im entsprechenden Verhältnis festzu-
legen.

(c) Bei Schiffen von 100 Metern (oder 330 FUSS) und mehr Länge ist eines der
Hauptquerschotte hinter der Vorpiek in einem Abstand vom vorderen Lot anzu-
bringen, der nicht grösser ist als die zulässige Länge.
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(d) Ein Hauptquerschott darf mit einer Nische versehen sein, wenn alle Teile
derselben auf beiden Seiten des Schiffes innerhalb senkrechter Ebenen liegen, die
von der Aussenhaut um ein Fünftel der in Regel 2 bezeichneten Breite des Schiffes
entfernt sind, gemessen im rechten Winkel zur Mittschiffsebene in der Hohe der
obersten Schottenladelinie.

Jeder Teil einer Nische, der ausserhalb dieser Grenze liegt, ist gemäss Buch-
stabe e wie eine Stufe zu behandeln.

(e) Ein Hauptquerschott darf eine Stufe haben, sofern es eine der folgenden
Bedingungen erfüllt:

(i) Die Gesamtlänge der beiden Abteilungen, die durch dieses Schott ge-
trennt sind, darf 90 v. H. der flutbaren Länge oder die doppelte zulässige
Länge nicht überschreiten ; bei Schiffen mit einem grösseren Abteilungs-
faktor als 0,9 darf jedoch die Gesamtlänge der beiden Abteilungen die
zulässige Länge nicht überschreiten;

(ii) es ist eine zusätzliche Unterteilung im Bereich der Stufe vorzusehen,
damit dieselbe Sicherheit erreicht wird, die bei einem durchgehenden
Schott vorhanden wäre;

(iii) die Abteilung, oberhalb welcher sich die Stufe erstreckt, darf die zu-
lässige Länge, die einer 76 Millimeter (oder 3 Zoll) unterhalb der Stufe
angenommenen Tauchgrenze entspricht, nicht überschreiten.

(f) Hat ein Hauptquerschott eine Nische oder Stufe, so wird für die Bestim-
mung der Unterteilung ein gleichwertiges durchgehendes Schott angenommen.

(g) Ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Hauptquerschotten oder
zwischen den gleichwertigen durchgehenden Schotten oder zwischen zwei Ebe-
nen, welche durch die am nächsten zueinander liegenden gestuften Teile der
Schotte gelegt sind, kleiner als 3,05 Meter (oder 10 FUSS) + 3 v.H. der Länge des
Schiffes oder 10,67 Meter (oder 35 FUSS), je nachdem welches Mass kleiner ist, so
gilt nur eines dieser Schotte als Teil der Unterteilung des Schiffes im Sinne der
Regel 5.

(h) Enthält eine wasserdichte Hauptabteilung örtliche Unterteilungen und
wird der Verwaltung der Nachweis erbracht, dass nach einer angenommenen
seitlichen Beschädigung, die sich über die kleinere der beiden Längen von ent-
weder 3,05 Metern (oder 10 FUSS) + 3 v. H. der Länge des Schiffes oder 10,67
Metern (oder 25 FUSS) erstreckt, die gesamte Hauptabteilung nicht überflutet
wird, so kann eine entsprechende Vergrösserung der zulässigen Länge, die nor-
malerweise für diese Abteilung erforderlich ist, zugelassen werden. Das tragende
Volumen an der unbeschädigten Seite darf in diesem Fall nicht grösser als das an
der beschädigten Seite angenommene werden.

(i) Beträgt der vorgeschriebene Abteilungsfaktor 0,50 oder weniger, so darf
die Gesamtlänge zweier benachbarter Abteilungen die flutbare Länge nicht über-
schreiten.
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Regel 7

Stabilität beschädigter Schiffe

(a) Die Stabilität des unbeschädigten Schiffes muss unter allen Betriebsver-
hältnissen ausreichen, damit das Schiff dem Endstadium der vollen Überflutung
irgendeiner Hauptabteilung innerhalb der Grenzen der flutbaren Länge stand-
zuhalten vermag.

Sind zwei benachbarte Hauptabteilungen nach Massgabe der Regel 6 Buch-
stabe e Ziffer i durch ein gestuftes Schott getrennt, so muss die Stabilität des un-
beschädigten Schiffes ausreichen, damit es der Überflutung dieser beiden Haupt-
abteilungen standzuhalten vermag.

Beträgt der vorgeschriebene Abteilungsfaktor 0,50 oder weniger, jedoch
mehr als 0,33, so muss die Stabilität des unbeschädigten Schiffes ausreichen, da-
mit es der Überflutung zweier benachbarter Hauptabteilungen standzuhalten ver-
mag.

Beträgt der vorgeschriebene Abteilungsfaktor 0,33 oder weniger, so muss die
Stabilität des unbeschädigten Schiffes ausreichen, damit es der Überflutung dreier
beliebiger benachbarter Hauptabteilungen standzuhalten vermag.

(b) (i) Den Vorschriften des Buchstaben a sind Berechnungen nach Massgabe
der Buchstaben c, d und f zugrunde zu legen, wobei die Abmessungen
und bauüchen Eigenschaften des Schiffes sowie die Lage und Gestaltung
der beschädigten Abteilungen zu berücksichtigen sind. Bei diesen Be-
rechnungen sind in bezug auf die Stabilität die ungünstigsten Bedingun-
gen anzunehmen, die im Betrieb auftreten können,

(ii) Ist der Einbau von Decks, inneren Trennwänden oder Längsschotten
von solcher Dichtigkeit vorgesehen, dass sie den Durchfluss von Wasser
weitgehend behindern, so ist der Verwaltung nachzuweisen, dass diese
Behinderung bei den Berechnungen gebührend berücksichtigt worden
ist.

(iii) Hält die Verwaltung das Ausmass der Stabilität in beschädigtem Zu-
standfür zweifelhaft, so kann sie eine diesbezügliche Untersuchung ver-
langen.

(c) Bei der Berechnung der Leckstabilität werden im allgemeinen folgende
Flutbarkeitswerte für Inhalt und Oberfläche angewendet :

Räume Flutbarkeit

Bestimmt für Ladung, Kohlen oder Vorräte 60
Belegt durch Unterkunftsräume 95
Belegt durch Maschinenanlagen 85
Vorgesehen für flüssige Ladungen 0 oder 951)

Höhere Flutbarkeitswerte sind in bezug auf Räume anzunehmen, die in der
Nähe der Leckwasserlinie liegen und keine wesentlichen Bestandteile von Unter-

*) je nachdem, welche Zahl dem strengeren Massstab entspricht.
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kunftseinrichtungen oder Maschinenanlagen enthalten, oder die im allgemeinen
nicht durch grössere volumenbildende Mengen von Fracht oder Vorräten belegt
sind.

(d) Die Ausdehnung eines Schadens ist wie folgt anzunehmen :
(i) Längsausdehnung: Der kleinere der beiden folgenden Werte: 3,05 Me-

ter (oder 10 FUSS) + 3 v, H. der Länge des Schiffes oder 10,67 Meter
(oder 35 FUSS). Beträgt der vorgeschriebene Abteilungsfaktor 0,33 oder
weniger, so wird die angenommene Längsausdehnung des Schadens,
soweit erforderlich, vergrössert, so dass sie jeweils zwei aufeinander-
folgende wasserdichte Hauptquerschotte einschliesst ;

(ii) Querausdehnung (gemessen von der Bordwand im rechten Winkel zur
Mittschiffsebene in Höhe der obersten Schottenladelinie): eine Entfer-
nung von einem Fünftel der in Regel 2 bezeichneten Breite des Schiffes ;
und

(iii) senkrechte Ausdehnung : von der Grundlinie aufwärts unbegrenzt.
(iv) Würde eine Beschädigung geringeren Umfangs als unter den Ziffern i,

ii und iii vorgesehen eine ernstere Lage in bezug auf die Krängung oder
den Verlust an metazentrischer Höhe verursachen, so ist diese Beschä-
digung den Berechnungen zugrunde zu legen.

(e) Eine unsymmetrische Überflutung ist durch geeignete Massnahmen auf
ein Mindestmass zu beschränken. Ist es notwendig, grosse Krängungswinkel
auszugleichen, so müssen die Vorkehrungen möglichst selbsttätig wirken ; etwaige
Steuerungen für Vorrichtungen zum Gegenfluten müssen jedoch stets vom
Schottendeck aus betätigt werden können. Diese Vorrichtungen zusammen mit
ihren Steuerungen sowie die grösste Krängung vor der Wiederaufrichtung bedür-
fen der Genehmigung durch die Verwaltung. Sind Vorrichtungen zum Gegen-
fluten erforderlich, so darf der Krängungsausgleich nicht länger als 15 Minuten
dauern. Dem Kapitän des Schiffes sind geeignete Unterlagen über den Gebrauch
solcher Vorrichtungen zur Verfügung zu stellen.

(f ) Der Endzustand des Schilfes nach der Beschädigung und nach der Durch-
führung der Massnahmen für den Krängungsausgleich im Fall unsymmetrischer
Flutung muss folgender sein :

(i) Bei symmetrischer Flutung muss eine restliche positive metazentrische
Höhe von mindestens 0,05 Metern (oder 2 Zoll) verbleiben, berechnet
nach der Methode «Konstante Verdrängung».

(ii) Bei unsymmetrischer Flutung darf die Gesamtfcrängung nicht mehr als
sieben Grad betragen; in Sonderfällen kann die Verwaltung jedoch eine
zusätzliche Krängung auf Grund der unsymmetrischen Flutung gestat-
ten, wobei die Gesamtkrängung in der Endlage keinesfalls mehr als
fünfzehn Grad betragen darf.

(iii) In keinem Fall darf die Tauchgrenze im Endzustand der Überflutung
unter Wasser liegen. Wird es für möglich gehalten, dass die Tauchgrenze
während eines Zwischenstadiums der Überflutung unter Wasser
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kommt, so kann die Verwaltung die Durchführung derjenigen Unter-
suchungen und Massnahmen vorschreiben, die sie im Interesse der
Sicherheit des Schiffes für erforderlich hält.

(g) Dem Kapitän sind die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die erforder-
lich sind, um während des Betriebes eine ausreichende Stabilität des unbeschä-
digten Schiffes beizubehalten, damit es kritischen Beschädigungen standhalten
kann. Bei Schiffen mit Gegenflutungseinrichtungen ist der Kapitän über die Sta-
bilitätsbedingungen zu unterrichten, die den Krängungsberechnungen zugrunde
gelegt wurden; er ist ferner warnend daraufhinzuweisen, dass bei einer Beschä-
digung des Schiffes unter ungünstigeren Stabilitätsverhältnissen eine Übergrosse
Krängung eintreten würde.
(h) (i) Die Verwaltung darf keine Lockerung der Vorschriften über die Stabili-

tät im Fall der Beschädigung in Betracht ziehen, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass die zur Erfüllung dieser Vorschriften notwendige meta-
zentrische Höhe des unbeschädigten Schiffes unter allen Betriebsver-
hältnissen für den in Aussicht genommenen Verwendungszweck über-
mässig gross ist.

(ii) Eine Lockerang der Vorschriften über die Stabilität im Fall der Beschä-
digung darf nur in Ausnahmefällen und mit der Massgabe zugelassen
werden, dass der Verwaltung der Nachweis erbracht wird, dass Ab-
messungen, Einrichtungen und sonstige besondere Eigenschaften des
Schiffes für die Stabilität im Fall der Beschädigung die günstigsten sind,
die unter den besonderen Umständen praktisch vertretbar und ange-
messen sind.

Regel 8

Ballast

Wenn Wasserballast erforderlich ist, soll er im allgemeinen nicht in Tanks
mitgeführt werden, die für Öl bestimmt sind. In Schiffen, auf denen es nicht zu
vermeiden ist, Öltanks mit Wasser zu füllen, muss ein von der Verwaltung zuge-
lassener öl-Wasser-Separator oder eine andere der Verwaltung genehme Vor-
richtung zum Ablassen des verölten Ballastwassers vorhanden sein.

Regel 9

Piek- und Maschinenraumschotte, Wellentunnel usw.

(a) (i) Ein Schiff muss ein Vorpiek- oder Kollisionsschott haben, das wasser-
dicht bis zum Schottendeck hochgeführt ist. Dieses Schott muss in
einem Abstand von mindestens 5 v. H. der Länge des Schiffes, höch-
stens aber von 3,05 Metern (oder 10 FUSS) + 5 v.H. der Länge des
Schiffes vom vorderen Lot angeordnet sein.

(ii) Hat das Schiff einen langen vorderen Aufbau, so ist das Vorpiekschott
wetterdicht bis zum Deck über dem Schottendeck hochzuführen. Diese
Hochführung braucht nicht genau über dem unteren Schott zu liegen
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sofern sie mindestens 5 v. H. der Länge des Schiffes vom vorderen Lot
entfernt liegt und der Teil des Schottendecks, der die Stufe bildet, wirk-
lich wetterdicht ist.

(b) Ausserdem sind ein Hinterpickschott und Schotte, die den Maschinen-
raum entsprechend Regel 2 von den Lade- und Fahrgasträumen vorn und hinten
trennen, einzubauen und wasserdicht bis zum Schottendeck hochzuführen. Das
Hinterpiekschott kann jedoch unterhalb des Schottendecks enden, wenn der
Sicherheitsgrad der Unterteilung des Schiffes hierdurch nicht verringert wird.

(c) Stevenrohre müssen in jedem Fall in wasserdichten Räumen beschränkter
Grosse liegen. Die Wellenstopfbuchse muss in einem wasserdichten Wellen-
tunnel oder einem anderen von Stevenrohrraum getrennten wasserdichten Raum
von solcher Grosse liegen, dass die Tauchgrenze bei einem Leck durch die Wellen-
stopfbuchse nicht unter Wasser kommt.

Regel 10

Doppelböden

(a) Zwischen Vor- und Hinterpiekschott muss, soweit durchführbar und mit
der Bauart und dem ordnungsgemässen Betrieb des Schiffes vereinbar, ein Dop-
pelboden eingebaut sein,

(i) Schiffe von mindestens 50 Meter (oder 165 FUSS), aber weniger als 61
Meter (oder 200 FUSS) Länge müssen mit einem Doppelboden versehen
sein, der sich mindestens vom Maschinenraum bis an das Vorpiek-
schott erstreckt oder möglichst nahe an dieses herangeführt ist.

(ii) Schiffe von mindestens 61 Meter (oder 200 FUSS), aber weniger als 76
Meter (oder 249 FUSS) Länge müssen mindestens ausserhalb des Ma-
schinenraums mit einem Doppelboden versehen sein, der sich bis an das
Vor- und Hinterpiekschott erstreckt oder möglichst nahe an sie heran-
geführt ist.

(iii) Schiffe von 76 Meter (oder 249 FUSS) und mehr Länge müssen mit einem
durchgehenden Doppelboden versehen sein, der sich bis an das Vor-
und Hinterpiekschott erstreckt oder möglichst nahe an sie herangeführt
ist.

(b) Ist ein Doppelboden vorgeschrieben, so muss seine Höhe den Anforde-
rungen der Verwaltung entsprechen; der innere Boden muss sich so nach den
Schiffsseiten hin erstrecken, dass der Schiffsboden bis zur Kimm geschützt ist.
Ein solcher Schutz gilt als gegeben, wenn die Schnittlinie der Unterkante der
Randplatte mit der Aussenhaut nirgends tiefer hegt als eine waagerechte Ebene,
deren Schnittpunkte im Hauptspant durch einen Strahl bestimmt werden, der
unter einem Winkel von 25 Grad im Abstand der halben Breite des Schiffes von
der Mittellinie aus an die Grundlinie des Schiffes angetragen ist.

(c) Kleine Brunnen im Doppelboden in Verbindung mit den Lenzeinrich-
tungen der Laderäume usw. dürfen sich nicht tiefer als nötig nach unten erstrek-
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ken. Die Brunnentiefe darf keinesfalls mehr betragen als die Höhe des Doppel-
bodens in der Mittschiffsebene, vermindert um 457 Millimeter (oder 18 Zoll) ; der
Brunnen darf sich auch nicht unter die unter Buchstabe b erwähnte waagerechte
Ebene erstrecken. Ein Brunnen, der sich bis an die Aussenhaut erstreckt, ist jedoch
am hinteren Ende des Wellentunnels von Schraubenschiffen erlaubt. Andere
Brunnen (z. B. für Schmieröl unter den Hauptmaschinen) können durch die Ver-
waltung zugelassen werden, wenn nach ihrer Überzeugung die Anordnung den
gleichen Schutz bietet, wie er durch einen dieser Regel entsprechenden Doppel-
boden gegeben wäre.

(d) Ein Doppelboden braucht nicht im Bereich von wasserdichten Abteilun-
gen beschränkter Grosse eingebaut zu sein, die ausschliesslich für die Beförde-
rung von Flüssigkeiten benutzt werden, wenn nach Ansicht der Verwaltung die
Sicherheit des Schiffes im Fall einer Beschädigung des Schiffsbodens oder der
Bordwand hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

(e) Bei Schiffen, auf welche Regel l Buchstabe d Anwendung findet und
die regelmässig in der beschränkten Auslandfa hrt im Sinne des Kapitels III Regel 2
eingesetzt sind, kann die Verwaltung gestatten, dass vom Einbau eines Doppel-
bodens in jedem Schiffsteil abgesehen wird, der durch einen Faktor von höch-
stens 0,50 unterteilt wird, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass der Einbau
eines Doppelbodens in dem betreffenden Schiffsteil nicht mit der Bauart und
dem ordnungsgemässen Betrieb des Schiffes vereinbar sein würde.

Regelll

Festlegen, Anmarken und Eintragen der Schottenladelinien

(a) Um den vorgeschriebenen Grad der Unterteilung zu gewährleisten, muss
eine Ladelinie, die dem genehmigten Schottentiefgang entspricht, festgelegt und
an der Bordwand angemarkt sein. Sind auf einem Schiff Räume vorhanden, die
besonders für die wahlweise Beförderung von Fahrgästen oder Ladung eingerich-
tet sind, so können auf Wunsch des Reeders eine oder mehrere zusätzliche Lade-
linien festgelegt und angemarkt werden, entsprechend den Schottentiefgängen,
welche die Verwaltung für die jeweiligen Fahrtbedingungen genehmigt.

(b) Die festgelegten und angemarkten Schottenladelinien müssen im Sicher-
heitszeugnis für Fahrgastschiffe aufgeführt werden ; sie erhalten die Bezeichnung
C l, wenn das Schiff vorwiegend Fahrgäste befördert, und die Bezeichnung C 2,
C 3 usw. entsprechend anderen Verwendungsbedingungen.

(c) Der diesen Ladelinien entsprechende Freibord wird an derselben Stelle
und von derselben Deckslinie aus gemessen, wie die Freiborde, die dem jeweils
in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-Übereinkommen entsprechen.

(d) Der Freibord, der jeder genehmigten Schottenladelinie entspricht, sowie
die Fahrtbedingungen, für welche dieser Freibord erteilt ist, sind deutlich im
Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe anzugeben.

(e) In keinem Fall darf eine Schottenladelinien-Marke höher liegen, als die
oberste Ladelinie in Seewasser, wie sie durch die Festigkeit des Schiffes und/oder
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durch das jeweils in Kraft befindliche Internationale Freibord-Übereinkommen
festgelegt ist,

(f ) Ein Schiff darf ungeachtet der Lage der Schottenladelinien-Marke keines-
falls derart beladen sein, dass die der Jahreszeit und dem Fahrtgebiet entspre-
chende, auf Grund des jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Freibord-
übereinkommens festgelegte Freibordmarke überschritten wird.

(g) Ein Schiff darf keinesfalls derart beladen sein, dass die Scho ttenladelinien-
Marke, die den besonderen Reise- und Fahrtbedingungen entspricht, in See-
wasser überschritten wird.

Regel 12

Bauart und erstmalige Prüfung der wasserdichten Schotte usw.

(a) Wasserdichte Längs- und Querschotte müssen so gebaut sein, dass sie
unter Einrechnung einer angemessenen Sicherheitsspanne den grössten Wasser-
druck aushallen können, der bei einer Beschädigung des Schiffes am Schott auf-
treten könnte, mindestens aber den Druck einer Wassersäule, die bis zur Tauch-
grenze reicht. Die Bauart dieser Schotte muss den Anforderungen der Verwal-
tung entsprechen,
(b) (i) Stufen und Nischen in Schotten müssen wasserdicht und so stark gebaut

sein wie die Schotte selbst an den betreffenden Stellen,
(ii) Wo Spanten oder Balken durch ein wasserdichtes Deck oder Schott

hindurchgehen, ist dieses Deck oder Schott ohne Verwendung von
Holz oder Zement wasserdicht zu bauen.

(c) Die Prüfung der Hauptabteilungen durch Auffüllen mit Wasser ist nicht
unbedingt vorgeschrieben. Wenn die Prüfung nicht durch Auffüllen mit Wasser
durchgeführt wird, ist eine Abspritzprobe erforderlich; diese Probe ist durchzu-
führen, wenn die Ausrüstung des Schiffes möglichst weit fortgeschritten ist. In
jedem Fall muss eine gründliche Überprüfung der wasserdichten Schotte vorge-
nommen werden.

(d) Vorpiek, Doppelböden (einschliesslich der Rohrtunnel) und Innenwände
sind mit einem Wasserdruck zu prüfen, der den Vorschriften des Buchstaben a
entspricht.

(e) Tanks, die zur Aufnahme von Flüssigkeiten bestimmt und zur Unter-
teilung des Schiffes mit herangezogen sind, müssen auf ihre Dichtigkeit mit Was-
ser unter einem Druck einer bis zur Höhe der obersten Schottenladelinie reichen-
den Wassersäule oder einer Wassersäule geprüft werden, die zwei Dritteln der
Höhe von der Oberkante des Kiels bis zur Tauchgrenze im Bereich der Tanks
entspricht, je nachdem, welcher Wert grösser ist; in keinem Fall darf die Druck-
höhe kleiner als 0,92 Meter (oder 3 FUSS) über der Tankdecke sein.

(f) Die unter den Buchstaben d und e bezeichneten Prüfungen sollen sicher-
stellen, dass die baulichen Unterteilungseinrichtungen wasserdicht sind; sie sind
nicht als eine Prüfung dafür anzusehen, dass irgendeine Abteilung geeignet ist,
flüssigen Brennstoff aufzunehmen oder anderen besonderen Zwecken zu dienen,
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für die unter Berücksichtigung der Höhe, welche die Flüssigkeit in dem in Frage
kommenden Tank oder in den angeschlossenen Rohrleitungen erreichen kann,
eine Prüfung mit grösseren Anforderungen vorgeschrieben werden kann.

Regel 13

Öffnungen in wasserdichten Schotten

(a) Die Anzahl der Öffnungen in wasserdichten Schotten muss so gering
gehalten sein, wie es die Bauart und der ordnungsgemässe Betrieb des Schiffes zu-
lassen. Es sind geeignete Verschlussmöglichkeiten für diese Öffnungen vorzu-
sehen.
(b) (i) Werden Rohre, Speigatte, elektrische Kabel usw. durch wasserdichte

Abteilungsschotte geführt, so ist Vorsorge zu treffen, dass die Wasser-
dichtigkeit der Schotte erhalten bleibt,

(ii) Ventile und Hähne, die nicht zu einem Rohrleitungssystem gehören,
sind in wasserdichten Abteilungsschotten nicht gestattet,

(üi) Blei und andere hitzeempflndliche Stoffe dürfen nicht für Rohrleitun-
gen verwendet werden, die durch wasserdichte Abtcilungsschotte füh-
ren, wenn eine Beschädigung dieser Rohrleitungen durch Feuer die
Wasserdichtigkeit der Schotte beeinträchtigen würde.

(c) (i) Türen, Mannlöcher oder Zugangsöffnungen sind nicht zulässig
(1) im Kollisionsschott unterhalb der Tauchgrenze;
(2) in wasserdichten Querschotten, die einen Laderaum von einem

benachbarten Laderaum oder von einem festen Bunker oder Hilfs-
bunker trennen, soweit unter Buchstabe l nichts anderes bestimmt
ist.

(ii) Soweit unter Ziffer iii nichts anderes bestimmt ist, darf das Kollisions-
schott unterhalb der Tauchgrenze durch höchstens ein Rohr zum Fluten
und Lenzen der Vorpiek durchbrochen werden, mit der Massgabe, dass
es mit einem Absperrventil versehen ist, das von einer Stelle oberhalb
des Schottendecks aus bedient werden kann; der Ventilkasten muss
innerhalb der Vorpiek am Kollisionsschott angebracht sein,

(iii) Ist die Vorpiek unterteilt, um zwei verschiedene Arten von Flüssigkeiten
aufzunehmen, so kann die Verwaltung gestatten, dass das Kollisions-
schott unterhalb der Tauchgrenze durch zwei Rohre durchbrochen
wird, von denen jedes nach Massgabe der Ziffer ii eingebaut sein muss;
der Verwaltung muss jedoch nachgewiesen werden, dass es für den
Einbau des zweiten Rohres keine brauchbare Ersatzlösung gibt und
dass unter Berücksichtigung der in der Vorpiek vorgesehenen zusätz-
lichen Unterteilung die Sicherheit des Schiffes gewährleistet bleibt.

(d) (i) Zwischen festen Bunkern und Hilfsbunkern angebrachte wasserdichte
Türen müssen immer zugänglich sein, soweit unter Buchstabe k Ziffer ii
für Zwischendecks-Bunkertüren nichts anderes vorgesehen ist.
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(ii) Es sind ausreichende Vorkehrungen wie Schirme oder andere geeignete
Vorrichtungen zu treffen, damit das Schliessen der wasserdichten
Bunkertüren nicht durch Kohle behindert wird.

(e) In Räumen, welche die Haupt- und Hilfsantriebsraaschinen einschliess-
lich der Kessel, die dem Antrieb dienen, enthalten, sowie in allen festen Bunkern
darf ausser den Türen zu den Bunkern und Wellentunneln nicht mehr als eine Tür
in jedes Hauptquerschott eingebaut werden. Sind zwei oder mehr Wellen einge-
baut, so müssen die Tunnel durch Quergänge verbunden sein. Zwischen Maschi-
nenraum und Tunnelräumen darf nur eine Tür vorhanden sein, wenn zwei
Wellen eingebaut sind, und nur zwei Türen, wenn mehr als zwei Wellen eingebaut
sind. Alle diese Türen müssen Schiebetüren sein und so liegen, dass ihre Sülle so
hoch wie möglich sind. Die oberhalb des Schottendecks befindliche Handschliess-
vorrichtung für diese Türen muss ausserhalb des Maschinenraums liegen, wenn
das erforderliche Gestänge sich in befriedigender Weise anbringen lässt.

(f ) (i) Die wasserdichten Türen müssen Schiebe- oder Hängetüren oder Türen
gleichwertiger Art sein. Nur durch Bolzen gesicherte Türverschluss-
platten und Falltüren oder Türen, die durch ein Fallgewicht geschlossen
werden, sind nicht zugelassen.

(ii) Die Schiebetüren können entweder nur Handantrieb oder Kraftantrieb
nebst Handantrieb haben.

(iii) Die zugelassenen wasserdichten Türen können somit in drei Klassen
eingeteilt werden :
Klasse l - Hängetüren;
Klasse 2 - Schiebetüren mit Handantrieb;
Klasse 3 - Schiebetüren mit Kraft- nebst Handantrieb.

(iv) Die Bedienungsvorrichtungen wasserdichter Türen mit und ohne Kraft-
antrieb müssen diese Türen schliessen können, wenn das Schiff nach
der einen oder anderen Seite eine Schlagseite von 15 Grad hat.

(v) An allen Bedienungsstellen, von denen aus die Türen nicht sichtbar sind,
sind für sämtliche Türarten Vorrichtungen anzubringen, die anzeigen,
ob die Türen geöffnet oder geschlossen sind. Ist eine wasserdichte Tür
beliebiger Klasse nicht so eingebaut, dass sie von einer zentralen Kon-
trollstation aus geschlossen werden kann, so muss sie mit einer direkten
mechanischen, elektrischen, telephonischen oder sonstigen geeigneten
Verständigungsmöglichkeit versehen sein, die es dem wachhabenden
Offizier ermöglicht, sofort diejenige Person zu erreichen, die nach dem
Rollenplan für das Schliessen der betreffenden Tür verantwortlich ist.

(g) Hängetüren (Klasse 1) müssen mit Schnellschliessvorrichtungen, wie
z.B. Vorreibern, versehen sein, die von beiden Seiten des Schotts aus bedient
werden können.

(h) Schiebetüren mit Handantrieb (Klasse 2) können eine waagrechte oder
senkrechte Bewegungsrichtung haben. Die Tür muss unmittelbar von jeder Seite
und ausserdem von einer zugänglichen Stelle oberhalb des Schottendecks aus
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durch eine Kurbel oder eine andere Bewegungsvorrichtung eines zugelassenen
Typs bedient werden können, welche die gleiche Sicherheit bietet. Abweichungen
von der Vorschrift, die Tür von jeder Seite aus bedienen zu können, sind zulässig,
wenn diese Vorschrift wegen der Anordnung der Räume nicht durchzuführen ist.
Bei Handantrieb darf die zum vollständigen Schliessen der Tür bei aufrechtem
Schiff benötigte Zeit 90 Sekunden nicht überschreiten.

(i) (i) Schiebetüren mit Kiaftantrieb (Klasse 3) können eine waagrechte oder
senkrechte Bewegungsrichtung haben. Wird eine Tür von einer zen-
tralen Kontrollstation aus durch Kraftanlrieb betätigt, so ist die Steue-
rung so einzurichten, dass die Bedienung auch an der Tür selbst von
jeder Seite aus durch Kraftantrieb erfolgen kann. Mittels dieser Ein-
richtung muss die Tür sich selbsttätig schliessen, wenn sie an Ort und
Stelle geöffnet wird, nachdem sie von der zentralen Kontrollstation aus
geschlossen wurde; jede Tür muss sich auch durch örtliche Vorrichtun-
gen geschlossen halten lassen, die ein öffnen von der oberen Kontroll-
station aus verhindern. An jeder Seite des Schotts sind örtliche Bedie-
nungshebel für den Kraftantrieb so anzubringen, dass die durch eine
Tür gehende Person beide Hebel in geöffneter Stellung halten kann,
ohne dabei unabsichtlich den Schliessvorgang auszulösen. Schiebetüren
mit Kraftantrieb müssen mit einer Handschliessvorrichtung versehen
sein, die an der Tür selbst von jeder Seite und ausserdem von einer zu-
gänglichen Stelle oberhalb des Schottendecks aus durch eine Kurbel
oder eine andere Bewegungsvorrichtung von zugelassenem Typ bedient
werden kann, welche die gleiche Sicherheit bietet. Es sind Warnvorrich-
tungen vorzusehen, die durch Schallsignal anzeigen, dass die Tür an-
gefangen hat, sich zu schliessen und sich weiter bewegt, bis sie voll-
ständig geschlossen ist. Die Dauer des Schliessvorgangs der Tür muss
ausreichen, um Unfälle auszuschliessen.

(ii) Es müssen mindestens zwei unabhängige Kraftquellen zum Öffnen und
Schliessen aller an Kontrollstationen angeschlossenen Türen vorhan-
den sein, von denen jede für sich alle Türen gleichzeitig betätigen kann.
Die beiden Kraftquellen müssen von der Zentralstation auf der Brücke
aus bedient werden können; diese muss mit allen erforderlichen An-
zeigegeräten versehen sein, um festzustellen, dass jede der beiden Kraft-
quellen die erforderliche Leistung befriedigend abgeben kann,

(iii) Bei hydraulischem Betrieb muss jede Kraftquelle aus einer Pumpe be-
stehen, die alle Türen in höchstens 60 Sekunden schliessen kann. Ausser-
dem müssen für die gesamte Anlage hydraulische Sammler von genü-
gender Leistung vorhanden sein, um alle Türen mindestens dreimal zu
betätigen, d.h. Schliessen - Öffnen - Schliessen Die dazu verwendete
Flüssigkeit muss bei den Temperaturen, die das Schiff auf seiner Reise
antreffen könnte, flüssig bleiben.

(j) (Ì) Wasserdichte Hängetüren (Klasse 1) in Fahrgast-, Besatzungs- und
Arbeitsräumen sind nur über einem Deck erlaubt, dessen Unterkante
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an seinem tiefsten Punkt an der Bordwand wenigstens 2,13 Meter (oder
7 FUSS) über der obersten Schottenladelinie liegt.

(ü) Wasserdichte Türen, deren Sülle über der tiefsten Ladelinie und unter-
halb der unter Ziffer i bezeichneten Linie liegen, müssen Schiebetüren
sein und können Handantrieb haben (Klasse 2), ausgenommen auf
Schiffen, die auf kurzen internationalen Reisen eingesetzt sind und für
die ein Abteilungsfaktor von 0,5 oder weniger vorgeschrieben ist; auf
diesen Schiffen müssen alle Türen Kraftantrieb haben. Wenn Gänge
von KühUaderäumen sowie Kanäle für Lüftung oder künstlichen Zug
durch mehr als ein wasserdichtes Hauptquerschott hindurchgeführt
sind, müssen die Türen an diesen Öffnungen Kraftantrieb haben.

(k) (i) Wasserdichte Türen, die zeitweise auf See geöffnet werden und deren
Sülle unter der obersten Schottenladelinie liegen, müssen Schiebetüren
sein. Folgende Bestimmungen finden auf sie Anwendung:
(1) Ist die Anzahl dieser Türen (ausgenommen Wellentunneltüren)

grösser als fünf, so müssen alle diese Türen sowie die zu den Wellen-
tunneln oder Kanälen für Lüftung oder künstlichen Zug führenden
Türen Kraftantrieb haben (Klasse 3) und von einer auf der Brücke
befindlichen Zentralstation aus gleichzeitig geschlossen werden
können;

(2) sind mehr als eine, aber höchstens fünf dieser Türen (ausgenommen
Wellentunneltüren) vorhanden,
(a) so können, wenn das Schiff keine Fahrgasträume unter dem

Schottendeck hat, alle obenerwähnten Türen Handantrieb
haben (Klasse 2),

(b) so müssen, wenn das Schiff Fahrgasträume unter dem Schot-
tendeck hat, alle obenerwähnten Türen Kraftantrieb haben
(Klasse 3) und von einer Zentralstation auf der Brücke aus
gleichzeitig geschlossen werden können;

(3) auf Schiffen, die nur zwei wasserdichte Türen haben, welche in den
Maschinenraum führen oder in ihm Hegen, kann die Verwaltung
zulassen, dass diese beiden Türen nur mit der Hand betätigt werden
(Klasse 2).

(ii) Wenn wasserdichte Schiebetüren, die auf See gelegentlich zum Kohle-
trimmen offen sein müssen, zwischen Bunkern in Zwischendecks unter
dem Schottendeck liegen, müssen sie Kraftantrieb haben. Das Öffnen
und Schliessen dieser Türen ist in das von der Verwaltung vorgeschrie-
bene Schiffstagebuch einzutragen.

(1) (i) Hat sich die Verwaltung davon überzeugt, dass derartige Türen not-
wendig sind, so können wasserdichte Türen von befriedigender Bauart
in wasserdichte Schotte eingebaut werden, die in Zwischendecks Lade-
räume unterteilen. Diese Türen können Hänge-, Roll- oder Schiebe-
türen sein, brauchen aber nicht fernbedient zu werden. Sie müssen
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möglichst hoch und so weit wie möglich von der Aussenhaut eingebaut
werden; keinesfalls dürfen ihre äusseren senkrechten Kanten einen
geringeren Abstand von der Aussenhaut haben als ein Fünftel der in
Regel 2 bezeichneten Breite des Schiffes, gemessen im rechten Winkel
zur Mittschiffsebene in Höhe der obersten Schottenladelinie.

(ii) Diese Türen müssen vor Antritt der Reise geschlossen und dürfen wäh-
rend der Fahrt nicht geöffnet werden; der Zeitpunkt des Öffnens der
Türen im Hafen und ihres Schliessens vor dem Auslaufen des Schiffes
sind in das Schiffstagebuch einzutragen. Ist eine dieser Türen während
der Reise zugänglich, so muss sie mit einer Vorrichtung versehen sein,
die ihr unbefugtes Öffnen verhindert. Wenn solche Türen eingebaut
werden sollen, müssen ihre Zahl und Anordnung von der Verwaltung
besonders geprüft werden.

(m) Die Verwendung losnehmbarer Platten an Schotten ist nur im Maschi-
nenraum gestattet. Diese Platten müssen stets vor dem Auslaufen des Schiffes
aus dem Hafen festgemacht sein und dürfen während der Fahrt nur im Fall
dringender Notwendigkeit entfernt werden. Beim Wiedereinsetzen ist die nötige
Sorgfalt zu verwenden, damit die Wasserdichtigkeit der Verbindung wiederher-
gestellt wird.

(n) Alle wasserdichten Türen müssen während der Fahrt geschlossen sein,
es sei denn, dass der Schiffsbetrieb ein Öffnen unbedingt erfordert, jede offene
Tür muss unverzüglich geschlossen werden können.
(o) (i) Werden Durchführungen oder Tunnel für den Zugang von Mann-

schaftsräumen zum Kesselraum, für Rohrleitungen oder zu irgend-
einem anderen Zweck durch wasserdichte Hauptquerschotte geführt,
so müssen sie wasserdicht und nach Massgabe der Regel 16 ausgeführt
sein. An mindestens einem Ende dieser Tunnel oder Durchführungen
muss sich, falls sie auf See als Durchgänge benutzt werden, ein wasser-
dichter Zugangschacht befinden, der so weit hinaufgeführt ist, dass eine
Einsteigmöglichkeit oberhalb der Tauchgrenze besteht. Der Zugang
zum anderen Ende der Durchführung oder des Tunnels kann durch eine
wasserdichte Tür eines Typs gehen, wie er für diese Stelle des Schiffes
vorgeschrieben ist. Solche Durchführungen und Tunnel dürfen nicht
durch das erste Querschott hinter dem Kollisionsschott gehen,

(ii) Sollen Tunnel oder Durchführungen für künstlichen Zug durch wasser-
dichte Hauptquerschotte geführt werden, so muss die Ausführung von
der Verwaltung besonders geprüft werden.

Regel 14

Öffnungen in der Aussenhaut unterhalb der Tauchgrenze

(a) Die Anzahl der Öffnungen in der Aussenhaut muss auf das mit der Bau-
art und dem ordnungsgemässen Betrieb des Schiffes vereinbare Mindestmass
beschränkt bleiben.
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(b) Anordnung und Wirksamkeit der Schliessvorrichtungen aller Öffnungen
in der Aussenhaut müssen dem Verwendungszweck und ihrer Anbringungs-
stelle angepasst sein sowie allgemein den Anforderungen der Verwaltung
entsprechen.
(c) (i) Liegen in einem Zwischendeck die Unterkanten eines Seitenfensters

tiefer als eine Linie, die an der Bordwand parallel zum Schottendeck
gezogen ist und deren tiefster Punkt um 2 Yi v. H. der Breite des Schiffes
über der obersten Schottenladelinie liegt, so müssen alle in dem
Zwischendeck befindlichen Seitenfenster als feste Fenster ausgeführt
sein.

(ii) Alle Seitenfenster, deren Unterkanten unterhalb der Tauchgrenze he-
gen, mit Ausnahme derjenigen, die nach Ziffer i als feste Fenster auszu-
führen sind, müssen so gebaut sein, dass sie nicht ohne Zustimmung des
Kapitäns geöffnet werden können.

(iii) (1) Liegen in einem Zwischendeck die Unterkanten eines der unter
Ziffer ii bezeichneten Seitenfenster tiefer als eine Linie, die an der
Bordwand parallel zum Schottendeck gezogen ist und deren tiefster
Punkt sich tun 1,37 Meter (oder 4y2 FUSS) + 2V2 v. H. der Breite
des Schiffes über der Wasserlinie befindet, auf der das Schiff beim
Auslaufen aus einem Hafen liegt, so sind alle Seitenfenster in dem
Zwischendeck wasserdicht zu schliessen und abzuschliessen, bevor
das Schiff den Hafen veriässt; sie dürfen vor Ankunft des Schiffes
im nächsten Hafen nicht geöffnet werden. Bei Anwendung dieser
Vorschrift kann gegebenenfalls der Umstand berücksichtigt wer-
den, dass das Schiff sich in Frischwasser befindet.

(2) In das durch die Verwaltung vorgeschriebene Schiffstagebuch ist
einzutragen, wann diese Seitenfenster im Hafen geöffnet und wann
sie vor dem Auslaufen geschlossen und abgeschlossen worden
sind.

(3) Für jedes Schiff, auf dem ein oder mehrere Seitenfenster so an-
gebracht sind, dass Nummer l auf sie Anwendung finden würde,
wenn das Schiff auf seiner obersten Schottenladelinie liegt, kann
die Verwaltung den mittleren Grenztiefgang bestimmen, bei dem
die Unterfcanten dieser Seitenfenster über einer Linie liegen, die
an der Bordwand parallel zum Schottendeck in einem Mindest-
abstand von 1,37 Meter (oder 4 yz FUSS) + 2 Vi v. H. der Breite des
Schiffes über der dem mittleren Grenztiefgang entsprechenden
Wasserlinie gezogen ist; diese Fenster brauchen daher vor dem
Auslaufen nicht geschlossen und abgeschlossen zu werden und
dürfen auf Verantwortung des Kapitäns während der Fahrt bis
zum nächsten Hafen geöffnet werden. In tropischen Gewässern,
im Sinne des jeweils in Kraft befindlichen Internationalen Frei-
bord-Ubereinkommens. darf dieser Grenztiefgang um 0,305 Me-
ter (oder l FUSS) vergrössert werden.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


116

(d) Für alle Seitenfenster sind wirksame innere Hängeblenden so anzubrin-
gen, dass sie leicht und sicher geschlossen und wasserdicht gesichert werden kön-
nen, jedoch mit der Massgabe, dass achterlicher als ein Achtel der Länge des
Schiffes vom vorderen Lot oberhalb einer Linie, die parallel zum Schottendeck
an der Bordwand gezogen ist und deren tiefster Punkt um 3,66 Meter (oder 12
FUSS) -h 2 YÎ v. H. der Breite des Schiffes über der obersten Schottenladelinie liegt,
die Blenden in Fahrgasträumen, ausser in Räumen für Zwischendecksfahrgäste, -
losnehmbar sein dürfen, sofern sie nicht auf Grund des jeweils in Kraft befind-
lichen Internationalen Freibord-Übereinkommens fest an den Seitenfenstern
angebracht sein müssen. Diese losnehmbaren Blenden müssen in der Nähe der
Seitenfenster untergebracht werden, für die sie vorgesehen sind.

(e) Seitenfenster, die während der Fahrt nicht zugänglich sind, müssen mit
ihren Blenden geschlossen und gesichert werden, bevor das Schiff den Hafen
verlässt.

(f ) (i) In Räumen, die ausschliesslich der Beförderung von Kohle oder Ladung
dienen, dürfen Seitenfenster nicht angebracht werden,

(ii) Seitenfenster können jedoch in Räumen angebracht werden, die wahl-
weise der Beförderung von Ladung oder Fahrgästen dienen ; sie müssen
aber derart gebaut sein, dass niemand ohne Zustimmung des Kapitäns
die Fenster oder ihre Blenden öffnen kann.

(iii) Wird in diesen Räumen Ladung befördert, so müssen die Seitenfenster
mit ihren Blenden vor Übernahme der Ladung wasserdicht geschlossen
und abgeschlossen werden; das Schliessen und Abschliessen ist in das
durch die Verwaltung vorgeschriebene Schiffstagebuch einzutragen.

(g) Seitenfenster mit selbsttätiger Lüftung dürfen ohne ausdrückliche
Genehmigung der Verwaltung nicht in der Aussenhaut unterhalb der Tauch-
grenze angebracht werden.

(h) Die Anzahl der Speigatte, Abflussrohre und anderer ähnlicher Öffnungen
in der Aussenhaut muss auf ein Mindestmass beschränkt werden, indem entweder
eine möglichst grosse Anzahl von Abflussrohren in eine Ausgussöffnung geführt
wird oder aber auf eine andere befriedigende Weise.

(i) (i) Alle Ein- und Austrittsöffnungen in der Aussenhaut müssen mit wirk-
samen, zugänglichen Vorrichtungen versehen sein, die einen zufälligen
Eintritt von Wasser in das Schiff verhindern. Blei oder andere hitze-
empfindliche Werkstoffe dürfen nicht für Rohre von Ein- und Aus-
trittsleitungen ausserhalb der Bordventile oder zu einem anderen Zweck
verwendet werden, wenn die Zerstörung der Rohre durch Feuer zu
einem Wassereinbruch führen würde.

(ii) (1) Unbeschadet der Ziffer iii muss jeder durch die Aussenhaut ge-
führte Austritt, der von unterhalb der Tauchgrenze befindlichen
Räumen ausgeht, entweder mit einem selbsttätigen Rückschlag-
ventil, das von einer Stelle oberhalb des Schottendecks aus sicher
geschlossen werden kann, oder mit zwei selbsttätigen Rückschlag-
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Ventilen ohne eine solche Schliessvorrichtung versehen sein, wenn
das obere dieser Ventile über der obersten Schottenladelinie liegt,
während des Betriebes zwecks Nachprüfung stets zugänglich ist und
zu einem Typ gehört, der normalerweise geschlossen ist.

(2) Liegt die Schliessvorrichtung eines Ventils oberhalb des Schotten-
decks, so muss die betreffende Stelle stets leicht zugänglich sein; es
muss eine Vorrichtung vorhanden sein, die anzeigt, ob das Ventil
geöffnet oder geschlossen ist.

(iii) Mit Maschinen in Verbindung stehende See-Haupt- und Hilfsein- und
-austritte müssen mit leicht zugänglichen Hähnen oder Ventilen ver-
sehen sein, die zwischen den Rohrleitungen und der Aussenhaut oder
zwischen den Rohrleitungen und an der Aussenhaut fest angebrachten
Kästen eingebaut sind.

(j) (i) Eingangs-, Lade- und Kohlenpforten unterhalb der Tauchgrenzc
müssen die erforderliche Stärke haben. Sie müssen vor dem Auslaufen
wirksam geschlossen und wasserdicht gesichert werden; während der
Fahrt dürfen sie nicht geöffnet werden.

(ii) Diese Pforten dürfen keinesfalls so angebracht sein, dass ihr tiefster
Punkt unterhalb der obersten Schottenladelinie liegt.

(k) (i) Die inneren Öffnungen von Asche- und Abfallschütten usw. sind mit
wirksamen Deckeln zu versehen.

(ii) Liegen diese inneren Öffnungen unterhalb der Tauchgrenze, so müssen
die Deckel wasserdicht sein; ausserdem muss in den Schütten an leicht
zugänglicher Stelle oberhalb der obersten Schottenladelinie ein selbst-
tätiges Rückschlagventil angebracht sein. Wenn die Schütten nicht im
Gebrauch sind, müssen Deckel und Ventile geschlossen und gesichert
sein.

Regel 15

Bauart und erstmalige Prüfungen wasserdichter Türen, Seitenfenster usw.

(a) (i) Konstruktion, Werkstoff und Bauart aller in diesen Regehl erwähnten
wasserdichten Türen, Seitenfenster, Eingangs-, Lade- und Kohlen-
pforten, Ventile, Rohrleitungen sowie Asch- und Abfallschütten müssen
den Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(ii) Die Rahmen senkrechter wasserdichter Türen dürfen am unteren Ende
keine Rillen aufweisen, in denen sich Schmutz festsetzen und das ord-
nungsgemässe Schliessen der Tür verhindern kann.

(iii) Alle Hähne und Ventile für Ein- und Austritte unter dem Schottendeck
und alle Verbindungen dieser Hähne und Ventile mit der Aussenhaut
müssen aus Stahl, Bronze oder einem anderen zugelassenen dehnbaren
Werkstoff bestehen. Gewöhnliches Gusseisen oder ähnliche Werkstoffe
dürfen nicht verwendet werden.
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(b) Jede wasserdichte Tür ist mit Wasser unter dem Druck einer bis zum
Schottendeck reichenden Wassersäule zu prüfen. Die Druckprobe muss vor oder
nach dem Einbau der Tür erfolgen, bevor das Schiff in Dienst gestellt wird.

Regel 16

Bauart und erstmalige Prüfungen wasserdichter Decks, Schächte usw.

(a) Wasserdichte Decks, Schächte, Tunnel, Rohrtunnel und Luftkanäle
müssen die gleiche Festigkeit besitzen wie die wasserdichten Schotte in der glei-
chen Höhe. Die Vorkehrungen, die getroffen werden, um sie wasserdicht zu
machen und um Öffnungen in ihnen zu verschliessen, müssen den Anforderun-
gen der Verwaltung entsprechen. Wasserdichte Lüftungsrohre und Schächte
müssen mindestens bis zum Schottendeck hochgeführt sein.

(b) Nach ihrer Fertigstellung sind die wasserdichten Decks einer Abspritz-
oder Überflutungsprobe und die wasserdichten Schächte, Tunnel und Luftkanäle
einer Abspritzprobe zu unterziehen.

Regel 17

Wasserdichtigkeit über der Tauchgrenze

(a) Die Verwaltung kann die Durchführung aller zweckmässigen und durch-
führbaren Massnahmen vorschreiben, um den Eintritt und die Ausbreitung von
Wasser über dem Schottendeck einzuschränken. Diese Massnahmen können in
dem Einbau von Teilschotten oder Rahmenspanten bestehen. Werden wasser-
dichte Teilschotte und Rahmenspanten auf dem Schottendeck über oder in
unmittelbarer Nachbarschaft von Hauptquerschotten angebracht, so müssen sie
wasserdicht mit der Aussenhaut und dem Schottendeck verbunden sein, um das
Fliessen des Wassers längs des Decks zu verhindern, wenn das Schiff in beschä-
digtem Zustand Schlagseite hat. Liegt das wasserdichte Teilschott nicht in einer
Flucht mit dem darunter befindlichen Querschott, so muss der dazwischen-
liegende Teil des Schottendecks wirksam wasserdicht gemacht werden.

(b) Das Schottendeck oder ein Deck darüber muss so wetterdicht sein, dass
unter normalen Seeverhältnissen kein Wasser nach unten durchdringen kann.
Alle Öffnungen im freiliegenden Wetterdeck müssen Sülle von genügender Höhe
und Festigkeit sowie wirksame Vorrichtungen haben, um sie schnell wetterdicht
schliessen zu können. Soweit erforderlich, sind Wasserpforten, offene Geländer
und/oder Speigatte anzubringen, um das Wetterdeck unter allen Wetterverhält-
nissen schnell von Wasser frei zu bekommen.

(c) Seitenfenster, Eingangs-, Lade- und Kohlenpforten sowie andere Ver-
schlussmittel für Öffnungen in der Aussenhaut oberhalb der Tauchgrenze
müssen zweckentsprechend konstruiert und gebaut sein und genügend Festigkeit
besitzen, wobei die Räume, in denen die Verschlussmittel angebracht sind, und
ihre Lage im Verhältnis zur obersten Schottenladelinie zu berücksichtigen sind.
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(d) An allen Seitenfenstern von Räumen, die unter dem ersten Deck über
dem Schottendeck liegen, müssen zuverlässige Innenblenden so angebracht wer-
den, dass sie leicht und sicher geschlossen und wasserdicht gemacht werden kön-
nen.

RegellS

Lenzpumpenanlagen auf Fahrgastschiffen

(a) Alle Schiffe müssen mit einer zuverlässigen Lenzpumpenanlage ausge-
rüstet sein, die nach einem Seeunfall unter allen einen Betrieb noch zulassenden
Verhältnissen auch bei Schlagseite des Schiffes aus jeder wasserdichten Abteilung
ausser festen ölbunkern oder Wassertanks pumpen und sie entwässern kann. Zu
diesem Zweck sind in der Regel Saugstellen an beiden Seiten des Raumes erfor-
derlich, ausser in engen Abteilungen an den Schiffsenden, wo eine Saugstelle
ausreichen kann. Für Abteilungen von ungewöhnlicher Form können zusätzliche
Saugstellen vorgeschrieben werden. Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit das
Wasser in den Abteilungen zu den Sauptellen laufen kann. Wird der Verwaltung
bezüglich besonderer Abteilungen der Nachweis erbracht, dass der Einbau einer
Entwässerungsanlage unzweckmässig ist, so kann sie auf die Anwendung dieser
Vorschrift verzichten, wenn die nach Massgabe der Regel 7 Buchstabe b durch-
geführten Berechnungen ergeben, dass die Sicherheit des Schiffes nicht beein-
trächtigt wird. Es müssen wirksame Vorrichtungen zur Entwässerung der Kühl-
räume vorhanden sein.

(b) (i) Ein Schiff muss mindestens drei Kraftpumpen besitzen, die mit der
Hauptlenzleitung in Verbindung stehen; eine dieser Pumpen kann an
die Hauptantriebsanlage angeschlossen sein. Beträgt das Kennzeichen
30 oder mehr, so muss eine weitere unabhängig betriebene Kraftpumpe
vorhanden sein.

(ii) In der nachstehenden Tabelle ist die Zahl der vorgeschriebenen Pumpen
angegeben:

Kennzeichen unter 30 30 und mehr

An die Hauptmaschine angeschlossene Pumpe (kann durch eine
unabhängig betriebene Pumpe ersetzt werden) l 1

Unabhängig betriebene Pumpen 2 '3

(iii) Sanitäre, Ballast- und allgemeine Betriebspumpen können als unab-
hängig betriebene Kraftlenzpumpen anerkannt werden, wenn sie ent-
sprechend an die Lenzanlage angeschlossen sind.

(c) Unabhängig betriebene Kraftlenzpumpen sind nach Möglichkeit in
getrennten wasserdichten Abteilungen unterzubringen, die so eingerichtet oder
gelegen sind, dass sie bei derselben Beschädigung voraussichtlich nicht überflutet
werden. Sind die Maschinen und Kessel in zwei oder mehr wasserdichten Abtei-
lungen untergebracht, so müssen die für das Lenzen verfügbaren Pumpen soweit
wie möglich über diese Abteilung verteilt sein.

(d) Auf Schiffen von 91,50 Metern (oder 300 FUSS) oder mehr Länge oder
mit einem Kennzeichen von 30 oder mehr sind Vorkehrungen zu treffen, damit
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wenigstens eine Kraftpumpe in allen gewöhnlichen Fällen zur Verfügung steht, in
denen auf See Wasser in das Schiff eindringen kann. Dieser Vorschrift ist ent-
sprochen,

(i) wenn eine der vorgeschriebenen Pumpen eine Notpumpe eines zuver-
lässig unter Wasser arbeitenden Typs ist, deren Kraftquelle oberhalb
des Schottendecks liegt, oder

(ii) wenn die Pumpen und ihre Kraftquellen derart über die ganze Länge
des Schiffes verteilt sind, dass bei jeder Art von Überflutung, der das
Schiff nach Vorschrift standhalten muss, mindestens eine Pumpe in
einer unbeschädigten Abteilung zur Verfügung steht.

(e) Mit Ausnahme zusätzlicher Pumpen, die nur für die Räume in der Vor-
und Hinterpiek vorgesehen sind, muss jede Lenzpumpe so angeordnet sein, dass
sie Wasser aus jedem Raum saugen kann, der nach Buchstabe a dieser Regel zu
entwässern ist.

(f) (i) Jede Kraftlenzpumpe muss das Wasser durch das vorgeschriebene
Hauptlenzrohr mit einer Geschwindigkeit von mindestens 122 Metern
(oder 400 FUSS) je Minute saugen können. In den Maschinenräumen
aufgestellte unabhängig betriebene Kraftlenzpumpen müssen direkte
Sauganschlüsse in diesen Räumen haben, jedoch brauchen nicht mehr
als zwei Sauganschlüsse je Raum vorhanden zu sein. Sind zwei oder
mehr Sauganschlüsse vorhanden, so muss mindestens einer an Steuer-
bord und einer an Backbord liegen. Die Verwaltung kann vorschreiben,
dass die in anderen Räumen aufgestellten Kraftlenzpumpen getrennte,
direkte Sauganschlüsse haben. Die direkten Sauganschlüsse müssen
zweckentsprechend angeordnet sein; in einem Mascbinenraum befind-
liche Sauganschlüsse müssen einen Durchmesser haben, der nicht klei-
ner als der für das Hauptlenzrohr vorgeschriebene ist.

(ii) Auf Schiffen mit Kohlefeuerung muss im Heizraum ausser den in dieser
Regel vorgesehenen sonstigen Sauganschlüssen ein biegsamer Lenz-
schlauch von angemessenem Durchmesser und ausreichender Länge
vorhanden sein, der an die Saugseite einer unabhängig betriebenen
Kraftpumpe angeschlossen werden kann.

(g) (i) Im Maschinenraum muss ausser dem oder den unter Buchstabe f vor-
gesehenen direkten Sauganschlüssen ein direkter Sauganschluss mit
Rückschlagventil an der Hauptkühlwasserpumpe in Höhe eines ange-
messenen Lenzspiegels vorhanden sein. Der Durchmesser dieses direk-
ten Saugrohrs muss bei Dampfschiffen mindestens zwei Drittel des
Durchmessers des Pumpeneintritts und bei Motorschiffen den gleichen
Durchmesser wie der Pumpeneintritt haben.

(ii) Wenn sich nach Auffassung der Verwaltung die Hauptkühlwasser-
pumpe nicht für diesen Zweck eignet, so muss ein direkter Notlenz-
anschluss von der grössten unabhängig betriebenen Kraftpumpe bis
zum Lenzspiegel des Maschinenraums geführt werden; der Saugan-
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schluss muss denselben Durchmesser haben wie der Haupteintritt der
verwendeten Pumpe. Die Leistung dieser angeschlossenen Pumpe muss
diejenige der vorgeschriebenen Lenzpumpe in dem der Verwaltung
genehmen Mass übersteigen.

(iii) Die Spindeln der Seeventile und der direkten Saugventile müssen gemV
gend hoch über der Maschinenraum-Plattform liegen.

(iv) Wenn als Betriebsstoff nur Kohle verwendet wird oder werden kann und
sich zwischen Maschinen und Kesseln kein wasserdichtes Schott befin-
det, muss ein direkter Austritt nach aussenbords oder aber eine Um-
gehungsleitung zum Kühlwasserpumpenaustritt von jeder nach Ziffer i
verwendeten Kühlwasserpumpe eingebaut werden.

(h) (i) Rohrleitungen von Pumpen, die zum Lenzen von Lade- und Maschinen-
ràumen erforderlich sind, müssen von Rohrleitungen, die zum Auffül-
len oder Entleeren von Räumen bestimmt sind, in denen Wasser oder
Öl befördert wird, vollständig getrennt sein.

(ii) Alle Lenzrohre, die in oder unter Kohlenbunkern oder Brennstoffvor-
ratstanks oder in Kessel- und Maschinenräumen einschliesslich der-
jenigen Räume verwendet werden, in denen sich Ölsetztanks oder
Brennstoffpumpen befinden, müssen aus Stahl oder einem anderen
zugelassenen Werkstoff bestehen.

(i) Der Durchmesser des Hauptlenzrohrs ist nach folgender Formel zu be-
rechnen mit der Massgabe, dass der tatsächliche innere Durchmesser der Haupt-
lenzleitung die nächste für die Verwaltung annehmbare Normgrösse haben kann :

d = 1,68 yi(B + D) + 25
Hierbei ist :

d = der Innendurchmesser des Hauptlenzrohres in Millimetern
L = die Länge des Schiffes in Metern .
B = die Brette des Schiffes in Metern
D = die Seitenhöhe des Schiffes in Metern, gemessen am Schottendeck;

oder
= -,/L^+^
\ 2.500

Hierbei ist :
d = der Innendurchmesser des Hauptlenzrohres in Zoll
L = die Länge des Schiffes in FUSS
B = die Breite des Schiffes in FUSS
D = die Seitenhöhe des Schiffes in FUSS, gemessen am Schottendeck.

Der Durchmesser der Zweiglenzrohre bestimmt sich nach den von der Verwal-
tung festzusetzenden Vorschriften.

(j) Lenz- und Ballastleitungen müssen so angeordnet sein, dass keinesfalls
Wasser von aussenbords oder aus Wasserballasttanks in Lade- und Maschinen-
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räume oder von einer Abteilung in die andere gelangen kann. Es müssen beson-
dere Vorkehrungen getroffen sein, um zu verhindern, dass ein Tieftank, der an die
Lenz- und Ballastleitungen angeschlossen ist, versehentlich mit Seewasser gefüllt
wird, wenn Ladung darin gefahren wird, oder dass er durch die Lenzleitung
entleert wird, wenn er Wasserballast enthält.

(k) Es müssen Vorkehrungen getroffen sein, damit keine Abteilung durch
das Lenzrohr voll Wasser läuft, wenn dieses in einer anderen Abteilung bricht
oder durch einen Zusammenstoss oder eine Grandberührung anderweitig beschä-
digt wird. Wenn das Rohr in irgendeinem Teil des Schiffes näher als ein Fünftel
der Breite des Schiffes (im rechten Winkel zur Mittschiffsebene in Hohe der ober-
sten Schottenladelinie gemessen) an die Schiffsseite oder in einem Rohrtunnel
verlegt ist, muss in der Abteilung, in der sich der Sauganschluss befindet, ein
Rückschlagventil in dem betreffenden Rohr angebracht sein.

(1) Alle Verteilerkästen, Hähne und Ventile, die zur Lenzanlage gehören,
müssen so verlegt sein, dass sie unter normalen Umständen jederzeit zugänglich
sind. Sie müssen so angeordnet sein, dass eine der Lenzpumpen bei Überflutung
jede beliebige Abteilung lenzen kann; ausserdem darf die Beschädigung einer
Pumpe oder ihres Anschlussrohres zur Hauptlenzleitung, wenn sich beide in
geringerem Abstand als ein Fünftel der Breite des Schiffes von der Aussenhaut
befinden, die Lenzpumpenanlage nicht ausser Betrieb setzen. Ist nur ein gemein-
sames Rohrleitungsnetz für alle Pumpen vorhanden, so müssen alle für die Be-
dienung der Lenzsauganschlüsse benötigten Hähne oder Ventile von einer Stelle
oberhalb des Schottendecks aus bedient werden können. Ist ausser der Haupt-
lenzanlage eine Notlenzanlage vorhanden, so muss diese unabhängig von der
Hanptanlage und so angeordnet sein, dass'eine Pumpe jede überflutete Abteilung
lenzen kann; in diesem Fall brauchen nur die für den Betrieb der Notanlage be-
nötigten Hähne und Ventile von einer Stelle oberhalb des Schottendecks aus
bedient werden zu können,

(m) Alle unter Buchstabe l erwähnten Hähne und Ventile, die von einer
Stelle oberhalb des Schottendecks aus bedient werden können, müssen an ihrem
Bedienungsplatz deutlich gekennzeichnet und mit Vorrichtungen versehen sein,
die anzeigen, ob sie geöffnet oder geschlossen sind.

Regel 19

Stabilitätsunterlagen für Fahrgastschiffe und Frachtschiffe

(a) Mit jedem Fahrgastschiff und jedem Frachtschiff ist nach seiner Fertig-
stellung ein Krängungsversuch vorzunehmen, auf Grund dessen die Grundwerte
seiner Stabilität zu bestimmen sind. Dem Kapitän sind zuverlässige Unterlagen
in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen, damit er sich aufschnelle
und einfache Weise ein genaues Bild von der Stabilität des Schiffes unter den ver-
schiedenen Betriebsbedingungen machen kann; eine Abschrift davon ist der
Verwaltung zuzuleiten.
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(b) Werden an einem Schiff Veränderungen vorgenommen, welche die dem
Kapitän zur Verfügung gestellten Stabilitätsunterlagen wesentlich berühren,
so sind ihm geänderte Stabilitätsunterlagen zu übermitteln. Erforderlichenfalls
ist der Krängungsversuch zu wiederholen.

(c) Die Verwaltung kann einzelne Schiffe vom Krängungsversuch befreien,
sofern die durch den Krängungsversuch eines Schwesterschiffes ermittelten
Grundwerte der Stabilität vorliegen und der Verwaltung der Nachweis erbracht
wird, dass aus diesen Werten zuverlässige Stabilitätsunterlagen für das zu befrei-
ende Schiff gewonnen werden können.

(d) Die Verwaltung kann auch einzelne Schiffe oder Klassen von Schiffen,
die besonders für die Beförderung von Flüssigkeiten oder Erzschüttladungen
gebaut sind, vom Krängungsversuch befreien, wenn aus den vorliegenden Unter-
lagen für ähnliche Schiffe eindeutig hervorgeht, dass in Anbetracht der Ab-
messungen und Einrichtungen des Schiffes unter allen voraussehbaren Lade-
bedingungen mehr als genügend metazentrische Höhe vorhanden sein wird.

Regel 20

Lecksicherheitspläne

Zur Unterrichtung des für das Schiff verantwortlichen Offiziers sind ständige
Pläne auszuhängen, die für jedes Deck und jeden Laderaum deutlich die Grenzen
der wasserdichten Abteilungen, die darin befindlichen Öffnungen mit ihren Ver-
schlussvorrichtungen sowie die Lage der dazu gehörigen Bedienungsvorrichtun-
gen und die Vorkehrungen zum Ausgleich einer durch Wassereinbruch verur-
sachten Schlagseite anzeigen. Ferner sind den Schiffsoffizieren Leitfäden zur
Verfügung zu stellen, in denen die obenerwähnten Angaben enthalten sind.

Regel 21

Kennzeichnung, regelmässige Betätigung und Überprüfung der wasserdichten Türen
usw.

(a) Diese Regel findet auf neue und vorhandene Schiffe Anwendung.
(b) In jeder Woche sind Übungen zwecks Betätigung der wasserdichten

Türen, Seitenfenster, Ventile und Verschlussvorrichtungen von Speigatten,
Asche- und Abfallschütten durchzuführen. Auf Schiffen, deren Reise länger als
eine Woche dauert, muss vor dem Auslaufen eine vollständige Übung durch-
geführt werden; während der Reise sind mindestens einmal wöchentlich Übun-
gen durchzuführen. Auf allen Schiffen müssen die wasserdichten Türen mit Kraft-
antrieb sowie Hängetüren in Hauptquerschotten, die auf See benutzt werden,
täglich betätigt werden,
(c) (i) Wasserdichte Türen und alle dazugehörigen Einrichtungen und An-

zeigevorrichtungen, alle Ventile, die geschlossen sein müssen, um eine
Abteilung wasserdicht zu machen, und alle Ventile, die zum Betrieb
von Querflutungseinrichtungen im Fall der Beschädigung des Schiffes
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betätigt werden müssen, sind auf See regelmässig, mindestens aber ein-
mal wöchentlich zu überprüfen.

(ii) Diese Ventile, Türen und Einrichtungen müssen zweckmässig gekenn-
zeichnet sein, damit sie ordmmgsgemäss bedient werden können und
ein Höchstmass an Sicherheit gewährleisten.

Regel 22

Eintragungen in das Schiffstagebuch

(a) Diese Regel rindet auf neue und vorhandene Schiffe Anwendung.
(b) Hängetüren, losnehmbare Verschlussplatten, Seitenfenster, Eingangs-,

Lade- und Kohlenpforten sowie andere Öffnungen, die auf Grund dieser Regeln
während der Fahrt geschlossen bleiben müssen, sind vor dem Auslaufen des
Schiffes zu schliessen. Der Zeitpunkt des Schliessens und des Öffnens (sofern
nach diesen Regeln zulässig) ist in das durch die Verwaltung vorgeschriebene
Schiffstagebuch einzutragen.

(c) Alle nach Regel 21 erforderlichen Übungen und Besichtigungen sind in
das Schiffstagebuch einzutragen, wobei jeder festgestellte Mangel ausdrücklich
zu vermerken ist.

TeilC

Maschinen und elektrische Anlagen

(Teil C findet auf Fahrgastschiffe und Frachtschiffe Anwendung)

Regel 23

Allgemeine Bestimmungen

(a) Die elektrischen Anlagen auf Fahrgastschiffen müssen so beschaffen sein,
(i) dass alle für die Sicherheit wesentlichen Einrichtungen in allen Not-

fällen betriebsfähig bleiben;
(ii) dass die Sicherheit von Fahrgästen, Besatzung und Schiff vor Unfällen

elektrischen Ursprungs gewährleistet ist.

(b) Frachtschiffe müssen den Regeln 26, 27, 28, 29, 30 und 33 entsprechen.

Regel 24

Hauptstromquelle auf Fahrgastschiffen

(a) Auf jedem Fahrgastschiff, auf dem die elektrische Energie das einzige
Mittel für den Betrieb der für die Antriebsmaschinen und die Sicherheit des
Schiffes unumgänglich notwendigen Hilfseinrichtungen bildet, müssen minde-
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stens zwei Hauptstromerzeugeraggregate vorhanden sein. Diese Aggregate müs-
sen eine solche Leistung haben, dass der Betrieb der in Regel 23, Buchstabe a
Ziffer i genannten Einrichtungen auch dann noch gesichert bleibt, wenn eines der
Aggregate abgestellt wird.

(b) Auf einem Fahrgastschiff, auf dem nur eine Hauptstromerzeuger-
station vorhanden ist, rnuss die Hauptschalttafel in der gleichen Hauptfeuerzone
Hegen. Ist mehr als eine Hauptstromerzeugerstation vorhanden, so braucht nur
eine Hauptschalttafel vorhanden zu sein.

Regel 25

Notstromquelle auf Fahrgastschiffen

(a) Oberhalb des Schottendecks und ausserhalb der Maschinenschächte
muss eine unabhängig arbeitende Notstromquelle vorhanden sein. Ihre Lage zu
der oder den elektrischen Hauptstromquellen muss nach Ansicht der Verwaltung
die Gewähr dafür bieten, dass bei einem Brand oder anderen Unfall in dem in
Regel 2 Buchstabe h bezeichneten Maschinenraum die Versorgung mit Notstrom
oder dessen Verteilung nicht beeinträchtigt wird. Die Notstromquelle darf nicht
vor dem Kollisionsschott liegen.

(b) Ihre Leistung rnuss für die Speisung aller Einrichtungen ausreichen,
deren Betrieb nach Ansicht der Verwaltung in einem Notfall für die Sicherheit
von Fahrgästen und Besatzung erforderlich ist, wobei Einrichtungen, die ge-
gebenenfalls gleichzeitig betätigt werden müssen, gebührend zu berücksichtigen
sind. Besonders zu beachten sind die Notbeleuchtung auf allen Bootsplätzen an
Deck und längs der Aussenbordwand, in allen Gängen, auf den Treppen und in
den Ausgängen, in.den Maschinenräumen und den in Regel 35 Buchstabe f be-
zeichneten Kontrollstationen, die Sprinklerpumpe, die Positionslaternen und
der Tagsignalscheinwerfer, wenn dieser von der Hauptstromquelle gespeist wird.
Die Stromversorgung muss für die Dauer von 3 6 Stunden ausreichen ; bei Schiffen,
die regelmässig Reisen von beschränkter Dauer durchführen, kann die Verwal-
tung jedoch eine geringere Versorgungszeit zulassen, wenn sie der Auffassung ist,
dass hierbei der gleiche Sicherheitsgrad erzielt wird.

(c) Die Notstromquelle kann
(i) entweder ein Generator mit einer geeigneten Antriebsmaschine sein,

die eine unabhängige Brennstoffversorgung und zugelassene Anlass-
vorrichtung besitzt, wobei der Flammpunkt des verwendeten Brenn-
stoffs nicht unter 43°C (oder 110°F) liegen darf,

(ii) oder eine Akkumulatorenbatterie sein, die den Notstrom ohne Zwi-
schenladung und übergrossen Spannungsrückgang liefern kann.

(d) (i) Ist die Notstromquelle ein Generator, so muss als zeitweilige Notstrom-
quelle eine Akkumulatorenbatterie mit ausreichender Kapazität vor-
handen sein,
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(1) um eine Notbeleuchtung ununterbrochen für die Dauer einer
halben Stunde zu speisen,

(2) um die wasserdichten Türen (bei elektrischer Betätigung) zu
schliessen, ohne dass ein gleichzeitiges Schliessen sämtlicher Türen
erforderlich ist,

(3) um die Vorrichtungen zu speisen (bei elektrischer Betätigung), die
anzeigen, ob die wasserdichten Türen mit Kraftantrieb offen oder
geschlossen sind,

(4) um die akustischen Warnsignale (bei elektrischer Betätigung) zu
speisen, die anzeigen, dass die wasserdichten Türen mit Kraft-
antrieb im Begriff sind, sich zu schliessen.

Es ist sicherzustellen, dass sich die zeitweilige Notstromquelle bei Aus-
fall der Hauptstromversorgung selbsttätig einschaltet,

(ii) Ist die Notstromquelle eine Akkumulatorenbatterie, so ist sicherzu-
stellen, dass sich die Notbeleuchtung bei Ausfall der Hauptstromver-
sorgung selbsttätig einschaltet.

(e) Im Maschinenraum ist, nach Möglichkeit auf der Hauptschalttafel, eine
Vorrichtung anzubringen, die Stromentnahmen aus jeder nach dieser Regel auf-
gestellten Akkumulatorenbatterie anzeigt.

(f) (i) Die Notschalttafel ist so nahe wie möglich bei der Notstromquelle
aufzustellen.

(ii) Ist die Notstromquelle ein Generator, so muss die Notschalttafel in
demselben Raum wie die Notstromquelle aufgestellt werden, sofern dies
nicht die Betätigung und Betriebsfähigkeit der Notschalttafel beein-
trächtigt.

(iü) Eine nach dieser Regel aufgestellte Akkumulatorenbatterie darf nicht
im gleichen Raum wie die Notschalttafel untergebracht werden.

(iv) Die Verwaltung kann gestatten, dass im Normalbetrieb die Notschalt-
tafel von der Hauptschalttafel aus gespeist wird.

(g) Die gesamte Notanlage muss so eingerichtet sein, dass sie bei einer
Schlagseite von 22y2° und/oder 10° Trimm betriebsfähig bleibt.

(h) Es ist Vorsorge zu treffen, dass die Notstromquelle, die gegebenenfalls
vorhandene zeitweilige Notstromquelle sowie die selbsttätigen Schalteinrich-
tungen in regelmässigen Zeitabständen einer Prüfung unterzogen werden.

Regel 26

Notstromquelle auf Frachtschiffen

(a) Frachtschiffe von 5000 und mehr BRT
(i) Auf Frachtschiffen von 5000 und mehr BRT muss eine unabhängige

Notstromquelle vorhanden sein, die mit dem Einverständnis der Ver-
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waltung an einer Stelle oberhalb des höchsten durchlaufenden Decks
und ausserhalb der Maschinenschächte liegen muss, um zu gewährlei-
sten, dass sie bei einem Brand oder anderen Unfall, der den Ausfall der
Hauptstromanlage zur Folge hat, betriebsfähig bleibt,

(ii) Ihre Leistung muss für die Speisung aller Einrichtungen ausreichen,
deren Betrieb nach Ansicht der Verwaltung in einem Notfall für die
Sicherheit aller an Bord befindlichen Personen erforderlich ist, wobei
Einrichtungen, die gegebenenfalls gleichzeitig betätigt werden müssen,
gebührend zu berücksichtigen sind. Besonders zu beachten sind:
(1) die Notbeleuchtung auf allen Bootsplätzen an Deck und längs der

Aussenbordwand, in allen Gängen, auf den Treppen und in den
Ausgängen, im Hauptmaschinenraum, im Hauptstromerzeuger
räum, auf der Kommandobrücke und im Kartenzimmer;

(2) der Generalalarm;
(3) die Positionslaternen, wenn nur elektrische vorhanden sind, und

der Tagsignalscheinwerfer, wenn dieser von der Hauptstromquelle
gespeist wird.

Die Stromversorgung muss für die Dauer von sechs Stunden ausreichen,
(iii) Die Notstromquelle kann

(1) entweder eine Akkumulatorenbatterie sein, die den Notstrom ohne
Zwischenladung und Übergrossen Spanmmgsrückgang liefern
kann,

(2) oder ein Generator mit einer geeigneten Antriebsmaschine, die
eine unabhängige Brennstoffversorgung und eine den Anforde-
rungen der Verwaltung entsprechende Anlassvorrichtung besitzt,
Der Flammpunkt des verwendeten Brennstoffs darf nicht unter
43°C (oder 110°F) liegen.

(iv) Die gesamte Notanlage muss so eingerichtet sein, dass sie bei einer
Schlagseite von 22Vz° und/oder 10° Trimm betriebsfähig bleibt.

(v) Es ist Vorsorge zu treffen, dass die gesamte Notanlage in regelmässigen
Zeitabständen einer Prüfung unterzogen wird.

(b) Frachtschiffe von weniger als 5000 BRT
(i) Auf Frachtschiffen von weniger als 5000 BRT muss eine unabhängige

Notstromquelle vorhanden sein, die an einem den Anforderungen der
Verwaltung entsprechenden Ort aufgestellt und imstande ist, die Be-
leuchtung an den in Kapitel III Regel 19, Buchstabe a Ziffer ii und Buch-
stabe b Ziffer iii bezeichneten Plätzen für das Aussetzen und die Auf-
bewahrung der Rettungsboote und -flösse sicherzustellen sowie alle
übrigen von der Verwaltung für erforderlich erachteten Einrichtungen
zu versorgen, wobei Kapitel HI Regel 38 gebührend zu berücksichtigen
ist.

(ii) Die Stromversorgung muss für die Dauer von mindestens drei Stunden
ausreichen.
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(iii) Auf diese Schiffe findet auch Buchstabe a Ziffern iii, iv und v An-
wendung.

Regel 27

Schutz gegen Berührung unter Spannung stehender Teile, gegen Feuer und andere
Unfälle elektrischen Ursprungs

(a) Fahrgast- und Frachtschiffe
(i) (1) Alle freiliegenden Metallteile von elektrischen Maschinen und

Einrichtungen, die nicht unter Spannung stehen sollen, jedoch bei
Auftreten einer Störung unter Spannung kommen können, müssen
geerdet sein; jedes elektrische Gerät muss so gebaut und installiert
sein, dass bei normalem Gebrauch keine Gefahr einer Verletzung
besteht,

(2) Die Metallgehäuse aller tragbaren elektrischen Lampen, Werk-
zeuge und ähnlicher Geräte, die zur Ausrüstung des Schiffes gehö-
ren und für eine Spannung ausgelegt sind, die über die von der Ver-
waltung festzusetzende Spannung hinausgeht, müssen durch einen
geeigneten Leiter geerdet sein, sofern nicht andere gleichwertige
Vorkehrungen, wie doppelte Isolierung oder Vorschaltung eines
Isoliertransformators, getroffen sind. Für den Gebrauch elektri-
scher Lampen, Werkzeuge oder ähnlicher Geräte in feuchten
Räumen kann die Verwaltung zusätzlich besondere Schutzrnass-
nahmen verlangen.

(ii) Haupt- und Notschalttafeln müssen so aufgestellt sein, dass ihre Vor-
der- und Rückseiten ohne Gefährdung des Bedienungspersonals leicht
zugänglich sind. Die Seiten- und Rückwände sowie erforderlichenfalls
die Vorderseiten der Schalttafeln sind in geeigneter Weise zu schützen.
An der Vorder- und Rückseite sind erforderlichenfalls Bodenbeläge
oder Grätinge aus nicht leitendem Material anzubringen. Freiliegende
stromführende Teile, deren Spannungen gegen Erde eine von der Ver-
waltung festzusetzende Höhe übersteigen, dürfen nicht an der Vorder-
seite von Schalt- oder Steuertafeln angebracht sein.

(iii) (1) Wird der Schiffskörper als Rückleiter verwendet, so sind besondere,
den Anforderungen der Verwaltung entsprechende Schutzmass-
nalimen zu treffen.

(2) Auf Tankschiffen darf der Schiffskörper nicht als Rückleiter ver-
wendet werden.

(iv) (1) Sämtliche Metallmäntel und -armierungen der Kabelstränge
müssen leitend miteinander verbunden und geerdet sein.

(2) Sind Kabel weder mit einem Metallmantel versehen noch armiert
und besteht bei einer etwaigen elektrischen Störung Brandgefahr,
so hat die Verwaltung besondere Schutzmassnahmen zu verlangen.
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(v) Die Beleuchtungsanlagen sind so anzubringen, dass keine für das
Kabelnetz schädlichen Temperaturerhöhungen und keine Übergrosse
Erwärmung benachbarter Teile eintreten.

(vi) Kabelleitungen müssen so verlegt sein, dass keine Reibungs- oder ande-
re Schäden entstehen.

(vii) Jeder getrennte Stromkreis muss gegen Kurzschluss geschützt sein. Er
muss ferner gegen Überlastung geschützt sein, soweit nicht Regel 30
Anwendung findet oder die Verwaltung eine Ausnahme gestattet. Die
hochstzulässige Stromstärke jedes Stromkreises sowie Bemessung oder
Einstellung der entsprechenden Überlastschutzeinrichtung müssen
dauerhaft bezeichnet sein.

(viii) Akkumulatorenbatterien müssen in geeigneter Weise untergebracht
sein; die vorwiegend zu ihrer Aufnahme bestimmten Räume müssen
ordnungsgemäss gebaut sein und eine wirksame Lüftung besitzen.

(b) Nur für Fahrgastschiffe
(i) Die Stromverteilungssysteme müssen so beschaffen sein, dass ein in

einem Hauptfeuerabschnitt ausbrechender Brand keine Störung des
unbedingt notwendigen Betriebs in einem anderen Hauptfeuerab-
schnitt verursacht. Diese Vorschrift gilt als erfüllt, wenn die durch einen
Abschnitt führenden Haupt- und Notstromleitungen waagrecht und
senkrecht in möglichst grossem Abstand voneinander verlegt sind.

(ii) Elektrische Kabel müssen von schwer entflammbarem Typ sein und den
Anforderungen der Verwaltung entsprechen. Die Verwaltung kann zur
Verhütung von Bränden und Explosionen in bestimmten Schiffsräumen
zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für elektrische Kabel verlangen.

(rii) In Räumen, in denen sich entzündliche Gemische ansammeln können,
darf keine elektrische Emrichtun g eingebaut werden mit Ausnahme von
Einrichtungen, die das betreffende Gemisch nicht zur Zündung
bringen können, wie z. B. explosionsgeschützte Einrichtungen.

(iv) Ein Beleuchtungsstromkreis in einem Bunker oder Laderaum ist durch
einen Schalter zu bedienen, der sich ausserhalb des betreffenden
Raumes befindet.

(v) In allen Leitern, ausser in Stromkreisen mit Kleinspannung, dürfen
Verbindungen nur in Abzweigdosen oder Verteilerkästen liegen. Diese
Kästen oder Kabelarmaturen müssen so beschaffen sein, dass ein in
ihrem Innern entstehender Brand sich nicht ausbreiten kann. Spieiss-
verbindungen dürfen nur nach einem zugelassenen Verfahren herge-
stellt werden, bei dem die ursprünglichen mechanischen und elektri-
schen Eigenschaften des Kabels erhalten bleiben.

(c) Nur für Frachtschiffe
Geräte, in denen Lichtbögen entstehen können, dürfen nur dann in einem

Raum untergebracht werden, der hauptsächlich zur Aufnahme von Akkumu-
latorenbatterien bestimmt ist, wenn sie explosionsgeschützt sind.

Bundesblatt, 117. Jahrg. Bd.tt 9
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Regel 28

Rückwärtsgang

(a) Fahrgast- und Frachtschiffe
Auf jedem Schiff muss die Antriebsanlage für den Rückwärtsgang stark

genug sehi, damit das Schiff unter normalen Verhältnissen manövrierfähig bleibt.
(b) Nur für Fahrgastschiffe
Bei der ersten Überprüfung ist der Nachweis zu erbringen, dass die An-

triebsanlage unter normalen Manövrierbedingungen in der Lage ist, in ausrei-
chend kurzer Zeit die Schubrichtung der Schraube zu ändern und damit das
Schiff von der grössten Dienstgeschwindigkeit voraus zum Stillstand zu bringen.

Regel 29

Ruderanlage

(a) Fahrgast- und Frachtschiffe

(i) Die Schiffe müssen mit einer Haupt- und einer Hilfsruderanlage aus-
gerüstet sein, die den Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(ii) Die Hauptruderanlage muss stark genug und in der Lage sein, das
Schiff bei höchster Dienstgeschwindigkeit steuern zu können. Die
Hauptruderanlage und der Ruderschaft müssen so konstruiert sein, dass
sie bei höchster Rückwärtsgeschwindigkeit nicht beschädigt werden.

(iü) Die Hilfsruderanlage muss stark genug und in der Lage sein, das Schiff
bei einer für die Steuerfähigkeit ausreichenden Geschwindigkeit steuern
zu können ; sie muss im Notfall schnell in Betrieb gesetzt werden können.

(iv) Bei Rudern mit Kraftantrieb muss die Ruderanlage am Hauptruder-
stand genau angezeigt werden.

(b) Nur für Fahrgastschiffe

(i) Die Hauptruderanlage muss das Ruder von 35 Grad auf einer Seite auf
35 Grad anch der anderen Seite legen können, wenn das Schiff mit
höchster Dienstgeschwindigkeit voraus fährt. Das Ruder muss von
35 Grad auf einer Seite auf 35 Grad nach der anderen Seite in 28 Sekun-
den bei höchster Dienstgeschwindigkeit gelegt werden können.

(ii) Die Hilfsruderanlage muss stets Kraftantrieb haben, wenn die Ver-
waltung einen Ruderschaft vorschreibt, dessen Durchmesser in Höhe
der Pinne mehr als 22,86 Zentimeter (oder 9 Zoll) beträgt.

(iü) Wenn mit dem Einverständnis der Verwaltung Hauptruderanlagen mit
zwei Kraftantrieben einschliesslich der entsprechenden Anschlüsse
eingebaut werden und jeder der beiden Antriebe allein imstande ist,
den unter Ziffer i vorgesehenen Bedingungen zu entsprechen, so ist
keine Hilfsruderanlage erforderlich.
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(iv) Schreibt die Verwaltung einen Ruderschaft vor, dessen Durchmesser
in Höhe der Pinne mehr als 22,86 Zentimeter (oder 9 Zoll) beträgt, so
ist an einer der Verwaltung genehmen Stelle ein zweiter Ruderstand
einzurichten. Die von dem Haupt- und dem zweiten Ruderstand aus-
gehenden Fernsteuersysteme sind mit dem Einverständnis der Ver-_
waltung so auszuführen, dass der Ausfall eines der beiden Systeme die
Steuerung des Schiffes mit Hilfe des verbleibenden Systems ermöglicht,

(v) Zur Übermittlung von Kommandos von der Brücke zum zweiten
Ruderstand müssen Einrichtungen vorgesehen werden, die den Anfor-
derungen der Verwaltung entsprechen.

(c) Nur für Frachtschiffe
(i) Die Hilfsruderanlage muss stets Kraftantrieb haben, wenn die Verwal-

tung einen Ruderschaft vorschreibt, dessen Durchmesser in Höhe der
Pinne mehr als 35,56 Zentimeter (oder 14 Zoll) beträgt.

(ii) Werden mit dem Einverständnis der Verwaltung zwei Ruderanlagen
mit Kraftantrieb einschliesslich der entsprechenden Anschlüsse ein-
gebaut, von denen jede den Bestimmungen des Buchstaben a Ziffer iii
entspricht, so ist eine Hilfsruderanlage nicht erforderlich, sofern die
beiden Ruderanlagen einschliesslich der entsprechenden Anschlüsse
zusammen den Bestimmungen des Buchstaben a Ziffer ii entsprechen.

Regel 30

Elektrische und elektro-hydraulische Ruderanlagen

(a) Fahrgast- und Frachtschiffe
Einrichtungen, die anzeigen, ob die Motoren der elektrischen oder elektro-

hydraulischen Ruderanlage sich in Betrieb befinden, sind an einer geeigneten,
den Anforderungen der Verwaltung entsprechenden Stelle anzubringen.

(b) Alle Fahrgastschiffe (unabhängig von der Tonnage) und Frachtschiffe
von 5000 und mehr BRT

(i) Elektrische und elektro-hydraulische Ruderanlagen müssen von zwei
von der Hauptschalttafel ausgehenden Stromkreisen gespeist werden.
Einer der Stromkreise kann über die Notschalttafel geführt werden,
falls eine solche vorhanden ist. Jeder Stromkreis muss ausreichend
bemessen sein, um alle Motoren zu versorgen, die normalerweise an ihn
angeschlossen und gleichzeitig in Betrieb sind. Befinden sich in dem für
die Ruderanlage vorgesehenen Raum Umschalteinrichtungen, die es
ermöglichen, jeden Motor und jede Motorengruppe über einen der
Stromkreise zu versorgen, so muss jeder Stromkreis der grösstmöglichen
Beanspruchung entsprechend bemessen sein. Die Stromkreise müssen
durchweg so weit wie möglich voneinander getrennt sein.

(ii) Die Stromkreise und Motoren sind nur gegen Kurzschluss zu sichern.
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(c) Frachtschiffe von weniger als 5000 BRT
(i) Auf Frachtschiffe, auf denen so wohl die Haupt- als auch die Hilfsruder-

anlage ausschliesslich mit elektrischer Energie betrieben werden, findet
Buchstabe b Ziffern i und ii Anwendung; wird jedoch die Hilfsruder-
anlage von einem vorwiegend für andere Zwecke bestimmten Motor
angetrieben, so braucht Buchstabe b Ziffer ii nicht angewendet zu wer-
den, sofern die Verwaltung mit den Schutzvorkehrungen einverstanden
ist.

(ii) Die Motoren und Stromkreise der elektrisch oder elektro-hydraulisch
betätigten Hauptraderanlagen sind nur gegen Kurzschluss zu sichern,

Regel 31

Auf Fahrgastschiffen verwendeter flüssiger Brennstoff

Auf Fahrgastschiffen darf kein fest eingebauter Verbrennungsmotor ver-
wendet werden, dessen Treibstoff einen Flammpunkt von 43°C (oder 110°F)
oder weniger hat.

Regel 32

Lage der Notanlagen auf Fahrgastschiffen
Die Notstromquelle, die Notfeuerlöschpumpen, die Notbilgepumpen, die

Kohlendioxydflaschenbatterien für Feuerlöschzwecke und andere Notanlagen,
die für die Sicherheit des Schiffes von wesentlicher Bedeutung sind, dürfen auf
Fahrgastschiffen nicht vor dem Kollisionsschott angebracht werden.

Regel 33

Verbindung zwischen Brücke und Maschinenraum
Alle Schiffe müssen mit zwei Einrichtungen für die Übermittlung von

Kommandos von der Brücke zum Maschinenraum versehen sein. Eine der Ein-
richtungen muss ein Maschinentelegraph sein.

Teil D

Feuerschutz

(In diesem Teil finden die Regeln 34 bis 52 auf Fahrgastschiffe, die mehr als 36
Fahrgäste befördern, die Regeln 35 und 53 auf Fahrgastschiffe, die höchstens 36
Fahrgäste befördern, und die Regeln 35 und 54 auf Frachtschiffe von 4000 und
mehr BRT Anwendung.)

Regel 34

Allgemeine Bestimmungen

(a) Dieser Teil bezweckt, durch genaue Vorschriften über Anordnung und
Bauart den grösstmöglichen Brandschutz zu erreichen. Die drei für diese Regeln
massgebenden Grundsätze sind:
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(i) Trennung der Unterkunftsräume vom übrigen Schiff durch wärme-
dämmende und bauliche Unterteilungen;

(ii) Begrenzen, Löschen oder Anzeigen jedes Brandes am Brandherd;
(iii) Sicherung der Ausgänge.

(b) Der Schiffskörper, die Aufbauten und Deckshäuser sind durch Schotte
vom Typ «A» (wie in Regel 35 Buchstabe c bezeichnet) in senkrechte Haupt-"
brandabschnitte zu unterteilen; eine weitere Unterteilung dieser Abschnitte
erfolgt durch gleichartige Schotte, welche die senkrechten Zugänge umschliessen
und schützen und die Unterkunftsräume von den Maschinen-, Lade- und Wirt-
schaftsräumen sowie anderen Räumen trennen. Ausserdem muss in Ergänzung
des Feuerrondendienstes, der Meldesysteme und der Feuerlöscheinrichtungen,
wie in Teil «E» vorgeschrieben, eine der nachstehend aufgeführten Schutz-
methoden oder eine den Anforderungen der Verwaltung entsprechende Ver-
bindung dieser Methoden in den Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen angewen-
det werden, um die Ausbreitung eines im Entstehen befindlichen Brandes auf
andere Räume zu verhüten:

Methode I. - Einbau einer inneren Schottenunterteiluog unter Verwendung
von Trennflächen vom Typ «B» (wie in Regel 35 Buchstabe d bezeichnet) im
allgemeinen ohne Einbau von Feueranzeige- oder Berieselungssystemen in den
Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen; oder

Methode II. - Einbau eines selbsttätigen Berieselungs- und Feuermelde-
systems für das Anzeigen und Löschen eines Brandes in allen Räumen, in denen
mit dem Entstehen eines Brandes gerechnet werden kann, im allgemeinen ohne
eine Beschränkung bezüglich des Typs der inneren Schottenunterteilung in den
auf diese Weise geschützten Räumen; oder

Methode III. - Einbau eines Unterteilungssystems in jedem vertikalen
Hauptbrandabschnitt durch Trennflächcn vom Typ «A» und Typ «B» ent-
sprechend der Bedeutung, Grosse und Art der verschiedenen Raumabschnitte ; in
allen Räumen, in denen mit dem Entstehen eines Brandes gerechnet werden kann,
ist ein selbsttätiges Feueranzeigesystem einzubauen; brennbare und leicht ent-
zündliche Werkstoffe und Einrichtungsgegenstände dürfen nur in beschränktem
Mass Verwendung finden; der Einbau eines Berieselungssystems ist jedoch im
allgemeinen nicht erforderlich.
Gegebenenfalls geht aus den Überschriften oder Untertiteln der Regeln des vor-
liegenden Teiles hervor, auf welche Methode oder Methoden die betreffende
Regel Anwendung findet.

Regel 35

Begriffsbestimmung

In diesem Teil haben die nachstehend aufgeführten Ausdrücke folgende
Bedeutung:
(a) «Nicht-brennbarer Werkstoff» bedeutet Werkstoff, der weder brennt noch

entzündliche Dämpfe in solcher Menge entwickelt, dass sie bei einer Er-
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hitzung auf etwa 750° C (oder 1382°F) durch eine kleine Zündflamme ent-
zündet werden können. Jeder andere Werkstoff ist «brennbarer Werkstoff»,

(b) «Normal-Brandversuch» ist ein Versuch, bei dem Probestücke der ent-
sprechenden Schotte oder Decks, die bei einer Fläche von ungefähr 4,65 qm
(50 Quadratfuss) und einer Höhe von 2,44 m (8 FUSS) der vorgesehenen Bau-
art möglichst gleichkommen und gegebenenfalls mindestens eine Stossfuge
haben müssen, in einem Brandversuchsofen während der angegebenen
Zeit etwa folgenden Temperaturen ausgesetzt werden:

Nach Ablauf der ersten 5 Minuten 538°C (oder 1000°F),
nach Ablauf der ersten 10 Minuten 704° C (oder 1300° F),
nach Ablauf der ersten 30 Minuten 843° C (oder 1550°F),
nach Ablauf der ersten 60 Minuten 927° C (oder 1700° F).

(c) «Trennflächen vom Typ ,A' oder feuersichere Trennflächen» sind Schotte
und Decks, die folgenden Bestimmungen entsprechen:

(i) sie müssen aus Stahl oder einem anderen gleichwertigen Werkstoff
hergestellt sein ;

(ii) sie müssen in geeigneter Weise versteift sein ;
(iii) sie müssen so gebaut sein, dass sie den Durchgang von Rauch und Flam-

men bis zur Beendigung des einstündigen Normal-Brandversuchs ver-
hindern ;

(iv) sie müssen einen den Anforderungen der Verwaltung entsprechenden
und die Art der benachbarten Räume berücksichtigenden Isolierwert
haben. Grundsätzlich müssen solche Schotte und Decks, die eine feuer-
sichere Unterteilung zwischen Räumen bilden sollen, welche auf einer
Seite diese Trennflächen berührendes Holzwerk, Holzverkleidungen
oder anderen brennbaren Werkstoff enthalten, so isoliert sein, dass,
wenn eine der beiden Flächen einem einstündigen Normal-Brandver-
such ausgesetzt wird, die Durchschnittstemperatur auf der dem Brand
abgekehrten Fläche nicht um mehr als 139°C (oder 250°F) über die
Anfangstemperatur hinaus ansteigt und an keinem Punkt der Fläche
einschliesslich der Stossfuge eine Temperaturerhöhung von mehr als
180°C (oder 325°F) über die Anfangstemperatur hinaus eintritt. An
Stellen, an denen nach Ansicht der Verwaltung eine geringere Brand-
gefahr besteht, kann die Isolierung schwächer gehalten oder fort-
gelassen werden. Die Verwaltung kann einen Versuch an einer Muster-
ausführung mit zusammengebauten Schotten oder Decks vorschreiben,
um sicherzustellen, dass den obigen Vorschriften über die Widerstands-
fähigkeit und Temperaturerhöhung entsprochen ist.

(d) «Trennflächen vom Typ ,B' oder feuerhemmende Trennflächen» sind
Schotte, die so gebaut sind, dass sie eine Brandübertragung bis zum
Ablauf der ersten halben Stunde des Norm al-Brandversuchs verhindern.
Ausserdem müssen sie einen den Anforderungen der Verwaltung ent-
sprechenden und die Art der benachbarten Räume berücksichtigenden
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Isolierwert haben. Grundsätzlich müssen derartige Schotte, die eine
feuerhemmende Unterteilung zwischen Räumen bilden sollen, aus sol-
chem Werkstoff bestehen, dass, wenn eine der beiden Flächen einem
halbstündigen Normal-Brandversuch ausgesetzt wird, die Durch-
schnittstemperatur auf der dem Brand abgekehrten Fläche nicht um
mehr als 139° C (oder 250°F) über die Anfangstemperatur hinaus an-
steigt und an keinem Punkt der Fläche einschliesslich der Stossfuge
eine Temperaturerhöhung von mehr als 225°C (oder 405°F) über die
Anfangstemperatur hinaus eintritt. Bestehen die Füllungen aus nicht-
brennbarem Werkstoff, so braucht die vorstehend bezeichnete Begren-
zung der Temperaturerhöhung nur während der ersten 15 Minuten des
Normal-Brandversuchs eingehalten zu werden ; der Versuchmuss jedoch
bis zum Ablauf der halben Stunde fortgesetzt werden, um die Wider-
standsfähigkeit der Füllungen in der üblichen Weise nachzuprüfen.
Alle Werkstoffe, die für die Herstellung und den Zusammenbau nicht-
brennbarer Trennflächen vom Typ «B» Verwendung finden, müssen
selbst nicht-brennbar sein. An Stellen, an denen nach Ansicht der Ver-
waltung eine geringere Brandgefahr besteht, kann die Isolierung schwä-
cher gehalten oder fortgelassen werden. Die Verwaltung kann einen
Versuch an einer Musterausführung mit zusammengebauten Schotten
oder Decks vorschreiben, um sicherzustellen, dass den obigen Vor-
schriften betreffend die Widerstandsfähigkeit und Temperaturerhö-
hung entsprochen wird.

(e) «Senkrechte Hauptbrandabschnitte» sind Abschnitte, in die der
Schiffskörper, die Aufbauten und die Deckshäuser durch Trennflächen
vom Typ «A» unterteilt sind, und deren Durchschnittslänge im allge-
meinen in jedem Deck nicht mehr als 40 m (oder 131 FUSS) beträgt.

(f) «Kontrollstationen» sind Räume, in denen die Funkanlagen, die
wichtigsten Navigationseinrichtungen, die Zentrale für die Feuer-
meldeanlage, der Notgenerator usw. untergebracht sind.

(g) «Unterkunftsräume» sind Gesellschaftsräume, Gänge, Waschräume,
Kabinen, Büroräume, Räume für die Besatzung, Friseurräume, ge-
trennte Anrichten, Verschlussräume und ähnliche Räume.

(h) «Gesellschaftsräume» sind diejenigen Teile der Unterkunftsräume, die
als Hallen, Speiseräume, Salons und ähnliche ständig abgegrenzte
Räume Verwendung finden.

(i) «Wirtschaftsräume» sind Küchen, Hauptanrichten, Vorratsräume
(mit Ausnahme der getrennten Anrichten und Verschlussräume), Post-
und Kassenräume und ähnliche Räume sowie die Schächte zu diesen
Räumen.

(j) «Laderäume» sind alle Räume, die für die Fracht benutzt werden (ein-
schliesslich der Ladeöltanks) sowie die Schächte zu diesen Räumen.

(k) «Maschinenräume» sind alle Räume, in denen sich Antriebs-, Hilfs-
oder Kühlmaschinenanlagen, Kessel, Pumpen, Werkstätten, Genera-
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toren, Maschinen für Lüftungs- und Klimaanlagen, Ölübernahmestel-
len und ähnliche Räume sowie die Schächte zu diesen Räumen befinden.

(1) «Stahl oder anderer gleichwertiger Werkstoff». - Wird die Bezeichnung
« Stahl oder anderer gleichwertiger Werkstoff» gebraucht, so bezeichnet
der Ausdruck «gleichwertiger Werkstoff» jeden Werkstoff, der für sich
allein oder durch Isolierung einen Gefügezusammenhang und eine
Widerstandsfähigkeit hat, die der des Stahls am Ende des vorgeschrie-
benen Brandversuchs gleichwertig sind (z.B. in geeigneter Weise
isoliertes Leichtmetall).

(m) «Geringes Brandausbreitungsvermögen» bedeutet, dass Flächen mit
dieser Bezeichnung unter Berücksichtigung der Brandgefahr in den
betreffenden Räumen die Ausbreitung eines Brandes in geeigneter
Weise einschränken; diese Eigenschaft ist der Verwaltung durch ein
zweckdienliches Prüfverfahren nachzuweisen.

Regel 36

Bauausführung (Methoden I, n und IQ)

(a) Methode I:

Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und Decks-
häuser müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigen Werkstoff bestehen.

(b) Methode II:
(i) Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und

Deckshäuser müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigen Werkstoff
bestehen.

(ii) Wird ein Brandschutz nach Methode II angewendet, so können die
Aufbauten z.B. aus Leichtmetall bestehen mit der Massgabe,
(1) dass der Temperaturanstieg der Metallkonstruktion der Trenn-

flächen vom Typ « A » bei einem Normal-Brandver such den mech a-
nischen Eigenschaften des Werkstoffs Rechnung trägt;

(2) dass ein selbsttätiges Berieselungssystem entsprechend Regel 59
Buchstabe g eingebaut wird;

(3) dass geeignete Massnahmen getroffen werden, um sicherzustellen,
dass bei einem Brand die Vorkehrungen für die Aufstellung und
das Zuwasserlassen der Rettungsboote und -flösse sowie für das
Einbooten ebenso wirksam bleiben, wie wenn die Aufbauten aus
Stahl hergestellt waren;

(4) dass die Decken und Schächte der Kessel- und Maschinenräume
aus Stahl hergestellt und angemessen isoliert und dass etwaige
Öffnungen sachgemäss angebracht und geschützt sind, um die
Ausbreitung eines Brandes zu verhindern.
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(c) Methode III:
(i) Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und Decks-

häuser müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigen Werkstoff beste-
hen.

(ii) Wird ein Brandschutz nach Methode III angewendet, so können die
Aufbauten z.B. aus Leichtmetall bestehen mit der Massgabe,
(1) dass der Temperaturanstieg der Metallkonstruktion der Trenn-

flächen vom Typ «A» bei einem Normal-BrandVersuch den me-
chanischen Eigenschaften des Werkstoffs Rechnung trägt;

(2) dass der Verwaltung nachgewiesen wird, dass der Anteil an brenn-
barem Werkstoff in dem betreffenden Teil des Schiffes in ange-
messener Weise herabgesetzt wird. Die Verkleidungen (z.B. der
Decksuntersichten) müssen aus nicht-brennbarem Werkstoff be-
stehen;

(3) dass geeignete Massnahmen getroffen werden, um sicherzustellen,
dass bei einem Brand die Vorkehrungen für die Aufstellung und das
Zuwasserlassen der Rettungsboote und -flösse sowie für das Ein-
booten ebenso wirksam bleiben, wie wenn die Aufbauten aus Stahl
hergestellt wären;

(4) dass die Decken und Schächte der Kessel- und Maschinenräume
aus Stahl hergestellt und angemessen isoliert und dass etwaige
Öffnungen sachgemäss angebracht und geschützt sind, um die Aus-
breitung eines Brandes zu verhindern.

Regel 37

Senkrechte Hauptbrandabschnitte (Methoden I, II und m)

(a) Der Schiffskörper, die Aufbauten und Deckshäuser müssen in senkrechte
Hauptbrandabschnilte unterteilt sein. Stufen und Nischen sind auf ein Mindest-
mass zu beschränken ; sind sie jedoch erforderlich, so müssen sie aus Trennflächen
vom Typ «A» bestehen.

(b) Soweit durchführbar, müssen die oberhalb des Schottendecks befind-
lichen Schotte, welche die Begrenzung der senkrechten Hauptbrandabschnitte
bilden, in einer Ebene mit den unmittelbar unter dem Schottendeck vorhandenen
wasserdichten Schotten liegen.

(c) Diese Schotte müssen von Deck zu Deck und bis zur Aussenhaut oder
anderen Begrenzungen reichen.

(d) Für Schiffe mit besonderem Verwendungszweck wie z. B. Kraftwagen-
oder Eisenbahnfähren, auf denen der Einbau derartiger Schotte mit dem Ver-
wendungszweck der Schiffe unvereinbar sein würde, sind an deren Stelle gleich-
wertige und von der Verwaltung besonders zu genehmigende Vorkehrungen zur
Kontrolle und Begrenzung eines Brandes vorzusehen.
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Regel 38

Öffnungen in den Trennflächen vom Typ «A» (Methoden I, II und IH)

(a) Werden Trennflächen vom Typ «A» für den Durchgang von elektrischen
Kabeln, Rohrleitungen, Schächten, Kanälen usw. oder durch Träger, Balken
oder sonstige schiffbauliche Teile durchbrochen, so sind Massnahmen zu treffen,
damit ihre Feuersicherheit nicht beeinträchtigt wird.

(b) In Lüftungsschächten und -kanälen, die durch Schotte der senkrechten
Hauptbrandabschnitte führen, sind Brandklappen mit einer geeigneten örtlichen
Bedienungsvorrichtung einzubauen, die von beiden Seiten des Schottes betätigt
werden kann. Die Bedienungsstellen müssen leicht zugänglich und rot gekenn-
zeichnet sein. Es sind Vorrichtungen anzubringen, die anzeigen, ob die Klappen
geöffnet oder geschlossen sind.

(c) Mit Ausnahme der Vermessungsöffnungen und -luken, die zwischen
Lade-, Vorrats- und Gepäckräumen sowie zwischen diesen Räumen und den
Wetterdecks liegen, müssen für alle Öffnungen fest angebrachte Verschlussvor-
richtungen vorhanden sein, die mindestens ebenso feuerfest sein müssen wie die
Trennflächen, in die sie eingebaut sind. Sind Trennflächen vom Typ «A» von
Vermessungsöffnungen durchbrochen, so sind diese mit Hilfe von Stahlplatten zu
verschliessen.

(d) Alle Türen und Türrahmen in Trennflächen vom Typ «A» sowie die
Vorrichtungen zur Sicherung des Türverschlusses müssen nach Möglichkeit
ebenso feuerfest sein und den Durchgang von Rauch und Flammen ebenso ver-
hindern wie die Schotte, in denen sich die Türen befinden. Wasserdichte Türen
brauchen nicht isoliert zu sein.

(e) Jede dieser Türen muss von jeder Seite des Schottes aus durch nur eine
Person geöffnet werden können. Feuertüren in senkrechten Hauptbrandab-
schnitten, die keine wasserdichten Türen sind, müssen sich selbsttätigschh'essen
und einfache, bei geöffnetem Zustand leicht zu bedienende Auslösevorrichtungen
haben. Typ und Konstruktion dieser Türen müssen genehmigt sein; die selbst-
tätige Schliessvorrichtung muss die Tür noch gegen eine Neigung von 3 % Grad
schliessen können.

Regel 39

Schotte innerhalb der senkrechten Hauptbrandabschnitte (Methoden I und III)

(a) Methode I:
(i) In den Unterkunftsräumen müssen alle umschliessenden Schotte, so-

weit sie nicht Trennflächen vom Typ «A» sein müssen, Trennflächen
vom Typ «B» sein und aus nicht-brennbarem Werkstoff bestehen, der
jedoch entsprechend Regel 48 mit brennbarem Werkstoff verkleidet
werden darf. Alle Tür- und ähnlichen Öffnungen müssen einen Ver-
schluss haben, der dem Schottentyp, in dem sie sich befinden, entspricht.
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(ii) Alle Gangschotte müssen von Deck zu Deck reichen. In den Schotten-
türen vom Typ «B» können Lüftungsöffnungen zugelassen sein, nach
Möglichkeit jedoch im unteren Teil. Alle übrigen umschliessenden
Schotte müssen sich senkrecht von Deck zu Deck und in der Querrich-
tung bis zur Aussenhaut oder anderen Begrenzungen erstrecken ; sind
nicht-brennbare Decken oder Verkleidungen eingebaut, welche die
Widerstandsfähigkeit gegen Feuer gewährleisten, so können die Schotte
an den Decken oder Verkleidungen abschliessen.

(b) Methode III:
(i) In den Unterkunftsräumen müssen die umschliessenden Schotte, so-

weit sie nicht Trennflächen vom Typ «A» sein müssen, Trennflächen
vom Typ «B» sein und aus nicht-brennbarem Werkstoff bestehen, der
jedoch entsprechend Regel 48 eine Verkleidung aus brennbarem Werk-
stoffhaben darf. Diese Schotte müssen ein ununterbrochenes Netz von
feuerhemmenden Wänden bilden, in dem die Oberfläche einer Abtei-
lung im allgemeinen nicht grösser als 120 qm (oder 1300 Quadratfuss),
höchstens aber 150 qrn (oder 1600 Quadratfuss) sein darf; sie müssen
von Deck zu Deck reichen. Alle Türen und ähnlichen Öffnungen müssen
einen Verschluss haben, der dem Schottentyp, in dem sie sich befinden,
entspricht.

(ii) Jeder Gesellschaftsraum, der grösser als 150 qm (oder 1600 Quadrat-
fuss) ist, muss durch Trennflächen vom Typ «B» aus nicht-brennbarem
Werkstoff umschlossen sein.

(iii) Auf die Isolierung der Trennflächen vom Typ «A» und «B» kann mit
Ausnahme der Trennflächen, welche die Begrenzung der senkrechten
Hauptbrandabschnitte, der Kontrollstationen, der Treppenhaus-
schächte und der Gänge bilden, verzichtet werden, wenn die Trennflä-
chen die Aussenhaut des Schiffes bilden oder wenn in der benachbarten
Abteilung keine Brandgefahr besteht.

(iv) Alle Gangschotte müssen Trennflächen vom Typ «B» sein und von
Deck zu Deck reichen. Sind Decken eingebaut, so müssen sie aus nicht-
brennbarem Werkstoff bestehen. In den Türen können Lüftungsöff-
nungen zugelassen sein, nach Möglichkeit jedoch im unteren Teil. Alle
übrigen Trennschotte müssen sich senkrecht von Deck zu Deck und in
der Querrichtung bis zur Aussenhaut oder anderen Begrenzungen er-
strecken; sind nicht-brennbare Decken oder Verkleidungen eingebaut,
so können die Schotte an den Decken oder Verkleidungen abschliessen.

(v) Trennflächen vom Typ «B» aus brennbarem Werkstoff müssen einen
nicht-brennbaren Kern haben oder zu einem zusammengesetzten Typ
gehören, in dessen Innern sich Schichten aus Asbestplatten oder ähn-
lichem nicht-brennbaren Werkstoff befinden. Die Verwaltung kann
jedoch andere Werkstoffe ohne nicht-brennbaren Kern genehmigen
unter der Voraussetzung, dass gleichwertige feuerhemmende Eigen-
schaften gewährleistet sind.
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Regel 40

Trennung der Unterkunftsräume von den Maschinen-, Lade- und
Wirtschaftsräumen (Methoden I, K und m)

Die Begrenzungsschotte und Decks, welche die Unterkunftsräume von den
Maschinen-, Lade- und Wirtschaftsräumen trennen, müssen als Trennflächen
vom Typ «A» gebaut sein; der Isolierwert dieser Schotte und Decks muss bei
Berücksichtigung der Art der angrenzenden Räume den Anforderungen der
Verwaltung entsprechen.

Regel 41

Decksbelag (Methoden I, n und IH)

Der unterste Decksbelag in den Unterkunftsräumen, Kontrollstationen>
Treppen und Gängen muss aus zugelassenem, schwer entflammbarem Werkstoff
bestehen.

Regel 42

Schutz der Treppen in Unterkunfts- und Wirtschaftsräumcn
(Methoden I, n und m)

(a) Methoden I und III:
(i) Alle Treppen müssen eine tragende Stahlkonstruktion haben, sofern

die Verwaltung nicht die Verwendung von anderem gleichwertigen
Werkstoff billigt; sie müssen innerhalb eines durch Trennflächen vom
Typ «A» gebildeten Schachtes liegen; diese Schächte müssen wirksame
Verschlüssvorrichtungen für alle Öffnungen haben, und zwar vom unter-
sten Wohndeck an bis mindestens zu einer Höhe, die einen unmittel-
baren Zugang zum offenen Deck ermöglicht ; folgende Ausnahmen sind
zugelassen :
(1) eine nur zwei Decks verbindende Treppe braucht nicht eingeschach-

tet zu sein, sofern die Widerstandsfähigkeit des durchbrochenen
Decks durch geeignete Schotte oder Türen in einem der beiden
Decks gewährleistet ist;

(2) in einem Gesellschaftsraum brauchen Treppen nicht eingeschach-
tet zu sein, wenn sie völlig im Innern dieses Raumes liegen.

(ii) Die Treppenschächte müssen eine unmittelbare Verbindung zu den
Gängen und einen ausreichenden Querschnitt haben, um eine Ver-
stopfung durch die Personen zu vermeiden, welche die Treppe in einem
Notfall voraussichtlich benutzen müssen; innerhalb der Schächte müs-
sen sich möglichst wenige Unterkunfts- oder andere geschlossene
Räume befinden, in denen ein Brand entstehen kann.

(üi) Die Treppenschachtwände müssen einen der Verwaltung genehmen
und die Art der angrenzenden Räume berücksichtigenden Isolierwert
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haben. Die Verschlussvorrichtungen für die Öffnungen in Treppen-
schächten müssen mindestens ebenso feuersicher sein wie die Schacht-
wände, in die sie eingebaut sind. Die Türen müssen sich mit Ausnahme
der wasserdichten Türen selbsttätig schliessen, wie es nach Regel 38 für
die senkrechten Hauptbrandabschnitte vorgeschrieben ist.

(b) Methode II:
(i) Haupttrep pen müssen eine tragende Stahlkonstruktion haben, sofern die

Verwaltung nicht die Verwendung von anderen gleichwertigen Werk-
stoffen billigt, die zusammen mit zusätzlichen Feuerschutz- und/oder
Löscheinrichtungen nach Auffassung der Verwaltung dieser Konstruk-
tion gleichwertig sind; sie müssen innerhalb eines durch Trennflächen
vom Typ «A» gebildeten Schachtes liegen; diese Schächte müssen
wirksame Verschlussvorrichtungen für alle Öffnungen haben, und zwar
vom untersten Wohndeck an bis mindestens zu einer Höhe, die einen
unmittelbaren Zugang zum offenen Deck ermöglicht; folgende Aus-
nahmen sind zugelassen:

(1) eine nur zwei Decks verbindende Treppe braucht nicht eingeschach-
tet zu sein, sofern die Widerstandsfähigkeit des durchbrochenen
Decks durch geeignete Schotte oder Türen in einem der beiden
Decks gewährleistet ist;

(2) in einem Gesellschaftsraum brauchen Treppen nicht eingeschach-
tet zu sein, wenn sie völlig im Innern dieses Raumes liegen.

(ii) Die Treppenschächte müssen eine unmittelbare Verbindung zu den
Gängen und einen ausreichenden Querschnitt haben, um eine Ver-
stopfung durch die Personen zu vermeiden, welche die Treppe in einem
Notfall voraussichtlich benutzen müssen ; innerhalb der Schächte müs-
sen sich möglichst wenige Unterkunfts- oder andere geschlossene
Räume befinden, in denen ein Brand entstehen kann.

(iii) Die Treppenschachtwände müssen einen der Verwaltung genehmen
und die Art der angrenzenden Räume berücksichtigenden Isolierwert
haben. Die Verschlussvorrichtungen für die Öffnungen in Treppen-
schächten müssen mindestens ebenso feuersicher sein wie die Schacht-
wände, in die sie eingebaut sind. Die Türen müssen sich, mit Ausnahme
der wasserdichten Türen, selbsttätig schliessen, wie es nach Regel 38 f in-
die senkrechten Hauptbrandabschnitte vorgeschrieben ist.

(iv) Nebentreppen, besonders solche, die nicht zu den in Regel 68 vorge-
schriebenen Ausgängen gehören und nur zwei Decks verbinden, müssen
eine tragende Stahlkonstruktion haben, sofern die Verwaltung nicht
in besonderen Fällen die Verwendung eines anderen gleichwertigen
Werkstoffs zulässt; sie brauchen jedoch nicht innerhalb von Schächten
zu liegen, wenn die Widerstandsfähigkeit des Decks durch den Einbau
von Berieselungsanlagen für die Nebentreppen gewährleistet ist.
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Regel 43

Schutz von Aufzügen (für Fahrgäste und Dienstbetrieb), von senkrechten Lieht-
und Lüftungsschächten usw. in Unterkünfte- und Wirtschaftsräumen

(Methoden I, II und m)

(a) Die Schächte der Fahrgast- und Betriebsaufzüge, die zu den Fahrgast-
räumen führenden senkrechten Licht- und Lüftungsschächte usw. müssen aus
Trennflächen vom Typ «A» bestehen. Die Türen müssen aus Stahl oder anderem
gleichwertigen Werkstoff hergestellt und in geschlossenem Zustand mindestens
ebenso feuersicher sein wie die Schächte, in die sie eingebaut sind.

(b) Die Aufzugsschächte müssen so eingebaut sein, dass der Durchgang von
Rauch und Flammen aus einem Zwischendeck in das andere verhindert wird;
sie müssen Verschlussvorrichtungen haben, die Luftzug und Rauch unter Kon-
trolle halten. TJie Isolierung von Aufzugsschächten, die innerhalb von Treppen-
schächten liegen, ist nicht unbedingt erforderlich.

(c) Hat ein Licht- oder Lüftungsschacht mit mehr als einem Zwischendeck
Verbindung und besteht nach Ansicht der Verwaltung die Gefahr, dass Rauch
und Flammen aus einem Zwischendeck in ein anderes übergehen können, so
müssen Rauchklappen an geeigneten Stellen so eingebaut sein, dass jeder dieser
Räume bei einem Brand isoliert werden kann.

(d) Alle sonstigen Schächte (z.B. für elektrische Kabel) müssen so gebaut
sein, dass das Übergreifen eines Brandes von einem Zwischendeck oder von einer
Abteilung auf andere Räume nicht möglich ist.

Regel 44

Schutz der Kontrollstationen (Methoden I, n und IQ)

Die Kontrollstationen müssen von den übrigen Teilen des Schiffes durch
Schotte und Decks vom Typ «A» getrennt sein.

Regel 45

Schutz der Vorratsräume usw. (Methoden I, II und III)

Die Begrenzungsschotte von Gepäck-, Post- und Vorratsräumen, von Ver-
schlussräumen für Farben und Lampen, von Küchen und ähnlichen Räumen
müssen Trennflächen vom Typ «A» sein. Räume für sehr leicht entzündliche
Vorräte müssen so liegen, dass eine Gefährdung der Fahrgäste oder der Besatzung
im Brandfall auf ein Mindestmass beschränkt wird.

Regel 46

Fenster und Seitenfenster (Methoden I, n und IQ)

(a) Alle Fenster und Seitenfenster in Schotten, die Unterkunftsräume nach
aussen abschliessen, müssen mit einem Rahmen aus Metall oder anderem gleich-
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wertigen Werkstoff versehen sein. Das Glas muss durch einen Einsatzrahmen aus
Metall gehalten werden.

(b) Alle Fenster und Seitenfenster im Bereich der Unterkunftsräume müssen
den Vorschriften über die Widerstandsfähigkeit des Schottentyps entsprechen, in
den sie eingebaut sind.

(c) In Räumen, die (1) Hauptantriebsmaschinen oder (2) Kessel mit Ölfeue-
rung oder (3) Hilfsmaschinen mit Verbrennungsmotoren von insgesamt 1000
oder mehr PS enthalten, sind folgende Vorkehrungen zu treffen :

(i) Oberlichter müssen von aussen schliessbar sein;
(ii) Oberlichter mit Glasscheiben müssen fest angebrachte Aussenblenden

aus Stahl oder anderem gleichwertigen Werkstoff haben;
(iii) jedes Fenster, das die Verwaltung in Schächten solcher Räume zulässt,

muss ein Festfenster sein und eine fest angebrachte Aussenblende aus Stahl oder
anderem gleichwertigen Werkstoff haben;

(iv) die unter den Ziffern i, ii und iii erwähnten Fenster und Oberlichter
müssen Scheiben aus Drahtglas haben.

Regel 47

Lüftungssysteme (Methoden I, n und III)

(a) Die Hauptein- und austrittsöffnungen aller Lüftungssysteme müssen im
Brandfall von aussen schliessbar sein. Grundsätzlich müssen die Lüfter so an-
gebracht sein, dass die zu den verschiedenen Räumen führenden Kanäle inner-
halb des gleichen senkrechten Hauptbrandabschnitts bleiben.

(b) Alle Lüfter mit Kraftantrieb, mit Ausnahme der Laderaum- und Ma-
schinenraumlüfter und jedes anderen nach Buchstabe d vorgeschriebenen
Lüftungssystems müssen mit solchen Schaltgeräten versehen sein, dass sie wahl-
weise von zwei möglichst weit auseinanderliegenden Schaltstellen aus abgestellt
werden können. Für Maschinenraumlüfter mit Kraftantrieb sind zwei Schalt-
stellen vorzusehen, von denen eine von einer ausserhalb der Maschinenräume
liegenden Stelle aus bedienbar sein muss.

(c) Die Abzüge der Küchenherde müssen dort, so wie durch Unterkunfts-
räume geführt sind, mit einer wirksamen Isolierung versehen sein.

(d) Für die unter Deck und ausserhalb der Maschißenräume liegenden
Kontrollstationen sind alle praktisch durchführbaren Massnahmen zu treffen,
um die einwandfreie Lüftung, Sicht und Rauchfreiheit sicherzustellen, damit die
Maschinen und Geräte in diesen Räumen im Brandfall überwacht werden und
reibungslos weiterbetrieben werden können. Für diese Kontrollstationen sind
zwei wahlweise zu betätigende und völlig voneinander getrennte Zulüfter vorzu-
sehen; ihre Eintrittsöffnungen sind so anzubringen, dass die Gefahr eines gleich-
zeitigen Eindringens von Rauch auf ein Mindestmass beschränkt wird. Die Ver-
waltung kann auf die Anwendung dieser Vorschriften bei Räumen verzichten,
die auf einem offenen Deck liegen und sich nach einem solchen hin öffnen, oder
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dort, wo örtlich vorgesehene Verschlussvorrichtungen die gleiche Wirkung ha-
ben würden.

Regel 48

Einzelheiten der Bauart (Methoden I und IQ)

(a) Methode I:
Ausser in Lade-, Post- und Gepäckräumen oder in Wirtschaftskühlräumen

müssen alle Verkleidungen, Fussböden, Decken und Isolierungen aus nicht-
brennbarem Werkstoff bestehen. Die Gesamtmenge brennbarer Verschalungen,
Leisten, Verzierungen und Furniere eines Unterkunfts- oder Gesellschaftsraums
darf chi Volumen nicht überschreiten, das dem eines die Gesamtfläche der Üecke
und der Wände bedeckenden Furniers von 2,54 mm (oder 1/10 Zoll) Stärke ent-
spricht. Alle freiliegenden Flächen in den Gängen und Treppenschächten sowie
in blinden oder unzugänglichen Räumen müssen ein geringes Brandausbrcitungs-
vermögen haben.

(b) Methode III
Die Verwendung von brennbarem Werkstoff jeder Art, wie z.B. nicht-

imprägniertes Holz, Furniere, Decken, Vorhänge, Teppiche usw., muss auf ein
angemessenes und durchführbares Mass beschränkt sein. In grossen Gesell-
schaftsräumen müssen die Fussböden und die Träger der Wand- und Decken-
verkleidungen aus Stahl oder einem gleichwertigen Werkstoff bestehen. Alle
freiliegenden Flächen in Gängen oder Treppenschächten sowie in blinden oder
unzugänglichen Räumen müssen ein geringes Brandausbreitungsvermögen
haben.

Regel 49

Verschiedenes (Methoden I, H und III)

Vorschriften, die für alle Bauteile des Schiffes gelten
(a) Farben, Lacke und ähnliche Stoffe auf Nitrozellulose- oder anderer leicht

entzündlicher Basis dürfen nicht verwendet werden.
(b) Rohrleitungen, die durch Trennflächen vom Typ «A» oder «B» geführt

werden, müssen aus einem von der Verwaltung zugelassenen Werkstoff bestehen,
welcher der Temperatur Rechnung trägt, die diese Trennflächen aushallen müs-
sen. Rohrleitungen für Öl oder andere brennbare Flüssigkeiten müssen aus einem
Werkstoff bestehen, den die Verwaltung unter Berücksichtigung der Brandgefahr
zugelassen hat. Hitzeempfindliche Werkstoffe dürfen nicht für Aussenbord-
speigatte, sanitäre Abflussrohre und andere Austritte verwendet werden, die sich
nahe der Wasserlinie oder an einem Ort befinden, an dem ihr Versagen im Brand-
fall die Gefahr eines Wassereinbruchs zur Folge haben kann.

Vorschriften für Unterkunfts- und Wirtschaftsräume
(c) (i) Hinter Decken, Täfelungen und Verkleidungen befindliche Hohlräume

müssen durch gut dichtende Abschirmungen in Abständen von höch-
stens 13,73 m (oder 45 Fusss) wirksam gegen Luftzug unterteilt sein.
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(u) In senkrechter Richtung müssen diese Hohlräume, einschUesslich der
hinter den Verkleidungen der Treppen, Schächte usw. befindlichen, in
Hohe jedes Decks geschlossen sein.

(d) Decken und Schotte müssen so ausgeführt sein, dass ohne Beeinträchti-
gung der Brandschutzwirkung jede Rauchentwicklung an unbeobachteten und
unzugänglichen Stellen durch den Feuerrondendienst festgestellt werden kann;
dies gilt nicht für Räume, in denen nach Ansicht der Verwaltung kein Brand aus-
brechen kann,

(e) Die verdeckten Flächen aller Schotte, Verkleidungen, Täfelungen,
Treppen, Holzböden usw. in den Unterkunftsräumen müssen ein geringes Brand-
ausbreitungsvermögen haben.

(f ) Werden elektrische Heizkörper verwendet, so müssen sie fest angebracht
und so gebaut sein, dass die Brandgefahr auf ein Mindestmass beschränkt wird.
Die Heizkörper dürfen keine freiliegenden Heizdrähte haben, deren Hitze
Kleidungsstücke, Gardinen oder andere ähnliche Gegenstände versengen oder in
Brand setzen kann.

Regel 50

Lauf bildfilme (Methoden I, n und III)

Filme auf Zellulosebasis dürfen in Filmvorführungsanlagen an Bord von
Schufen nicht verwendet werden.

Regel 51

Selbsttätige Berieselungs- sowie Feuermelde- und -anzeigesysteme (Methode DO

Auf Schiffen, auf denen nach Methode n verfahren wird, muss ein der Regel59
entsprechendes selbsttätiges Berieselungs- und Feuermeldesystem eingebaut
und so eingerichtet sein, dass es alle von Fahrgästen oder Besatzung benutzten
oder für den Dienstbetrieb vorgesehenen geschlossenen Räume schützt, mit
Ausnahme der Räume, in denen keine wesentliche Brandgefahr besteht.

Regel 52

Selbsttätige Feuermelde- und Feueranzeigesysteme (Methode IQ)

Auf Schiffen, auf denen nach Methode HI verfahren wird, muss ein zuge-
lassenes Feueranzeigesystem eingebaut und so eingerichtet sein, dass es jeden
Brand in allen von Fahrgästen oder Besatzung benutzten oder für den Dienst-
betrieb vorgesehenen geschlossenen Räumen (mit Ausnahme von Räumen, in
denen keine wesentliche Brandgefahr besteht) feststellt und das Vorhandensein
sowie Anzeichen eines Brandes und den Brandort selbsttätig an einer oder meh-
reren Stellen oder Stationen anzeigt, an denen dies von den Offizieren und der
Besatzung am schnellsten festgestellt werden kann.

Bundesblatt, 117-Jahrg. Bd.II. 10
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Regel 53

Fahrgastschiffe, die höchstens 36 Fahrgäste befördern

(a) Ausser Regel 35 gelten für Schiffe, die höchstens 36 Fahrgäste befördern,
die Regeln 36, 37, 38,40,41,43 Buchstabe a, 44,45,46,49 Buchstaben a, b und f
sowie Regel 50. Sind auf Grund der vorerwähnten Regeln isolierte Trennflächen
vom Typ «A» vorgeschrieben, so kann die Verwaltung eine schwächere Isolie-
rung zulassen, als in Regel 35 Buchstabe c Ziffer iv vorgesehen.

(b) Ausser den unter Buchstabe a erwähnten Regeln finden folgende Vor-
schriften Anwendung:

(i) alle Treppenschächte und Ausgänge in Unterkunfts- und Wirtschafts-
räumen müssen aus Stahl oder anderem geeigneten Werkstoff bestehen ;

(ii) Maschinenraumlüfter mit Kraftantrieb müssen von einer leicht zu-
gänglichen Stelle ausserhalb der Maschinenräume aus abgestellt
werden können;

(iii) soweit nicht alle umschliessenden Schotte in Unterkunftsräumen den
Vorschriften der Regeln39Buchstabeaund48Buchstabeaentsprechen,
müssen solche Schiffe mit einem selbsttätigen Feueranzeigesystem ent-
sprechend Regel 52 versehen sein; in Unterkunftsräumen müssen die

• Gangschotte aus Stahl oder aus Wänden vom Typ «B» bestehen.

Regel 54

Frachtschiffe von 4000 und mehr BRT

(a) Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und Decks-
häuser müssen aus Stahl bestehen, soweit nicht die Verwaltung in besonderen
Fällen wegen geringerer Brandgefahr die Verwendung anderer geeigneter Werk-
stoffe genehmigt.

(b) In den Unterkunftsräumen müssen die Gangschotte aus Stahl oder aus
Wänden vom Typ «B» bestehen.

(c) Die Fussböden in Unterkunftsräumen auf Decks, die den oberen Ab-
schluss von Maschinen- und Laderäumen bilden, müssen schwer entflammbar
sein.

(d) Die inneren Treppenschächte unterhalb des Wetterdecks müssen aus
Stahl oder anderem geeigneten Werkstoff bestehen. Aufzugschächte für die Be-
satzung innerhalb der Unterkünfte müssen aus Stahl oder gleichwertigem Werk-
stoff bestehen.

(e) Schotte von Küchen, Farben-, Lampen- und Bootsmannsvorratsräumen,
soweit sie neben Unterkunftsräumen liegen, und von etwaigen Notgeneratoren-
räumen müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigen Werkstoff bestehen.

(f) In Unterkunfts- und Maschinenräumen dürfen Farben, Lacke und ähn-
liche Stoffe auf Nitrozellulose- oder anderer leicht entzündlicher Basis nicht ver-
wendet werden.
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(g) Rohrleitungen für Öl oder andere brennbare Flüssigkeiten müssen aus
einem von der Verwaltung unter Berücksichtigung der Brandgefahr zugelassenen
Werkstoff bestehen. Hitzeempfindliche Werkstoffe dürfen nicht für Aussenbord-
speigatte, sanitäre Abflussrobre und andere Austritte verwendet werden, die sich
nahe der Wasserlinie oder an einem Ort befinden, an dem ihr Versagen im
Brandfall die Gefahr eines Wassereinbruchs zur Folge haben kann.

(h) Werden elektrische Heizkörper verwendet, so müssen sie fest angebracht
und so gebaut sein, dass die Brandgefahr auf ein Mindestmass beschränkt wird.
Die Heizkörper dürfen keine freiliegenden Heizdrähte haben, deren Hitze Klei-
dungsstücke, Gardinen oder andere ähnliche Gegenstände versengen oder in
Brand setzen kann.

(i) Filme auf Zellulosebasis dürfen in Filmvorführungsanlagen an Bord von
Schiffen nicht verwendet werden.

(j) Maschinenraumlüfter mit Kraftantrieb müssen von einer leicht zugäng-
lichen Stelle ausserhalb der Maschinenräume aus abgestellt werden können.

TeüE

Feueranzeige und -löschung
auf Fahrgastschiffen und Frachtschiffen

(Dieser Teil findet auf Fahrgast- und Frachtschiffe Anwendung, mit Aus-
nahme der Regeln 59 und 64, die nur auf Fahrgastschiffe, und der Regel 65, die
nur auf Frachtschiffe Anwendung finden.)

Anmerkung: Die Regeln 56 bis 63 legen die Bedingungen fest, denen die in
den Regeln 64 und 65 erwähnten Vorrichtungen entsprechen müssen.

Regel 55

Begriffsbestimmungen

In diesem Teil bedeutet, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, der Ausdruck

(a) «Länge des Schiffes» die Länge zwischen den Loten.
(b) «Vorgeschrieben» in diesem Teil vorgeschrieben.

Regel 56

Pumpen, Feuerlöschrohrleitungen, Anschlussstutzen und Schläuche

(a) Gesamtleistung der Feuerlöschpumpen
(i) Auf Fahrgastschiffen müssen die vorgeschriebenen Feuerlöschpumpen

bei dem nachstehend vorgeschriebenen Wasserdruck eine Wassermenge
für die Brandbekämpfung abgeben, die mindestens zwei Drittem der
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Fördermenge der für das Schiff vorgeschriebenen Bilgepumpen ent-
spricht, wenn sie als solche eingesetzt werden.

(ii) Auf Frachtschiffen müssen die vorgeschriebenen Feuerlöschpumpen
ausser den Notpumpen (falls solche vorhanden sind) bei dem nach-
stehend vorgeschriebenen Wasserdruck eine Wassermenge für die
Brandbekämpfung abgeben, welche mindestens vier Dritteln der
Fördermenge entspricht, die nach Regel 18 für jede Bilgepumpe mit
Einzelantrieb auf einem Fahrgastschiff gleicher Abmessungen vor-
geschrieben ist, wenn die Bilgepumpe als solche eingesetzt wird. An
Stelle der in Regel 18 Buchstabe i erwähnten Begriffsbestimmungen L,
B und D gilt das folgende :
L = Länge zwischen den Loten
B = grösste Breite auf Spannten
D = Seitenhöhe bis zum Schottendeck, gemessen auf halber Schiffs-

länge.
Auf Frachtschiffen braucht die Gesamtfördermenge der Feuerlösch-
pumpen nicht grösser als 180 Tonnen je Stunde zu sein,

(b) Feuerlöschpumpen
(i) Feuerlöschpumpen müssen Einzelantrieb haben. Sanitär-, Ballast-,

Bilge- oder allgemeine Betriebspumpen können als Feuerlöschpumpen
gelten, sofern sie für gewöhnlich nicht als Ölpumpen verwendet werden
oder bei gelegentlicher Verwendung als Öl- oder Förderpumpen mit
geeigneten Umschaltvorrichtungen versehen sind,

(ii) Jede der vorgeschriebenen Feuerlöschpumpen (mit Ausnahme der in
Regel 65 vorgeschriebenen Notpumpe) muss eine Leistung von minde-
stens SO v. H. der vorgeschriebenen, durch die Anzahl der vorgeschrie-
benen Feuerlöschpumpen geteilten Gesamtleistung haben und muss in
jedem Fall mindestens die beiden vorgeschriebenen Wasserstrahlen
abgeben können. Diese Feuerlöschpumpen müssen das Hauptfeuer-
löschsystem in der vorgeschriebenen Weise versorgen können.
Sind mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Pumpen vorhanden, so
muss ihre Leistung den Anforderungen der Verwaltung entsprecher».

(iii) Alle Feuerlöschpumpen sind mit Sicherheitsventilen zu versehen, wenn
die Pumpen einen Druck entwickeln können, der grösser ist als der
zugelassene Betriebsdruck der Rohrleitungen, Anschlussstutzen und
Schläuche. Diese Ventile müssen so angebracht und eingestellt sein,
dass ein unzulässiger Druck an irgendeiner Stelle des Hauptfeuerlösch-
systems verhindert wird.

(c) Druck in der Hauptfeuerlöschleitung
(i) Der Durchmesser der Hauptfeuerlösch- und der Feuerlöschabzweig-

leitungen muss für die wirksame Verteilung der grössten vorgeschrie-
benen Wassermenge von zwei gleichzeitig arbeitenden Feuerlösch-
pumpen ausreichen; dies gilt nicht für Frachtschiffe, bei denen der
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Durchmesser nur für die Abgabe von 140 Tonnen je Stunde aus-
zureichen braucht.

(ii) Wenn zwei gleichzeitig arbeitende Pumpen durch die unter Buchstabe g
vorgesehenen Strahlrohre die unter Ziffer i des vorliegenden Buchsta-
bens bezeichnete Wassermenge über benachbarte Anschlussstutzen
abgeben, muss bei allen Anschlussstutzen folgender Mindestdruck
gehalten werden :
Fahrgastschiffe
4000 und mehr BRT

3,2 kg/cm2 (oder 45 Pfund/Quadratzoll)
1000 und mehr BRT, aber weniger als 4000 BRT

2,8 kg/cm2 (oder 40 Pfund/Quadratzoll)
unter 1000 BRT entsprechend den Vorschriften der Verwaltung;

Frachtschiffe;
6000 und mehr BRT

2,8 kg/cm2 (oder 40 Pfund/Quadratzoll)
1000 und mehr BRT, aber weniger als 6000 BRT

2,6 kg/cm2 (oder 37 Pfund/Quadratzoll)
unter 1000 BRT entsprechend den Vorschriften der Verwaltung.

(d) Anzahl und Verteilung der Anschlussstutzen
Anzahl und Verteilung der Anschlussstutzen müssen derart sein, dass min-

destens zwei nicht vom gleichen Anschlussstutzen ausgehende Wasserstrahlen,
deren einer durch einen aus einer einzigen Schlauchlänge bestehenden Schlauch
gespeist wird, jede Stelle eines in Fahrt befindlichen Schiffes erreichen, soweit sie
den Fahrgästen oder der Besatzung normalerweise zugänglich ist.

(e) Rohrleitungen und Anschlussstutzen
(i) Hitzeempfindliche Werkstoffe dürfen für Hauptfeuerlöschleitungen

nur bei ausreichendem Schutz verwendet werden. Die Rohrleitungen
und Anschlussstutzen müssen so angebracht sein, dass die Feuerlösch-
schläuche leicht angeschlossen werden können. Auf Schiffen, die Decks-
ladung befördern können, müssen die Anschlussstutzen jederzeit leicht
zugänglich sein ; die Leitungen müssen möglichst so verlegt werden, dass
die Gefahr einer Beschädigung durch die betreffende Ladung vermieden
wird, Schlauchkupplungen und Strahlrohre müssen untereinander
austauschbar sein, sofern nicht für jeden Anschlussstutzen auf dem
Schiff ein eigener Schlauch mit Strahlrohr vorgesehen ist.

(ii) Hähne oder Ventile sind an den Rohrleitungen so anzubringen, dass
jeder Feuerlöschschlauch abgenommen werden kann, während die
Feuerlöschpumpen in Betrieb sind,

(f ) Feuerlöschschläuche
Feuerlöschschläuche müssen aus einem von der Verwaltung zugelassenen

Werkstoff bestehen; ihre Länge muss ausreichen, um Wasserstrahlen auf jede
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Stelle richten zu können, wo ihr Einsatz nötig ist. Ihre grösste Länge muss den
Anforderungen der Verwaltung entsprechen. Jeder Schlauch ist mit einem
Strahlrohr und den erforderlichen Kupplungen zu versehen. Die in diesen Regeln
als «Feuerlöschschläuche» bezeichneten Schläuche und die erforderlichen
Zubehörteile und Werkzeuge müssen einsatzbereit und sichtbar in der Nähe der
Schlauchanschluss- oder -verbindungsstutzen aufbewahrt werden.

(g) Strahlrohre
(i) Für die Zwecke dieses Teiles muss der normale Mündungsdurchmesser

der Strahlrohre 12 Millimeter (oder % Zoll), 16 Millimeter (oder %
Zoll) und 20 Millimeter (oder i/i Zoll betragen oder diesen Grossen
möglichst nahekommen. Strahlrohre mit einem grösseren Durchmesser
können zugelassen werden, wenn den Vorschriften des Buchstaben b
Ziffer ii entsprochen ist.

(ii) Für Unterkunfts- und Wirtschaftsräume genügt ein Strahlrohr mit
einem Mündungsdurchmesser von 12 Millimetern (oder y2 Zoll),

(iii) Für Maschinenräume und auf freien Decks müssen die Strahlrohr-
mündungen so gross sein, dass von der kleinsten Pumpe aus mit zwei
Wasserstrahlen bei dem unter Buchstabe c erwähnten Druck die grösste
Wassermenge abgegeben werden kann.

(h) Internationaler Landanschluss.
Der nach Regel 64 Buchstabe d und Regel 65 Buchstabe d vorgeschriebene,

an Bord einzubauende internationale Landanschluss muss der nachstehenden
Beschreibung und der beigefügten Skizze entsprechen.
Aussendurchmesser : 178 mm (oder 7 Zoll),
Innendurchmesser: 64 mm (oder 2% Zoll),
Schraubenkreisdurchmesser: 132 mm (oder 5V4 Zoll),
Löcher: 4, jedes mit 19 mm (oder 3/4 Zoll) Durchmesser, in gleichem Abstand

voneinander und zum äusseren Rand der Flanschen offen,
Flanschdicke: mindestens 14,5 mm (oder 9/18 Zoll),
Schrauben: 4, jede mit 16 mm (oder 5/8 Zoll) Durchmesser und 50 mm (oder 2

Zoll) Länge,
Oberfläche des Flansches : glatt,
Werkstoff: jeder für einen Betriebsdruck von 10,5 kg/cm2 (oder 150 englische

Pfund/Quadratzoll) geeignete,
Dichtungsringe: jeder für einen Betriebsdruck von 10,5 kg/cm2 (oder 150 eng-

lische Pfund/Quadratzoll) geeignete.

Der Anschluss muss aus einem Werkstoff hergestellt sein, der sich für einen
Betriebsdruck von 10,5 kg/cma (oder 150 englische Pfund/Quadratzoll) eignet.
Der Flansch muss auf einer Seite eine ebene Oberfläche und auf der anderen Seite
eine fest angebrachte Kupplung haben, die auf die Anschlussstutzen und
Schläuche des Schiffes passt. Der Anschluss muss zusammen mit einer Dichtung
aus einem für einen Betriebsdruck von 10,5 kg/cm2 (oder 150 englische Pfund/
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Quadratzoll) geeigneten Werkstoff, mit vier 16 mm (oder 5/8 Zoll) dicken Schrau-
ben von 50 mm (oder 2 Zoll) Länge und 8 Unterlegscheiben an Bord aufbewahrt
werden.

Internationaler Landanschluss (Schiff)

Regel 57
Feuerlöschgeräte (Handfeuerlöscher und nicht tragbare Feuerlöscher)

(a) Typ und Konstruktion aller Feuerlöschgeräte müssen zugelassen sein,
(i) Der Inhalt der vorgeschriebenen Nass-Handfeuerlöscher darf nicht

mehr als 13,5 Liter (oder 3 Gallonen) und nicht weniger als 9 Liter (oder
2 Gallonen) betragen. Andere Feuerlöscher dürfen keine geringere
Handlichkeit als die Nass-Handfeuerlöscher von 13,5 Liter (oder 3
Gallonen) Inhalt und keine geringere Löschwirkung als die Nass-Hand-
feuerlöscher von 9 Liter (oder 2 Gallonen) Inhalt haben.

(ii) Die Verwaltung entscheidet über die Gleichwertigkeit der Feuerlöscher,
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(b) Reservefüllungen müssen entsprechend den von der Verwaltung fest-
zusetzenden Vorschriften vorhanden sein.

(c) Feuerlöscher mit einem Löschmittel, das entweder von sich aus oder
während seiner Verwendung giftige Gase abgibt, sind nicht gestattet. Für Funk-
räume und Schalttafeln können Löscher, die höchstens 1,136 Liter (oder l
Viertelgallone) Tetrachlorkohlenstoff oder ein ähnliches Mittel enthalten, von
der Verwaltung unter der Voraussetzung zugelassen werden, dass sie zusätzlich
zu den m diesem Teil vorgeschriebenen Feuerlöschern vorhanden sind.

(d) Die Feuerlöscher müssen in regelmässigen Zeitabständen geprüft und
den von der Verwaltung vorgeschriebenen Proben unterzogen werden.

(e) Einer der für die Verwendung in einem bestimmten Raum vorgesehenen
Handfeuerlöscher muss in der Nähe des Zugangs zu diesem Raum aufbewahrt
werden.

Regel 58

Feuererstickung durch Gas oder Dampf für Maschinen- und Laderäume

(a) Ist die Verwendung von Gas oder Dampf als Feuerlöschmittel in Maschi-
nen- oder Laderäumen vorgesehen, so sind die erforderlichen Rohrleitungen zur
Weiterleitung des Gases oder Dampfes mit Bedienungsventilen oder -bahnen zu
versehen, die leicht zu erreichen und so angebracht sind, dass sie bei Ausbruch
eines Brandes nicht sogleich abgeschnitten werden können. Auf den Bedienungs-
ventilen oder -hähnen ist deutlich anzugeben, zu welchen Abteilungen die Rohr-
leitungen führen. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern,
dass Gas oder Dampf irrtümlich in eine Abteilung geleitet wird. Werden Lade-
räume, die an eine Gas- oder Dampffeuerlöschanlage angeschlossen sind, als
Fahrgasträume verwendet, so muss während dieser Zeit die gas- oder dampf-
führende Anschlussleitung blindgeflanscht werden.

(b) Die Rohrleitungen sind so anzubringen, dass eine wirksame Verteilung
des feuererstickenden Gases oder Dampfes gewährleistet ist. Wird Dampf in
grossen Laderäumen verwendet, so müssen mindestens zwei Rohre vorhanden
sein, von denen das eine im vorderen und das andere im achteren Teil des Lade-
raums zu verlegen ist ; die Rohre müssen tief im Raum und möglichst weit von der
Bordwand entfernt hegen.
(c) (i) Wird Kohlendioxyd als Feuerlöschmittel in Laderäumen verwendet,

so muss die Menge des verfügbaren freien Gases mindestens 30 v. H.
des Bruttoraumgehalts des grössten für sich abschliessbaren Lade-
raums betragen.

(ii) Wird Kohlendioxyd als Feuerlöschmittel in Räumen mit Kesseln oder
Verbrennungsmotoren verwendet, so muss die Menge des verfügbaren
freien Gases mindestens der grösseren der folgenden Mengen entspre-
chen:
(1) 40 v. H. des Bruttoraumgehalts des grössten Raumes einschliess-

lich des Schachtes bis zu einer Ebene, in welcher die waagerechte
Fläche des Schachtes 40 v. H. oder geringer ist als diejenige des
Raumes ; oder
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(2) 35 v. H. des Gesamtraumgehalts des grössten Raumes einschliess-
lich des Schachtes;

die vorstehend genannten Hundertsätze können für Frachtschiffe von
weniger als 2000 BRT auf 35 v.H. bzw. 30 v.H. gesenkt werden; sind
zwei oder mehr Räume mit Kesseln oder Verbrennungsmotoren nicht
vollständig voneinander getrennt, so sind sie als eine einzige Abteilung
anzusehen,

(iii) Wird Kohlendioxyd als Feuerlöschmittel sowohl für Laderäume als
auch für Räume mit Kesseln oder Verbrennungsmotoren verwendet,
so braucht die Gasmenge nicht grösser zu sein als die Höchstmenge, die
entweder für den grössten Lade- oder für den grössten Maschinenraum
vorgeschrieben ist.

(iv) Für die Zwecke dieses Buchstaben wird das Gasvolumen auf der Grund-
lage von 0,56 Kubikmeter je Kilogramm (oder 9 Kubikfuss je englisches
Pfund) errechnet.

(v) Wird Kohlendioxyd als Feuerlöschmittel für Räume mit Kesseln oder
Verbrennungsmotoren verwendet, so muss das fest verlegte Rohrlei-
tungssystem innerhalb von zwei Minuten dem Raum 85 v. H. der vor-
geschriebenen Gasmenge zuführen können.

(d) Wird ein Gaserzeuger zur Versorgung einer festen, für Laderäume be-
stimmten Feuererstickungsanlage eingesetzt, so muss er während 72 Stunden un-
unterbrochen stündlich ein Volumen freien Gases erzeugen können, das min-
destens 25 v. H. des Bruttoraumgehalts des grössten auf diese Weise geschützten
Raumes entspricht.

(e) Wird Dampf als Feuerlöschmittel in Laderäumen verwendet, so müssen
der oder die für die Lieferung dieses Dampfes verfügbaren Kessel stündlich
mindestens l kg Dampf für je 0,75 Kubikmeter (oder l englisches Pfund je 12
Kubikfuss) des Bruttoraumgehalts des grössten Laderaums erzeugen können.
Ausserdem muss der Verwaltung nachgewiesen werden, dass der Dampf sofort
verfügbar und nicht vom Anzünden der Kessel abhängig ist, dass die vorge-
schriebene Menge bis zum Ende der Reise fortlaufend geliefert werden kann, und
zwar zusätzlich zu der Darapfmenge, die für den normalen Betrieb des Schiffes
einschliesslich seines Antriebs benötigt wird, und dass Einrichtungen für die Er-
zeugung von zusätzlichem Speisewasser vorhanden sind, um dieser Vorschrift
zu entsprechen.

(f) Es muss eine Vorrichtung vorhanden sein, die vor Abgabe von feuer-
erstickendem Gas in irgendeinem Betriebsraum ein hörbares Warnzeichen gibt.

Regel 59

Selbsttätige Berieselungssysteme auf Fahrgastschiffen

(a) Jedes nach Regel 51 für den Feuerschutz vorgeschriebene selbsttätige
Berieselungssystem muss jederzeit einsatzbereit sein und keiner zusätzlichen
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Massnahme seitens der Besatzung bedürfen, um in Gang gesetzt zu werden. Ist
ein solches System eingebaut, so muss es ständig unter dem erforderlichen Druck
stehen und über eine laufende Wasserversorgung verfügen.

(b) Das System muss in Abschnitte unterteilt sein, deren Anzahl durch die
Verwaltung bestimmt wird; durch Einbau selbsttätiger Feuermelder müssen das
Vorhandensein oder Anzeichen eines Brandes sowie der Brandort an einer oder
mehreren geeigneten Stellen oder Stationen angezeigt werden.

(c) Die für die Wasserversorgung der Berieselungsdüsen vorgesehene
Pumpe oder Pumpen müssen bei einem in dem System entstehenden Druckabfall
selbsttätig anlaufen. Es muss eine Verbindung mit der Hauptfeuerlöschleitung
vorhanden sein, die mit einem abschliessbaren Ventil und einemRückschlagventil
versehen ist.

(d) Jede Pumpe muss so leistungsfähig sein, dass sie bei gleichzeitigem Be-
trieb einer von der Verwaltung zu bestimmenden Anzahl von Berieselungsdüsen
diese laufend in ausreichender Menge und mit dem erforderlichen Druck mit
Wasser versorgen kann.

(e) Für die Speisung der Seewasserpumpen, Luftkompressoren und selbst-
tätigen Meldeanhgen müssen mindestens zwei Energiequellen vorhanden sein.
Bei elektrischem Antrieb müssen ein Hauptgenerator und eine Notstromquelle
vorhanden sein. Eine Versorgung erfolgt von der Hauptschalttafel über nur für
diesen Zweck verlegte gesonderte Zuleitungen. Diese Zuleitungen müssen zu
einem in der Nähe der Berieselungsanlage angebrachten Umschalter führen, der
normalerweise auf die von der Notschalttafel kommende Zuleitung geschaltet
ist. Der Umschalter muss deutlich gekennzeichnet sein; es darf kein weiterer
Schalter in diese Zuleitungen eingebaut werden.

(f) Die Berieselungsdüsen müssen bei Temperaturen in Tätigkeit treten, die
von der Verwaltung festgesetzt werden. Die Prüfung aller selbsttätigen Anlagen
in regelmässigen Zeitabständen muss gewährleistet sein.

(g) Wird Methode II des Brandschutzes bei einem Fahrgastschiff mit Auf-
bauten aus einer Aluminiumlegierung angewendet, so muss die gesamte Berie-
selungsanlage mit Pumpe, Druckwasserbehälter und Luftverdichter mit dem
Einverständnis der Verwaltung an einer Stelle untergebracht werden, die genü-
gend weit von den Kessel- und Maschinenräumen entfernt ist. Führen die Zulei-
tungen vom Notgenerator zur Berieselungsanlage durch brandgefährdete
Räume, so müssen die Kabel von feuerfestem Typ sein.

Regel 60

Fest eingebaute Schaumfeuerlöschsysterae

(a) Jedes vorgeschriebene, fest eingebaute Schaumfeuerlöschsystem muss
eine Schaummenge abgeben, welche die grösste Fläche, über die sich flüssiger
Brennstoff ausbreiten kann, mit einer 15 cm (oder 6 Zoll) starken Schicht bedeckt.
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(b) Dieses System muss von einer oder mehreren leicht zugänglichen, ausser-
halb des zu schützenden Raumes liegenden Stellen aus bedient werden, die bei
Ausbruch eines Brandes nicht sogleich abgeschnitten werden können.

Regel 61

Feueranzeigesysteme

(a) Alle vorgeschriebenen-Feueranzeigesysteme müssen das Vorhandensein
oder Anzeichen eines Brandes sowie den Brandort selbsttätig anzeigen. Die An-
zeiger werden auf der Brücke oder anderen Kontrollstationen, die eine unmittel-
bare Verbindung mit der Brücke haben, zentral zusammengefasst. Die Verwal-
tung kann die Aufteilung der Anzeiger auf mehrere Stellen gestatten.

(b) Auf Fahrgastschiffen müssen die beim Betrieb der vorgeschriebenen
Feueranzeigesysteme verwendeten elektrischen Geräte durch zwei voneinander
unabhängige Energiequellen gespeist werden; eine von ihnen muss eine Not-
stromquelle sein.

(c) Das Feuermeldesystem rnuss an den unter Buchstabe a erwähnten
Zentralstationen Licht- und Schallsignale auslösen. Anzeigesysteme für Lade-
räume brauchen keine Schallsignale abzugeben.

Regel 62

Fest eingebaute Druckwasser-Sprühsysteme für Maschinen- und Kesselräume

(a) Fest eingebaute Druckwasser-Sprühsysteme für Kesselräume mit ölbe-
feuerten Kesseln und für Maschinenräume mit Verbrennungsmotoren sind mit
Sprühdüsen eines zugelassenen Typs zu versehen.

(b) Anzahl und Verteilung der Düsen müssen den Anforderungen der Ver-
waltung entsprechen und eine wirksame Wasserverteüung in den zu schützenden
Räumen gewährleisten. Die Düsen müssen oberhalb der Bilgen, Tankdecken und
anderen Stellen eingebaut werden, über die sich Brennstoff ausbreiten kann,
sowie oberhalb anderer besonders feuergefährlicher Stellen in den Kessel- und
Maschinenräumen.

(c) Das System kann in Gruppen unterteilt sein, deren Gruppenventile von
leicht zugänglichen Stellen aus betätigt werden können ; diese müssen ausserhalb
der zu schützenden Räume liegen und beim Ausbruch eines Brandes nicht so-
gleich abgeschnitten werden können.

(d) Das System muss unter dem notwendigen Druck gehalten werden; die
Pumpe für die Wasserversorgung muss bei einem in dem System entstehenden
Druckabfall selbsttätig anlaufen,

(e) Die Pumpe muss alle Gruppen des Systems in jeder zu schützenden Ab-
teilung mit dem erforderlichen Druck gleichzeitig versorgen können. Die Pumpe
und ihre Schaltvorrichtungen sind ausserhalb des oder der zu schützenden Räume
anzuordnen. Ein Brand in dem oder den durch das Wasserspiühsystem zu schüt-
zenden Räumen darf dieses nicht ausser Betrieb setzen.
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(f) Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die Sprühdüsen nicht durch Un-
reinheiten im Wasser oder durch Korrosion der Rohrleitungen, Düsen, Ventile
und Pumpen verstopft werden.

Regel 63

Brandschutzausrüstung

(a) Jede Brandschutzausrüstung muss aus einem Atemschutzgerät, einer
Rettungsleine, einer Sicherheitslampe und einer Axt bestehen, die den Vorschrif-
ten dieser Regel entsprechen.

(b) Das Atemschutzgerät muss von einem zugelassenen Typ sein ; es darf sein :
(i) Ein Rauchhelm oder eine Rauchmaske, ausgestattet mit einer geeigne-

ten Luftpumpe und einem so langen Luftschlauch, dass jede Stelle der
Lade- oder Maschinenräume in ausreichendem Abstand von der Luke
oder Zugangstür vom offenen Deck aus begangen werden kann. Wäre
zu diesem Zweck eine Schlauchlänge von mehr als 36 m (oder 120 FUSS)
erforderlich, so muss statt dessen oder zusätzlich entsprechend der Ent-
scheidung der Verwaltung ein unabhängiges Atemschutzgerät vorhan-
den sein.

(ü) Ein unabhängiges Atemschutzgerät mit einer von der Verwaltung fest-
gesetzten Betriebsdauer.

(c) Am Gürtel oder Riemen jedes Atemschutzgeräts muss eine feuerfeste
Rettungsleine von ausreichender Länge und Festigkeit mit einem Karabiner-
haken befestigt sein.

(d) Die Sicherheitslampe (Traglampe) muss von einem zugelassenen Typ
sein. Diese Sicherheitslampen müssen eine elektrische Stromquelle und eine
Brenndauer von mindestens drei Stunden haben.

(e) Die Axt muss den Vorschriften der Verwaltung entsprechen.

Regel 64

Vorschriften für Fahrgastschiffe

(a) Wachdienst und Feueranzeige
(i) Auf allen Fahrgastschiffen ist ein wirksamer Feuerrondendienst zu

unterhalten, damit jeder Ausbruch eines Brandes rechtzeitig entdeckt
werden kann. Von Hand zu betätigende Feuermelder müssen in allen
Unterkunftsräumen für Fahrgäste und Besatzung vorhanden sein, um
es dem Feuerrondendienst zu ermöglichen, die Alarmmeldung unver-
züglich an die Brücke oder eine Feuer-Kontrollstation zu leiten,

(ii) Es muss ein zugelassenes Feuermelde- oder Feueranzeigesystem vorhan-
den sein,' welches das Vorhandensein oder Anzeichen eines Brandes
sowie den Brandort in allen nach Ansicht der Verwaltung dem Feuer-
rondendienst nicht zugänglichen Schiffsteilen selbsttätig anzeigt; die
Anzeige muss an der oder den geeigneten Stellen oder Stationen erfol-
gen, wo sie von den Offizieren und der Besatzung am schnellsten fest-
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gestellt werden kann ;-eine Ausnahme ist zulässig, wenn der Verwaltung
nachgewiesen wird, dass das Schiff Fahrten von so beschränkter Dauer
durchführt, dass die Anwendung dieser Vorschrift unangemessen wäre.

(b) Feuerlöschpumpen und Feuerlöschrohrleitungen
Jedes Fahrgastschiff muss mit Feuerlöschpumpen, Feuerlöschrohrleitungen,

Anschlussstutzen und Schläuchen versehen sein, die den Vorschriften der Regel 56
sowie den nachstehenden Vorschriften entsprechen,

(i) Jedes Fahrgastschiff von 4000 und mehr BRT muss über mindestens
drei Feuerlöschpumpen mit eigenem Antrieb und jedes Fahrgastschiff
von weniger als 4000 BRT mit mindestens zwei solcher Pumpen aus-
gerüstet sein.

(ii) Auf jedem Fahrgastschiff von 1000 und mehr BRT müssen die See-
wassereinlässe, die Pumpen und ihre Energiequellen so angeordnet sein,
dass ein in einer Abteilung ausgebrochener Brand nicht alle Feuer-
löschpumpen ausser Betrieb setzt.

(iii) Auf jedem Fahrgastschiff von weniger als 1000 BRT müssen die An-
lagen den Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(c) Feuerlösch-Anschlussstutzen, Schläuche und Strahlrohre
(i) Jedes Fahrgastschiff ist mit der von der Verwaltung für ausreichend

erachteten Anzahl von Feuerlöschschläuchen zu versehen. Für jeden
nach Regel 56 Buchstabe d vorgeschriebenen Anschlussstutzen muss
mindestens ein Feuerlöschschlauch vorhanden sein; die Schläuche dür-
fen nur für Feuerlöschzwecke oder für die Prüfung der Feuerlöschein-
richtungen bei Feuerschutzübungen und Besichtigungen der Anlagen
verwendet werden.

(ii) In Unterkunfts-, Betriebs- und Maschinenräumen müssen Anzahl und
Lage der Anschlussstutzen den Vorschriften der Regel 56 Buchstabe d
auch dann entsprechen, wenn alle wasserdichten Türen und alle Türen
in den Schotten der senkrechten Hauptbrandabschnitte geschlossen
sind.

(iii) Auf jedem Fahrgastschiff müssen Vorkehrungen getroffen sein, damit
jeder Teil der leeren Laderäume von mindestens zwei Wasserstrahlen
erreicht werden kann.

(iv) Alle Anschlussstutzen in den Maschinenräumen von Fahrgastschiffen
mit Ölbefeuerten Kesseln oder Antrieb durch Verbrennungsmotoren
sind mit Schläuchen auszustatten, die entweder zusätzlich zu den in
Regel 56 Buchstabe f vorgeschriebenen Strahlrohren mit Düsen zum
Sprühen von Wasser auf Öl oder mit Mehrzweck-Strahlrohren aus-
gerüstet sind.

(d) Internationaler Landanschluss
(i) Jedes Fahrgastschiff von 1000 und mehr BRT muss über mindestens

einen internationalen Landanschluss verfügen, der den Bestimmungen
der Regel 56 entspricht.
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(ii) Es müssen Vorkehrungen vorhanden sein, um einen solchen Anschluss
auf jeder Schiffsseite zu verwenden.

(e) Handfeuerlöscher in Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen
In den Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen jedes Fahrgastschiffes müssen

zugelassene Handfeuerlöscher vorhanden sein, deren Beschaffenheit und Anzahl
den Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(f) Fest eingebaute Einrichtungen zur Feuererstickung durch Gas in Lade-
räumen

(i) Die Laderäume der Fahrgastschiffe von 1000 und mehr BRT sind durch
ein fest eingebautes System zur Feuererstickung durch Gas zu schützen,
das den Vorschriften der Regel 58 entspricht.

(ii) Ist der Verwaltung nachgewiesen worden, dass ein Fahrgastschiff Fahr-
ten von so beschränkter Dauer durchführt, dass die Anwendung der
Ziffer i unangemessen wäre, sowie bei Fahrgastschiffen von weniger als
1000 BRT, so müssen die für Laderäume vorgesehenen Löscheinrich-
tungen den Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(g) Feuerlöschanlagen in Kesselräumen usw.
Jedes Fahrgastschiff muss in Räumen mit ölbefeuerten Haupt- oder Hilfs-

kesseln sowie in Räumen, in denen sich Teile der Ölfeuerungsanlage oder Setz-
tanks befinden, mit folgenden Anlagen ausgerüstet sein:

(i) Eine der folgenden fest eingebauten Feuerlöschanlagen:
(1) ein Druckwassersprühsystem, das den Vorschriften der Regel 62

entspricht ;
(2) eine Vorrichtung zur Feuererstickung durch Gas, die den Vor-

schriften der Regel 58 entspricht;
(3) eine fest eingebaute Schaumfeuerlöschanlage, die den Vorschriften

der Regel 60 entspricht. (Die Verwaltung kann für die Brand-
bekämpfung oberhalb der Flurplatten fest eingebaute oder trag-
bare Anlagen für die Verwendung von Druckwasser oder Schaum
vorschreiben.)

Sind Maschinen- und Kesselräume nicht vollständig voneinander
getrennt oder kann Heizöl vom Kesselraum in die Maschinenraum-
bilgen fliessen, so müssen Maschinen- und Kesselräume zusammen als
eine Abteilung angesehen werden.

(ii) An jedem Kesselbedienungsstand und in jedem Raum, in dem sich
Teile der Ölfeuerungsanlage befinden, müssen mindestens zwei zuge-
lassene Handfeuerlöscher für die Abgabe von Schaum oder einem ande-
ren zugelassenen Mittel zur Löschung von Ölbränden vorhanden sein.

In jedem Kesselraurn muss mindestens ein zugelassener Schaum-
feuerlöscher von mindestens 136 Litern (oder 30 Gallonen) Inhalt oder
ein anderes gleichwertiges Gerät vorhanden sein. Für diese Feuerlöscher
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müssen auf Trommeln gewickelte Schläuche vorhanden sein, mit denen
jeder Teil der Kesselräume und der Räume erreicht werden kann, in
denen sich Teile der Ölfeuemngsanlage befinden.

(iii) An jedem Kesselbedienungsstand muss sich ein Behälter mit Sand, mit
Soda getränktem Sagemehl oder mit anderen zugelassenen Trocken-
stoffen in einer von der Verwaltung vorgeschriebenen Menge befinden.
Statt dessen kann auch ein zugelassener Handfeuerlöscher eingesetzt
werden.

(h) Brandbekämpfungsanlagen in Räumen mit Verbrennungsmotoren
Werden Verbrennungsmotoren (1) als Hauptantrieb oder (2) als Hilfsma-

schinen mit einer Gesamtleistung von mindestens 1000 WPS verwendet, so muss
jedes Fahrgastschiff mit folgenden Einrichtungen versehen sein:

(i) Es muss eine der unter Buchstabe g Ziffer i vorgeschriebenen fest einge-
bauten Anlagen vorhanden sein.

(ii) In jedem Maschinenraum müssen ein zugelassener Schaumfeuerlöscher
mit mindestens 45 Litern (oder 10 Gallonen) Inhalt oder ein anderes
gleichwertiges Gerät sowie ein zugelassener Handschaumfeuerlöscher
für jede angefangenen 1000 WPS vorhanden sein; die Gesamtzahl
dieser Handfeuerlöscher darf nicht kleiner als zwei und braucht nicht
grösser als sechs zu sein.

(i) Brandbekämpfungsanlagen in Räumen mit Dampfturbinen, für die keine
fest eingebauten Anlagen vorgeschrieben sind

Die Verwaltung hat besonders zu prüfen, welche Feuerlöschanlagen für
Räume mit Dampfturbinen erforderlich sind, die durch wasserdichte Schotten
von den Kesselräumen getrennt sind.

(j) Brandschutzausrüstung
Jedes Fahrgastschiff muss mindestens zwei Brandschutzausrüstungen mit-

führen, die den Vorschriften der Regel 63 entsprechen. Hat das Schiff mehr als
10 000 BRT, so sind mindestens drei Ausrüstungen und bei mehr als 20 000 BRT
mindestens vier Ausrüstungen mitzuführen. Diese Ausrüstungen sind m ge-
brauchsfertigem Zustand an genügend weit voneinander entfernten Stellen auf-
zubewahren.

Regel 65

Vorschriften für Frachtschiffe
(a) Anwendung
Finden auf kleinere Frachtschiffe wegen ihres geringen, die festgesetzte

Mindestgrösse unterschreitenden Bruttoraumgehalts keine besonderen Vor-
schriften Anwendung, so müssen die Feueranzeige- und Feuerlöschanlagen den
Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(b) Feuerlöschpumpen und Feuerlöschrohrleitungen
Ein Frachtschiff muss mit Feuerlöschpumpen, Feuerlöschrohrleitungen,

Anschlussstutzen und Schläuchen versehen sein, die den Vorschriften der Regel 56
sowie den nachstehenden Vorschriften entsprechen :
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(i) Jedes Frachtschiff von 1000 und mehr BRT muss über mindestens zwei
Pumpen mit eigenem Antrieb verfügen.

(ii) Wenn auf einem Frachtschiff von 1000 und mehr BRT ein Brandin einer
Abteilung alle Pumpen ausser Betrieb setzen kann, muss eine andere
Anlage zur Lieferung von Löschwasser für die Brandbekämpfung vor-
handen sein. Auf einem Frachtschiff von 2000 und mehr BRT muss diese
zweite Anlage eine fest eingebaute Notpumpe mit eigenem Antrieb
sein. Diese Notpumpe muss entsprechend den Vorschriften der Ver-
waltung zwei Wasserstrahlen liefern.

(c) Feuerlösch-Anschlussstutzen, Schläuche und Strahlrohre
(i) Frachtschiffe von 1000 und mehr BRT haben für jeweils 30m (oder 100

FUSS) Schiffslänge einen mit Kupplung und Strahlrohr versehenen
Feuerschlauch sowie einen zur Gesamtzahl dieser Schläuche hinzuzu-
rechnenden zusätzlichen Schlauch, mindestens aber insgesamt fünf
Schläuche mitzuführen. In dieser Zahl sind die für Maschinen- oder
Kesselräume vorgeschriebenen Schläuche nicht enthalten. Die Ver-
waltung kann die Zahl der vorgeschriebenen Schläuche heraufsetzen,
um sicherzustellen, dass jederzeit Schläuche in genügender Zahl vorhan-
den und greifbar sind, wobei der Schiffstyp und der Verwendungszweck
des Schiffes zu berücksichtigen sind.

(ii) In Unterkunfts-, Betriebs- und Maschinenräumen müssen Anzahl und
Lage der Anschlussstutzen den Vorschriften der Regel 56 Buchstabe d
entsprechen.

(iii) Auf jedem Frachtschiff müssen Vorkehrungen getroffen sein, damit
jeder Teil der leeren Laderäume von mindestens zwei Wasserstrahlen
erreicht werden kann.

(iv) Alle Anschlussstutzen in den Maschinenräumen von Frachtschiffen
mit ölbefeuerten Kesseln oder Antrieb durch Verbrennungsmotoren
sind mit Schläuchen auszustatten, die entweder zusätzlich zu den in
Regel 56 Buchstabe f vorgeschriebenen Strahlrohren mit Düsen zum
Sprühen von Wasser auf flüssigen Brennstoff oder mit Mehrzweck-
Sprühdüsen ausgerüstet sind.

(d) Internationaler Landanschluss
(i) Jedes Frachtschiff von 1000 und mehr BRT muss über mindestens einen

internationalen Landanschluss verfügen, der den Bestimmungen der
Regel 56 entspricht.

(ii) Es müssen Möglichkeiten vorhanden sein, um einen solchen Anschluss
auf jeder Schiffsseite zu verwenden.

(e) Handfeuerlöscher in Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen
In den Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen jedes Frachtschiffes müssen

zugelassene Handfeuerlöscher vorhanden sein, deren Beschaffenheit und Anzahl
den Anforderungen der Verwaltung entsprechen; auf Schiffen von 1000 und
mehr BRT müssen mindestens fünf dieser Feuerlöscher vorhanden sein.
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(f ) Fest eingebaute Einrichtungen zur Feuererstickung durch Gas in Lade-
räumen

(i) Die Laderäume der Frachtschiffe von 2000 und mehr BRT sind durch
ein fest eingebautes System zur Feuererstickung durch Gas zu schützen,
das den Vorschriften der Regel 58 entspricht. Die Verwaltung kann die
Verwendung von Dampf an Stelle von feuererstickendem Gas gestatten,
wenn die Einrichtungen der Regel 58 Buchstabe e entsprechen.

(ii) Auf Tankschiffen können Schaumfeuerlöschanlagen, deren Verteiler
innerhalb oder ausserhalb der Tanks liegen, als geeigneter Ersatz für
feuerersticfcende Gase oder Dämpfe zugelassen werden. Die Einzelhei-
ten solcher Anlagen müssen den Anforderungen der Verwaltung ent-
sprechen.

(iii) Die Verwaltung kann Ausnahmen von den Vorschriften der Ziffern i
und ii bei Laderäumen von Schiffen (mit Ausnahme der Tanks eines
Tankschiffes) zulassen,
(1) wenn die Laderäume Lukendeckel aus Stahl sowie wirksame Ver-

schlussmittel für alle Lüftungskanäle und andere zu den Lade-
räumen führende Öffnungen haben,

(2) wenn das Schiff lediglich für die Beförderung solcher Ladungen
wie Erz, Kohle oder Getreide gebaut und bestimmt ist,

(3) wenn der Verwaltung nachgewiesen wird, dass das Schiff Fahrten
von derart beschränkter Dauer durchführt, dass die Anwendung
dieser Vorschriften unzweckmässig wäre.

(iv) Jedes Frachtschiff muss zusätzlich zu den Vorschriften dieser Regel bei
der Beförderung von Sprengstoffen, deren Art oder Menge nach Kapi-
tel VII Regel 8 eine Beförderung auf Fahrgastschiffen nicht zulässt,
den folgenden Vorschriften entsprechen:
(1) Dampf darf zur Erstickung eines Brandes nicht in einer Abteilung

verwendet werden, in der Sprengstoffe aufbewahrt werden. Im
Sinne dieser Nummer gelten als «Abteilungen» alle Räume, die
zwischen zwei benachbarten festen Schotten liegen, einschliessh'ch
des unteren und aller darüber liegenden Laderäume. Ein Schutz-
deckraum, der nicht durch stählerne Schotte unterteilt ist, deren
Öffnungen durch stählerne Verschlussplatten verschlossen werden
können, gilt im Sinne dieser Nummer in seiner Gesamtheit als eine
Abteilung. Sind stählerne Schotte mit Öffnungen eingebaut, die
durch stählerne Verschlussplatten verschlossen werden können, so
können die unterteilten Räume auf dem Schutzdeck als Teil der
darunter hegenden Abteilung oder Abteilungen angesehen werden.

(2) Ausserdem muss in jeder Abteilung, in der Sprengstoffe gelagert
sind, sowie in den benachbarten Abteilungen, in denen Ladung
gefahren wird, ein Rauch- oder Feueranzeigesystem vorhanden
sein.

Bundesblau. 117.Jahrg.Bd.ïï, H
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(g) Feuerlöschanlagen in Kesselräumen usw.
Jedes Frachtschiff von 1000 und mehr BRT muss in Räumen mit ölbefeuer-

ten Haupt- oder Hüfskesseln sowie in Räumen, in denen sich Teile der Ölfeue-
rungsanlage oder Setztanks befinden, mit folgenden Anlagen ausgerüstet sein :

(i) eine der folgenden fest eingebauten Feuerlöschanlagen :
(1) ein Druckwassersprühsystem, das den Vorschriften der Regel 62

entspricht;
" (2) eine Vorrichtung zur Feuererstickung durch Gas, die den Vor-

schriften der Regel 58 entspricht;
(3) eine fest eingebaute Schaumfeuerlöschanlage, die den Vorschriften

der Regel 60 entspricht. (Die Verwaltung kann für die Brand-
bekämpfung oberhalb der Flurplatten fest eingebaute oder trag-
bare Anlagen für die Verwendung von Druckwasser oder Schaum
vorschreiben.)

Sind Maschinen- und Kesselräume nicht vollständig voneinander
getrennt oder kann flüssiger Brennstoff vom Kesselraum in die Ma-
schinenraumbilgen fliessen, so müssen Maschinen- und Kesselräume
als eine Abteilung angesehen werden.

(ii) An jedem Kesselbedienungsstand und in jedem Raum, in dem sich
Teile der Ölfeuerungsanlage befinden, müssen mindestens zwei zuge-
lassene und geeignete Handfeuerlöscher für die Abgabe von Schaum
oder einem anderen zugelassenen Mittel zur Löschung von Ölbränden
vorhanden sein. Zusätzlich muss für jeden Brenner mindestens ein
Handfeuerlöscher gleicher Art mit einer Leistung von 9 Litern (oder 2
Gallonen) vorhanden sein; die Gesamtleistung des oder der zusätz-
lichen, für einen Kesselraum vorgesehenen Handfeuerlöscher braucht
jedoch nicht mehr als 45 Liter (10 Gallonen ) zu betragen.

(iii) An jedem Kesselbedienungsstand muss sich ein Behälter mit Sand, mit
sodagetränktem Sägemehl oder mit anderen zugelassenen Trocken-
stoffen in einer von der Verwaltung vorgeschriebenen Menge befinden.
Statt dessen kann auch ein zugelassener Handfeuerlöscher eingesetzt
werden.

(h) Brandbekämpfungsanlagen in Räumen mit Verbrennungsmotoren
Werden Verbrennungsmotoren (1) als Hauptantrieb oder (2) als Hilfs-

maschinen mit einer Gesamtleistung von mindestens 1000 WPS verwendet, so
muss jedes Frachtschiff von 1000 und mehr BRT mit folgenden Einrichtungen
versehen sein : *

(i) Es muss eine der unter Buchstabe g Ziffer i vorgeschriebenen fest ein-
gebauten Anlagen vorhanden sein.

(ii) In jedem Maschinenraum muss ein zugelassener Schaumfeuerlöscher
mit mindestens 45 Litern (oder 10 Gallonen) Inhalt oder ein anderes
gleichwertiges Gerät sowie ein zugelassener Handschaumfeuerlöscher
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für jede angefangenen 1000 WPS vorhanden sein; die Gesamtzahl der
Handfeuerlöscher darf nicht kleiner als zwei und braucht nicht grösser
als sechs zu sein.

(i) Brandbekämpfungsanlagen in Räumen mit Dampfturbinen, für die keine
fest eingebauten Anlagen vorgeschrieben sind

Die Verwaltung hat besonders zu prüfen, welche FeuerlÖschanlagen für
Räume mit Dampfturbinen erforderlich sind, die durch wasserdichte Schotte von
den Kesselräumen getrennt sind.

(j) Brandschutzausrüstung
Jedes Frachtschiff muss mindestens eine Brandschutzausrüstung mitführen

die den Vorschriften der Regel 63 entspricht.

Regel 66

Sofortige Verwendungsbereitschaft der Brandbekämpfungsanlagen

Die Feuerlöschanlagen auf neuen und vorhandenen Fahrgast- und Fracht-
schiffen sind in gutem Betriebszustand zu halten und müssen während der Fahrt
jederzeit zum sofortigen Einsatz bereit sein,

Regel 67

Zulassung gleichwertiger Vorkehrungen

Ist in diesem Teil ein bestimmter Typ von Geräten, Anlagen, Löschmitteln
oder Einrichtungen vorgesehen, so kann jeder andere Typ von Geräten usw. zu-
gelassen werden, wenn der Verwaltung nachgewiesen wird, dass seine Wirksam-
keit nicht geringer ist.

Teil F

Allgemeine Brandschutzmassnahmen

(Teil F findet auf Fahrgast- und Frachtschiffe Anwendung)

Regel 68

Ausgänge
(a) Fahrgastschiffe
(i) Bei allen für Fahrgäste und Besatzung vorgesehenen Aufenthalts- und

Arbeitsräumen mit Ausnahme der Maschinenräume müssen die Trep-
pen und Leitern so angeordnet sein, dass es möglich ist, rasch zum
Einbootungsdeck zu gelangen. Insbesondere sind folgende Bestim-
mungen zu beachten:
(1) unter dem Schottendeck müssen alle wasserdichten Abteilungen

sowie alle gleichermassen abgegrenzten Räume bzw. Raumgrup-
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pen zwei Ausgänge haben, von denen mindestens einer nicht durch
wasserdichte Türen führt. Unter gebührender Berücksichtigung
der Beschaffenheit und Lage der betreffenden Räume und der An-
zahl von Personen, die normalerweise darin untergebracht oder
beschäftigt werden können, kann die Verwaltung auf einen dieser
Ausgänge verzichten;

(2) oberhalb des Schottendecks sind in allen Hauptbrandabschnitten
sowie in allen gleichermassen abgegrenzten Räumen bzw. Raum-
gruppen mindestens zwei geeignete Ausgänge vorzusehen, von
denen mindestens einer zu einer Treppe führen muss, die einen Aus-
gang nach oben bildet ;

(3) mindestens einer der Ausgänge muss aus einem leicht erreichbaren
Treppenschacht bestehen, der von unten an beginnend bis zum
Einbootungsdeck nach Möglichkeit einen ständigen Brandschutz
bietet. Breite, Anzahl und stetiger Verlauf der Treppen müssen den
Anforderungen der Verwaltung entsprechen.

(ii) Im Bereich der Maschinenanlagen muss jeder Maschinenraum, Wel-
lentunnel und Kesselraum zwei Ausgänge haben, von denen einer aus
einer wasserdichten Tür bestehen darf. In Maschinenräumen, die keine
wasserdichte Tür haben, müssen beide Ausgänge aus zwei so weit wie
möglich voneinander entfernt hegenden stählernen Leitergruppen be-
stehen, die zu Türen im Schacht führen, welche ebenso weit voneinander
entfernt liegen und von denen aus das Bootsdeck erreicht werden kann.
Bei Schiffen von weniger als 2000 BRT kann die Verwaltung unter ge-
bührender Berücksichtigung der Grosse und Lage des Schachtes auf
die Anwendung dieser Vorschrift verzichten.

(b) Frachtschiffe
(i) Bei allen für Fahrgäste und Besatzung vorgesehenen Aufenthalts- und

Arbeitsräumen mit Ausnahme der Maschinenräume müssen die Trep-
pen und Leitern so angeordnet sein, dass es möglich ist, rasch zum
Bootsdeck zu gelangen.

(ii) Für Maschinenräume gelten die Vorschriften des Buchstaben a Ziffer ii.

Regel 69

Vorrichtung zum Abstellen von Maschinen und Absperren von Ölsaugeleitungen

(a) Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, um die Lüfter für die Maschi-
nen- und Laderäume abzustellen und um alle Türen, Lüftungskanäle, rings um
die Schornsteine liegenden Räume und sonstige Öffnungen zu solchen Räumen
zu schliessen. Diese Vorrichtungen müssen bei einem Brand von einer ausscrhalb
der Räume liegenden Stelle aus betätigt werden können.

(b) Die Antriebsmaschinen für Druck- und Saugzuggebläse, Heizöltrimm-
pumpen, Heizölbetriebspumpen und andere entsprechende Brennstoffpumpen
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müssen mit ausserhalb des Aufstellungsraums befindlichen Bedienungsvorrich-
tungen versehen sein, damit sie bei einem im Aufstellungsraum auftretenden
Brand abgestellt werden können.

(c) Jede Heizölsaugeleitung eines oberhalb des Doppelbodens befindlichen
Vorrats-, Setz- oder Tagestanks ist mit einem Haiin oder Ventil zu versehen, die
bei einem Brand im Aufstellungsraum von einer ausserhalb dieses Raumes lie-
genden Stelle aus geschlossen werden können. Sofern Tieftanks in Wellen- oder
Rohrtunneln liegen, sind an den Tanks Absperrventile anzubringen; jedoch ist in
diesem Fall ausserhalb des oder der Tunnel ein zusätzliches Ventil anzubringen,
um bei einem Brand die Saugeleitung abstellen zu können.

Regel 70

Brandschutzpläne

Auf jedem Fahrgastschiff und, soweit anwendbar, auf jedem Frachtschiff
müssen zur Unterrichtung der SchirTsoffiziere ständig Übersichtspläne ausge-
hängt werden; diese müssen deutlich für jedes Deck bezeichnen die Kontroll-
stationen, die verschiedenen, durch feuerfeste Schotte gebildeten Brandabschnitte,
die durch feuerhemmende Schotte unterteilten Abschnitte (soweit vorhanden),
dazu Einzelheiten über die Feuermelde- und Feueranzeigesysteme, die Berie-
selungsanlage (soweit vorhanden), die Feuerlöscheinrichtungen, die Zugänge zu
den verschiedenen Abteilungen, Decks usw. sowie das Lüftungssystem ein-
schliesslich der Angaben über die Abschaltung der Lüfter, die Lage der Sperr-
klappen und die Kennziffern der für jeden Abschnitt vorgesehenen Lüfter. Ab-
weichend davon kann die Verwaltung die vorerwähnten Angaben in einem Leit-
faden zusammenfassen lassen, von dem ein Exemplar jedem Offizier ausgehän-
digt werden und ein Exemplar jederzeit an einer zugänglichen Stelle an Bord ver-
fügbar sein muss. Pläne und Leitfäden sind auf dem neuesten Stand zu halten;
jede Veränderung ist baldmöglichst nachzutragen.

Kapitel m

Rettungsmittel usw.

Regel l

Anwendung

(a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet dieses Ka-
pitel auf neue Schiffe auf Auslandfahrt wie folgt Anwendung :

Teil A. - Fahrgastschiffe und Frachtschiffe.
Teil B. - Fahrgastschiffe.
Teil C. - Frachtschiffe.
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(b) Bei vorhandenen Schiffen auf Auslandfahrt, die noch nicht den Vor-
schriften dieses Kapitels über neue Schiffe entsprechen, sind die Einrichtungen auf
jedem Schiff von der Verwaltung zu prüfen, um, soweit dies durchführbar und
zweckmässig ist, möglichst bald eine wesentliche Übereinstimmung mit den
Vorschriften dieses Kapitels zu erzielen. Die in Regel 27 Buchstabe b Ziffer i
vorgesehene Möglichkeit darf auf vorhandene Schiffe jedoch nur mit der Mass-
gabe angewendet werden,

(i) dass den Regeln 4, 8,14,18 und 19 sowie Regel 27 Buchstaben a und b
entsprochen ist;

(ii) dass die im Einklang mit Regel 27 Buchstabe b mitgeführten Rettungs-
flösse den Vorschriften der Regel 15 oder 16 und der Regel 17 entspre-
chen; und

(üi) dass die Gesamtzahl der Personen an Bord nicht auf Grund der Tat-
sache erhöht wird, dass Rettungsflösse mitgeführt werden.

Teil A

Allgemeines

(Teil A gilt sowohl für Fahrgastschiffe wie für Frachtschiffe)

Regel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels
(a) bezeichnet der Ausdruck «beschränkte Auslandfahrt» eine Ausland-

fahrt, in deren Verlauf ein Schiff sich nicht weiter als 200 Seemeilen von einem
Hafen oder Ort entfernt, zu dem Fahrgäste und Besatzung in Sicherheit gebracht
werden können, und bei der die Entfernung zwischen dem letzten Anlauf hafen
des Staates, in dem die Reise beginnt, und dem Bestimmungshafen, in dem die
Reise endet, nicht mehr als 600 Seemeilen beträgt ;

(b) bezeichnet der Ausdruck «Rettungsfloss» ein Rettungsfloss, das der
Regel 15 oder 16 entspricht;

(c) bezeichnet der Ausdruck «zugelassene Aussetzvorrichtung» eine von
der Verwaltung zugelassene Vorrichtung, die es ermöglicht, vom Einbootungs-
platz aus ein mit der zugelassenen Anzahl von Personen voll besetztes Rettungs-
floss mit seiner Ausrüstung zu Wasser zu lassen;

(d) bezeichnet der Ausdruck «geprüfter Rettungsbootmann» jedes Be-
satzungsmitglied, das Inhaber eines nach Regel 32 ausgestellten Befähigungs-
zeugnisses ist;

(e) bezeichnet der Ausdruck «Rettungsgerät» ein schwimmendes Gerät
(ausser Rettungsbooten, Rettungsflössen, Rettungsringen und Rettungswesten),
das zum Tragen einer bestimmten Anzahl im Wasser befindlicher Personen be-
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stimmt und von solcher Bauart ist, dass es seine Form und seine besonderes Eigen-
schaften beibehält.

Regel 3

Befreiungen

(a) Erachtet die Verwaltung in Anbetracht der geringen Gefahr und der be-
sonderen Bedingungen der Reise die Anwendung aller Vorschriften dieses Kapi-
tels für unzweckmässig oder unnötig, so kann sie insoweit einzelne Schiffe oder
Schiffsklassen, die sich im Verlauf ihrer Reise nicht mehr als 20 Seemeilen vom
nächsten Land entfernen, von der Befolgung der Vorschriften dieses Kapitels
befreien.

(b) Die Verwaltung kann Fahrgastschiffe auf Auslandfabrt, die in einem
besonderen Verkehr wie beispielsweise der Pilgerfahrt eine grosse Anzahl von
Fahrgästen ohne Schlafplatz befördern, von der Befolgung der Vorschriften
dieses Kapitels befreien, wenn nach ihrem Dafürhalten die Befolgung nicht durch-
zusetzen ist; dies gilt mit der Massgabe,

(i) dass hinsichtlich der Ausrüstung mit Rettungsbooten und anderen
Rettungsmitteln sowie hinsichtlich des Feuerschutzes die vollständigste
Vorsorge getroffen wird, die mit den Eigenheiten dieses Verkehrs verein-
bar ist;

(ii) dass alle diese Boote und Rettungsmittel sofort verwendbar im Sinne
der Regel 4 sind;

(iii) dass für jede Person an Bord eine Rettungsweste vorhanden ist ;
(iv) dass Massnahmen getroffen werden, um allgemeine, auf die Eigenheiten

dieses Verkehrs anwendbare Vorschriften aufzustellen. Diese Vorschrif-
ten sind im Einvernehmen mit denjenigen Vertragsregierungen aufzu-
stellen, die gegebenenfalls an der Beförderung solcher Fahrgäste in
diesem Verkehr unmittelbar interessiert sind.

Ungeachtet irgendwelcher Bestimmungen dieses Übereinkommens bleiben die
Simla-Regeln von 1931 für Staaten, die sie angenommen haben, so lange in Kraft,
bis die auf Grund des Buchstaben b Ziffer iv der vorliegenden Regel aufgestellten
Vorschriften in Kraft treten.

Regel 4

Sofortige Verwendbarkeit von Rettungsbooten, Rettungsflössen und
Rettungsgeräten

(a) Als allgemeiner Grundsatz für die Ausrüstung eines von den Bestim-
mungen dieses Kapitels erfassten Schiffes mit Rettungsbooten, Rettungsflössen
und Rettungsgeräten gilt, dass diese im Notfall sofort verwendbar sein müssen.

(b) Um sofort verwendbar zu sein, müssen die Rettungsboote, Rettungs-
flosse und Rettungsgeräte folgende Bedingungen erfüllen :

(i) Sie müssen auch bei ungünstiger Trimm und einer Schlagseite von 15
Grad sicher und schnell zu Wasser gelassen werden können ;
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(ii) sie müssen das schnelle und geordnete Einbooten in die Rettungsboote
und Rettungsflösse gestatten;

(in) sie müssen so aufgestellt sein, dass die Handhabung anderer Boote,
Rettungsflösse und Rettungsgeräte nicht behindert wird.

(c) Alle Rettungsmittel müssen ständig gebrauchsfähig und vor dem Aus-
laufen des Schiffes aus dem Hafen sowie während der ganzen Reisedauer jeder-
zeit sofort verwendbar sein.

Regel 5

Bauart der Rettungsboote

(a) Alle Rettungsboote müssen einwandfrei gebaut sein; Form und Ab-
messungen müssen eine gute Stabilität im Seegang gewährleisten; sie müssen bei
voller Besetzung und vollständiger Ausrüstung genügend Freibord haben. Alle
voll besetzten und vollständig ausgerüsteten Rettungsboote müssen eine positive
Stabilität behalten, wenn das im Boot stehende Wasser die gleiche Höhe erreicht
hat wie die offene See.
(b) (i) Alle Rettungsboote müssen feste Seitenwände mit ausschliesslich

inneren Schwimmvorrichtungen haben. Die Verwaltung kann Rettungs-
boote mit fester Überdachung zulassen, sofern diese von innen und
aussen leicht geöffnet werden kann und das schnelle Ein- und Ausbooten
sowie das Aussetzen und Manövrieren des Bootes nicht behindert,

(ii) Motorrettungsboote dürfen entsprechend den Anforderungen der
Verwaltung mit Vorrichtungen versehen sein, die das Übernehmen von
Wasser am Bug verhindern.

(iii) Die Länge der Rettungsboote muss mindestens 7,30 Meter (oder 24
FUSS) betragen, sofern nicht die Verwaltung wegen der Masse des Schif-
fes oder aus anderen Gründen die Verwendung solcher Boote für un-
zweckmässig oder undurchführbar hält. Auf keinem Schiff darf die
Länge der Rettungsboote weniger als 4,90 Meter (oder 16 FUSS) betra-
gen.

(c) Es darf kein Rettungsboot zugelassen werden, dessen Gewicht bei voller
Besetzung und vollständiger Ausrüstung mehr als 20 300 kg (oder 20 englische
Tonnen) oder dessen nach Regel 7 errechnetes Fassungsvermögen mehr als 150
Personen beträgt.

(d) Rettungsboote, die mehr als 60, höchstens aber 100 Personen befördern
dürfen, müssen entweder Motorrettungsboote sein, die den Vorschriften der
Regel 9 entsprechen, oder Rettungsboote mit zugelassenen mechanischen An-
triebsmitteln, die den Vorschriften der Regel 10 entsprechen. Rettungsboote, die
mehr als 100 Personen befördern dürfen, müssen Motorrettungsboote sein, die
den Vorschriften der Regel 9 entsprechen.

(e) Alle Rettungsboote müssen ausreichende Festigkeit haben, um bei voller
Besetzung und vollständiger Ausrüstung sicher zu Wasser gelassen werden zu
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können. Die Festigkeit muss derart sein, dass nach Überbelastung mit 25 v. H.
keine bleibende Verformung eintritt.

(f ) Alle Rettungsboote müssen einen mittleren Sprung von mindestens 4 v. H.
ihrer Länge haben. Der Sprung muss annähernd eine Parabelform haben.

(g) In Rettungsbooten, die 100 oder mehr Personen befördern dürfen, ist
der Raumgehalt der Schwimmvorrichtungen entsprechend den Anforderungen
der Verwaltung zu vergrössern.

(h) Alle Rettungsboote müssen über eine eigene Schwimmfähigkeit verfügen
oder mit wasserdichten Luftkästen oder anderen gleichwertigen korrosionsfesten
Schwimmvorrichtungen ausgestattet sein, die nicht durch Öl oder Ölerzeugnisse
angegriffen werden können; die Schwimmvorrichtung muss das Boot und seine
Ausrüstung schwimmfähig halten, wenn es soweit geflutet ist, dass das im Boot
stehende Wasser die gleiche Höhe erreicht hat wie die offene See. Ferner sind
zusätzlich wasserdichte Luftkästen oder andere gleichwertige korrosionsfeste
Schwimmvorrichtungen vorzusehen, die nicht durch Öl oder Ölerzeugnisse an-
gegriffen werden können und deren Raumgehalt mindestens einem Zehntel des
Raumgehalts des Bootes entspricht. Die Verwaltung kann gestatten, dass die
wasserdichten Luftkästen mit korrosionsfestem schwimmfähigen Material ge-
füllt werden, welches nicht durch Öl oder Ölerzeugnisse angegriffen werden kann.

(i) Alle Duchten und Seitenbänke müssen im Rettungsboot so niedrig wie
möglich angebracht sein.

(j) Der nach Regel 6 bestimmte Völligkeitsgrad aller Rettungsboote, mit
Ausnahme der hölzernen, muss mindestens 0,64 betragen.

Regel 6

Raumgehalt der Rettungsboote

(a) Der Raumgehalt eines Rettungsboots ist nach der Stirling-(Simpson-)
Regel oder nach einer anderen Berechriungsweise zu bestimmen, welche die
gleiche Genauigkeit ergibt. Der Raumgchalt eines Rettungsboots mit Spiegelheck
ist so zu berechnen, als ob das Rettungsboot ein spitzes Heck hätte.

(b) Der mit Hilfe der Stirlin gregei berechnete Raumgehalt in Kubikmetern
(oder Kubikfuss) eines Rettungsboots kann beispielsweise als durch die folgende
Formel ausgedrückt angesehen werden:

L
Raumgehalt = —— (4A + 2B + 4C)

wobei L die Bootslänge in Metern (oder FUSS) bezeichnet, gemessen von der
Innenkante der Beplankung oder Beplattung am Vorsteven bis zur entsprechen-
den Stelle am Achtersteven; bei einem Rettungsboot mit Spiegelheck ist die
Länge bis zur Innenfläche des Spiegels zu messen.

A, B und C bezeichnen der Reihenfolge nach die Flächen der Querschnitte
auf einem Viertel der Länge von vorn, in der Mitte und auf einem Viertel der
Lange von hinten, welche den drei Punkten entsprechen, die man durch Teilung
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von L in vier gleiche Teile erhält. (Die Flächen an den Bootsenden können
vernachlässigt werden.)

Die Flächen A, B und C werden in Quadratmetern (oder Quadratfuss) durch
die aufeinanderfolgende Anwendung der nachstehenden Formel auf jeden der
drei Querschnitte als gegeben angenommen :

Fläche = 12 (a + 4b + 2c + 4d + e)

Hierbei bezeichnet h die Bootstiefe in Metern (oder FUSS), gemessen innerhalb
der Beplankung oder Beplattung vom Kiel bis zur oberen Kante des Schandeckels
oder gegebenenfalls bis zu einer niedrigeren Höhe, wie nachfolgend bestimmt ist.

a, b, c, d und e bezeichnen die waagerechten Breiten des Rettungsboots,
gemessen in Metern (oder FUSS) an den beiden Endpunkten der Tiefe sowie an
drei Punkten, die man durch Teilung der Tiefe h in vier gleiche Teile erhält (a und e
bezeichnen die Breite an den Endpunkten und c die Breite der Mitte von h).

(c) Überschreitet der Schandeckeisprung, gemessen an den zwei Punkten,
die auf einem Viertel der Bootslänge von den Enden gelegen sind, l v. H. der
Länge des Rettungsboots, so ist die zur Berechnung der Querschnittflächen A
oder C einzusetzende Tiefe als die um l v. H. der Bootslänge vermehrte Mitt-
schiffstiefe anzusehen.

(d) Beträgt die Mittschiffstiefe des Rettungsboots mehr als 45 v. H. der
Breite, so ist die Tiefe bei der Berechnung des Mittelquerschnitts B mit 45 v. H. der
Breite einzusetzen; die zur Berechnung der auf Viertellänge vorn und hinten
gelegenen Querschnittflächen A und C einzusetzenden Tiefen werden durch
Vergrösserung der letzteren Zahl um l v. H. der Länge des Rettungsboots
gewonnen, wobei die in die Berechnung eingesetzten Tiefen die wirklichen
Tiefen an diesen Punkten nicht überschreiten dürfen.

(e) Beträgt die Tiefe des Rettungsboots mehr als 122 Zentimeter (oder 4 FUSS),
so ist die durch Anwendung dieser Regel ermittelte Personenzahl im Verhältnis
von 122 Zentimetern (oder 4 FUSS) zur wirklichen Tiefe zu vermindern, bis das
Rettungsboot auf dem Wasser mit der vollen Anzahl der mit Rettungswesten
versehenen Personen an Bord mit befriedigendem Ergebnis erprobt worden ist.

(f) Für Rettungsboote mit sehr scharf geschnittenen oder sehr volligen
Formen ist von der Verwaltung durch entsprechende Formeln eine beschränkte
Personenzahl festzusetzen.

(g) Die Verwaltung kann für ein hölzernes Rettungsboot einen Raumgehalt
bestimmen, der gleich dem mit 0,6 multiplizierten Produkt seiner Länge, Breite
und Tiefe ist, wenn ersichtlich ist, dass diese Formel zu keinem grösseren Raum-
gehalt als demnach der vorstehenden Methode errechneten führt. Die Abmessun-
gen sind sodann in folgender Weise zu ermitteln :

Länge: Von dem Schnittpunkt der Aussenfläche der Beplankung und dem
Vorsteven bis zu der entsprechenden Stelle am Achtersteven, bei einem Boot
mit Spiegelheck bis zur Aussenfläche des Spiegels.
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Breite : Zwischen den Aussenflächen der Beplankung an der breitesten Stelle
des Bootes.
Tiefe: In der Bootsmitte innerhalb der Beplankung vom Kiel bis zur Höhe
des Schandeckels; die zur Berechnung des Raumgehalts einzusetzende
Tiefe darf jedoch keinesfalls 45 v. H. der Breite übersteigen.
Der Reeder kann in jedem Fall verlangen, dass der Raumgehalt des Rettungs-

boots durch genaue Messung festgestellt wird.

(h) Der Raumgehalt eines Motorrettungsboots oder eines mit einer anderen
Antriebsvorrichtung ausgestatteten Rettungsboots ist der Bruttoraumgehalt
abzüglich des Raumes, der vom Motor und dessen Zubehör oder dem Getriebe-
kasten der anderen Antriebsvorrichtung und - falls vorhanden - der Telegraphie-
funk- und Scheinwerferanlage nebst Zubehör eingenommen wird.

Regel 7

Fassungsvermögen der Rettungsboote

Die Anzahl der Personen, die ein Rettungsboot aufnehmen darf, ist gleich
der grössten ganzen Zahl, die sich ergibt, wenn man den Raumgehalt in Kubik-
metern (bzw. Kubikfuss) teilt:

bei Rettungsbooten von 7,30 Metern (oder 24 FUSS) Länge oder darüber
durch 0,283 (oder durch 10, wenn der Raumgehalt in Kubikfuss gemessen
wird);

bei Rettungsbooten von 4,90 Metern (oder 16 FUSS) Länge
durch 0,396 (oder durch 14, wenn der Raumgehalt in Kubikfuss gemessen
wird) und

bei Rettungsbooten von 4,90 Metern (oder 16 FUSS) Länge oder darüber, aber von
weniger als 7,30 Metern (oder 24 FUSS) Länge

durch eine Zahl zwischen 0,396 und 0,283 (oder, wenn der Raumgehalt in
Kubikfuss gemessen wird, durch eine Zahl zwischen 14 und 10), die man
durch Interpolieren erhält.

diese Zahl darf jedoch keinesfalls grösser sein als die Anzahl erwachsener
Personen, die Rettungswesten angelegt haben und für die Sitzplätze vorhanden
sind, ohne dass dadurch in irgendeiner Weise die Handhabung der Riemen oder
die Bedienung eines anderen Antriebsmittels behindert wird.

Regel 8

Anzahl der mitzufahrenden Motorrettungsboote

(a) Jedes Fahrgastschiff muss auf jeder Seite mindestens ein Motorrettungs-
boot mitführen, das den Vorschriften der Regel 9 entspricht.

Fahrgastschiffe, die einschliesslich der Besatzung nicht mehr als 30 Personen
befördern dürfen, brauchen nur ein Motorrettungsboot mitzuführen.
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(b) Jedes Frachtschiff von 1600 und mehr BRT, ausgenommen Tankschiffe
und Schiffe, die als Walfangmutterschiffe, als Fischverarbeitungs- oder Fisch-
konserven-Fabrikschiffe eingesetzt sind, sowie Schiffe, die beim Walfang, bei
der Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte Personen
befördern, muss mindestens ein Motorrettungsboot mitführen, das den Vor-
schriften der Regel 9 entspricht.

(c) Jedes Tankschiff von 1600 und mehr BRT, jedes Schiff, das als Wal-
fangmutterschiff, als Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-Fabrikschiff
eingesetzt ist, sowie jedes Schiff, das beim Walfang, bei der Fischverarbeitung
oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte Personen befördert, muss auf
jeder Seite mindestens ein Motorrettungsboot mitfuhren, das den Vorschriften
der Regel 9 entspricht.

Regel 9

Besondere Merkmale der Motorrettungsboote

(a) Ein Motorrettungsboot muss folgenden Bedingungen entsprechen :
(i) Es muss mit einem Dieselmotor ausgerüstet und jederzeit betriebsklar

sein; der Motor muss unter allen Bedingungen schnell angelassen
werden können ; es muss mit einem Brennstoffvorrat versehen sein, der
für eine 24stündige Dauerfahrt bei der unter Ziffer rii bezeichneten
Geschwindigkeit ausreicht.

(ii) Der Motor mit Zubehör muss zweckentsprechend umschlossen sein, so
dass die Betriebsfähigkeit auch unter ungünstigen Wetterverhältnissen
gewährleistet ist; die Motorverkleidung muss nicht-brennbar sein. Ein
Rückwärtsgang muss vorhanden sein.

(iii) Die Vorausgeschwindigkeit muss in ruhigem Wasser bei voller Beset-
zung und vollständiger Ausrüstung betragen :

(1) mindestens 6 Knoten bei Motorrettungsbooten, die nach Regel 8
auf Fahrgastschiffen, auf Tankschiffen, auf Schiffen, die als Wal-
fangmutterschiffe, Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-
Fabrikschiffe eingesetzt sind, sowie auf Schiffen mitgeführt werden
müssen, die beim Walfang, bei der Fischverarbeitung oder der
Fischkonservenherstellung beschäftigte Personen befördern;

(2) mindestens 4 Knoten bei allen anderen Motorrettungsbooten.

(b) Der Raumgehalt der inneren Schwimmvorrichtungen eines Motor-
rettungsboots muss über den in Regel 5 vorgeschriebenen RaumgehaU hinaus
insoweit vergrössert werden, als der Raumgehalt der inneren Schwimmvorrich-
tungen, der erforderlich ist, um den Motor nebst Zubehör und gegebenenfalls
die Scheinwerfer- und Telegraphiefunkanlage nebst Zubehör zu tragen, grösser
ist als der Raumgehalt der inneren Schwimmvorrichtungen, der unter Zugrunde-
legung von 0,0283 Kubikmetern (l Kubikfuss) je Person erforderlich ist, um
zusätzliche Personen zu tragen, die das Rettungsboot aufnehmen könnte, wenn
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der Motor nebst Zubehör und gegebenenfalls die Scheinwerfer- und Telegraphie-
funkanlage nebst Zubehör entfernt würden.

Regel 10

Besondere Merkmale mechanisch angetriebener Rettungsboote, die keine Motor-
rettungsboote sind

Ein mechanisch angetriebenes Rettungsboot, das kein Motorrettungsboot
ist, muss folgenden Bedingungen entsprechen :
(a) Die Antriebsanlage muss von einem zugelassenen Typ sein; ihre Leistung

muss ausreichen, um dem Rettungsboot ein rasches Freikommen vom
Schiff zu ermöglichen, sobald es zu Wasser gelassen ist, und um auch unter
ungünstigen Wetterverhältnissen Kurs halten zu können. Wird eine
Antriebsanlage mit Handbetrieb verwendet, so muss diese auch von ungeüb-
ten Personen bedient und auch dann noch betätigt werden können, wenn das
Rettungsboot vollgeschlagen ist.

(b) Es muss eine Vorrichtung vorhanden sein, die es dem Bootssteurer ermög-
licht, die in Gang befindliche Antriebsanlage des Rettungsboots jederzeit
auf Rückwärtsgang umzusteuern.

(c) Der Raumgehalt der inneren Schwimmvorricbtungen eines mechanisch
angetriebenen Rettungsboots, das kein Motorrettungsboot ist, ist zu ver-
grössern, um das Gewicht der Antriebsanlage auszugleichen.

Regeln

Ausrüstung der Rettungsboote

(a) Die normale Ausrüstung eines Rettungsboots urnfasst :
(i) einen vollständigen Satz schwimmfähiger Riemen, zwei schwimm-

fähige Reserveriemen und einen schwimmfähigen Steuerriemen; ein-
einhalb Satz Dollen oder Rudergabeln, die im Rettungsboot durch
Bändsei oder Ketten befestigt sind; einen Bootshaken;

(ii) zwei Pflöcke für jedes Wasserablassloch (nicht erforderlich, wenn
geeignete selbsttätige Ventile vorhanden sind), die durch Bändsei
oder Ketten am Rettungsboot befestigt sind; ein Ösfass und zwei Eimer
aus zugelassenem Werkstoff;

(iii) ein am Rettungsboot befestigtes Ruder mit Pinne;
(iv) zwei Kappbeile, je eins an jedem Bootsende;
(v) eine Laterne mit Öl für eine Brenndauer von 12 Stunden; zwei Schach-

teln geeigneter Zündhölzer in einem wasserdichten Behälter;
(vi) einen oder mehrere Masten mit verzinkten Drahtstangen und orange-

farbigen Segeln ;
(vii) einen zuverlässigen Kompass in einer Kompasshaube, selbstleuchtend

oder mit geeigneten Beleuchtungsmitteln versehen ;
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(viii) eine aussen rings um das Rettungsboot herumlaufende Sicherheitsleine ;
(ix) einen Treibanker von zugelassener Grosse;
(x) zwei Fangleinen von ausreichender Länge. Eine von ihnen ist am

vorderen Ende des Rettungsboots durch Stropp und Knebel so zu be-
festigen, dass sie losgeworfen werden kann; die andere ist fest und
gebrauchsfertig am Vorsteven anzubringen;

(xi) einen Behälter mit viereinhalb Litern (oder einer englischen Gallone)
pflanzlichen, Fisch- oder tierischen Öles. Der Behälter muss zur leichten
Verteilung des Öles auf dem Wasser geeignet und so eingerichtet sein,
dass er am Treibanker angebracht werden kann ;

(xii) eine von der Verwaltung festgesetzte Lebensmittelration für jede
Person, die das Rettungsboot aufnehmen darf. Diese Rationen sind
in luftdicht verschlossenen Gefässen aufzubewahren, die in wasser-
dichten Behältern verstaut werden ;

(xiii) wasserdichte Behälter mit 3 Litern (oder 6 Pints) Trinkwasser für jede
Person, die das Rettungsboot aufnehmen darf, oder wasserdichte
Behälter, die 2 Liter (oder 4 Pints) Trinkwasser für jede Person ent-
halten, nebst einem zugelassenen Destillierapparat, der l Liter (oder
2 Pints) Trinkwasser pro Person herstellen kann ; ein rostfreier Schöpf-
becher mit Leine; ein rostfreier Trinkbecher mit Masseinteilung;

(xiv) vier FaUschirmsignale eines zugelassenen Typs, die ein helles rotes
Licht in grosser Höhe erzeugen können; sechs Handfackeln eines
zugelassenen Typs, die ein helles rotes Licht abgeben;

(xv) zwei schwimmfähige Rauchsignale eines zugelassenen Typs (für Tag-
gebrauch), die eine bestimmte Menge orangefarbigen Rauches erzeugen
können;

(xvi) zugelassene Vorrichtungen, die es den Personen ermöglichen, sich am
gekenterten Boot festzuhalten, in Form von Schlingerkielen oder Greif-
leisten sowie von Greif leinen, die unter dem Kiel hindurch von Schan-
deckel zu Schandeckel laufen, oder andere zugelassene Vorrichtungen;

(xvii) eine zugelassene Ausrüstung für Erste Hilfeleistung in einem wasser-
dichten Behälter;

(xviii) eine wasserdichte elektrische Taschenlampe, die sich zum Morsen
eignet, mit einem Satz Reservebatterien und einer Reserveglühbirne in
einem wasserdichten Behälter;

(xix) einen Tagsignalspiegel eines zugelassenen Typs ;
(xx) ein mit einem Dosenöffner versehenes Klappmesser, das mit einer Leine

im Boot befestigt ist ;
(xxi) zwei leichte schwimmfähige Wurf leinen;

(xxii) eine Handpumpe eines zugelassenen Typs ;
(xxiü) einen zur Unterbringung aller kleinen Ausrüstungsgegenstände geeig-

neten Behälter;
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(xxiv) eine Signalpfeife oder ein gleichwertiges Schallsignalgerät;
(xxv) einen Satz Fischfanggerät;

(xxvi) einen zugelassenen Schutzbezug von gut sichtbarer Farbe, der die
Insassen gegen Wetterunbilden schützen kann,
und

(xxvii) ein Exemplar der in Kapitel V Regel 16 wiedergegebenen Schautafel
der Rettungssignale.

(b) Schiffe, deren Fahrtdauer nach Ansicht der Verwaltung die Mitführung
der unter Buchstabe a Ziffern vi, xii. xix, xx und xxv bezeichneten Gegenstände
überflüssig macht, können von der Verwaltung von der Mitführung dieser Gegen-
stände befreit werden.

(c) Ungeachtet des Buchstaben a brauchen Motorrettungsboote und andere
zugelassene Rettungsboote mit mechanischem Antrieb keine Masten und Segel
mitzuführen; sie brauchen auch nicht mehr als die Hälfte der Ausrüstung an
Riemen zu haben; es müssen jedoch zwei Bootshaken vorhanden sein.

(d) Alle Rettungsboote müssen mit geeigneten Mitteln ausgestattet sein, die
es im Wasser befindlichen Personen ermöglichen, in das Boot hineinzuklettern.

(e) Jedes Motorrettungsboot muss eine tragbare Feuerlöschausrüstung von
zugelassenem Typ mitführen, die Schaum oder andere geeignete Mittel zum
Löschen von Ölbränden abgeben kann.

Regel 12

Sichere Unterbringung der Rettungsbootausrüstung

Alle Ausrüstungsgegenstände der Rettungsboote mit Ausnahme des Boots-
hakens, der zum Freihalten des Bootes klar zu legen ist, sind in geeigneter Weise
sicher im Rettungsboot za befestigen. Die Befestigungen müssen so angebracht
sein, dass die sichere Unterbringung der Ausrüstung gewährleistet ist und keine
Behinderung bei der Benutzung der Heisshaken oder beim raschen Einbooten
eintritt. Alle zur Ausrüstung des Bootes gehörenden Gegenstände müssen so
klein und leicht wie möglich und in geeigneter und fester Form verpackt sein.

Regel 13

Tragbares Funkgerät für Rettungsboote und -flösse

(a) Ein zugelassenes tragbares Funkgerät für Rettungsboote und -flösse, das
den Vorschriften des Kapitels IV Regel 13 entspricht, ist auf allen Schiffen mit-
zuführen mit Ausnahme der Schiffe, die auf jeder Seite ein Motorrettungsboot
mitführen, das mit einer den Bestimmungen der Regel 14 des vorliegenden
Kapitels und des Kapitels IV Regel 12 entsprechenden Telegraphiefunkanlage
ausgerüstet ist. Die gesamte Ausrüstung wird im Kartenhaus oder an einer
anderen geeigneten Stelle aufbewahrt; sie muss im Notfall klar zur sofortigen
Übernahme in eines der Rettungsboote sein. Auf Tankschiffen von 3000 und
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mehr BRT, auf denen die Rettungsboote mittschiffs und achtern aufgestellt sind,
muss jedoch diese Ausrüstung an einer geeigneten Stelle in der Nähe derjenigen
Rettungsboote untergebracht werden, die am weitesten vom Hauptsender des
Schiffes entfernt sind.

(b) Schüfe, deren Fahrtdauer nach Ansicht der Verwaltung das Mitführen
eines tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse überflüssig macht,
können von der Verwaltung vom Mitführen dieser Ausrüstung befreit werden.

Regel 14

Funkgeräte und Scheinwerfer in Motorrettungsbooten

(a) (i) Beträgt die Gesamtzahl der Personen an Bord eines Fahrgastschiffes auf
Auslandsfahrt, die keine beschrankte Auslandsfahrt ist, eines Schiffes,
das als Walfangmutterschiff, als Fischverarbeitungs- oder Fischkonser-
ven-Fabrikschiff eingesetzt ist, oder eines Schiffes, das beim Walfang,
bei der Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung be-
schäftigte Personen befördert, mehr als 199, jedoch weniger als 1500,
so muss mindestens eines der Motorrettungsboote, das nach Regel 8
auf diesem Schiff mitgeführt wird, mit einem Telegraphiefunkgcrät aus-
gerüstet sein, das den Vorschriften der vorliegenden Regel und des
Kapitels IV Regel 12 entspricht.

(ü) Beträgt die Gesamtzahl der Personen an Bord eines solchen Schiffes
1500 oder mehr, so muss jedes Motorrettungsboot, das nach Regel 8
auf dem Schiff mitgeführt wird, mit einem Telcgraphiefunkgerät aus-
gerüstet sein.

(b) Das Funkgerät muss in einem Raum untergebracht sein, der so gross ist,
dass er das Gerät und den Bedienungsmann aufnehmen kann.

(c) Es ist durch entsprechende Massnahmen sicherzustellen, dass der wirk-
same Sende- und Empfangsbetrieb nicht durch den laufenden Motor gestört
wird, gleichviel ob die Batterie aufgeladen wird oder nicht,

(d) Die Batterie des Funkgeräts darf nicht zur Speisung einer Motoranlass-
vorrichtung oder einer Zündeinrichtung benutzt werden.

(e) Der Motor des Motorrettungsboots muss mit einem Generator zum Auf-
laden der Batterie des Funkgeräts sowie für andere Zwecke ausgerüstet sein.

(f) Motorrettungsboote, die nach Regel 8 Buchstabe a auf Fahrgastschiffen
und nach Buchstabe c der genannten Regel auf Schiffen mitgeführt werden, die
als Walfangmutterschiffe oder als Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-
Fabrikschiffe eingesetzt sind, oder die beim Walfang, bei der Fischverarbeitung
oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte Personen befördern, müssen
mit einem Scheinwerfer ausgerüstet sein.

(g) Der Scheinwerfer muss aus einer Lampe von mindestens 80 Watt, einem
wirksamen Reflektor und einer Stromquelle bestehen, die auf eine Entfernung
von 180 Metern (oder 200 Yards) die wirksame Beleuchtung eines hellfarbigen
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Gegenstandes von etwa 18 Metern (oder 60 FUSS) Breite für eine Gesamtzeit von
sechs Stunden gewährleistet und imstande ist, ununterbrochen mindestens drei
Stunden zu lang arbeiten.

Regel 15

Vorschriften für aufblasbare Rettungsflösse

(a) Jedes aufblasbare Rettungsfloss muss so gebaut sein, dass es im Seegang
stabil ist, wenn es voll aufgeblasen mit dem Dach nach oben schwimmt.

(b) Das Rettungsfloss muss so gebaut sein, dass es mitsamt seiner Aus-
rüstung nicht beschädigt wird, wenn es aus 18 Metern (oder 60 FUSS) Höhe ins
Wasser geworfen wird.

(c) Das Rettungsfloss muss mit einem Dach versehen sein, das sich beim
Aufblasen des Flosses selbsttätig entfaltet. Das Dach muss die Insassen gegen
Wetterunbilden schützen; es muss eine Vorrichtung vorhanden sein, um Regen-
wasser aufzufangen. Das Dach muss oben mit einer Lampe versehen sein, die ihre
Leuchtkraft aus einer durch Seewasser betriebenen Zelle bezieht; eine gleich-
artige Lampe ist auch im Innern des Rettungsflosses anzubringen. Das Dach des
Rettungsflosses muss von gut sichtbarer Farbe sein.

(d) Das Rettungsfloss muss mit einer Fangleine und einer aussen ringsherum- -
laufenden, fest angebrachten Sicherheitslinie versehen sein. Auch innen im Floss
ist eine Sicherheitsleine anzubringen.

(e) Das Rettungsfloss muss von einer Person leicht aufgerichtet werden
können, wenn es in umgekehrter Lage aufgeblasen ist.

(f) Das Rettungsfloss muss an jeder Öffnung mit einer geeigneten Vorrichtung
versehen sein, die es im Wasser befindlichen Personen ermöglicht, in das Floss
zu klettern.

(g) Das Rettungsfloss muss in einem Tragesack oder sonstigen Behälter
untergebracht werden, der so gebaut ist, dass er der harten Beanspruchung auf
See standzuhalten vermag. Das Rettungsfloss muss in seinem Tragesack oder
anderem Behälter selbst schwimmfähig sein.

(h) Die Schwimmfähigkeit des Rettungsflosses muss dergestalt sein, dass
durch Unterteilung in eine gerade Anzahl von Abteilungen, deren Hälfte die
Personen über Wasser halten kann, die das Rettungsfloss aufnehmen darf, oder
durch andere, gleich wirksame Vorrichtungen sichergestellt wird, dass das Floss
auch dann noch schwimmfähig bleibt, wenn es beschädigt ist oder nur teilweise
aufgeblasen werden kann.

(i) Das Gesamtgewicht des Rettungsflosses, seines Tragesacks oder sonstigen
Behälters sowie seiner Ausrüstung darf 180 Kilogramm (oder 400 englische
Pfund) nicht übersteigen.

(j) Die Anzahl der Personen, die ein aufblasbares Rettungsfloss aufnehmen
darf, ist gleich

(i) der grössten ganzen Zahl, die sich ergibt, wenn der Raumgchalt der
Haupttrageschläuche (wozu in diesem Fall weder die Dachkonstruktion

Bundesblatt, 117. Jahrg. Bd.IL 12
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noch die Ducht oder Duchten, falls eingebaut, zu rechnen sind),
gemessen in Kubikdezimetern, durch 96 (oder, gemessen in Kubikfuss,
durch 3,4) dividiert wird,
oder

(ii) der grössten ganzen Zahl, die sich ergibt, wenn die Bodenfläche (wozu
in diesem Fall die Ducht oder Duchten, falls eingebaut, gerechnet
werden können) des aufgeblasenen Rettungsflosses, gemessen in
Quadratzentimetern, durch 3720 (oder, gemessen in Quadratfüss,
durch 4) dividiert wird, je nachdem, welches die kleinere Zahl ist.

(k) Der Boden des Rettungsflosses muss wasserdicht sein und sich ausrei-
chend gegen Kälte isolieren lassen.

(1) Das Rettungsfloss wird durch ein Gas aufgeblasen, das für die Insassen
nicht schädlich ist; das Aufblasen erfolgt selbsttätig durch Ziehen einer Leine
oder auf eine andere gleich einfache und wirksame Weise. Es müssen Möglich-
keiten bestehen, damit die Luftpumpe oder der Blasebalg, die in Regel 17 vor-
gesehen sind, benutzt werden können, um den Druck zu halten.

(m) Werkstoff und Bauart des Rettungsflosses müssen zugelassen sein; es
muss so gebaut sein, dass es 30 Tage in ungeschützter Lage schwimmend allen
Wetterbedingungen auf See standzuhalten vermag.

(n) Rettungsflösse mit einer nach Buchstabe j errechneten Tragfähigkeit von
weniger als 6 Personen dürfen nicht zugelassen werden. Die nach dem genannten
Buchstaben errechnete Höchstzahl von Personen, für die ein aufblasbares
Rettungsfloss zugelassen werden kann, liegt im Ermessen der Verwaltung, darf
jedoch keinesfalls 25 überschreiten.

(o) Das Rettungsfloss muss innerhalb eines Temperaturbereichs von
+ 66° C bis - 30° C (oder + 150° F bis - 22° F) betriebsfähig sein.

(p) Das Rettungsfloss muss so verstaut werden, dass es im Notfall sofort
verwendbar ist.

(q) Das Rettungsfloss muss mit Vorrichtungen versehen sein, die ein sofor-
tiges Schleppen gestatten.

Regel 16

Vorschriften für starre Rettungsflösse

(a) Jedes starre Rettungsfloss muss so gebaut sein, dass es mitsamt seiner
Ausrüstung nicht beschädigt wird, wenn es vom Aufbewahrungsplatz aus ins
Wasser geworfen wird.

(b) Die Decksfläche des Rettungsflosses muss innerhalb desjenigen Teiles
des Flosses liegen, der den Insassen Schutz bietet. Die Decksfläche muss für jede
Person, die das Rettungsfloss aufnehmen darf, mindestens 3720 Quadratzenti-
meter (oder 4 Quadratfüss) betragen. Das Deck muss so beschaffen sein, dass das
Eindringen von Wasser nach Möglichkeit verhütet wird; es muss die Insassen
wirksam über Wasser halten.
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(c) Das Rettungsfloss muss mit einem Dach oder einer gleichwertigen Vor-
richtung von gut sichtbarer Farbe versehen sein, durch welche die Insassen gegen
Wetterunbilden geschützt werden, gleichviel auf welcher Seite das Floss
schwimmt.

(d) Die Ausrüstung des Rettungsflosses muss so verstaut sein, dass sie sofort
verwendbar ist, gleichviel aufweicher Seite das Floss schwimmt.

(e) Das Gesamtgewicht eines auf Fahrgastschiffen mitgeführten Rettungs-
flosses und seiner Ausrüstung darf 180 Kilogramm (oder 400 englische Pfund)
nicht übersteigen. Rettungsflösse auf Frachtschiffen dürfen mehr als 180 Kilo-
gramm (oder 400 englische Pfund) wiegen, wenn sie auf beiden Seiten des Schiffes
zu Wasser gelassen werden können, oder wenn Vorrichtungen vorhanden sind,
die ein mechanisches Aussetzen gestatten.

(f) Das Rettungsfloss muss jederzeit verwendungsfähig und stabil sein,
gleichviel auf welcher Seite es schwimmt.

(g) Das Rettungsfloss muss für jede Person, die es aufnehmen darf, minde-
stens 96 Kubikdezimeter (oder 3,4 Kubikfuss) Luftkästen oder gleichwertige
Schwimmvorrichtungen haben; diese müssen so nahe wie möglich an den Seiten
des Flosses angeordnet sein.

(h) Das Rettungsfloss muss mit einer Fangleine und einer aussen ringsherum-
laufenden, fest angebrachten Sicherheitsleine versehen sein. Auch innen im Floss
ist eine Sicherheitsleine anzubringen.

(i) Das Rettungsfloss muss an jeder Öffnung mit einer geeigneten Vorrich-
tung versehen sein, die es im Wasser befindlichen Personen ermöglicht, in das
Floss zu klettern.

(j) Das Rettungsfloss muss so gebaut sein, dass es durch Öl oder Ölerzeug-
nisse nicht angegriffen wird.

(k) Ein schwimmfähiges Licht eines Typs mit elektrischer Batterie ist durch
Bändsei am Rettungsfloss zu befestigen.

(1) Das Rettungsfloss muss mit Vorrichtungen versehen sein, die ein soforti-
ges Schleppen gestatten.

(m) Die Rettungsflösse müssen so verstaut sein, dass sie frei aufschwimmen,
wenn das Schiff sinkt.

Regel 17

Ausrüstung aufblasbarer und starrer Rettungsflösse

(a) Die normale Ausrüstung jedes Rettungsflosses umfasst :
(i) einen schwimmfähigen Rettungsring an einer mindestens 30 Meter

(oder 100 FUSS) langen schwimmfähigen Leine;
(ii) für Rettungsflosse, die nicht mehr als 12 Personen aufnehmen dürfen:

ein Messer und ein Ösfass; für Rettungsflösse, die 13 Personen und
mehr aufnehmen dürfen : zwei Messer und zwei Ösfässer ;

(iii) zwei Schwämme;
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(iv) zwei Treibanker, davon einer ständig am Rettungsfloss befestigt, der
andere als Reserve;

(v) zwei Paddel;
(vi) eine Reparaturausrüstung, mit der undichte Stellen in den Abteilungen

der Schwimmvorrichtung ausgebessert werden können ;
(vii) eine Luftpumpe oder einen Blasebalg, sofern das Rettungsfloss nicht

den Bestimmungen der Regel 16 entspricht;
(viii) drei Dosenöffner ;

(ix) eine zugelassene Ausrüstung für Erste Hilfeleistung in einem wasser-
dichten Behälter;

(x) einen rostfreien Trinkbecher mit Masseinteilung ;
(xi) eine zugelassene Ausrüstung für Erste Hilfeleistung in einem wasser-

dichten Behälter;
(xi) eine wasserdichte elektrische Taschenlampe, die sich zum Morsen

eignet, mit einem Satz Reservebatterien und einer Reserveglühbirne
in einem wasserdichten Behälter;

(xii) einen Tagsignalspiegel und eine Signalpfeife;
(xiii) zwei Fallschirmnotsignale eines zugelassenen Typs, die ein helles rotes

Licht in grosser Höhe erzeugen können;
(xiv) Sechs Handlichter eines zugelassenen Typs, die ein helles rotes Licht

erzeugen können;
(xv) einen Satz Fischfanggerät;
(xvi) eine von der Verwaltung festgesetzte Lebensmittelration für jede Person,

die das Rettungsfloss aufnehmen darf;
(xvii) wasserdichte Behälter mit l V4 Litern (oder 3 Pints) Trinkwasserfür jede

Person, die das Rettungsfloss aufnehmen darf; davon kann Vi Liter
(oder l Pint) je Person durch einen geeigneten Destillierapparat ersetzt
werden, der eine ebenso grosse Trinkwassermenge herstellen kann;

(xviii) sechs Tabletten gegen Seekrankheit für jede Person, die das Rettungs-
floss aufnehmen darf;

(xix) Anweisungen für das Überleben auf dem Rettungsfloss und
(xx) ein Exemplar der in Kapitel V Regel 16 wiedergegebenen Schautafel

der Rettungssignale.

(b) Bei Fahrgastschiffen auf beschränkter Auslandfahrt, deren Fahrtdauer
nach Ansicht der Verwaltung das Mitführen aller unter Buchstabe a bezeichneten
Gegenstände nicht erforderlich macht, kann die Verwaltung gestatten, dass eines
oder mehrere Rettungsflösse, jedoch mindestens ein Sechstel der auf dem betref-
fenden Schiff mitgeführten Flösse, mit der unter Buchstabe a Ziffern i bis vii, xi
Und xix bezeichneten Ausrüstung sowie mit der Hälfte der unter den Ziffern xiii
und xiv des genannten Buchstaben bezeichneten Ausrüstung zu versehen sind;
die übrigen mitgeführten Rettungsflösse sind mit der unter Buchstabe a Ziffern i
bis vii und xix bezeichneten Ausrüstung zu versehen.
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Regel 18

Ausbildung in der Handhabung der Rettungsflösse

Soweit es möglich und durchführbar ist, trifft die Verwaltung Massnahmen,
um sicherzustellen, dass die Besatzung vonSchiffen, die Rettungsflösse mitführen,
im Zuwasserlassen und in der Handhabung dieser Flösse ausgebildet wird.

Regel 19

Einbooten in die Rettungsboote und -flösse

(a) Für das Einbooten in die Rettungsboote sind geeignete Vorrichtungen
vorzusehen, die folgendes umfassen müssen :

(i) Eine Leiter bei jedem Davitpaar, um das Einbooten in die zu Wasser
gelassenen Rettungsboote zu ermöglichen, jedoch mit der Massgabe,
dass die Verwaltung für Fahrgastschiffe, für Schiffe, die als Walfangmut-
terschiffe, oder als Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-Fabrik-
schiffe eingesetzt sind, sowie für Schiffe, die beim Walfang, bei der
Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte
Personen befördern, den Ersatz dieser Leitern durch zugelassene Vor-
richtungen gestatten kann, sofern auf jeder Seite des Schiffes minde-
stens eine Leiter vorhanden ist;

(ii) Vorkehrungen, um die Rettungsboote und ihre Aussetzvorrichtung
beim Aussetzen und während der Vorbereitung dafür zu beleuchten,
sowie zur Beleuchtung der Wasserfläche, in welche die Rettungsboote
herabgelassen werden, bis das Aussetzen beendet ist;

(iii) Alarmvorrichtungen, die den Fahrgästen und der Besatzung anzeigen,
dass das Schiff zu verlassen ist, und

(iv) Vorkehrungen, durch die jeder Wasserausfluss in die Rettungsboote
verhindert wird.

(b) Für das Einbooten in die Rettungsflösse sind gleichfalls geeignete Ein-
richtungen vorzusehen, die folgendes umfassen müssen:

(i) Genügend Leitern, um das Einbooten in die zu Wasser gelassenen Ret-
tungsflösse zu erleichtern, jedoch mit der Ausnahme, dass die Verwal-
tung für Fahrgastschiffe, für Schiffe, die als Walfangmutterschiffe, als
Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-Fabrikschiffe eingesetzt
sind, sowie für Schiffe, die beim Walfang, bei der Fischverarbeitung
oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte Personen befördern,
den Ersatz einiger oder aller dieser Leitern durch zugelassene Vor-
richtungen gestatten kann;

(ii) wo Rettungsflösse mitgeführt werden, für die zugelassene Aussetzvor-
richtungen vorgesehen sind, Vorkehrungen, um diese Flösse und Vorrich-
tungen beim Aussetzen und während der Vorbereitung dafür zu beleuch-
ten, sowie zur Beleuchtung der Wasserfläche, in welche die Rettungs-
flösse herabgelassen werden, bis das Aussetzen beendet ist;
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(iii) Vorkehrungen, um den Auf bewahrutigsplatz der Rettungsflösse zu be-
leuchten, für die keine Aussetzvorrichtungen vorgesehen sind;

(iv) Alarmvorrichtungen, die den Fahrgästen und der Besatzung anzeigen,
dass das Schiff zu verlassen ist; und

(v) Vorkehrungen, durch die jeder Wasserausfluss in die Rettungsflösse an
den für das Aussetzen vorgesehenen Plätzen, einschliesslich derjenigen
unter den zugelassenen Aussetzvorrichtungen, verhindert wird.

Regel 20

Kennzeichen an Rettungsbooten, Rettungsflösscn und Rettungsgeräten

(a) Die Abmessungen eines Rettungsboots und die Anzahl der Personen,
die es aufnehmen darf, sind an dem Boot leicht lesbar und dauerhaft anzubringen.
Name und Heimathafen des Schiffes, zu dem das Rettungsboot gehört, müssen
am Bug des Bootes auf beiden Seiten in Farbe angemalt sein.

(b) Rettungsgeräte müssen in gleicher Weise mit der Personenzahl gekenn-
zeichnet sein.

(c) Die Personenzahl ist in gleicher Weise an aufblasbaren Rettungsflössen
sowie an dem Tragcsack oder Behälter anzubringen, in dem sich das aufblasbare
Rettungsfloss befindet. Ausserdem muss jedes aufblasbare Rettungsfloss die
Seriennummer und den Namen des Herstellers tragen, damit der Eigentümer des
Rettungsflosses ermittelt werden kann.

(d) Auf jedem starren Rettungsfloss sind Name und Heimathafen des
Schiffes anzubringen, auf dem es mitgeführt wird, sowie die Anzahl der Personen,
die es aufnehmen darf.

(e) Rettungsboote, Rettungsflösse und Rettungsgeräte dürfen nicht für eine
grössere Personenzahl als die auf Grund dieses Kapitels ermittelte gekennzeich-
net sein.

Regel 21

Besondere Merkmale der Rettungsringe

(a) Ein Rettungsring muss folgenden Vorschriften entsprechen :
(i) Er muss aus massivem Kork oder gleichwertigem Werkstoff bestehen ;

(ii) er muss in Frischwasser ein Eisengewicht von mindestens 14,5 Kilo-
gramm (oder 32 englischen Pfund) 24 Stunden lang tragen können ;

(iii) er darf nicht durch Öl oder Ölerzeugnissc angegriffen werden können;
(iv) er muss von gut sichtbarer Farbe sein;

(v) er muss in grossen Druckbuchstaben mit Namen und Heimathafen des
Schiffes, auf dem er mitgeführt wird, gekennzeichnet sein.

(b) Rettungsringe, deren Füllung aus Binsen, Korkspänen, Korkgrus oder
anderem losen Grusmaterial besteht, sowie Ringe, deren Schwimmfähigkeit auf
aufzublasenden Luftabteilungen beruht, sind verboten.
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(c) Rettungsringe aus Plastik oder anderen synthetischen Werkstoffen müs-
sen ihre Schwimmfähigkeit und Formbeständigkeit beibehalten, wenn sie mit
Seewasser oder Ölerzeugnissen in Berührung kommen oder bei Fahrten auf
hoher See Temperaturschwankungen oder Klimawechsel ausgesetzt sind.

(d) Die Rettungsringe müssen mit einer ringsherumlaufenden, fest ange-
brachten Sicherheitsleine versehen sein. Wenigstens ein Rettungsring je Schiffs-
seite muss mit einer mindestens 27,50 Meter (oder 15 Faden) langen, schwimm-
fähigen Rettungsleine versehen sein.

(e) Auf Fahrgastschiffen müssen wenigstens die Hälfte aller Rettungsringe,
mindestens aber sechs, und auf Frachtschiffen wenigstens die Hälfte aller Ret-
tungsringe mit wirksamen, selbstzündenden Lichtern versehen sein.

(f ) Die unter Buchstabe e vorgeschriebenen selbstzündenden Lichter müssen
so beschaffen sein, dass sie nicht durch Wasser gelöscht werden können. Sie müs-
sen eine Brenndauer von mindestens 45 Minuten haben; ihre Lichtstärke muss
mindestens 3,5 Lumen betragen. Sie müssen mit den zur Befestigung erforder-
lichen Vorrichtungen bei den Rettungsringen angebracht sein, zu denen sie ge-
hören. Selbstzündende Lichter, die auf Tankschiffen verwendet werden, müssen
von einem zugelassenen Typ mit elektrischer Batterie sein.

(g) Alle Rettungsringe müssen so verteilt sein, dass sie allen Personen an
Bord ohne weiteres zugänglich sind; mindestens zwei der nach Buchstabe e mit
selbstzündenden Lichtern versehenen Rettungsringe müssen ausserdem mit
einem wirksamen selbsttätig arbeitenden Rauchsignal versehen sein, das minde-
stens 15 Minuten lang Rauch von gut sichtbarer Farbe erzeugen kann ; sie müssen
von der Kommandobrücke schnell ausgeklinkt werden können.

(h) Die Rettungsringe müssen jederzeit schnell losgeworfen werden können
und dürfen keinerlei Vorrichtung für eine ständige Befestigung haben.

Regel 22

Rettungswesten

(a) Für jede an Bord eines Schiffes befindliche Person muss eine Rettungs-
weste eines zugelassenen Typs mitgeführt werden; sind diese Rettungswesten für
Kinder nicht brauchbar, so muss zusätzlich eine ausreichende Anzahl von ge-
eigneten Rettungswesten für Kinder vorhanden sein.

(b) Zusatzlich zu den unter Buchstabe a vorgeschriebenen Rettungswesten
müssen auf Fahrgastschiffen Rettungswesten für 5 v. H. aller an Bord befind-
lichen Personen mitgeführt werden. Diese Rettungswesten müssen an einem
deutlich sichtbaren Platz an Deck aufbewahrt werden.

(c) Eine Rettungsweste darf nur dann zugelassen werden, wenn sie den fol-
genden Vorschriften entspricht:

(i) Arbeitsausführung und Werkstoff müssen einwandfrei sein ;
(ii) sie muss in Frischwasser ein Eisengewicht von 7,5 Kilogramm (oder

16,5 englischen Pfund) 24 Stunden lang tragen können;
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(iii) sie muss so beschaffen sein, dass nach Möglichkeit jede Gefahr eines
unsachgemässen Anlegens ausgeschaltet ist; sie muss jedoch umwend-
bar, d, h. beliebig mit jeder Seite nach aussen zu tragen sein ;

(iv) sie muss eine Stütze für den Kopf haben, um das Gesicht einer bewusst-
losen Person über Wasser zu halten, wobei der Körper gegenüber der
senkrechten Lage nach hinten geneigt sein muss;

(v) sie muss den Körper beim Eintauchen in das Wasser in eine sichere
Schwimmlage drehen können, wobei der Körper gegenüber der senk-
rechten Lage nach hinten geneigt sein muss ;

(vi) sie darf nicht durch Öl oder ölerzeugnisse angegriffen werden können;
(vii) sie muss von gut sichtbarer Farbe sein;

(viü) sie muss mit einer zugelassenen, durch eine Schnur fest mit ihr verbun-
denen Pfeife versehen sein.

(d) Eine Rettungsweste, deren Schwimmfähigkeit darauf beruht, dass sie
aufgeblasen wird, darf für Besatzungen aller Schiffe, mit Ausnahme von Fahr-
gastschiffen und Tankschiffen, unter der Voraussetzung zugelassen werden,

(i) dass sie zwei getrennte Luftzellen hat, die zusammen in Frischwasser
ein Eisengewicht von 15 Kilogramm (oder 33 englischen Pfund) 24
Stunden lang tragen können, so dass jede einzelne ein Eisengewicht von
7,5 Kilogramm (oder 16,5 englischen Pfund) tragen kann;

(ü) dass sie mechanisch und mit dem Mund aufgeblasen werden kann, und
(iii) dass sie den Vorschriften des Buchstaben c Ziffern i, iii, iv, v, vi, vii und

viü entspricht, auch wenn eine Luftzelle nicht aufgeblasen ist.

(e) Die Rettungswesten müssen an Bord so verteilt sein, dass sie ohne weite-
res zugänglich sind; ihr Aufbewahrungsort muss deutlich gekennzeichnet sein.

Regel 23

Leinenwurfgeräte

(a) Jedes Schiff hat ein Leinenwurfgerät eines zugelassenen Typs mitzu-
führen.

(b) Dieses Gerät muss das Werfen einer Leine auf eine Entfernung von min-
destens 230 Metern (oder 250 Yards) mit ausreichender Genauigkeit ermöglichen
und muss über mindestens vier Geschosse und vier Leinen verfügen.

Regel 24

Schiffsnotsignale

Jedes Schiff muss entsprechend den Anforderungen der Verwaltung Mög-
lichkeiten besitzen, um bei Tag und Nacht wirksame Notsignale abgeben zu kön-
nen, darunter mindestens 12 Fallschirmsignale, die ein helles, rotes Licht in
grosser Höhe erzeugen können.
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Regel 25

Sicherheitsrolle und Notmassnahmen

(a) Jedem Besatzungsmitglied werden bestimmte Aufgaben zugeteilt, die im
Notfall auszuführen sind.

(b) Diese besonderen Aufgaben werden in der Sicherheitsrolle aufgeführt;
sie bezeichnet insbesondere die Station, die jedes Besatzungsmitglied einzuneh-
men hat, sowie die von ihm zu erfüllenden Aufgaben,

(c) Die Sicherheitsrolle ist vor Antritt der Reise aufzustellen. Abschriften
derselben sind an mehreren Stellen des Schiffes, insbesondere in den Räumen der
Schiffsbesatzung, auszuhängen.

(d) In der Sicherheitsrolle werden die Aufgaben der einzelnen Besatzungs-
mitglieder aufgeführt in bezug auf:

(i) das Schliessen der wasserdichten Türen, Ventile und Verschlussvor-
richtungen der Speigatte, Ascheschütten und Feuertüren ;

(ii) das Ausrüsten der Rettungsboote (einschliessltch des tragbaren Funk-
geräts für Rettungsboote und -flösse) und der anderen Rettungsmittel ;

(iii) das Zuwasserlassen der Rettungsboote;
(iv) das allgemeine Klarmachen der anderen Rettungsmittel;

(v) die Musterung der Fahrgäste; und
(vi) das Löschen eines Brandes.
(e) In der Sicherheitsrolle werden die einzelnen Aufgaben aufgeführt, die das

Bedienungspersonal im Notfall gegenüber den Fahrgästen zu erfüllen hat. Zu
diesen Aufgaben gehört es,

(i) die Fahrgäste zu benachrichtigen ;
(ii) dafür zu sorgen, dass diese zweckentsprechend bekleidet sind und die

Rettungswesten sachgemäss angelegt haben;

(iii) die Fahrgäste zu den Musterungsplätzen zu leiten ;
(iv) die Ordnung in den Gängen und auf den Treppen aufrechtzuerhalten

und allgemein die Weiterleitung der Fahrgäste zu übernehmen und
(v) dafür zu sorgen, dass eine genügende Anzahl wollener Decken in die

Rettungsboote mitgenommen wird.
(f) Die Sicherheitsrolle sieht besondere Alarmsignale zum Sammeln der

gesamten Schiffsbesatzung auf ihren Boots-, Rettungsfloss- und Feuerlösch-
stationen vor ; sie enthält ferner eine eingehende Beschreibung dieser Signale. Die
Signale werden mit der Dampfpfeife oder Sirene gegeben und durch andere elek-
trisch betriebene Signale ergänzt, soweit es sich nicht um Fahrgastschiffe auf be-
schränkter Auslandfahrt und um Frachtschiffe von weniger als 45,70 Metern
(150 FUSS) Länge handelt. Alle diese Signale müssen von der Brücke aus bedient
werden können.
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Regel 26

Musterungen und Übungen

(a) (i) Auf Fahrgastschiffen, sind nach Möglichkeit einmal wöchentlich Boots-
und Feuerlöschübungen mit der Schiffsbesatzung abzuhalten; eine sol-
che Musterung ist abzuhalten, wenn ein Fahrgastschiff auf Ausland-
fahrt, die nicht eine beschränkte Auslandfahrt ist, den letzten Abgangs-
hafen verlässt.

(ii) Auf Frachtschiffen sind mindestens einmal monatlich Boots- undFeuer-
löschübungcn mit der Schiffsbesatzung durchzuführen mit der Mass-
gabe, dass eine solche Übung binnen 24 Stunden nach Auslaufen aus
einem Hafen stattfindet, wenn mehr als 25 v. H. der Besatzung in diesem
Hafen ausgewechselt worden ist,

(iii) Bei der monatlichen Übung auf Frachtschiffen ist die Ausrüstung der
Rettungsboote auf Vollständigkeit zu überprüfen.

(iv) Die Tage, an denen diese Übungen stattgefunden haben, sind in das von
der Verwaltung vorgeschriebene Schiffstagebuch einzutragen; hat in
einer Woche (auf Fahrgastschiffen) oder in einem Monat (auf Fracht-
schiffen) keine Übung oder nur eine Teilübung stattgefunden, so ist eine
Eintragung über die näheren Umstände und den Umfang der durch-
geführten Übung vorzunehmen. Über die Prüfung der Bootsausrüstung
auf Frachtschiffen ist ein Bericht in das Schiffstagebuch einzutragen, aus
dem auch hervorgeht, wann die Rettungsboote gemäss Buchstabe c
ausgeschwungen und zu Wasser gelassen wurden.

(b) Auf Fahrgastschiffen, mit Ausnahme der in der beschränkten Ausland-
fahrt eingesetzten, findet binnen 24 Stunden nach Antritt der Reise eine Muste-
rung der Fahrgäste statt.

(c) Bei aufeinanderfolgenden Bootsübungen sind verschiedene Gruppen von
Rettungsbooten nacheinander zu benutzen; jedes Rettungsboot muss ausge-
schwungen und - sofern durchführbar und zweckmässig - mindestens einmal in
vier Monaten zu Wasser gelassen werden. Die Musterungen und Überprüfungen
sind so durchzuführen, dass die Schiffsbesatzung genaue Kenntnis von ihren Auf-
gaben erhält und in deren Erfüllung geübt wird, einschliesslich der Unterweisung
in der Handhabung und dem Gebrauch der Rettungsflösse, falls diese mitgeführt
werden.

(d) Das Alarmsignal, das die Fahrgäste auf die Musterungsplätze ruft, be-
steht aus einer Folge von sieben oder mehr kurzen Tönen mit der Pfeife oder
Sirene, gefolgt von einem langen Ton, Ausserdem müssen auf Fahrgastschiffen,
mit Ausnahme der in der beschränkten Auslandfahrt eingesetzten, von der
Brücke aus durch das ganze Schiff elektrisch betätigte Signale gegeben werden
können. Die Bedeutung aller für die Fahrgäste bestimmten Signale, verbunden
mit genauen Anweisungen für den Notfall, sind den Fahrgästen in den in Frage
kommenden Sprachen durch Anschläge in den Fahrgastkabinen und an gut
sichtbarer Stelle in den übrigen Fahrgasträumen zu erläutern.
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Teil B

Nur für Fahrgastschiffe

Regel 27

Rettungsboote, Rettungsflösse und Rettungsgeräte

(a) Fahrgastschiffe müssen zwei in Davits hängende Boote - eines auf jeder
Schiffsseite - zur Verwendung im Notfall mitführen. Diese Boote müssen von
einem zugelassenen Typ und dürfen höchstens 8% Meter (oder 28 FUSS) lang
sein. Sie können für die Zwecke der Buchstaben b und c der vorliegenden Regel
angerechnet werden, sofern sie den Vorschriften dieses Kapitels für Rettungs-
boote voll entsprechen, sowie für die Zwecke der Regel 8, sofern sie darüber
hinaus den Vorschriften der Regel 9 und gegebenenfalls der Regel 14 voll ent-
sprechen. Sie müssen jederzeit sofort verwendungsbereit sein, solange das Schiff
auf See ist. Auf Schiffen, auf denen den Vorschriften der Regel 29 Buchstabe h
durch Anbringen von Vorrichtungen an den Seiten der Rettungsboote entspro-
chen ist, brauchen die beiden in der vorliegenden Regel vorgesehenen Boote nicht
mit solchen Vorrichtungen versehen sein.

(b) Fahrgastschiffe auf Auslandfahrt, die keine beschränkte Auslandfahrt
ist, müssen folgendes mitführen :

(i) Rettungsboote auf jeder Seite mit einem Gesamtfassungsvermögen für
die Hälfte aller an Bord befindlichen Personen.

Die Verwaltung kann jedoch erlauben, dass Rettungsboote durch
Rettungsflösse von gleichem Gesamtfassungsvermögen ersetzt werden,
wobei aber auf jeder Schiffsseite genügend Rettungsboote vorhanden
sein müssen, um 37% v.H. aller an Bord befindlichen Personen auf-
nehmen zu können.

(ii) Rettungsflösse mit einem Gesamtfassungsvermögcn für die Aufnahme
25 v. H. nebst Rettungsgeräten für 3 v. H. aller an Bord befindlichen
Personen.

Schiffen mit einem Abteilungsfaktor von 0,33 oder weniger kann
es jedoch gestattet werden, an Stelle von Rettungsflössen für 25 v. H.
und Rettungsgeraten für 3 v. H. aller an Bord befindlichen Personen
Rettungsgeräte für 25 v. H. dieser Personenzahl mitzuführen.

(c) (i) Ein Fahrgastschiff auf beschränkter Auslandfahrt muss mit einer sei-
ner Länge entsprechenden Anzahl von Davitpaaren ausgerüstet sein,
wie in Spalte A der in Regel 28 enthaltenen Tabelle vorgesehen. In
jedem Davitpaar muss ein Rettungsboot hängen ; diese Rettungsboote
müssen wenigstens den in Spalte C der Tabelle vorgeschriebenen Min-
destraumgehalt oder das zur Unterbringung aller an Bord befindlichen
Personen erforderliche Fassungsvermögen haben, falls diese Zahl klei-
ner ist.
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Ist es nach Ansicht der Verwaltung weder durchführbar noch
zweckmässig, auf einem in der beschränkten Auslandfahrt eingesetzten
Schiff die Anzahl von Davitpaaren aufzustellen, die in Spalte A der in
Regel 28 enthaltenen Tabelle vorgesehen ist, so kann die Verwaltung
in Ausnahmefällen eine kleinere Anzahl von Davitpaaren genehmigen,
jedoch mit der Massgabe, dass diese Zahl niemals kleiner sein darf als
die in Spalte B der Tabelle festgesetzte Mindestzahl, und dass der Ge-
samtraumgehalt der Rettungsboote auf dem betreffenden Schiff wenig-
stens dem in Spalte C vorgeschriebenen Mindestraumgehalt oder dem
zur Aufnahme aller an Bord befindlichen Personen erforderlichen
Fassungsvermögen entspricht, falls diese Zahl kleiner ist.

(ii) Reichen die hiernach vorgesehenen Rettungsboote nicht aus, um alle an
Bord befindlichen Personen aufzunehmen, so müssen weitere Rettungs-
boote unter Davits oder Rettungsflösse aufgestellt werden, damit das
Fassungsvermögen der Rettungsboote und Rettungsflösse ausreicht,
um alle an Bord befindlichen Personen aufzunehmen.

(iii) Ungeachtet des Buchstaben c Ziffer ii darf auf Schiffen in der beschränk-
ten Auslandfahrt die Anzahl der mitgeführten Personen nicht grösser
sein als das Gesamtfassungsvermögen der nach Massgabe des Buch-
staben c Ziffern i und h' mitgeführten Rettungsboote, sofern nicht die
Verwaltung der Auffassung ist, dass der Umfang des Verkehrs dies
notwendig macht; jedoch muss in diesem Fall das Schiff den Vor-
schriften des Kapitels II Regel l Buchstabe d entsprechen.

(iv) Hat die Verwaltung gemäss Buchstabe c Ziffer iii die Beförderung einer
Anzahl von Personen gestattet, die grösser ist als das Fassungs-
vermögen der Rettungsboote, und hat sie sich davon überzeugt, dass
die nach Buchstabe c Ziffer ii mitzuführenden Rettungsflösse auf dem
Schiff nicht untergebracht werden können, so kann sie eine Verringerung
der Anzahl der Rettungsboote genehmigen,

jedoch mit der Massgabe,

(1) dass Schiffe mit einer Länge von 58 Metern (oder 190 FUSS) und
mehr mindestens vier Rettungsboote, und zwar auf jeder Schiffs-
seite zwei, mitführen müssen und dass Schiffe mit einer Länge von
weniger als> 58 Metern (oder 190 FUSS) mindestens zwei Rettungs-
boote, und zwar auf jeder Schiffsseite eines, mitführen müssen und

(2) dass die Anzahl der Rettungsboote und -flösse stets ausreichen
muss, um alle an Bord befindlichen Personen aufzunehmen.

(v) Jedes Fahrgastschiff auf beschränkter Auslandfahrt muss zusätzlich
zu den Rettungsbooten und -flössen, die nach diesem Buchstaben vor-
geschrieben sind, Rettungsflösse zur Aufnahme von 10 v. H. der Perso-
nen mitführen, welche in den auf dem Schiff mitgeführten Rettungs-
booten untergebracht werden können.
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(vi) Jedes Fahrgastschiff auf beschränkter Auslandfahrt muss ausserdem
Rettungsgeräte für mindestens 5 v. H. aller an Bord befindlichen
Personen mitführen.

(vii) Die Verwaltung kann einzelnen Schiffen oder Schiffsklassen mit Zeug-
nissen für beschränkte Auslandfahrt gestatten, Reisen von mindestens
600, höchstens aber 1200 Seemeilen auszuführen, wenn sie den Vor-
schriften des Kapitels ii Regel l Buchstabe d entsprechen, Rettungs-
boote für 75 v. H. der an Bord befindlichen Personen mitführen und im
übrigen den Vorschriften des vorliegenden Buchstaben entsprechen.

Regel 28

Tabelle betreifend Davits und Raumgebalt der Rettungsboote für Schiffe auf
beschränkter Auslandfahrt

Eingetragene Schiffslänge

Meier

und
31 weniger 37

als
37 » 43
43 » 49
49 » 53
53 » 58
58 » 63
63 » 67
67 » 70
70 » 75
75 » 78
78 » 82
82 » 87
87 » 91
91 » 96
96 » 101

101 » 107
107 » 113
113 » 119
119 » 125
125 » 133
133 » 140
140 » 149
149 » 159
159 » 168

FUSS

und
100 weniger 120

als
120 » 140
140 » 160
160 » 175
175 » 190
190 » 205
205 » 220
220 » 230
230 » 245
245 » 255
255 » 270
270 » 285
285 » 300
300 » 315
315 » 330
330 » 350
350 » 370
370 » 390
390 » 410
410 » 435
435 » 460
460 » 490
490 » 520
520 » 550

CA)

Mindest-
anzahl

der Davit-
paare

2

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
10
12
12
14
14
16

<B)
in

Ausnahme-
fallen

zulässige
geringere

Anzahl der
Davitpaare

2

2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
9
9

10
10
12

(0
Mindestraum gehalt
der Rettungsboote

Kubikmeter

11

18
26
33
38
44
50
52
61
68
76
85
94

102
110
122
135
146
157
171
185
202
221
238

Kubikfüss

400

650
900

1150
1350
1550
1750
1850
2150
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4300
4750
5150
5550
6050
6550
7150
7800
8400

Bemerkung zu CC): Betragt die Scbiffslange weniger als 31 Meter (oder 100 FUSS) oder mehr als 168
Meter (oder 550 Fusa), so schreibt die Verwaltung die Mmdcstanzahl der Davitpaarc und den Raumgenalt
der Rettungsboote vor
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Die vorstehende Tabelle bestimmt je nach der Schiffslänge :
(A) die Mindestanzahl der für ein Schiff auf beschränkter Auslandfahrt

erforderlichen Davitpaare, in denen nach Regel 27 je ein Rettungsboot
hängen muss;

(B) die geringere Anzahl von Davitpaaren, die nach Regel 27 für ein Schiff
auf beschränkter Auslandfahrt ausnahmsweise genehmigt werden kann ;
und

(C) den Mindestraumgehalt der Rettungsboote für ein Schiff auf beschränk-
ter Auslandfahrt.

Regel 29

Aufstellung und Handhabung der Rettungsboote, Rettungsflosse
und Rettungsgeräte

(a) Die Rettungsboote und Rettungsflosse müssen entsprechend den An-
forderungen der Verwaltung so aufgestellt sein,

(i) dass sie alle in möglichst kurzer Zeit, in jedem Fall aber binnen 30 Minu-
ten, zu Wasser gelassen werden können;

(ii) dass sie in keiner Weise die rasche Handhabung der anderen Rettungs-
boote, Rettungsflosse oder Rettungsgeräte oder das Versammeln der an
Bord befindlichen Personen an den Einbootungsplätzen oder das Ein-
booten dieser Personen behindern;

(iii) dass die Rettungsboote und diejenigen Rettungsflosse, für die zugelas-
sene Aussetzvorrichtungen mitzuführen sind, mit voller Besetzung und
vollständiger Ausrüstung auch bei ungünstiger Trimm und bei 15°
Schlagseite nach der einen oder anderen Seite zu Wasser gelassen
werden können; und

(iv) dass die Rettungsflosse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen
nicht mitzuführen sind, und die Rettungsgeräte auch bei ungünstiger
Trimm und bei 15° Schlagseite nach der einen oder anderen Seite zu
Wasser gelassen werden können.

(b) Jedes Rettungsboot muss in einem besonderen Davitpaar hängen.
(c) Rettungsboote dürfen nur dann auf mehr als einem Deck aufgestellt

werden, wenn geeignete Massnahmen getroffen sind, die jede Behinderung der
Rettungsboote auf dem unteren Deck durch die auf dem oberen Deck befind-
lichen Boote ausschliesscn.

(d) Rettungsboote und diejenigen Rettungsflosse, für die zugelassene Aus-
setzvorrichtungen mitzuführen sind, dürfen nicht am Bug aufgestellt sein. Sie
müssen an solchen Stellen aufgestellt sein, an denen sie sicher zu Wasser gelassen
werden können, wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass sie ausreichend
Abstand von der Schiffsschraube und den steil überhängenden Teilen des Achter-
schiffs haben,

(e) Die Davits müssen von zugelassener Konstruktion und in geeigneter,
den Anforderungen der Verwaltung entsprechender Weise aufgestellt sein. Sie
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müssen über ein oder mehrere Decks derart verteilt sein, dass die unter ihnen
liegenden Rettungsboote ohne Behinderung durch den Betrieb anderer Davits
sicher ausgesetzt werden können.

(f ) Es müssen Davits folgender Art \ orhanden sein :

(i) Patent- oder Schwerkraftdavits zur Bedienung von Rettungsbooten
mit einem Gewicht von höchstens 2300 Kilogramm (oder 2l/4 englischen
Tonnen) beim Ausbringen ohne Fahrgäste.

(ü) Schwerkraftdavits zur Bedienung von Rettungsbooten mit einem
Gewicht von mehr als 2300 Kilogramm (oder 2J/4 englischen Tonnen)
beim Ausbringen ohne Fahrgäste.

(g) Die Davits, Läufer und Blöcke sowie das übrige Geschirr müssen so stark
sein, dass die Rettungsboote mit einer Aussetzmannschaft im Boot ausgeschwun-
gen und dann mit der vollen Besetzung und vollständiger Ausrüstung bei einer
Schlagseite von 15° nach der einen oder anderen Seite und 10° Trimm sicher zu
Wasser gelassen werden können.

(h) Es müssen Gleitkufen oder andere geeignete Vorrichtungen vorhanden
sein, um das Zuwasserlassen der Rettungsboote gegen eine Schlagseite von 15° zu
erleichtern.

(i) Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, um die Rettungsboote an die
Bordwand heranzuholen und sie dort so zu halten, dass die Personen sicher ein-
gebootet werden können.

(j) Rettungsboote sowie die in Regel 27 für einen Notfall vorgeschriebenen
Boote sind durch Stahldrahtläufer und durch Winden eines zugelassenen Typs
zu bedienen ; mit diesen müssen die für einen Notfall vorgesehenen Boote schnell
wieder eingeholt werden können. Die Verwaltung kann ausnahmsweise Läufer
aus Manilatauwerk oder anderem zugelassenen Werkstoff mit oder ohne Winden
gestatten (die für einen Notfall vorgesehenen Boote müssen jedoch zwecks
schnellen Einholens durch Winden bedient werden), wenn sie der Ansicht ist,
dass Manilaläufer oder Läufer aus einem anderen zugelassenen Werkstoff aus-
reichen.

(k) An dem Verbindungsstag der Davits müssen mindestens zwei Manntaue
angebracht sein; die Laufer und Manntaue müssen lang genug sein, um beim
geringsten Tiefgang des Schiffes in Seewasser und bei einer Schlagseite von 15°
nach der einen oder anderen Seite die Wasseroberfläche zu erreichen. Die unteren
Blöcke der Läufer müssen, falls sie keine zugelassene Auslösevorrichtung haben,
mit einem geeigneten Ring oder einem langen Kettenglied zur Befestigung an den
Heisshaken versehen sein.

(1) Sind mechanisch angetriebene Vorrichtungen zum Einholen der Rettungs-
boote vorhanden, so ist ausserdem ein wirksamer Handbetrieb hierfür vorzu-
sehen. Werden Davits mit Hilfe von Läufern eingeschwungen, die durch Kraft-
antrieb eingeholt werden, so sind Sicherheitsvorrichtungen einzubauen, die
automatisch den Kraftantrieb abschalten, bevor die Davits gegen die Stopper
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kommen, um zu vermeiden, dass die Stahldrahtläufer oder Davits überbean-
sprucht werden.

(m) Die Läufer der in den Davits hängenden Rettungsboote müssen ge-
brauchsfertig gefahren werden ; es müssen Vorkehrungen für ein schnelles, aber
nicht notwendigerweise gleichzeitiges Lösen der Läufer von den Rettungsbooten
getroffen sein. Die Rettungsboote müssen in den Taljen in solcher Höhe über dem
Schandeckel aufgehängt sein, dass die Stabilität der Boote beim Zuwasserlassen
gesichert ist.
(n) (i) Auf Fahrgastschiffen auf Auslandfahrt, die keine beschränkte Ausland-

fahrt ist, und auf denen gemäss Regel 27 Buchstabe b Ziffer i Rettungs-
boote und Rettungsflösse mitgef ührt werden, sind zugelassene Aussetz-
vorrichtungen in so ausreichender Anzahl vorzusehen, wie es nach
Ansicht der Verwaltung erforderlich ist, um die Rettungsflösse, die nach
dem obengenannten Buchstaben zusammen mit den Rettungsbooten
zur Aufnahme aller an Bord befindlichen Personen benötigt werden,
mit der zugelassenen Anzahl von Personen in höchstens 30 Minuten bei
ruhigem Wetter zu Wasser zu lassen. Die zugelassenen Aussetzvor-
richtungen sind, soweit durchführbar, gleichmässig auf jede Schiffsseite
zu verteilen; auf jeder Seite muss mindestens eine derartige Vorrichtung
vorhanden sein. Diese Vorrichtungen brauchen jedoch nicht bei
zusätzlichen Rettungsflössen vorgesehen zu werden, die nach Regel 27
Buchstabe b Ziffer ii für 25 v. H. aller an Bord befindlichen Personen
mitzuführen sind ; ist aber eine zugelassene Aussetzvorrichtung auf dem
Schiff vorhanden, so muss jedes Rettungsfloss, das nach dem oben-
genannten Buchstaben mitgeführt wird, von solchem Typ sein, dass es
von dieser Vorrichtung zu Wasser gelassen werden kann,

(ii) Auf Fahrgastschiffen auf beschränkter Auslandfahrt wird die erforder-
liche Anzahl der zugelassenen Aussetzvorrichtungen von der Verwal-
tung bestimmt. Die Anzahl der Rettungsflösse, die jeder dieser Vor-
richtungen zugeteilt ist, darf nicht grösser sein als die Anzahl der Flösse,
die nach Ansicht der Verwaltung in höchstens 30 Minuten bei ruhigem
Wetter mit Hilfe dieser Vorrichtung zu Wasser gelassen werden können,
wenn sie mit der zugelassenen Anzahl von Personen voll besetzt sind.

Regel 30

Beleuchtung der Decks, Rettungsboote, Rettungsflösse usw.

(a) Eine allen Sicherheitserfordernissen genügende elektrische oder gleich-
wertige Beleuchtung muss in den verschiedenen Teilen eines Fahrgastschiffes
vorgesehen sein, insbesondere auf den Decks, auf denen die Rettungsboote und
Rettungsflösse aufgestellt sind. Die in Kapitel II Regel 25 vorgeschriebene,
unabhängig arbeitende Notstromquelle muss imstande sein, nötigenfalls diese
Beleuchtungsanlage sowie die in Regel 19 Buchstabe a Ziffer ü und Buchstabe b
Ziffern ii und iii vorgeschriebenen Beleuchtungsanlagen zu versorgen.
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(b) Die Ausgänge aus den für Fahrgäste oder Besatzung bestimmten Haupt-
räumen müssen ständig durch Notlampen beleuchtet sein. Die Anlage muss so
beschaffen sein, dass der für diese Lampen erforderliche Strom im Falle des
Versagens der Hauptlichtmaschine von der unter Buchstabe a erwähnten
Notstromquelle geliefert werden kann.

Regel 31

Besatzung der Rettungsboote und -flösse

(a) Jedes Rettungsboot wird der Führung eines Schiffsoffiziers oder eines
geprüften Rettungsbootmanns unterstellt, für den ein Stellvertreter zu benennen
ist. Der Bootsführer muss ein Verzeichnis der Besatzung seines Rettungsboots
haben; er hat dafür zu sorgen, dass die ihm unterstellten Leute mit ihren ver-
schiedenen Aufgaben vertraut sind.

(b) Für jedes Motorrettungsboot wird ein mit der Bedienung des Motors
vertrauter Mann bestimmt.

(c) Für jedes Rettungsboot, das mit einer Funk- und einer Scheinwerfer-
anlage ausgerüstet ist, ist ein mit der Bedienung dieser Einrichtungen vertrauter
Mann zu bestimmen.

(d) Für jedes mitgeführte Rettungsfloss ist ein Mann zu bestimmen, der mit
der Bedienung und Handhabung von Rettungsflössen vertraut ist, ausser auf
Schiffen auf beschränkter Auslandsfahrt, wenn dies nach Ansicht der Verwaltung
nicht durchführbar ist.

Regel 32

Geprüfte Rettungsbootleute

(a) Auf Fahrgastschiffen müssen für jedes Rettungsboot, das nach Massgabe
dieses Kapitels mitgeführt wird, mindestens so viele Rettungsbootleute vorhan-
den sein, wie die nachstehende Tabelle im einzelnen vorschreibt :

Mindestanzahl
Vorgeschriebene PersontnzaM für das Rettungsboot geprüfter

RettungsboQtleute

weniger als 41 Personen 2
von 4l bis 61 Personen 3
von 62 bis 85 Personen 4
mehr als 85 Personen 5

(b) Die Verteilung der geprüften Rettungsbootleute auf die einzelnen
Rettungsboote bleibt dem Kapitän überlassen.

(c) Die Befähigungszeugnisse werden von einer von der Verwaltung er-
mächtigten Stelle ausgestellt. Zur Erlangung des Zeugnisses hat dei "Bewerber
nachzuweisen, dass er in allen für das Zuwasserlassen der Rettungsboote und
anderen Rettungsmitteln erforderlichen Arbeitsvorgängen und im Gebrauch der
Riemen und der Antriebsvorrichtung ausgebildet ist, dass er über praktische
Kenntnisse in der Handhabung der Rettungsboote und anderen Rettungsmittel
Bundesblatt. 117. Jahrg. Bd.II. 13

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


194

verfügt und dass er ausserdem die Befehle für den Einsatz aller Rettungsmittel
versteht und sie ausführen kann.

Regel 33

Rettungsgeräte

(a) Es dürfen nur Rettungsgeräte zugelassen werden, die folgenden Be-
dingungen entsprechen :

(i) Sie müssen von solcher Grosse und Festigkeit sein, dass sie ohne Scha-
den von der Stelle, an der sie untergebracht sind, in das Wasser hinab-
geworfen werden können.

(ii) Ihr Gewicht darf nicht grösser sein als 180 Kilogramm (oder 400
englische Pfund), wenn nicht geeignete, den Anforderungen der Ver-
waltung entsprechende Vorrichtungen vorhanden sind, die ein Zu-
wasserlassen ermöglichen, ohne dass ein Anheben mit der Hand
erforderlich ist.

(iii) Werkstoff und Bauart müssen zugelassen sein.
(iv) Brauchbarkeit und Stabilität müssen gewährleistet sein, gleichviel auf

welcher Seite das Gerät schwimmt.
(v) Die Luftkästen oder gleichwertigen Schwimmvorrichtungen müssen

möglichst dicht an den Seiten des Rettungsgeräts angebracht sein ; ihre
Wirksamkeit darf nicht davon abhängen, dass sie aufgeblasen werden
müssen.

(vi) Das Gerät muss mit einer Fangleine und einer aussen ringsherurn-
laufenden, fest angebrachten Sicherheitsleine versehen sein.

(b) Die für ein Rettungsgerät zulässige Personenzahl ist die kleinere der
beiden Zahlen, die man erhält

(i) durch Teilung der Anzahl von Kilogramm, die das Gerät an Eisen in
Frischwasser tragen kann, durch 14,5 (oder der Anzahl von englischen
Pfund durch 32), oder

(ii) durch Teilung des Umfangs des Geräts in Zentimeter durch 30,5.

Regel 34

Ausrüstung mit Rettungsringen

Die Mindestanzahl der Rettungsringe, mit der Fahrgastschiffe ausgerüstet
sein müssen, wird durch folgende Tabelle bestimmt :

UümfeMa«. d^SSSÄ.

weniger als 61 8
61 und weniger als 122 12

122 und weniger als 183 18
183 und weniger als 244 24
244 und mehr 30
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Schiffslänge in Mindestanzahl der Rettungsringe a^ÄÄ
weniger als 200 8
200 und weniger als 400 12
400 und weniger als 600 18
600 und weniger als 800 24
800 und mehr 30

Teil C

Nur für Frachtschiffe

Regel 35

Anzahl und Fassungsvermögen der Rettungsboote und -flösse

(a) (i) Frachtschiffe ausser Tankschiffen von 1600 und mehr BRT, Schiffe, die
als Walfangmutterschiffe, als Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-
Fabrikschiffe eingesetzt sind, sowie Schiffe, die beim Walfang, bei der
Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte
Personen befördern, müssen auf jeder Schiffsseite Rettungsboote mit
einem Gesamtfassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen
mitführen, sowie zusätzlich Rettungsflösse, die ausreichen, um die
Hälfte dieser Personen aufzunehmen.
Ist jedoch die Verwaltung bei Frachtschiffen auf Auslandfahrt zwischen
nahe beieinander liegenden Staaten der Auffassung, dass es angesichts
der Bedingungen der Reise unbillig oder unnötig ist, das Mitführen
von Rettungsflössen vorzuschreiben, so kann sie einzelne Schiffe oder
Schiffsklassen von dieser Vorschrift befreien.

(ü) Tankschiffe von 1600 und mehr BRT müssen auf jeder Seite Rettungs-
boote mitführen, deren Gesamtfassungsvermögen für die Aufnahme
aller an Bord befindlichen Personen ausreicht.

(b) (i) Jedes Schiff, das als Walfangmutterschiff, als Fischverarbeitungs- oder
Fischkonserven-Fabrikschiff eingesetzt ist, oder das beim Walfang, bei
der Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte
Personen befordert, muss folgendes mitführen:
(1) Rettungsboote auf jeder Seite mit einem Gesamtfassungsvermögen

für die Hälfte aller an Bord befindlichen Personen.
Die Verwaltung kann jedoch gestatten, dass Rettungsboote durch
Rettungsflösse von gleichem Gesamtfassungsvermögen ersetzt
werden, wobei aber auf jeder Schiffsseite genügend Rettungsboote
vorhanden sein müssen, um 37% v. H. aller an Bord befindlichen
Personen aufnehmen zu können.

(2) Rettungsflösse mit einem Gesamtfassungsvermögen für die Hälfte
aller an Bord befindlichen. Personen.
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Ist es jedoch auf Schiffen, die als Fischverarbeitungs- oder Fisch-
konserven-Fabrikschiffe eingesetzt sind, undurchführbar, Ret-
tungsboote mitzuführen, die den Vorschriften dieses Kapitels in
vollem Umfang entsprechen, so kann die Verwaltung statt dessen
das Mitführen anderer Boote gestatten; ihr Fassungsvermögen
darf indessen nicht geringer als das in dieser Regel vorgeschriebene
sein, und ihre Schwimmfähigkeit und Ausrüstung muss minde-
stens der in diesem Kapitel für Rettungsboote vorgeschriebenen
entsprechen.

(ii) Jedes Schiff, das als Walfangmutterschiff oder als Fischverarbeitungs-
oder Fischkonserven-Fabrikschiff eingesetzt ist, oder das beim Wal-
fang, bei der Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung
beschäftigte Personen befördert, muss zwei Boote - eines auf jeder
Schiffsseite - zur Verwendung im Notfall mitführen. Diese Boote
müssen von einem zugelassenen Typ und dürfen höchstens 8% Meter
(oder 28 FUSS) lang sein. Sie können für die Zwecke dieses Buchstaben
angerechnet werden, sofern sie den Vorschriften dieses Kapitels für
Rettungsboote voll entsprechen, sowie für die Zwecke der Regel 8, so-
fern sie darüber hinaus den Vorschriften der Regel 9 und gegebenen-
falls der Regel 14 voll entsprechen. Solange das Schiff auf See ist, müs-
sen sie jederzeit sofort verwendungsbereit sein. Auf Schiffen, auf denen
den Vorschriften der Regel 36 Buchstabe g durch Anbringen von Vor-
richtungen an den Seiten der Rettungsboote entsprochen ist, brauchen
die beiden in der vorliegenden Regel vorgesehenen Boote nicht mit sol-
chen Vorrichtungen versehen zu werden.

(c) Tankschiffe von 3000 und mehr BRT müssen mindestens vier Rettungs-
boote mitführen. Zwei Rettungsboote müssen sich achtern und zwei mittschiffs
befinden, jedoch mit der Massgabe, dass auf Tankschiffen ohne Mittschiffsauf-
bauten alle Rettungsboote achtem unterzubringen sind.

Ist es auf Tankschiffen ohne Mittschiffsaufbauten nicht möglich, vier Ret-
tungsboote achtern unterzubringen, so kann die Verwaltung gestatten, dass statt
dessen auf jeder Schiffsseite ein Rettungsboot achtern mitgeführt wird. In einem
solchen Fall

(i) darf jedes dieser Rettungsboote höchstens 8 Meter (oder 26 FUSS) lang
sein;

(ii) ist jedes dieser Rettungsboote möglichst weit vorn aufzustellen, minde-
stens aber so weit, dass sich das hintere Ende des Rettungsboots in
einem Abstand von l % mal Bootslänge vor der Schiffsschraube befin-
det;

(iii) muss jedes Rettungsboot so nahe an der Wasseroberfläche aufgestellt
sein, wie dies sicher und praktisch durchführbar ist ; und

(iv) müssen zusätzlich RettungsflÖsse mitgeführt werden, die mindestens
die Hälfte aller an Bord befindlichen Personen aufnehmen können.
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Regel 36

Davits und Aussetzvorrichtungen

(a) Auf Frachtschiffen müssen Rettungsboote und Rettungsflösse entspre-
chend den Anforderungen der Verwaltung aufgestellt sein.

(b) Jedes Rettungsboot muss in einem besonderen Davitpaar hängen.
(c) Rettungsboote und diejenigen Rettungsflösse, für die zugelassene Aus-

setzvorrichtungen mitzuf ühren sind, dürfen nicht am Bug aufgestellt werden. Sie
müssen an solchen Stellen aufgestellt sein, an denen sie sicher zu Wasser gelassen
werden können, wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass sie ausreichenden
Abstand von der Schiffsschraube und den steil überhängenden Teilen des Achter-
schiffs haben, damit sie, soweit durchführbar, an der senkrechten Bordwand zu
Wasser gelassen werden können.

(d) Die Davits müssen von zugelassener Konstruktion und in geeigneter,
den Anforderungen der Verwaltung entsprechender Weise aufgestellt sein.

(e) Auf Tankschiffen von 1600 und mehr BRT, auf Schiffen, die als Walfang-
mutterschiffe oder als Fischverarbeitungs- oder Fischkonserven-Fabrikschiffe
eingesetzt sind, oder die beim Walfang, bei der Fischverarbeitung oder der Fisch-
konservenherstellung beschäftigte Personen befördern, dürfen nur Schwerkraft-
davits verwendet werden. Auf anderen Schiffen müssen Davits folgender Art
vorhanden sein :

(i) Patent- oder Schwerkraftdavits zur Bedienung von Rettungsbooten
mit einem Gewicht von höchstens 2300 Kilogramm (oder 2V4 englischen
Tonnen) beim Ausbringen ohne Fahrgäste;

(ii) Schwerkraftdavits zur Bedienung von Rettungsbooten mit einem Ge-
wicht von mehr als 2300 Kilogramm (oder 2V4 englischen Tonnen) beim
Ausbringen ohne Fahrgäste.

(f ) Die Davits, Läufer und Blöcke sowie das übrige Geschirr müssen so stark
sein, dass die Rettungsboote mit einer Aussetzmannschaft im Boot ausgeschwun-
gen und dann mit der vollen Besetzung und vollständigen Ausrüstung bei einer
Schlagseite von 15° nach der einen oder anderen Seite und 10° Trimm sicher zu
Wasser gelassen werden können.

(g) Es müssen Gleitkufen oder andere geeignete Vorrichtungen vorhanden
sein, um das Zuwasserlassen der Rettungsboote gegen eine Schlagseite von 15°
zu erleichtern.

(h) Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, um die Rettungsboote an die
Bordwand heranzuholen und sie dort so zu halten, dass die Personen sicher ein-
gebootet werden können.

(i) Rettungsboote sowie die in Regel 35 Buchstabe b Ziffer ii für einen Not-
fall vorgeschriebenen Boote sind durch Stahldrahtläufer und durch Winden
eines zugelassenen Typs zu bedienen ; mit diesen müssen die für einen Notfall vor-
gesehenen Boote schnell wieder eingeholt werden können. Die Verwaltung kann
ausnahmsweise Läufer aus Manila-Tauwerk oder anderem zugelassenen Werk-
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stoff mit oder ohne Winden gestatten (die für einen Notfall vorgesehenen Boote
müssen jedoch zwecks schnellen Einholens durch Winden bedient werden), wenn
sie der Ansicht ist, dass Manila-Läufer oder Läufer aus einem anderen zugelasse-
nen Werkstoff ausreichen.

(j) An dem Verbindungsstag der Davits müssen mindestens zwei Manntaue
angebracht sein; die Läufer und Manntaue müssen lang genug sein, um beim
geringsten Tiefgang des Schiffes in Seewasser und bei einer Schlagseite von 15°
nach der einen oder anderen Seite die Wasseroberfläche zu erreichen. Die unteren
Blöcke der Läufer müssen, falls sie keine zugelassene Auslösevorrichtung haben,
mit einem geeigneten Ring oder einem langen Kettenglied zur Befestigung an den
Heisshaken versehen sein.

(k) Sind mechanisch angetriebene Vorrichtungen zum Einholen der Ret-
tungsboote vorhanden, so ist ausserdem ein wirksamer Handantrieb hierfür vor-
zusehen. Werden Davits mit Hilfe von Läufern eingeschwungen, die durch Kraft-
antrieb eingeholt werden, so sind Sicherheitsvorrichtungen einzubauen, die auto-
matisch den Kraftantrieb abschalten, bevor die Davits gegen die Stopper kom-
men, um zu vermeiden, dass die Stahldrahtläufer oder Davits überbeansprucht
werden.

(1) Die Läufer der Rettungsboote müssen gebrauchsfertig gefahren werden ;
es müssen Vorkehrungen für ein schnelles, aber nicht notwendigerweise gleich-
zeitiges Lösen der Läufer von den Rettungsbooten getroffen sein. Die Rettungs-
boote müssen in den Taljen in solcher Höhe über dem Schandeckel aufgehängt
sein, dass die Stabilität der Boote beim Zuwasserlassen gesichert ist.

(m) Auf Schiffen, die als Walfangmutterschiffe, als Fischverarbeitungs- oder
Fischkonserven-Fabrikschiffe eingesetzt sind, sowie auf Schiffen, die beim Wal-
fang, bei der Fischverarbeitung oder der Fischkonservenherstellung beschäftigte
Personen befördern, und die gemäss Regel 35 Buchstabe b Ziffer i Nummer 2
Rettungsboote und Rettungsflosse mitführen, brauchen keine zugelassenen Aus-
setzvorrichtungen für die RettungsflÖsse vorhanden zu sein; derartige Vorrich-
tungen sind jedoch in so ausreichender Anzahl vorzusehen, wie es nach Ansicht
der Verwaltung erforderlich ist, um die nach Ziffer i Nummer l des genannten
Buchstaben mitgeführten RettungsflÖsse mit der zugelassenen Anzahl von Per-
sonen höchstens 30 Minuten bei ruhigem Wetter zu Wasser zu lassen. Die zuge-
lassenen Aussetzvorrichtungen sind, soweit durchführbar, gleichmässig auf jede
Schiffsseite zu verteilen. Jedes Rettungsfloss, das auf Schiffen mitgeführt wird,
auf denen eine zugelassene Aussetzvorrichtung vorgesehen ist, muss von einem
solchen Typ sein, dass es von dieser Vorrichtung zu Wasser gelassen werden
kann.

Regel 37

Ausrüstung mit Rettungsringen

Es sind mindestens acht Rettungsringe eines Typs mitzuführen, der den
Vorschriften der Regel 21 entspricht.
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Regel 38

Notbeleuchtung

Die in Regel 19 Buchstabe a Ziffer ii sowie Buchstabe b Ziffer ii und iii
vorgeschriebene Beleuchtung muss mindestens drei Stunden lang von der in
Kapitel II Regel 26 vorgeschriebenen Notstromquelle gespeist werden können.
Auf Frachtschiffen von 1600 und mehr BRT trägt die Verwaltung dafür Sorge,
dass die Beleuchtung der Gänge, Treppen and Ausgänge derart ist, dass der Zu-
gang für alle an Bord befindlichen Personen zu den Aussetzstationen und Auf-
bewahrungsstellen der Rettungsboote und Rettungsflösse nicht behindert wird.

Kapitel IV

Telegraphiefunk und Sprechfunk

Teil A

Anwendung und Begriffsbestimmungen

Regel l

Anwendung

(a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet dieses Kapi-
tel auf alle Schiffe Anwendung, für welche diese Regeln gelten.

(b) Auf Schiffe, für welche diese Regeln gelten, findet dieses Kapitel dann
keine Anwendung, wenn die Schiffe die Grossen Seen Nordamerikas und deren
verbindende und Nebengewässcr östlich bis zur unteren Ausfahrt der Sankt-
Lambert-Schleuse in Montreal in der Provinz Quebec, Kanada, befahren1).

(c) Dieses Kapitel schliesst nicht aus, dass ein in Not befindliches Schiff oder
Rettungsboot oder -floss alle verfügbaren Mittel einsetzt, um die Aufmerksam-
keit auf sich zu lenken, seinen Standort bekanntzugeben und Hilfe zu erlangen.

Regel 2

Ausdrücke und Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Be-
deutung. Alle anderen in diesem Kapitel verwendeten Ausdrücke, die auch in der
Vollzugsordnung für den Funkdienst bestimmt sind, haben die in dieser Vollzugs-
ordnung bestimmte Bedeutung :

(a) Der Ausdruck «Vollzugsordnung für den Funkdienst» bezeichnet die Voll-
zugsordnung für den Funkdienst, die dem letzten jeweils in Kraft befind-

x) Diese Schiffe unterliegen aus Sicherheitsgründen besonderen Funkvorschriften; diese
Vorschriften sind in dem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada
von 1952 enthalten, das die Bezeichnung : «Promotion of Safety on thé Gréât Lakes by
Means of Radio» (Erhöhte Sicherheit auf den Grossen Seen durch Funk) trägt.
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lichen Internationalen Fernmeldevertrag beigefügt oder als ihm beigefügt
anzusehen ist.

(b) Der Ausdruck «Selbsttätiges Telegraphiefunk-Alarmgerät» bezeichnet
einen zugelassenen selbsttätigen Alarmzeichenempfänger, der auf das Tele-
graphiefunk-Alarmzeichen anspricht.

(c) Der Ausdruck « Funkoffizier » bezeichnet eine Person, die mindestens ein der
Vollzugsordnung für den Funkdienst entsprechendes Zeugnis erster oder
zweiter Klasse für Telegraphiefunker besitzt und in der Telegraphiefunk-
stelle eines Schiffes beschäftigt ist, das nach Massgabe der Regel 3 oder 4
über eine solche Funkstelle verfügt.

(d) Der Ausdruck «Sprechfunker» bezeichnet eine Person, die ein der Vollzugs-
ordnung für den Funkdienst entsprechendes Zeugnis für Sprechfunker be-
sitzt.

(e) der Ausdruck «vorhandene Anlage» bezeichnet
(i) eine Anlage, die vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens an

Bord eines Schiffes vollständig eingebaut worden ist, gleichviel wann
die Annahme durch die betreffende Verwaltung wirksam wird; und

(u) eine Anlage, die vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens an
Bord eines Schiffes teilweise eingebaut worden ist und im übrigen ent-
weder aus Teilen besteht, die als Ersatz für gleiche Teile eingebaut wur-
den, oder aus Teilen, die den Vorschriften dieses Kapitels entsprechen.

(f) Der Ausdruck «neue Anlage »bezeichnet jede Anlage, die keine vorhandene
Anlage ist.

Regel 3

TelegraphiefunksteUe

Fahrgastschiffe jeder Grosse und Frachtschiffe von 1600 und mehr BRT
müssen mit einer den Regeln 8 und 9 entsprechenden TelegraphiefunksteUe aus-
gerüstet sein, soweit sie nicht auf Grund der Regel 5 davon befreit sind.

Regel 4

Sprechfunkstelle

Frachtschiffe von mindestens 300, jedoch weniger als 1600 BRT müssen,
wenn sie nicht mit einer den Regeln 8 und 9 entsprechenden Telegraphiefunk-
stelle ausgerüstet sind, mit einer den Regeln 14 und 15 entsprechenden Sprech-
funkstelle ausgerüstet sein, soweit sie nicht auf Grund der Regel 5 davon befreit
sind.

Regel 5

Befreiungen von den Regeln 3 und 4

(a) Die Vertragsregierungen erachten es als höchst erwünscht, von der An-
wendung der Regehi 3 und 4 nicht abzuweichen; die Verwaltung kann jedoch
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einzelnen Fahrgast- oder Frachtschiffen Befreiungen teilweiser und/oder beding-
ter Art oder eine völlige Befreiung von den Vorschriften der Regel 3 und 4 gewäh-
ren.

(b) Die nach Buchstabe a zulässigen Befreiungen dürfen nur einem Schiff
auf einer Reise gewährt werden, bei der die grösste Entfernung des Schiffes von
Land, die Länge der Reise, das Fehlen allgemeiner navigatorischer Gefahren
sowie andere die Sicherheit beeinflussende Bedingungen derart sind, dass die
volle Anwendung der Regel 3 oder 4 unzweckmässig oder unnötig wäre. Bei der
Entscheidung darüber, ob einzelnen Schiffen Befreiungen gewährt werden kön-
nen, hat die Verwaltung etwaige Auswirkungen dieser Befreiungen auf die allge-
meine Wirksamkeit des Notdienstes für die Sicherheit aller Schiffe zu berück-
sichtigen. Die Verwaltung soll sich dessen bewusst sein, dass es erwünscht wäre,
Schiffen, die von der Vorschrift der Regel 3 befreit werden, als Vorbedingung
hierfür die Ausrüstung mit einer den Regeln 14 und 15 entsprechenden Sprech-
funkstelle zur Pflicht zu machen.

(c) Jede Verwaltung legt der Organisation so bald wie möglich nach dem
l. Januar jedes Jahres einen Bericht vor, aus dem alle nach den Buchstaben a und b
während des vorangegangenen Kalenderjahrs gewährten Befreiungen sowie
die dafür massgebenden Gründe hervorgehen.

Teil B

Hörwachen

Regel 6

Hörwachen im Telegraphiefunkdienst

(a) Jedes Schiff, das nach Regel 3 oder 4 mit einer Telegraphiefunkstelle aus-
gerüstet ist, muss auf See mindestens einen Funkoffizier an Bord haben und muss,
wenn es nicht mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgerät ausgerüstet
ist, vorbehaltlich des Buchstaben d sicherstellen, dass ein Funkoffizier auf der
Telegraphiefunk-Notfrequenz mittels eines Kopfhörers oder Lautsprechers eine
ununterbrochene Hörwache wahrnimmt.

(b) Jedes Fahrgastschiff, das nach Regel 3 mit einer Telegraphiefunkstelle
ausgerüstet ist, muss, wenn es mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarm-
gerät ausgerüstet ist, vorbehaltlich des Buchstaben d auf See sicherstellen, dass
ein Funkoffizier auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz mittels eines Kopfhörers
oder Lautsprechers eine Hörwache wie folgt wahrnimmt:

(i) Wenn es 250 Fahrgäste oder weniger befördert oder ein Zeugnis hierfür
besitzt, insgesamt mindestens 8 Stunden täglich;

(u) wenn es mehr als 250 Fahrgäste befördert oder ein Zeugnis hierfür be-
sitzt und sich auf einer Reise befindet, die länger als 16 Stunden zwi-
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sehen zwei aufeinanderfolgenden Häfen dauert, insgesamt mindestens
16 Stunden täglich. In diesem Fall muss das Schiff mindestens zwei
Funkoffiziere an Bord haben;

(iü) wenn es mehr als 250 Fahrgäste befördert oder ein Zeugnis hierfür
besitzt und sich auf einer Reise befindet, die weniger als 16 Stunden
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Häfen dauert, insgesamt minde-
stens 8 Stunden täglich.

(c) (i) Jedes Frachtschiff, das nach Regel 3 mit einer Telegraphiefunkstelle
ausgerüstet ist, muss, wenn es mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-
Alarmgerät ausgerüstet ist, vorbehaltlich des Buchstaben d auf See
sicherstellen, dass ein Funkoffizier auf der Telegraphiefunk-Notfre-
quenz mittels eines Kopfhörers oder Lautsprechers eine Hörwache von
insgesamt mindestens 8 Stunden täglich wahrnimmt. Die Verwaltung
kann jedoch gestatten, dass auf Frachtschiffen von mindestens 1600,
jedoch weniger als 3500 BRT die HÖrwache für einen Zeitabschnitt von
drei Jahren, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens
an gerechnet, bis auf insgesamt mindestens 2 Stunden täglich beschränkt
wird.

(ii) Jedes Frachtschiff von mindestens 300, jedoch weniger als 1600 BRT,
das nach Regel 4 mit einer Telegraphiefunkstelle ausgerüstet ist, muss,
wenn es mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgerät ausge-
rüstet ist, vorbehaltlich des Buchstaben d auf See sicherstellen, dass ein
Funkoffizier auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz mittels eines Kopf-
hörers oder Lautsprechers während der von der Verwaltung gegebenen-
falls festgesetzten Zeit eine Hörwache wahrnimmt. Die Verwaltung
berücksichtigt jedoch, dass es erwünscht ist, nach Möglichkeit eine
Hörwache von insgesamt mindestens 8 Stunden täglich vorzuschreiben.

(d) Nimmt ein Funkoffizier nach dieser Regel auf der Telegraphiefunk-
Notfrequenz die Hörwache wahr, so kann er diese unterbrechen, solange er den
Verkehr auf anderen Frequenzen abwickelt oder andere wichtige Funkaufgaben
erledigt, jedoch nur dann, wenn es unmöglich ist, die Hörwache mittels eines
aufgeteilten Kopfhörers oder eines Lautsprechers wahrzunehmen. Während der
in der Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgesehenen Zeiten der Funkstills
ist die Hörwache stets durch einen Funkoffizier mittels eines Kopfhörers oder
Lautsprechers wahrzunehmen.

(e) Auf allen mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgerät aus-
gerüsteten Schiffen muss dieses Gerät, solange sich das Schiff auf See befindet,
in Betrieb sein, wenn keine Hörwache gemäss den Buchstaben b, c oder d wahr-
genommen wird und, falls durchführbar, während des Peilfunkbetriebs.

(f) Die in dieser Regel vorgesehenen Hörzeiten, einschliesslich der von der
Verwaltung festgesetzten Zeiten, sollen nach Möglichkeit mit den in der Voll-
zugsordnung für den Funkdienst vorgeschriebenen Dienststunden für Telegra-
phiefunk zusammenfallen.
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Regel 7

Hörwachen im Sprechfunkdienst

(a) Jedes Schiff, das nach Regel 4 mit einer Sprechfunkstelle ausgerüstet ist,
muss für Sicherheitszwecke mindestens einen Sprechfunker an Bord haben (es
kann dies der Kapitän, ein Offizier oder ein Besatzungsmitglied sein, sofern der
Betreffende mindestens ein Sprechfunkzeugnis besitzt) und muss vorbehaltlich
des Buchstaben b auf See auf der Sprechfunk-Notfrequenz eine ununterbrochene "
Hörwache mittels eines Lautsprechers oder anderer geeigneter Mittel an der
Stelle an Bord sicherstellen, von der aus das Schiff gewöhnlich geführt wird.

(b) Die Hörwache kann unterbrochen werden,
(i) wenn das Empfangsgerät für den Verkehr auf einer anderen Frequenz

gebraucht wird und kein zweiter Empfänger verfügbar ist; oder
(ii) wenn nach Auffassung des Kapitäns die Umstände derart sind, dass

die Aufrechterhaltung der Hörwache die sichere Führung des Schiffes
beeinträchtigen würde.

Die Hörwache soll jedoch nach Möglichkeit während der in der Vollzugsordnung
für den Funkdienst vorgesehenen Zeiten der Funkstille aufrechterhalten werden.

TeilC

Technische Vorschriften

Regel 8

Telegraphiefunkstellen

(a) Die Telegraphiefunkstelle muss so untergebracht sein, dass keine schäd-
liche Störung durch ein fremdes Geräusch mechanischer oder sonstiger Art den
sicheren Empfang der Funkzeichen beeinträchtigt. Die Funkstelle muss im
Schiff so hoch wie betrieblich möglich untergebracht sein, um den grosstmög-
lichen Sicherheitsgrad zu gewährleisten.

(b) Der Telegraphiefunkraum muss gross genug sein und eine angemessene
Lüftung besitzen, um die Haupt- und die Ersatz-Telegraphiefunkanlagen ord-
nungsgemäss betreiben zu können ; er darf nicht zu Zwecken benutzt werden, die
den Betrieb der Telegraphiefunkstelle beeinträchtigen.

(c) Der Schlafraum von mindestens einem Funkoffizier muss so nahe wie
möglich beim Telegraphiefunkraum liegen. Auf neuen Schiffen darf sich dieser
Schlafraum nicht im Telegraphiefunkraum befinden.

(d) Zwischen dem Telegraphiefunkraum und der Brücke sowie einer weite-
ren etwa vorhandenen Stelle, von der aus das Schiff geführt wird, muss eine in
beiden Richtungen wirksame Anruf- und Sprechverbindung vorhanden sein,
die unabhängig von der Hauptverständigungsanlage des Schiffes ist.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


204

(e) Die Telegraphiefunkanlage muss an einer Stelle eingebaut werden, wo
sie gegen schädliche Einflüsse von Wasser und grossen Temperaturschwankun-
gen geschützt ist. Sie muss sowohl im Notfall als auch zu Reparaturzwecken
leicht zugänglich sein.

(f) Es muss eine zuverlässige Uhr mit einem Zifferblatt von mindestens
12,5 Zentimetern (oder 5 Zoll) Durchmesser und mit einem konzentrischen Se-
kundenzeiger vorhanden sein; auf dem Zifferblatt müssen die Zeiten der Funk-
stille gekennzeichnet sein, die für den Telegraphiefunk in der Vollzugsordnung
für den Funkdienst vorgeschrieben sind. Sie muss im Telegraphiefunkraum
sicher und so angebracht sein, dass der Funkoffizier von seinem Arbeitsplatz im
Telegraphiefunkraum und vom Prüfplatz des selbsttätigen Telegraphiefunk-
Alarmzeichen-Empfängers aus das gesamte Zifferblatt leicht und genau beob-
achten kann.

(g) Im Telegraphiefunkraum muss eine zuverlässige Notbeleuchtung vor-
handen sein, die aus einer elektrischen Lampe besteht ; diese muss stets so ange-
bracht sein, dass sie die Bedienungs- und Überwachungseinrichtungen der Haupt-
und der Ersatz-Telegraphiefunkanlagen und die nach Buchstabe f vorgeschrie-
bene Uhr ausreichend beleuchtet. Bei neuen Anlagen muss diese Lampe, wenn
sie von der in Regel 9 Buchstabe a Ziffer iii vorgeschriebenen Ersatzstromquelle
gespeist wird, durch Wechselschalter betätigt werden, die beim Haupteingang
zum Telegraphierfunkraum und beim Telegraphiefunk-Arbeitsplatz angebracht
sind, es sei denn, dass die Anlage des Telegraphiefunkraums dies nicht recht-
fertigt. Diese Schalter müssen entsprechend ihrem Verwendungszweck deutlich
gekennzeichnet sein.

(h) Es muss entweder eine elektrische Handlampe vorhanden sein, die von
der in Regel 9 Buchstabe a Ziffer iii vorgeschriebenen Ersatzstromquelle gespeist
wird und mit einem biegsamen Kabel von angemessener Länge versehen ist, oder
aber eine Taschenlampe, die im Telegraphiefunkraum aufbewahrt wird.

(i) Die Telegraphiefunkstelle muss derart mit Ersatzteilen, Werkzeug und
Prüfeinrichtungen ausgerüstet sein, dass sie sich auf See in voll betriebsfähigem
Zustand erhalten lässt. Die Prüfeinrichtungen müssen ein Voltmeter für Wechsel-
und Gleichstrom und ein Ohmmeter enthalten.

(j) Ist ein besonderer Nottelegraphiefunkraum vorhanden, so werden die
Buchstaben d, e, f, g und h auf diesen angewendet.

Regel 9

Telegraphiefunkanlagen

(a) Soweit in dieser Regel nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt
folgendes :

(i) Die Telegraphiefunkstelle muss aus einer Haupt- und einer Ersatzanlage
bestehen, die elektrisch getrennt und elektrisch voneinander unabhän-
gig sind.
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(ii) Die Hauptanlage muss aus einem Hauptsender, einem Hauptempfän-
ger und einer Hauptstromquelle bestehen.

(iii) Die Ersatzanlage muss aus einem Ersatzsender, einem Ersatzempfänger
und einer Ersatzstromquelle bestehen.

(iv) Es müssen eine Haupt- und eine Ersatzantenne vorhanden und aufge-
bracht sein, jedoch mit der Massgabe, dass die Verwaltung bei einem
Schiff von der Aufbringung einer Ersatzantenne absehen kann, wenn
sie die Aufbringung für undurchführbar oder unzweckmässig hält; in
diesem Fall muss jedoch eine geeignete, vollständig vorbereitete Ersatz-
antenne zur sofortigen Aufbringung vorhanden sein. Ausserdem müs-
sen in jedem Fall genügend Antennendraht und Isolatoren vorhanden
sein, um eine geeignete Antenne aufbringen zu können.

Ist die Hauptantennc zwischen Trägern aufgehängt, die schwingen
können, so muss sie in geeigneter Weise gegen Bruch geschützt werden.

(b) Bei Anlagen auf Frachtschiffen (ausgenommen Anlagen auf Fracht-
schiffen von 1600 und mehr BRT, die am oder nach dem 19.November 1952 ein-
gebaut wurden), ist der Ersatzsender nicht erforderlich, wenn der Hauptsender
allen Vorschriften für den Ersatzsender entspricht.

(c) (i) Der Haupt- und der Ersatzsender müssen schnell mit der Hauptantenne
verbunden und auf sie abgestimmt werden können; das gleiche gilt für
die Ersatzantenne, wenn sie aufgebracht ist.

(ii) Der Haupt- und der Ersatzempfänger müssen mit jeder Antenne, mit
der sie betrieben werden sollen, schnell verbunden werden können.

(d) Alle Teile der Ersatzanlagen müssen im Schiff so hoch wie betrieblich
möglich untergebracht sein, um den grösstmöglichen Sicherheitsgrad zu gewähr-
leisten.

(e) Der Haupt- und der Ersatzsender müssen auf der Telegraphiefunk-Not-
frequenz mit einer Sendeart senden können, welche die Vollzugsordnung für den
Funkdienst für diese Frequenz zuteilt. Ausserdem muss der Hauptsender min-
destens auf zwei der Frequenzen und mit einer Sendeart senden können, die nach
der Vollzugsordnung für den Funkdienst im Bereich von 405 bis 535 kHz zum
Aussenden von Sicherheitsmeldungen benutzt werden dürfen. Der Ersatzsender
kann aus dem in der Vollzugsordnung für den Funkdienst bezeichneten und in
seiner Verwendung beschränkten Notsender des Schiffes bestehen.

(f) Der Haupt- und der Ersatzsender müssen, wenn die Vollzugsordnungfür
den Funkdienst modulierte Aussendung vorschreibt, einen Modulationsgrad
von mindestens 70 v. H. und eine Modulationsfrequenz zwischen 450 und 1350
kHz haben.

(g) Der Haupt- und der Ersatzsender müssen, wenn sie mit der Hauptantenne
verbunden sind, eine Normalreichweite haben, die mindestens so gross ist wie
nachstehend angegeben, d.h. sie müssen bei Tage unter normalen Bedingungen
und Verhältnissen über diese Reichweite gut verständliche Zeichen von Schiff
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zu Schiff übermitteln können1). (Gut verständliche Zeichen werden normaler-
weise empfangen, wenn der Effektivwert der Feldstärke am Empfänger minde-
stens 50 Mikrovolt pro Meter beträgt.)
(h) (i) Der Haupt- und der Ersatzempfänger müssen auf der Telegraphiefunk-

Notfrequenz bei der Sendeart empfangen können, welche die Vollzugs-
ordnung für den Funkdienst für diese Frequenz zuteilt,

(ii) Der Hauptempfänger muss ausserdem den Empfang der Frequenzen
und Sendearten ermöglichen, welche für die Übermittlung von Zeit-
zeichen, Wettermeldungen sowie anderer Nachrichten benutzt werden,
die sich auf die Sicherheit der Schiffahrt beziehen und von der Verwal-
tung für notwendig erachtet werden.

(iii) Während eines Zeitabschnitts von höchstens fünf Jahren, vom Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an gerechnet, kann
der Empfänger des selbstätigen Telegraphiefunk-Alarmgeräts als Er-

l) Wenn keine direkte Messung der Feldstärke vorliegt, so können die folgenden An-
gaben als Richtlinien für die ungefähre Bestimmung der Normalreichweite dienen:

Normalrelchweite Meterampère 1) Gesamtantennenleistuiig
in Seemeilen (Watt)J)

200 128 200
175 102 125
150 76 71
125 58 41
100 45 25
75 34 14

1) Diese Zahlen stellen das Produkt der grössten Höhe der Antenne über der obersten
Ladclinie in Meiern und das Antennenstroms in Ampère (Effektivwert) dar.
Die in der zweiten Spalte der Tabelle angegebenen Werte entsprechen einem Durch-
schnittswert des Verhältnisses :
effektive Antenneohöhe

— = 0,47
grösste Antennenhohe
Dieses Verhältnis wechselt mit den für die Antenne vorliegenden örtlichen Bedingun-
gen und kann zwischen etwa 0,3 und 0,7 schwanken.

2) Die in der dritten Spalte angegebenen Werte entsprechen einem Durchschnittswert
des Verhältnisses:

ausgestrahlte Antcnnenleistung
•—— — = 0,08

Gesamt-Antennenlcistung
Dieses Verhältnis wechselt beträchlich entsprechend den Werten der effektiven
Antennenhöhe und des Antennenwiderstands.

Normalrcichwclte in
Seemeilen mindestens

Hauptsendcr Ersatzsender

Alle Fahrgastschiffe sowie alle Frachtschiffe von 1600 und mehr BRT . 150 100
Frachtschiffe unter 1600 BRT 100 75
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satzempfänger benutzt werden, wenn er Zeichen in Kopfhörern oder
in einem Lautsprecher, mit dem er zu diesem Zweck verbunden ist,
sicher wiederzugeben vermag. Wird er hierzu benutzt, so muss er an die
Ersatzstromquelle angeschlossen sein.

(i) Der Hauptempfänger muss empfindlich genug sein, um Zeichen in Kopf-
hörern oder in einem Lautsprecher auch dann wiederzugeben, wenn die Empfän-
gereingangsspannung nur 50 Mikrovolt beträgt. Der Ersatzempfänger muss,
ausser in Fällen, in denen der Empfänger des selbsttätigen Telegraphiefunk-
Alarmgeräts zu diesem Zweck benutzt wird, empfindlich genug sein, um solche
Zeichen auch dann wiederzugeben, wenn die Empfängereingangssparmung nur
100 Mikrovolt beträgt.

(j) Solange das Schiff auf See ist, muss jederzeit eine Stromquelle zur Ver-
fügung stehen, um die Hauptanlage über die nach Buchstabe g vorgeschriebene
Normalreichweite zu betreiben und ausserdem alle Batterien der Telegraphie-
funkstclle zu laden. Die Spannung der Stromquelle für die Hauptanlage ist bei
neuen Schiffen innerhalb ± 10 v. H. der Nennspannung zu halten. Bei vorhande-
nen Schiffen ist sie möglichst nahe der Nennspannung zu halten, und zwar, falls
durchführbar, innerhalb ± 10 v. H.

(k) Die Ersatzanlage muss über eine Stromquelle verfügen, die von der
Antriebsmaschine des Schiffes und seinem elektrischen Netz unabhängig ist. Die
Verwaltung kann für einen Zeitabschnitt von höchstens drei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens die Anwendung der Vorschrift über
eine Ersatzstromquelle aussetzen, wenn es sich um vorhandene Anlagen auf
Frachtschiffen von mindestens 500, jedoch weniger als 1600 BRT handelt, die
vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens von der Befolgung der Vorschrift,
mit einer Ersatzstromquelle versehen za sein, befreit waren.

(1) Die Ersatzstromquelle muss vorzugsweise aus Akkumulatorenbatterien
bestehen, die aus dem elektrischen Netz des Schiffes aufgeladen werden können ;
sie muss unter allen Umständen schnell in Betrieb genommen werden und den
Ersatzsender und -empfänger mindestens sechs Stunden lang ununterbrochen
unter normalen Betriebsbedingungen neben allen weiteren unter den Buchstaben
m und n aufgeführten zusätzlichen Belastungen betreiben können1).

(m) Die Ersatzstromquelle muss zur Versorgung der Ersatzanlage und des
unter Buchstabe r bezeichneten selbsttätigen Alarmzeichen-Tastgeräts benutzt
werden können, wenn dieses elektrisch betrieben wird.

Die Ersatzstromquelle darf auch für folgende Versorgungszwecke benutzt
werden :

(i) Für das selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgerät;

*•) Zwecks Bestimmung der von der ErsatzstromqueUe zu liefernden elektrischen Leistung
wird die nachstehende Formel als Richtlinie empfohlen:
l/2 des Stromverbrauchs des Senders bei gedrückter Taste (Zeichen)

-|- '/i des Stromverbrauchs des Senders bei nichtgedrückter Taste (Tastpausen)
+ Stromverbrauch des Empfängers und zusätzlicher mit der Ersatzstromquelle
verbundener Stromkreise.
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(ii) für die in Regel 8 Buchstabe g bezeichnete Notbeleuchtung;
(ili) für das Peilfunkgerät ;
(iv) für alle Vorrichtungen, die nach der Vollzugsordnung für den Funk-

dienst die Umschaltung von Senden auf Empfang und umgekehrt er-
möglichen.

Vorbehaltlich des Buchstaben n darf die Ersatzstromquelle nicht zu anderen
als den unter dem vorliegenden Buchstaben bestimmten Zwecken benutzt wer-
den.

(n) Ungeachtet des Buchstaben m kann die Verwaltung auf Frachtschiffen
die Benutzung der Ersatzstromquelle für eine kleine Anzahl von Notstromkreisen
geringer Leistung genehmigen, jedoch mit der Massgabe, dass diese Stromkreise
ausschliesslich auf den oberen Teil des Schiffes beschrankt sind, wie z. B. die Not-
beleuchtung auf dem Bootsdeck, und erforderlichenfalls leicht abgeschaltet wer-
den können, und dass die Kapazität der Stromquelle ausreicht, um solche zusätz-
lichen Belastungen zu tragen.

(o) Die Ersatzstromquelle und ihre Schalttafel müssen so hoch im Schiff wie
betrieblich möglich angebracht und für den Funkoffizier leicht zugänglich sein.
Die Schalttafel rnuss sich nach Möglichkeit in einem Funkraum befinden; an-
dernfalls muss sie beleuchtet werden können.

(p) Solange das Schiff auf See ist, müssen die Akkumulatorenbatterien,
gleichviel ob sie zur Haupt- oder zur Ersatzanlage gehören, täglich voll aufge-
laden sein.

(q) Es müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, um nach Möglichkeit
die Ursachen von Funkstörungen, die durch elektrische oder sonstige Geräte an
Bord hervorgerufen werden, zu vermeiden und zu beseitigen. Erforderlichenfalls
müssen Massnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass zu Rundfunk-
empfängern gehörende Antennen nicht den wirksamen und einwandfreien Be-
trieb der Telegraphiefunkanlage stören. Diese Vorschrift ist insbesondere bei
der Konstruktion neuer Schiffe zu beachten.

(r) Ausser den Mitteln für Handtastung ist ein selbsttätiges Telegraphiefunk-
Alarmzeichen-Tastgerät vorzusehen, mit dem der Haupt- und der Ersatzsender
zum Aussenden des Telegraphiefunk-Alarmzeichens getastet werden können.
Das Gerät muss jederzeit abgeschaltet werden können, damit der Sender sofort
mit der Hand getastet werden kann. Wird dieses Tastgerät elektrisch betrieben,
so muss es aus der Ersatzstromquelle gespeist werden können.

(s) Auf See muss der Ersatzsender, wenn er nicht für den Verkehr gebraucht
wird, täglich an einer geeigneten künstlichen Antenne geprüft werden; minde-
stens einmal während jeder Reise ist er an der Ersatzantenne, falls diese auf-
gebracht ist, zu prüfen. Die Ersatzstromquelle ist ebenfalls täglich zu prüfen.

(t) Alle zur Telegraphiefunkanlage gehörenden Geräte müssen zuverlässig
und so konstruiert sein, dass sie zu Wartungszwecken leicht zugänglich sind.

(u) Ungeachtet der Regel 4 kann die Verwaltung bei Frachtschiffen von we-
niger als 1600 BRT die Vorschriften der Regel 8 sowie der vorliegenden Regel
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lockern, jedoch mit der Massgabe, dass die Leistung der Telegraphiefunkstelle
in keinem Fall unter den Stand sinkt, den die Regeln 14 und 15 für Sprechfunk-
stellen vorschreiben, soweit diese Regeln anwendbar sind. Insbesondere braucht
die Verwaltung bei Frachtschiffen von mindestens 300, jedoch weniger als 500
BRT nicht zu verlangen:

(i) Einen Ersatzempfänger;
(ii) eine Ersatzstromquelle bei vorhandenen Anlagen ;
(iii) Schutz der Hauptantenne gegen Bruch durch Schwingungen;
(iv) eine Verständigungsmöglichkeit zwischen Telegraphiefunkstelle und

Brücke, die unabhängig von der Hauptverständigungsanlage ist;
(v) eine Reichweite des Senders, die grösser als 75 Meilen ist.

Regel 10

Selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgeräte

(a) Jedes selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgerät, das nach dem Inkraft-
treten dieses Übereinkommens eingebaut wird, muss folgenden Mindestvor-
schriften genügen :

(i) Falls keine Störung irgendwelcher Art vorhanden ist, muss das Gerät
ohne Handeinstellung auf jedes Telegraphiefunk-Alarmzeichen anspre-
chen, das auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz von einer Küstenfunk-
stelle, einem Schiffsnotsender oder einem Sender auf Rettungsbooten
oder -flössen nach der Vollzugsordnung für den Funkdienst ausgesen-
det wird, vorausgesetzt, dass die Stärke des Zeichens am Empfänger-
eingang grösser als 100 Mikrovolt und geringer als l Volt ist.

(ii) Falls keine Störung irgendwelcher Art vorhanden ist, muss das Gerat
auf drei oder vier aufeinanderfolgende Morsestriche ansprechen, wenn
die Striche von 3,5 bis möglichst nahe an 6 Sekunden dauern und die
Zwischenräurne von 1,5 Sekunden bis zum kleinstmöglichen Wert
schwanken; der Zwischenraum soll nach Möglichkeit nicht grösser als
10 Millisekunden sein.

(iii) Das Gerät darf nicht auf atmosphärische Störungen oder auf irgendein
Zeichen ausser dem Telegraphiefunk-Alarmzeichen ansprechen, sofern
die empfangenen Zeichen nicht tatsächlich ein Zeichen bilden, das in die
unter Ziffer ü bezeichneten Toleranzgrenzen fällt.

(iv) Die Trennschärfe des selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgeräts muss
derart sein, dass eine praktisch gleichmässige Empfindlichkeit in einem
Bereich gewährleistet ist, der sich von mindestens 4 kHz bis höchstens
8 kHz an jeder Seite der Telegraphiefunk-Notfrequenz erstreckt, und
dass ausserhalb dieses Bereichs die Empfindlichkeit entsprechend den
besten technischen Verfahren möglichst schnell abnimmt.

(v) Falls praktisch durchführbar, muss sich das selbsttätige Telegraphie-
funk-Alarmgerät bei atmosphärischen Störungen oder bei Störzeichen

Bundcsblatt. 117.JahIg. Bd.n, 14
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selbsttätig so einregeln, dass es innerhalb einer angemessenen kurzen
Zeitspanne den Zustand erreicht, in dem das Telegraphiefunk-Alarm-
zeichen am leichtesten unterschieden werden kann,

(vi) Wird das selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgerät durch ein Telegra-
phiefunk-Alarmzeichen betätigt oder fällt das Gerät aus, so muss es
ein ununterbrochen hörbares Warnzeichen im Telegraphiefunkraum,
im Schlafraum des Funkoffiziers und auf der Brücke auslösen. Falls dies
praktisch durchführbar ist, muss das Warnzeichen auch dann ausgelöst
werden, wenn irgendein Teil des gesamten Alarmempfangssystems ver-
sagt. Zum Abstellen des Warnzeichens darf nur ein einziger im Tele-
graphiefunkraum angebrachter Schalter vorhanden sein,

(vii) Zur regelmässigen Prüfung des selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarm-
geräts muss das Gerät mit einem auf die Telegraphiefunk-Notfrequenz
vorabgestimmten Generator mit Tastvorrichtung versehen sein, der ein
Telegraphief unk-Alarmzeichen von der unter Ziffer i bezeichneten Min-
deststärke erzeugt. Zum Abhören der im selbsttätigen Telegraphiefunk-
Alarmgerät empfangenen Zeichen muss auch eine Vorrichtung zum
Anschliessen von Kopfhörern vorhanden sein.

(viii) Das selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgerät muss gegen Erschütte-
rungen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, die den erschwer-
ten Bedingungen auf Schiffen auf See entsprechen, unempfindlich sein
und unter solchen Bedingungen weiterarbeiten.

(b) Bevor ein neuer Typ eines selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgeräts
zugelassen wird, muss sich die zuständige Verwaltung durch praktische Er-
probungen davon überzeugt haben, dass das Gerät den Vorschriften des Buch-
staben a entspricht; diese Erprobungen sind unter Betriebsbedingungen durch-
zuführen, die denen der Praxis gleichkommen,

(c) Auf Schiffen, die mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgerät
ausgerüstet sind, muss dieses auf See mindestens einmal alle 24 Stunden durch
einen Funkoffizier auf seine Leistungsfähigkeit geprüft werden. Ist das Gerät
nicht betriebsfähig, so meldet der Funkoffizier dies dem Kapitän oder dem
wachhabenden Offizier auf der Brücke.

(d) Das einwandfreie Arbeiten des selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarm-
zeichen-Empfängers, der mit seiner zugehörigen Antenne verbunden ist, muss
regehnässig von einem Funkoffizier durch Abhören von Zeichen und deren
Vergleich mit entsprechenden Zeichen geprüft werden, die auf der Telegraphie-
funk-Notfrequenz mit der Hauptanlage empfangen werden.

(e) Das selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgerät darf, wenn es mit einer
Antenne verbunden ist, nach Möglichkeit die Genauigkeit des Peilfunkgeräts
nicht beeinträchtigen.

(f) Selbsttätige Telegraphiefunk-Alarmgeräte, die den Vorschriften des
Buchstaben a nicht entsprechen, müssen binnen vier Jahren nach dem Inkraft-
treten dieses Übereinkommens durch selbsttätige, den genannten Vorschriften
entsprechende Alarmgeräte ersetzt werden.
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Regeln

Peilfunkgeräte

(a) Das in Kapitel V Regel 12 vorgeschriebene Peilfunkgerät muss leistungs-
fähig sein und den Empfang von Zeichen bei geringstem Empfängerrauschen
sowie die Ausführung von Peilungen ermöglichen, aus denen die rechtweisende
Peilung und die Richtung bestimmt werden können.

(b) Das Gerät muss Zeichen auf den Telegraphiefunkfrequenzen empfangen
können, die durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst für Notfälle, Funk-
peilungen und Seefunkfeuer zugeteilt sind,

(c) Das Peilfunkgerät muss so empfindlich sein, dass eine genaue Peilung
von Zeichen, selbst bei einer Feldstärke von nur 50 Mikrovolt je Meter, möglich
ist, wenn keine Störungen vorhanden sind.

(d) Soweit praktisch durchführbar, muss das Peilfunkgerät so untergebracht
sein, dass die zuverlässige Bestimmung von Peilungen sowenig wie möglich durch
mechanische oder andere Geräusche gestört wird.

(e) Soweit praktisch durchführbar, muss das Antennensystem der Peilfunk-
anlage so errichtet werden, dass die zuverlässige Bestimmung von Peilungen so-
wenig wie möglich durch die enge Nachbarschaft anderer Antennen, Ladebäume,
Drahtseile oder sonstiger grosser metallener Gegenstände behindert wird.

(f) Zwischen Peilfunkgerät und Brücke muss eine unmittelbar in beiden
Richtungen wirksame Anruf- und Sprechverbindung vorhanden sein.

(g) Alle Peilfunkgeräte müssen beim Ersteinbau entsprechend den Anforde-
rungen der Verwaltung beschickt werden. Die Beschickung muss durch Probe-
peilungen oder durch eine weitere Beschickung nachgeprüft werden, wenn irgend-
eine Veränderung an der Anordnung der Antennen oder den Aufbauten an
Deck vorgenommen wurde, welche die Genauigkeit des Peilfunkgeräts merklich
beeinträchtigen könnte. Die Einzelwerte der Funkbeschickung sind in jährlichen
oder diesen möglichst nahe kommenden Zeitabständen zu überprüfen. Über die
Beschickungen und über alle Nachprüfungen ihrer Genauigkeit sind Auf-
zeichnungen zu führen.

Regel 12

Telegraphiefunkanlage für den Einbau in Motorrettungsboote

(a) Die in Kapitel III Regel 14 vorgeschriebene Telegraphiefunkanlage muss
einen Sender, einen Empfanger und eine Stromquelle umfassen. Sie muss so
konstruiert sein, dass sie im Notfall von einer ungeübten Person bedient werden
kann.

(b) Der Sender muss in der Lage sein, auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz
mit einer durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst für diese Frequenz
zugeteilten Sendeart zu senden. Er muss ferner in der Lage sein, auf der Frequenz
mit einer Sendeart zu senden, die durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst
für den Gebrauch durch Rettungsboote und-flösse im Bereich zwischen 4000 und
27 500 kHz zugeteilt ist.
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(c) Der Sender muss, wenn die Vollzugsordnung für den Funkdienst modu-
lierte Aussendung vorschreibt, einen Modulationsgrad von mindestens 70 -v. H.
und eine Modulationsfrequenz zwischen 450 und 1350 Hz haben.

(d) Der Sender muss ausser der Handtaste eine selbsttätige Tastvorrichtung
zur Aussendung des Telegraphiefunk-Alarm- und Notzeichens besitzen.

(e) Der Sender muss auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz bei Benutzung
der festen Antenne eine Normalreichweite (wie in Regel 9 Buchstabe g näher
bezeichnet) von mindestens 25 Seemeilen haben1).

(f) Der Empfänger muss auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz die Sende-
arten empfangen können, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst für
diese Frequenz zuteilt.

(g) Die Stromquelle muss aus einer Akkumulatorenbatterie von ausreichen-
der Kapazität bestehen, um den Sender unter normalen Betriebsbedingungen
vier Stunden lang ununterbrochen zu speisen. Gehört die Batterie zu einem Typ,
der aufgeladen werden muss, so müssen Vorrichtungen vorhanden sein, um sie
aus dem elektrischen Bordnetz aufzuladen. Ausserdem müssen Vorrichtungen
vorhanden sein, mit denen die Batterie nach dem Aussetzen des Rettungsboots
aufgeladen werden kann.

(h) Wird der Strom für die Telegraphiefunkanlage und den Scheinwerfer, die
nach Kapitel III Regel 14 vorgeschrieben sind, der gleichen Batterie entnommen,
so muss diese eine Kapazität besitzen, die auch bei zusätzlicher Belastung durch
den Scheinwerfer ausreicht.

(i) Es muss eine für das Gerät geeignete Antenne nebst Vorrichtung vor-
handen sein, um sie so hoch wie möglich aufzubringen. Ausserdem muss nach
Möglichkeit eine durch Drachen oder Ballon getragene Antenne vorhanden sein.

(j) Auf See muss ein Funkoffizier in wöchentlichen Abständen den Sender an
einer geeigneten künstlichen Antenne prüfen und die Batterie voll aufladen, wenn
sie zu einem Typ gehört, der aufgeladen werden muss.

Regel 13

Tragbares Funkgerät für Rettungsboote und -flösse

(a) Das in Kapitel III Regel 13 vorgeschriebene Gerät muss einen Sender,
einen Empfänger, eine Antenne und eine Stromquelle umfassen. Es muss so
beschaffen sein, dass es im Notfall von einer ungeübten Person bedient werden
kann.

(b) Das Gerät muss leicht tragbar und wasserdicht sein und im Seewasser
schwimmen können; es muss ferner in die See fallen gelassen werden können,
ohne dabei beschädigt zu werden. Neue Geräte müssen so leicht und stabil wie
möglich sein und müssen vorzugsweise sowohl in Rettungsbooten als auch in
Rettungsflössen benutzt werden können.
l) Wenn keine Feldstärkemessungen vorliegen, kann angenommen werden, dass diese

Reichweite erziett wird, wenn das Produkt aus der Höhe der Antenne über der Wasser-
linie und dem Antennenstrom (Effektiv-Wert) 10 Meterampere beträgt.
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(c) Der Sender muss in der Lage sein, auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz
mit einer durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst für diese Frequenz zu-
geteilten Sendeart und ausserdem im Bereich zwischen 4000 und 27 500 kHz auf
der Telegraphiefunk-Notfrequenz mit einer Sendeart zu senden, wie sie die Voll-
zugsordnung für den Funkdienst für Rettungsboote und -flösse zuteilt. Als Ersatz
oder zusätzlich zu der Aussendung auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz,
welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst im Bereich zwischen 4000 und
27 500 kHz für Rettungsboote und -flösse zuteilt, kann die Verwaltung jedoch
gestatten, dass der Sender auf der Sprechfunk-Notfrequenz mit der Sendeart
senden darf, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst für diese Frequenz
zuteilt.

(d) Der Sender muss, wenn die Vollzugsordnung für den Funkdienst modu-
lierte Aussendung vorschreibt, einen Modulationsgrad von mindestens 70 v. H.
und bei Telegraphiefunksendungen eine Modulationsfrequenz zwischen 450 und
1350 Hz haben.

(e) Der Sender muss ausser der Handtaste eine selbsttätige Tastvorrichtung
zum Aussenden des Telegraphiefunk-Alarm- und Notzeichens besitzen. Kann
der Sender auf der Sprechfunk-Notfrequenz senden, so muss er mit einer selbst-
tätigen Vorrichtung ausgerüstet sein, die den Vorschriften der Regel 15 Buch-
stabe e über die Aussendung des Sprechfunk-Alarmzeichens entspricht.

(f) Der Empfänger muss auf der Telegraphiefunk-Notfrequenz die Sende-
arten empfangen können, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst für
diese Frequenz zuteilt. Kann der Sender auf der Sprechfunk-Notfrequenz senden,
so muss der Empfänger auch auf dieser Frequenz die Sendearten empfangen
können, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst für diese Frequenz
zuteilt.

(g) Die Antenne muss entweder freitragend sein oder in möglichst grosser
Höhe am Mast eines Rettungsboots angebracht werden können. Ausserdem
sollte, falls durchführbar, eine durch Drachen oder Ballon getragene Antenne
vorhanden sein.

(h) Der Sender muss eine ausreichende Hochfrequenzleistung1) an die unter
Buchstabe a vorgeschriebene Antenne abgeben und nach Möglichkeit von einem
Handgenerator gespeist werden. Wird er aus einer Batterie gespeist, so muss diese
den von der Verwaltung aufgestellten Bedingungen entsprechen, um sicher-
zustellen, dass sie von einem dauerhaften Typ ist und eine ausreichende Leistung
hat.

(i) Auf See muss jeweils ein Funkoffizier oder ein Sprechfunker in wöchent-
lichen Abständen den Sender an einer geeigneten künstlichen Antenne prüfen

*) Es kann angenommen werden, dass dem Zweck dieser Regel durch folgende Leistungen
entsprochen wird :
Die der Anode der Endstufe zugeführte Leistung rnuss mindestens 10 Watt betragen,
oder es muss eine Hochfrequenz-Ausgangsleistung von mindestens 2,0 Watt (Sendeart
A2) bei 500 kHz an eine künstliche Antenne abgegeben werden, die einen Widerstand
von 15 Ohm in Reihe mit einer Kapazität von 100 Fico-Farad besitzt. Der Modula-
tionsgrad muss mindestens 70 v. H. betragen.
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und die Batterie voll aufladen, wenn diese zu einem Typ gehört, der aufgeladen
werden muss.

(j) Im Sinne dieser Regel ist unter neuem Gerät ein Gerät zu verstehen, das
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an ein Schiff ge-
liefert wird.

Regel 14

Sprechfunkstellen

(a) Die Sprechfunkstelle muss sich im oberen Teil des Schiffes befinden und
so untergebracht sein, dass sie, soweit irgend möglich, gegen Geräusche ab-
geschirmt ist, die den einwandfreien Empfang von Meldungen und Zeichen
beeinträchtigen können.

(b) Zwischen Sprechfunkstelle und Brücke muss eine gute Verständigungs-
möglichkeit bestehen.

(c) Eine zuverlässige Uhr muss sicher und so angebracht sein, dass das
gesamte Zifferblatt vom Arbeitsplatz des Sprechfunkers aus leicht beobachtet
werden kann.

(d) Es muss eine zuverlässige Notbeleuchtung vorhanden sein, die unab-
hängig vom normalen Lichtnetz der Sprechfunkanlage und stets so angebracht
ist, dass sie die Bedienungs- und Überwachungsvorrichtungen, die nach Buch-
stabe c erforderliche Uhr und nach Buchstabe f erforderliche Betriebsanweisung
ausreichend beleuchtet.

(e) Besteht die Stromquelle aus einer oder mehreren Batterien, so muss die
Sprechfunkstelle mit einer Vorrichtung zur Feststellung des Ladezustands ver-
sehen sein.

(f) Eine Betriebsanweisung, die eine klare Übersicht über das Sprechfunk-
Notverfahren enthält, ist gut sichtbar am Arbeitsplatz des Sprechfunkers auf-
zuhängen.

Regel 15

Sprechfunkanlagen

(a) Die Sprechfunkanlage muss einen Sender, einen Empfänger und eine
Stromquelle umfassen.

(b) Der Sender muss auf der Sprechfunk-Notfrequenz und auf mindestens
einer anderen Frequenz im Bereich zwischen 1605 und 2850 kHz mit der Sendeart
senden können, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst für diese Fre-
quenzen zuteilt. Im normalen Betrieb muss der Sender einen Modulationsgrad
von mindestens 70 v. H. bei Spitzenleistung haben,
(c) (i) Bei Frachtschiffen von mindestens 500, jedoch weniger als 1600 BRT

muss der Sender eine Normalreichweite von mindestens 150 Seemeilen
haben, d, h. er muss bei Tag unter normalen Bedingungen und Verhält-
nissen über diese Reichweite gut verständliche Zeichen von Schiff zu
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Schuf übermitteln können1). (Gut verständliche Zeichen werden
normalerweise empfangen, wenn der Effektivwert der durch den un-
modulierten Träger erzeugten Feldstarke am Empfänger mindestens
25 Mikrovoltje Meter beträgt.)

(ii) Bei Frachtschiffen von mindestens 300, jedoch weniger als 500 BRT
muss der Sender
bei vorhandenen Anlagen eine Normalreichweite von mindestens
75 Seemeilen haben;
bei neuen Anlagen eine Antennenleistung von mindestens 15 Watt
(unmodulierter Träger) erzeugen.

(d) Der Sender muss mit einer Vorrichtung zur selbsttätigen Erzeugung des
Sprechfunk-Alarmzeichens versehen sein. Die Vorrichtung muss jederzeit
abgeschaltet werden können, um die sofortige Aussendung einer Notmeldung
zu gestatten. Bei vorhandenen Anlagen kann die Verwaltung die Anwendung der
Vorschrift über diese Vorrichtung für einen Zeitabschnitt von höchstans drei
Jahren, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an gerechnet,
aussetzen.

(e) Die unter Buchstabe d vorgeschriebene Vorrichtung muss folgenden
Bedingungen entsprechen:

(i) Die Toleranz für die Frequenz eines jeden Tones beträgt + 1,5 v. H. ;
(ii) die Toleranz für die Dauer eines jeden Tones beträgt + 50 Milli-

sekunden;
(iii) der Zwischenraum zwischen aufeinanderfolgenden Tönen darf

50 Millisekunden nicht überschreiten;
(iv) das Verhältnis der Amplitude des stärkeren Tones zu derjenigen des

schwächeren muss innerhalb des Bereichs 1 zu l ,2 liegen.
(f ) Der unter Buchstabe a vorgeschriebene Empfänger muss die Sprechfunk-

Notfrequenz und mindestens eine andere Frequenz, die den Sprech-Seefunk-
stellen im Bereich zwischen 1605 und 2850 kHz zur Verfügung steht, bei der
Sendeart empfangen können, welche die Vollzugsordnung für den Funkdienst
für diese Frequenzen zuteilt. Der Empfänger muss ausserdem den Empfang aller
anderen Frequenzen ermöglichen, die zur Sprechfunkübermittlung von Wetter-
meldungen und anderen die Sicherheit der Schiffahrt betreffenden Nachrichten
benutzt werden, welche die Verwaltung gegebenenfalls für erforderlich hält, und
zwar mit der durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst zugeteilten Sendeart.
Der Empfänger muss so empfindlich sein, dass bei einer Empfängereingangs-
spannung von nur 50 Mikrovolt Lautsprecherempfang möglich ist.

(g) Der für die Hörwache auf der Sprechfunk-Notfrequenz benutzte
Empfänger muss vorher auf diese Frequenz eingestellt oder so eingerichtet sein,
dass die Frequenz schnell und genau eingestellt und der Empfänger nach dieser
J) Wenn keine Feldstärkemessungen vorliegen, kann angenommen werden, dass diese

Reichweite durch eine Antennenleistung von 15 Watt (unmodulierter Träger) bei
einem Antennenwirkungsgrad von 27 v. H. erzielt wird.
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Einstellung nicht leicht unbeabsichtigt verstimmt werden kann. Bei vorhandenen
Anlagen kann die Verwaltung die Anwendung dieses Buchstaben für einen
Zeitabschnitt von höchstens drei Jahren, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Übereinkommens an gerechnet, aussetzen.

(h) Um eine schnelle Umschaltung von Senden auf Empfang zu ermöglichen,
muss, wenn Handschaltung verwendet wird, der Schalthebel nach Möglichkeit
am Mikrophon oder am Hörer angebracht sein.

(i) Solange das Schiff auf See ist, muss jederzeit eine Hauptstromquelle zur
Verfügung stehen, die ausreicht, um die Anlage mit der unter Buchstabe c
vorgeschriebenen Normalreichweite zu betreiben. Sind hierfür Batterien vor-
gesehen, so muss ihre Kapazität unter allen Umständen ausreichen, um unter
normalen Betriebsbedingungen Sender und Empfänger mindestens sechs Stunden
lang ununterbrochen zu betreiben1). Bei Anlagen auf Frachtschiffen von
mindestens 500, jedoch weniger als 1600 BRT, die seit dem 19. November 1952
eingebaut werden, muss eine Ersatzstromquelle im oberen Teil des Schiffes vor-
handen sein, wenn sich die Hauptstromquelle nicht bereits dort befindet.

(j) Die Ersatzstromquelle, falls vorhanden, darf nur benutzt werden zur
Speisung

(i) der Sprechfunkanlage;
(ii) der in Regel 14 Buchstabe d vorgeschriebenen Notbeleuchtung und

(iü) der unter Buchstabe d der vorliegenden Regel vorgeschriebenen Vor-
richtung zur Erzeugung des Sprechfunk-Alarmzeichens.

(k) Ungeachtet des Buchstaben j kann die Verwaltung genehmigen, dass die
Ersatzstromquelle, falls vorhanden, für das gegebenenfalls eingebaute Peilfunk-
gerät und für eine Anzahl von Notstromkreisen geringer Leistung benutzt wird,
soweit sie ausschliesslich auf den oberen Teil des Schiffes beschränkt sind, wie die
Notbeleuchtung auf dem Bootsdeck, jedoch mit der Massgabe, dass diese zu-
sätzlichen Belastungen scimeli abgeschaltet werden können und dass die Strom-
quelle eine ausreichende Kapazität dafür besitzt.

(1) Auf See muss jede vorhandene Batterie in aufgeladenem Zustand gehalten
werden, um den Vorschriften des Buchstaben i zu genügen.

(m) Es muss eine Antenne vorhanden und aufgebracht sein ; auf Schiffen von
mindestens 500, jedoch weniger als 1600 BRT muss die Antenne gegen Bruch
geschützt werden, wenn sie zwischen Trägern aufgehängt ist, die schwingen
können. Ausserdem muss zum sofortigen Ersatz eine vollständig zusammen-
gesetzte Ersatzantenne vorhanden sein oder, wenn dies nicht durchführbar ist,

!) Zwecks Bestimmung der elektrischen Leistung der Batterien, die eine Reservekapazität
von sechs Stunden haben müssen, wird die nachstehende Formel als Richtlinie emp-
fohlen :

Vi des Stromverbrauchs, der zur Sprechübermittlung notwendig ist,
4- Stromverbrauch des Empfängers
+ Stromverbrauch aller zusätzlichen Belastungen, für welche die Batterien in Not-
oder Dringlichkeitsfällen Strom liefern.
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genügend Antennendraht und Isolatoren, um eine Ersatzantenne aufbringen zu
können. Das dazu notwendige Werkzeug muss ebenfalls vorhanden sein.

Teil D

Funktagebücher

Regel 16

Funktagebücher

(a) Das Funktagebuch (Tagebuch für den Funkdienst), das in der Vollzugs-
ordnung für den Funkdienst für ein nach Regel 3 oder 4 mit einer Telegraphie-
funkstelle ausgerüstetes Schiff vorgeschrieben ist, muss während der Reise im
Telegraphiefunkraum aufbewahrt werden. Jeder Funkoffizier trägt seinen
Namen, Beginn und Ende seiner Wache sowie alle während seiner Wache ein-
tretenden Vorkommnisse im Funkdienst, die für die Sicherheit des menschlichen
Lebens auf See wichtig erscheinen, in das Tagebuch ein. Ferner sind einzutragen :

(i) die in der Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgeschriebenen An-
gaben;

(ii) Einzelheiten über die Wartung und Ladung der Batterien, und zwar in
der von der Verwaltung vorgeschriebenen Form;

(iii) ein täglicher Vermerk, dass den Vorschriften der Regel 9 Buchstabe p
entsprochen ist;

(iv) Einzelheiten über die nach Regel 9 Buchstabe s durchgeführten Prü-
fungen des Ersatzsenders und der Ersatzstromquelle;

(v) auf Schiffen mit einem selbsttätigen Telegraphiefunk-Alarmgerät : Ein-
zelheiten über die nach Regel 10 Buchstabe c durchgef ührtenPrüfungen ;

(vi) Einzelheiten über die Wartung der Batterien einschliessUch eines Ver-
merks über ihre (etwaige) Aufladung geniäss Regel 12 Buchstabe j so-
wie Angaben über die nach dein genannten Buchstaben erforderlichen
Prüfungen hinsichtlich der in Motorrettungsbooten eingebauten Sen-
der;

(vii) Einzelheiten über die Wartung der Batterien einschliesslich eines Ver-
merks über ihre (etwaige) Aufladung gemäss Regel 13 Buchstabe i
sowie Einzelheiten über die nach dem genannten Buchstaben erforder-
lichen Prüfungen hinsichtlich tragbarer Funkgeräte für Rettungsboote
und -flösse.

(b) Das in der Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgeschriebene Funk-
tagebuch (Tagebuch für den Funkdienst) für ein Schiff, das nach Regel 4 mit
einer Sprechfunkstelle ausgerüstet ist, muss an dem Ort aufbewahrt werden, wo
die Hörwache durchgeführt wird. Jeder geprüfte Funker und jeder Kapitän,
Offizier oder jedes Besatzungsmitglied, das die Hörwache nach Regel 7 wahr-
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nimmt, muss in das Tagebuch seinen Namen sowie die Einzelheiten aller während
seiner Wache eintretenden Vorkommnisse im Funkdienst eintragen, die für die
Sicherheit des menschlichen Lebens auf See wichtig erscheinen. Ausserdem sind
in das Tagebuch einzutragen:

(i) die in der Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgeschriebenen Ein-
zelheiten;

(ii) der Zeitpunkt, zu dem die Hörwache beim Auslaufen des Schiffes be-
ginnt und beim Einlaufen des Schiffes endet;

(iii) der Zeitpunkt, zu dem die Hörwache aus irgendeinem Grund unter-
brochen wurde, nebst Angabe des Grundes, sowie der Zeitpunkt, zu
dem sie wieder aufgenommen wurde;

(iv) Einzelheiten über die Wartung der Batterien (falls vorhanden) ein-
schliesslich einer Aufzeichnung über ihre Aufladung gemäss Regel 15
Buchstabe l ;

(v) Einzelheiten über die Wartung der Batterien einschliesslich eines Ver-
merks über ihre (etwaige) Aufladung gemäss Regel 13 Buchstabe i so-
wie Einzelheiten über die nach dem genannten Buchstaben erforder-
lichen Prüfungen hinsichtlich tragbarer Funkgeräte für Rettungsboote
und -flösse.

(c) Die Funktagebücher müssen den Beamten, die von der Verwaltung zu
ihrer Prüfung ermächtigt sind, zur Verfügung stehen.

Kapitel V

Sicherung der Seefahrt

Regel l

Anwendung

Soweit in diesem Kapitel nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
findet es auf sämtliche Schiffe auf allen Reisen Anwendung, ausgenommen
Kriegsschiffe und Schiffe, die nur die Grossen Seen Nordamerikas und deren
verbindende und Nebengewässer östlich bis zur unteren Ausfahrt der Sankt-Lam-
bert-Schleuse in Montreal in der Provinz Quebec, Kanada, befahren.

Regel 2

Gefahrmeldungen

(a) Der Kapitän jedes Schiffes, das gefährliches Eis, ein gefährliches Wrack
oder eine andere unmittelbare Gefahr für die Schiffahrt oder einen tropischen
Wirbelsturm antrifft, oder das auf mit stürmischen Winden verbundene Luft-
temperaturen unter dem Gefrierpunkt trifft, die schweren Eisansatz an den Auf-

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


219

bauten verursachen, oder das in Winde von Stärke 10 oder mehr nach der Beau-
fort-Skala gerät, für die keine Sturmwarnung empfangen wurde, ist verpflichtet,
in der Nähe befindliche Schiffe sowie die zuständigen Behörden an der ersten
Küstenstelle, mit der er Verbindung aufnehmen kann, mit allen ihm zur Ver-
fügung stehenden Mitteln hiervon zu unterrichten. Die Form der Nachrichten-
übermittlung ist freigestellt. Die Meldung kann in offener Sprache (vorzugsweise
in Englisch) oder nach dem Internationalen Signalbuch abgegeben werden. Sie
soll an alle in der Nähe befindlichen Schiffe sowie an die erste Küstenstelle ge-
geben werden, mit der Verbindung aufgenommen werden kann, mit der Bitte
um Weiterleitung an die zuständigen Behörden.

(b) Jede Vertragsregierung trifft alle notwendigen Massnahmen, um sicher-
zustellen, dass jede empfangene Meldung über eine der unter Buchstabe a auf-
geführten Gefahren unverzüglich allen, die es angeht, zur Kenntnis gebracht
und anderen interessierten Regierungen mitgeteilt wird.

(c) Die Übermittlung von Meldungen über diese Gefahren ist für die betref-
fenden Schiffe kostenlos.

(d) Allen nach Buchstabe a abgegebenen Funkmeldungen ist das Sicherheits-
zeichen voranzusetzen, und zwar unter Anwendung des Verfahrens, das die in
Kapitel IV Regel 2 bezeichnete Vollzugsordnung für den Funkdienst vorschreibt.

Regel 3

Erforderliche Angaben in Gefahrmeldungen

In Gefahrmeldungen sind folgende Angaben erforderlich:
(a) Eis, Wracks und andere unmittelbare Gefahren für die Schiffahrt,

(i) Die Art des Eises, des Wracks oder der beobachteten Gefahr;
(ii) die Position des Eises, des Wracks oder der Gefahr bei der letzten

Beobachtung;
(iii) Uhrzeit und Datum (nach Mittlerer Greenwich-Zeit) bei der letzten

Beobachtung der Gefahr.
(b) Tropische Wirbelstürme (Hurrikane in Westindien, Taifune im Chine-

sischen Meer, Zyklone im Indischen Ozean und Stürme ähnlicher Art in anderen
Gebieten).

(i) Eine Mitteilung, dass ein tropischer Wirbelsturrn angetroffen wurde.
Diese Verpflichtung soll in weitestem Sinne aufgefasst werden; eine
Meldung soll immer dann gegeben werden, wenn der Kapitän guten
Grund für die Annahme hat, dass sich ein tropischer Wirbelsturm in
seiner Nähe entwickelt oder befindet,

(ii) Uhrzeit und Datum (nach Mittlerer Greenwich-Zeit) sowie Schiffsort
während der Beobachtung,

(iii) Die Meldung sollte möglichst ausführliche Angaben enthalten über
- Luftdruck, möglichst korrigiert (in Millibar, englischen Zoll oder

Millimeter mit Angabe, ob korrigierte oder unkorrigierte Ablesung) ;
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- barometrische Tendenz (Luftdruckänderung in den letzten drei
Stunden) ;

- Windrichtung, rechtweisend;
- Windstärke (Beaufort-Skala);
- Seegang (ruhig, massig, grob, hoch);
- Dünung (leicht, massig, schwer) und die rechtweisende Richtung, aus

der sie kommt. Angaben über Periode oder Länge der Dünung (kurz,
mittel, lang) wären ebenfalls erwünscht;

- wahrer Kurs und Geschwindigkeit des Schiffes,

(c) Anschliessende Beobachtungen. Hat ein Kapitän einen tropischen Wir-
belsturm oder einen anderen gefährlichen Sturm gemeldet, so ist es erwünscht,
jedoch kein Zwang, dass nach Möglichkeit stündlich, auf jeden Fall aber in
Abständen von höchstens drei Stunden weitere Beobachtungen gemacht und
gemeldet werden, solange das Schiff im Einflussbereich des Sturmes bleibt.

(d) Winde von Stärke 10 oder mehr nach der Beaufort-Skala, für die keine
Sturmwarnung empfangen wurde.

Diese Bestimmung bezieht sich auf Stürme, die keine tropischen Wirbel-
stürme im Sinne des Buchstaben b sind; wird ein solcher Sturm angetroffen, so
soll die Meldung ähnliche Angaben wie die unter Buchstabe b aufgeführten
enthalten, jedoch ohne Einzelheiten über Seegang und Dünung.

(e) Mit stürmischen Winden verbundene Lufttemperaturen unter dem Ge-
frierpunkt, die schweren Eisansatz an den Aufbauten verursachen.

(i) Uhrzeit und Datum (nach Mittlerer Greenwich-Zeit)
(u) Lufttemperatur

(in) Wassertemperatur (wenn möglich)
(iv) Windstärke und -richtung.

Beispiele
Eis

TTT Eis. Grosser Berg gesichtet in 4605N, 4410W, 0800 MGZ, 15. Mai.

Wracks

TTT Wrack. Nahezu überflutetes Wrack beobachtet in 4006N, 1243W,
1630 MGZ, 21. April.

Gefahr für die Navigation

TTT Navigation. Feuerschiff Alpha nicht auf Station. 1800 MGZ, 3. Januar.

Tropischer Wirbelsturtn

TTT Sturm, 0030 MGZ, 18. August. 2204N, 11354O. Barometer korrigiert
994 Millibar, Tendenz fallend 6 Millibar. Wind NW Stärke 9, schwere Böen.
Schwere östliche Dünung, Kurs 067, 5 Knoten,
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TTT Sturm, Anzeichen deuten auf Herannahen eines Hurrikans. 1300 MGZ,
14. September. 2200N, 7236W. Barometer korrigiert 29,64 Zoll, Tendenz fallend
0,015 Zoll. Wind NO Stärke 8, häufige Regenböen. Kurs 035, 9 Knoten.

TTT Sturm. Verhältnisse deuten auf Bildung starker Zyklone. 0200 MGZ,
4. Mai. 1620N, 9203O. Barometer unkorrigiert 753 Millimeter, Tendenz fallend
5 Millimeter. Wind SzW Stärke 5. Kurs 300, 8 Knoten.

TTT Sturm. Taifun in SO. 0300 MGZ, 12. Juni. 1812N, 12605O. Barometer
rasch fallend. Wind aus N zunehmend.

TTT Sturm. Windstärke 11, keine Sturmwarnung empfangen. 0300 MGZ,
4. Mai. 4830N. 30W. Barometer korrigiert 983 Millibar, Tendenz fallend 4 Milli-
bar. Wind SW, Stärke 11 rechtdrehend. Kurs 260, 6 Knoten.

Vereisung

TTT Erfahren schwere Vereisung. 1400 MGZ, 2. März. 69N, 10W. Luft-
temperatur 18. Wassertemperatur 29. Wind NO Stärke 8.

Regel 4

Meteorologischer Dienst

(a) Die Vertragsregierungen verpflichten sich, die Sammlung meteorologi-
scher Daten durch SchifTe auf See zu fördern und für Prüfung, Verbreitung und
Austausch dieser Angaben in der Form Sorge zu tragen, die der Schiffahrt am
dienlichsten ist. Die Verwaltungen fördern die Benutzung von Instrumenten mit
hohem Genauigkeitsgrad und erleichtem auf Antrag deren Prüfung.

(b) Die Vertragsregierungen verpflichten sich insbesondere, bei der Durch-
führung folgender meteorologischer Aufgaben nach Möglichkeit zusammen-
zuarbeiten:

(i) Schiffe durch Verbreitung von Funknachrichten und durch Zeigen ge-
eigneter Signale an Küstenstellen vor stürmischen Winden, Stürmen
und tropischen Wirbelstürmen zu warnen.

(ii) Täglich über Funk geeignete Wetterberichte für die Schiffahrt mit An-
gaben über die herrschenden Wetter-, Seegangs- und Eisverhältnisse
nebst Vorhersagen und, wenn möglich, mit ausreichenden zusätzlichen
Angaben zu verbreiten, um das Zeichnen einfacher Wetterkarten auf
See zu ermöglichen, sowie ferner die Aussendung geeigneter Faksimile-
Wetterkarten zu fördern.

(iii) Veröffentlichungen abzufassen und herauszugeben, die für ein wirk-
sames meteorologisches Arbeiten auf See erforderlich sind, und nach
Möglichkeit tägliche Wetterkarten zur Unterrichtung auslaufender
Schiffe herauszugeben und diesen zugänglich zu machen.

(iv) Zu veranlassen, dass ausgewählte Schiffe mit geprüften Instrumenten
(wie Barometer, Barograph, Psychrometer und geeignetem Gerät zur
Messung der Wassertemperatur) zum Gebrauch im meteorologischen
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Dienst ausgerüstet werden und zu den Hauptterminen für synoptische
Bodenbeobachtungen meteorologische Beobachtungen durchführen
(mindestens viermal täglich, wenn immer die Verhaltnisse es gestatten) ;
andere Schiffe aufzufordern, vor allem in Gebieten mit geringem Schiffs-
verkehr, Beobachtungen einfacherer Art durchzuführen und diese im
Interesse der verschiedenen amtlichen meteorologischen Dienste über
Funk abzusetzen und zum Nutzen der in der Nähe befindlichen Schiffe
zu wiederholen. Schiffe, in deren Nähe ein tropischer Wirbelsturm
herrscht oder vermutet wird, sollen angehalten werden, ihre Beobach-
tungen nach Möglichkeit in kürzeren Zeitabständen durchzuführen
und weiterzugeben, wobei die nautische Inanspruchnahme der Schiffs-
offiziere in stürmischem Wetter zu berücksichtigen ist.

(v) Zu veranlassen, dass Wettermeldungen von Schiffen und an Schiffe
durch Küstenfunkstellen empfangen beziehungsweise ausgestrahlt
werden. Schiffe, die nicht unmittelbar mit der Küste in Verbindung tre-
ten können, sind aufzufordern, ihre Wettermeldungen über Ozean-
Wetterschiffe oder über andere Schiffe weiterzugeben, die mit der
Küste in Verbindung stehen.

(vi) Alle Kapitäne aufzufordern, in ihrer Nähe befindliche Schiffe sowie die
Küstenstellen zu benachrichtigen, sobald sie eine Windgeschwindigkeit
von 50 Knoten (Stärke 10 der Beaufort-Skala) oder mehr antreffen,

(vii) Die Anwendung eines einheitlichen Verfahrens in den bereits näher
bezeichneten internationalen meteorologischen Diensten anzustreben
und nach Möglichkeit die Technischen Vorschriften und die Empfeh-
lungen der Weltorganisation für Meteorologie zu beachten ; dieser kön-
nen die Vertragsregierungen jede meteorologische Frage zur Prüfung
und Begutachtung vorlegen, die sich aus der Durchführung dieses
Übereinkommens ergibt.

(c) Die in dieser Regel bezeichneten Meldungen werden in der für ihre Über-
mittlung vorgesehenen Form abgefasst und in der durch die Vollzugsordnung für
den Funkdienst vorgeschriebenen Rangfolge übermittelt; während der Aussen-
dung von Wettermeldungen, Vorhersagen und Warnungen «An Alle» haben alle
Seefunkstellen die Vollzugsordnung für den Funkdienst zu beachten.

(d) Vorhersagen, Warnungen, synoptische und sonstige für Schiffe be-
stimmte Wetterberichte werden entsprechend gegenseitigen Abmachungen zwi-
schen den beteiligten Vertragsregierungen von demjenigen nationalen meteoro-
logischen Dienst herausgegeben und verbreitet, der sich am besten zur Betreuung
der verschiedenen Zonen und Gebiete eignet.

Regel 5

Eiswachdienst

(a) Die Vertragsregierungen verpflichten sich, einen Eiswachdienst sowie
einen Dienst zur Erforschung und Beobachtung der Eis Verhältnisse imNordatlan-
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tik aufrechtzuhalten. Während der gesamten Eisperiode wird die südöstliche,
südliche und südwestliche Grenze der Eisberggebiete in der Nähe der Grossen
Neufundland-Bänke überwacht, um dort verkehrende Schiffe über die Ausdeh-
nung dieses Gefahrengebiets zu unterrichten, die Eisverhältnisse allgemein zu
untersuchen sowie Schiffen und Besatzungen, die Hilfe anfordern, innerhalb des
Operationsgebiets der Wachschiffe Hilfe zu leisten. Während der übrigen Zeit
des Jahres werden die Erforschung und Beobachtung der Eisverhältnisse in dem
ratsam erscheinenden Umfang fortgesetzt.

(b) Schiffen und Luftfahrzeugen, die den Eiswachdienst und die Erforschung
und Beobachtung der Eisverhältnisse wahrnehmen, können von der mit der
Durchführung dieses Dienstes beauftragten Regierung weitere Aufgaben zuge-
wiesen werden, sofern diese nicht ihre Haupttätigkeit beeinträchtigen oder die
Kosten dieses Dienstes erhöhen.

Regel 6

Eiswachdienst. Durchführung und Kosten

(a) Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt sich bereit,
die Durchführung des Eiswachdienstes und die Erforschung und Beobachtung
der Eisverhältnisse einschliesslich der Verbreitung der hieraus gewonnenen
Erkenntnisse auch weiterhin zu übernehmen. Die an diesem Dienst besonders
interessierten Vertragsregierungen verpflichten sich, zu den Kosten für die Auf-
rechterhaltung und Durchführung dieses Dienstes beizutragen; ihr Beitrag wird
auf Grund der Gesamt-Bruttotonnage derjenigen Schiffe jeder beitragspflichtigen
Regierung bemessen, welche die vom Eiswachdienst überwachten Eisberggebiete
durchfahren ; insbesondere verpflichtet sich jede besonders interessierte Vertrags-
regierung, zu den Kosten für die Aufrechterhaltung und Durchführung dieses
Dienstes einen jährlichen Beitrag zu leisten, der im Verhältnis der Gesamt-
Bruttotonnage derjenigen Schiffe der betreffenden Vertragsregierung, die wäh-
rend der Eissaison die vom Eiswachdienst überwachten Eisberggebiete durchfah-
ren, zur Gesamt-Bruttotonnage derjenigen Schiffe aller beitragspflichtigen Regie-
rungen festgesetzt wird, die während der Eissaison die vom Eiswachdienst über-
wachten Eisberggebiete durchfahrcn. Besonders interessierte Regierungen, die
nicht Vertragsparteien sind, können zu den Kosten der Aufrechterhaltung und
Durchführung dieses Dienstes auf derselben Grundlage beitragen. Die mit der
Durchführung beauftragte Regierung übermittelt alljährlich jeder beitragspflich-
tigen Regierung eine Aufstellung über die Gesamtkosten der Aufrechterhaltung
und Durchführung des Eiswachdienstes und über den verhältnismässigen Anteil
jeder beitragspflichtigen Regierung.

(b) Jede beitragspflichtige Regierung hat das Recht, ihren Beitrag zu ändern
oder einzustellen; andere interessierte Regierungen können sich verpflichten, zu
den Kosten beizutragen. Eine beitragspflichtige Regierung, die von diesem Recht
Gebrauch macht, hat ihren laufenden Beitrag bis zum l. September nach dem Tag
zu entrichten, an dem sie die beabsichtigte Änderung oder Einstellung bekannt-
gibt. Um dieses Recht in Anspruch nehmen zukönnen,muss sie die mit derDurch-
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f ührung beauftragte Regierung mindestens sechs Monate vor dem genannten
Zeitpunkt von ihrer Absicht in Kenntnis setzen,

(c) Wünscht die Regierung der Vereinigten Staaten zu irgendeinem Zeit-
punkt, diesen Dienst einzustellen, oder äussert eine der beitragspflichtigen Regie-
rungen den Wunsch, sich ihrer Zahlungspflicht zu entledigen oder eine Änderung
ihres Beitrags zu bewirken, oder wünscht eine andere Vertragsregierung, sich
zum Kostenbeitrag zu verpflichten, so regeln die beitragspflichtigen Regierungen
die Frage entsprechend'ihren gegenseitigen Interessen.

(d) Die beitragspflichtigen Regierungen sind berechtigt, im gegenseitigen
Einvernehmen von Zeit zu Zeit die für zweckmässig erachteten Änderungen an
der vorliegenden Regel sowie an Regel 5 vorzunehmen.

(e) Ist in dieser Regel die Möglichkeit vorgesehen, eine Massnahme nach
Übereinkunft zwischen den beitragspflichtigen Regierungen zu treffen, so werden
alle seitens einer Vertragsregierung hierzu gemachten Vorschläge der mit der
Durchführung beauftragten Regierung mitgeteilt; diese tritt an die anderen bei-
tragspflichtigen Regierungen heran, um festzustellen, ob sie diese Vorschläge an-
nehmen; die Ergebnisse dieser Umfrage werden den anderen beitragspflichtigen
Regierungen und der Vertragsregierung zugeleitet, von der die Vorschläge aus-
gegangen sind. Insbesondere werden die Vorkehrungen hinsichtlich der Beiträge
zu den Kosten des Dienstes von den beitragspflichtigen Regierungen in Abstän-
den von höchstens drei Jahren überprüft. Die mit der Durchführung beauftragte
Regierung leitet zu diesem Zweck die erforderlichen Massnahmen ein.

Regel 7

Geschwindigkeit in der Nähe von Eis

Wird Eis auf oder nahe dem Schiffskurs gemeldet, so ist der Kapitän jedes
Schiffes verpflichtet, bei Nacht mit massiger Geschwindigkeit zu fahren oder
seinen Kurs so zu ändern, dass er gut frei vom Gefahrenbereich führt.

Regel 8

Schiffswege im Nordatlantik

(a) Das Verfahren, anerkannte Schiffswege in beiden Richtungen über den
Nordatlantik und insbesondere Schiffswege in Gebieten zusammenlaufenden
Verkehrs auf beiden Seiten des Nordatlantik innezuhalten, hat zur Verhütung
von Zusammenstössen von Schiffen untereinander und von Schiffen mit Eis-
bergen beigetragen und soll allen in Betracht kommenden Schiffen empfohlen
werden.

(b) Die Wahl der Schiffswege und die Einleitung diesbezüglicher Mass-
nahmen sowie die Bestimmung dessen, was unter Gebieten zusammenlaufenden
Verkehrs zu verstehen ist, wird den beteiligten Reedereien überlassen. Die Ver-
tragsregierungen unterstützen die Reedereien auf Anforderung dadurch, dass
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sie ihnen alle in ihrem Besitz befindlichen Angaben über die Schiffswege zur Ver-
fügung stellen.

(c) Die Vertragsregierangen verpflichten sich, die Reedereien anzuhalten,
die von ihren Schiffen regelmässig zu befahrenden Wege sowie alle Änderungen
dieser Wege öffentlich bekanntzugeben. Sie werden ferner ihren Einfluss geltend
machen, um die Reeder aller den Atlantik überquerenden Fahrgastschiffe zu
veranlassen, die anerkannten Schiffswege zu benutzen; sie werden sich mit allen
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dafür einsetzen, dass alle in den Gebieten
zusammenlaufenden Verkehrs fahrenden Schiffe diese Wege innehalten, soweit
es die Umstände gestatten. Sie werden ferner die Reeder aller Schiffe, die den
Atlantik nach oder von Häfen der Vereinigten Staaten oder Kanadas überqueren
und in die Nähe der Grossen Neufundland-Bänke gelangen, dazu veranlassen,
dass ihre Schüfe nach Möglichkeit die Fischgründe von Neufundland nördlich
von 43° N während der Fangzeiten meiden und ausserhalb solcher Gebiete
bleiben, in denen eine Gefährdung durch Eis besteht oder anzunehmen ist.

(d) Die mit dem Eiswachdienst beauftragte Regierung wird gebeten, der
betreffenden Verwaltung jedes Fahrgastschiff zu melden, das ausserhalb eines
üblichen anerkannten oder bekanntgegebenen Schiffsweges angetroffen wird,
sowie jedes Schiff, das während der Fangzeit die obenerwähnten Fischgründe
durchfährt oder das auf der Fahrt nach oder von Häfen der Vereinigten Staaten
oder Kanadas durch Gebiete fährt, in denen eine Gefährdung durch Eis besteht
oder anzunehmen ist.

Regel 9

Missbrauch von Notzeichen

Der Gebrauch eines internationalen Notzeichens ist nur dann erlaubt, wenn
angezeigt werden soll, dass sich ein Schiff oder Luftfahrzeug in Not befindet ; der
Gebrauch von Zeichen, die mit einem internationalen Notzeichcn verwechselt
werden können, ist allen Schiffen und Luftfahrzeugen verboten.

Regel 10

Notmeldungen - Pflichten und Verfahren

(a) Der Kapitän eines auf See befindlichen Schiffes, der von irgendeiner Seite
eine Meldung erhält, dass ein Schiff oder Luftfahrzeug oder deren Rettungsboote
oder -flösse sich in Not befinden, ist verpflichtet, mit grösster Geschwindigkeit
den in Not befindlichen Personen zu Hilfe zu eilen und ihnen nach Möglichkeit
hiervon Kenntnis zu geben. Ist er zur Hilfeleistung ausserstande oder hält er diese
auf Grund besonderer Umstände für unzweckmässig oder unnötig, so muss er
den Grund für die Unterlassung einer derartigen Hilfeleistung in das Schiffstage-
buch eintragen.

(b)Der Kapitän eines in Not befindlichen Schiffes ist, nachdem er sich nach
Möglichkeit mit den Kapitänen der Schiffe verständigt hat, die seinen Hilferuf
beantwortet haben, berechtigt, eines oder mehrere dieser Schiffe anzufordern, die

BiuidesblBtt.117.Ialug.Bd.II. 15

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


226

er für eine Hilfeleistung am geeignetsten hält; der oder die Kapitäne der angefor-
derten Schiffe sind verpflichtet, der Anforderung nachzukommen, indem sie
weiterhin mit grösster Geschwindigkeit den in Not befindlichen Personen zu
Hilfe eilen.

(c) Der Kapitän eines Schiffes ist von der unter Buchstabe a vorgesehenen
Verpflichtung entbunden, sobald er erfährt, dass ein oder mehrere andere Schiffe
angefordert wurden und dieser Anforderung nachkommen.

(d) Der Kapitän eines Schiffes ist von der unter Buchstabe a und, wenn sein
Schiff angefordert wurde, von der unter Buchstabe b vorgesehenen Verpflichtung
entbunden, wenn ihm von den in Not befindlichen Personen oder dem Kapitän
eines anderen Schiffes, das diese Personen erreicht hat, mitgeteilt worden ist, dass
eine Hilfeleistung nicht mehr erforderlich ist.

(e) Das am 23. September 1910 in Brüssel unterzeichnete Internationale
Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über die Hilfeleistung
und Bergung in Seenot, insbesondere die in Artikel 11 jenes Übereinkommens
vorgeschriebene Beistandspflicht, wird durch diese Regel nicht berührt,

Regelll

Signallampen

Alle Schiffe von mehr als 150 BRT, die in der Auslandfahrt eingesetzt sind,
müssen eine leistungsfähige Tagsignallampe an Bord haben, die nicht allein von
der elektrischen Hauptstromquelle des Schiffes abhängig ist.

Regel 12

Peilfunkgerät

(a) Alle Schiffe von 1600 und mehr BRT, die in der Auslandfahrt eingesetzt
sind, müssen mit einem Peilfunkgerät ausgerüstet sein, das den Vorschriften des
Kapitels IV Regel 11 entspricht.

(b) Die Verwaltung kann in Gebieten, in denen sie das Mitführen eines sol-
chen Geräts für unzweckmässig oder unnötig erachtet, alle Schiffe unter 5000 BRT
von diesem Erfordernis befreien, wobei gebührend zu berücksichtigen ist, dass
das Peilfunkgerät sowohl als Navigationsmittel als auch für das Orten von Schif-
fen, Luftfahrzeugen sowie Rettungsbooten und -flössen von Wert ist.

Regel 13

Besatzung

Die Vertragsregierungen verpflichten sich, für Schiffe ihrer Flagge Mass-
nahmen beizubehalten oder erforderlichenfalls einzuführen, durch die gewähr-
leistet wird, dass alle Schiffe hinsichtlich des Schutzes des menschlichen Lebens
auf See ausreichend und sachgemäss besetzt sind.
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Regel 14

Navigationshilfen

Die Vertragsregierungen verpflichten sich, die Einrichtung und Unter-
haltung derjenigen Navigationshilfen einschliesslich der Funkfeuer und der
elektronischen Anlagen sicherzustellen, die nach ihrer Ansicht durch den Umfang
des Verkehrs und das Ausmass der Gefahren gerechtfertigt sind; sie werden dafür
sorgen, dass Unterlagen über diese Hilfen allen Beteiligten zur Verfügung stehen.

Regel 15

Such- und Rettungsdienst

(a) Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass alle erfor-
derlichen Massnahmen für den Küstenwachdienst und zur Rettung der an ihren
Küsten in Seenot befindlichen Personen getroffen werden. Diese Massnahmen
sollen die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung solcher der Sicherheit
auf See dienenden Anlagen umfassen, die unter Berücksichtigung der Verkehrs-
dichte auf See und'der Gefahren für die Schiffahrt für durchführbar und not-
wendig gehalten werden ; sie sollen ferner nach Möglichkeit geeignete Einrichtun-
gen zur Ortung und Rettung Schiffbrüchiger einschliessen.

(b) Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, Unterlagen über ihre bestehen-
den Rettungseinrichtungen und über etwa vorgesehene Änderungen derselben
zur Verfügung zu stellen.

Regel 16

Rettungssignale

Zur Verständigung zwischen Küsten-Rettungsstationen oder Seenot-
rettungsfahrzeugen und in Seenot befindlichen Schiffen oder Personen sind die
nachstehend aufgeführten Signale zu benutzen. Die Signale von Luftfahrzeugen,
die bei Such- und Rettungsmassnahmen zur Lenkung von Schiffen eingesetzt
werden, sind nachstehend unter Buchstabe d angegeben. Eine bebilderte Tafel
mit nachstehenden Signalen muss dem Wachoffizier jedes Schiffes, auf das dieses
Kapitel anwendbar ist, griffbereit zur Verfügung stehen.

(a) Antworten von Küsten-Rettungsstationen oder Seenotrettungsfahrzeugen,
auf Notsignale eines Schiffes oder einer Person :

Signal Bedeutung
Bei Tage - Orangefarbenes

Rauchsignal oder kombiniertes Licht-
und Schallsignal (Blitzknallsignal), be- { «Wir sehen Sie, Hilfe kommt so
stehend aus drei einzelnen Signalen, f bald wie möglich.»
die in Abständen von etwa einer Mi- t
nute abgefeuert werden. J
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Signal Bedeutung

Bei Nacht - Weisses Sternsignal, -i
bestehend aus drei einzelnen Signalen, l (Wiederholung dieser Signale hat
die in Abständen von etwa einer Mi- | die gleiche Bedeutung.)
nute abgefeuert werden. J

Wenn nötig, können die Tagsignale bei Nacht und die Nachtsignale bei Tage
abgegeben werden.

(b) Lande-Signale zur Einweisung kleiner Boote mit in Not befindlichen Be-
satzungsmitgUedern oder anderen Personen :

Signal

Bei Tage - Auf- und Niederbewe-
gen einer weissen Flagge oder der
Arme oder Abschiessen eines grünen
Sterns oder Abgabe des Morsezeichens
«K» (-.-) durch Licht- oder Schall-
Signal.

Bei Nacht - Auf- und Niederbe-
wegen eines weissen Lichtes oder
Flackerfeuers oder Abschiessen eines
grünen Sterns oder Abgabe des Morse-
zeichens «K» (-.-) durch Licht- oder
Schallsignal. Eine Lande-Richtung
kann durch ein niedriger angebrachtes,
festes weisses Licht oder Flackerfeuer,
das sich in einer Linie mit dem Beob-
achter befindet, angezeigt werden.

Bei Tage - Waagerechtes Hin-
und Herbewegen einer weissen Flagge
oder der Arme oder Abschiessen eines
roten Sterns oder Abgabe des Morse-
zeichens «S» (.. .) durch Licht- oder
Schallsignal.

Bei Nacht - Waagerechtes Hin- '
und Herbewegen eines weissen Lichtes
oder Flackerfeuers oder Abschiessen
eines roten Sterns oder Abgabe des
Morsezeichens «S» (...) durch Licht-
oder Schallsignal.

Bedeutung

«Dies ist der beste Landeplatz.»

«Hier ist das Landen äusserst
gefährlich.»

«Hier ist das Landen äusserst
gefährlich.»

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


229

Signal

Bei Tage - Waagerechtes Hin-
und Herbewegen einer weissen Flagge ;
anschliessend Feststecken der Flagge
im Boden und Tragen einer weiteren
weissen Flagge in die anzuzeigende
Richtung; oder Abschiessen eines
roten Sterns senkrecht und eines weis-
sen Sterns in Richtung auf den besseren
Landeplatz; oder Abgabe des Morse-
zeichens «S» ( . . . )> danach Morse-
zeichen «R» (.-.), wenn ein besserer
Landeplatz für das in Not befindliche
Fahrzeug auf seinem Annäherungs-
kurs weiter rechts liegt, oder Morse-
zeichen «L» (.-.,), wenn ein besserer
Landeplatz für das in Not befindliche
Fahrzeug auf seinem Annäherungs-
kurs weiter links liegt.

Bedeutung

Bei Nacht - Waagerechtes Hin-
und Herbewegen eines weissen Lichtes
oder Flackerfeuers ; anschliessend Auf-
stellen des weissen Lichtes oder Flak-
kerfeuers auf dem Boden und Tragen
eines weiteren weissen Lichtes oder
Flackerfeuers in die anzuzeigende
Richtung; oder Abschiessen eines
roten Sterns senkrecht und eines
weissen Sterns in Richtung auf den
besseren Landeplatz oder Abgabe des
Morsezeichens «S» (...), danach
Morsezeichen «R» (.—.)» wenn ein
besserer Landeplatz für das in Not
befindliche Fahrzeug auf seinem An-
näherungskurs weiter rechts liegt, oder
Morsezeichen «L» (.--.), wenn ein
besserer Landeplatz für das in Not
befindliche Fahrzeug auf seinem An-
näherungskurs weiter links liegt.

«Das Landen ist hier äusserst
gefährlich. Eine bessere Landungs-
möglichkeit besteht in der angezeigten
Richtung. »
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(c) Signale bei Benutzung von Küstenrettungsgeräten :

BedeutungSignal
Bei Tage - Auf- und Niederbewe-

gen einer weissen Flagge oder der
Arme oder Abschiessen eines grünen
Sterns.

Bei Nacht - Auf- und Niederbe-
wegen eines weissen Lichtes oder Flak-
kerfeuers oder Abschiessen eines grü-
nen Sterns.

Bei Tage - Waagerechtes Hin-
und Herbewegen einer weissen Flagge
oder der Arme oder Abschiessen eines
roten Sterns.

Bei Nacht - Waagerechtes Hin-
und Herbewegen eines weissen Lichtes
oder Flackerfeuers oder Abschiessen
eines roten Sterns.

Allgemein: «Bejahend.»
Im besonderen:
«Schiessleine wird gehalten.»
«Steertblock ist fest.»
«Trosse ist fest.»
«Ein Mann ist in der Hosenboje.»
«Hol weg.»

Allgemein :
«Verneinend.»
Im besonderen :
«Fier weg.»
«Nicht mehr holen. »

(d) Signale von Luftfahrzeugen bei Such- und Rettungsmassnahmen zur Len-
kung von Schiffen auf in Not befindliche Luftfahrzeuge, Schiffe oder Perso-
nen.
(Siehe auch erklärende Anmerkung weiter unten.)

(i) Die folgenden, von einem Luftfahrzeug nacheinander durchzuführen-
den Massnahmen bedeuten, dass das Luftfahrzeug ein Wasserfahrzeug
auf ein in Not befindliches Luftfahrzeug oder Wasserfahrzeug lenken
will:
(1) Luftfahrzeug umkreist mindestens einmal das Wasserfahrzeug;
(2) Luftfahrzeug kreuzt den Kurs des Wasserfahrzeugs dicht vor dem

Bug in geringer Höhe unter Veränderung der Motorendrehzahl
oder der Luftschraubenemstellung;

(3) Luftfahrzeug fliegt in die Richtung, in die das Wasserfahrzeug ge-
lenkt werden soll.

Die Wiederholung dieser Massnahmen hat die gleiche Bedeutung,
(ii) Die folgende Massnahme eines Luftfahrzeugs bedeutet, dass die Hilfe

des durch dieses Signal angesprochenen Wasserfahrzeugs nicht mehr
erforderlich ist:
Luftfahrzeug kreuzt das Kielwasser des Wasserfahrzeugs dicht hinter
dem Heck in geringer Höhe unter Veränderung der Motorendrehzahl
oder der Luftschraubeneinstellung.

Anmerkung; Etwaige Änderungen dieser Signale werden von der Organisation im
voraus notifiziert.
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Regel 17

Lotsenleitem

Schiffe, die auf ihren Reisen voraussichtlich Lotsen benötigen, müssen be-
zuglich der Lotsenleitern folgenden Vorschriften entsprechen :

(a) Die Leiter muss in gutem Zustand gehalten werden und darf nur von Amts-
und anderen Personen beim Ein- und Auslaufen des Schiffes sowie beim An-
bordkommen und Vonbordgehen von Lotsen benutzt werden.

(b) Die Leiter muss so gesichert werden, dass jede Stufe fest an der Bordwand
ruht und der Lotse sicheren und leichten Zugang zum Schiff erhalten kann,
nachdem er mindestens 1,5 Meter (oder 5 FUSS) und höchstens 9 Meter
(oder 30 FUSS) gestiegen ist. Es ist eine einzige Leiterlänge zu verwenden, mit
der die Wasseroberfläche unter allen normalen Trimmlagen des Schiffes
erreicht werden kann. Wenn der Abstand von der Wasseroberfläche bis zur
Zugangsstelle des Schiffes mehr als 9 Meter (30 FUSS) beträgt, muss der Zu-
gang von der Lotsenleiter zum Schiff über eine Fallreepstreppe oder auf
gleich sichere und leichte Weise erfolgen.

(c) Die Stufen der Leiter müssen mindestens 48 Zentimeter (oder 19 Zoll) lang,
11,4 Zentimeter (oder 4J/2 Zoll) breit und 2,5 Zentimeter (oder l Zoll) tief
sein. Die Stufen müssen so miteinander verbunden sein, dass sie eine Leiter
von ausreichender Festigkeit bilden, deren Stufen in waagerechter Lage und
in einem Abstand von mindestens 30,5 Zentimetern (oder 12 Zoll) und
höchstens 38 Zentimetern (oder 15 Zoll) voneinander gehalten werden.

(d) Ein ordentlich gesichertes Manntau und eine Sicherheitsleine müssen ver-
fügbar und sofort gebrauchsbereit sein.

(e) Es sind Massnahmen zu treffen,
(i) dass das Anbringen der Leiter sowie das Anbordkommen und Vonbord-

gehen eines Lotsen von einem verantwortlichen Offizier des Schiffes
überwacht wird.

(ii) dass Handgriffe vorhanden sind, mit deren Hufe der Lotse sicher und
leicht vom oberen Leiterende in das Schiff oder an Deck steigen kann.

(f) Nötigenfalls sind Spreizlatten in solchen Abständen vorzusehen, dass ein
Verkanten der Leiter verhütet wird.

(g) Bei Nacht ist eine Aussenbordbeleuchtung bereitzuhalten und zu verwenden ;
ferner ist die Stelle des Decks, an welcher der Lotse an Bord kommt, aus-
reichend zu beleuchten.

(h) Schiffe mit Scheuerleisten oder sonstige Schiffe, deren Bauart die genaue
Erfüllung der Vorschrift unmöglich macht, die Leiter in einer Stellung so zu
sichern, dass jede Stufe fest an der Bordwand ruht, müssen diese Vorschrift
so genau wie möglich erfüllen.
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Kapitel VE

Beförderung von Getreide

Regel l

Anwendung

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet dieses Kapitel
auf die Beförderung von Getreide in allen Schiffen Anwendung, für welche die
vorliegenden Regeln gelten,

Regel 2

Begriffsbestimmung

Der Ausdruck «Getreide» umfasst Weizen, Mais, Hafer, Roggen, Gerste,
Reis, Hülsenfrüchte und Saatgut.

Regel 3

Trimmen

Wird ein Schiff mit Getreide beladen, so sind alle erforderlichen und zweck-
mässigcn Vorsichtsmassregeln zu treffen, um ein Übergehen des Getreides zu
verhindern. Wird ein Laderaum oder Raumabschnitt vollständig mit losem
Getreide gefüllt, so muss das Getreide so getrimmt werden, dass es sämtliche
Zwischenräume zwischen den Balken sowie die Laderaumseiten und -enden aus-
füllt.

Regel 4

Volle Beladung von Laderäumen und Raumabschnitten

Vorbehaltlich der Regel 6 ist jeder Laderaum und jeder Raumabschnitt, der
vollständig mit losem Getreide gefüllt wird, entweder durch ein Längsschott oder
durch Getreideschotte in der Mittschiffsebene oder in einem Abstand von dieser
zu unterteilen, der höchstens 5 v. H. der Breite des Schiffes auf Spanten beträgt,
oder durch Längs- oder Getreideschotte ausserhalb der Mittschiffsebene, deren
Abstand voneinander 60 v. H. der Breite des Schiffes auf Spanten nicht über-
steigt; im letzteren Fall sind TrimmÖffhüngen von genügender Grosse in den
Laderaumseiten in Längsabständen von höchstens 7,62 Metern (oder 25 FUSS)
vorzusehen, die an den Enden höchstens 3,66 Meter (oder 12 FUSS) von den
Querschotten entfernt sein dürfen. In jedem Fall sind die Längs- oder Getreide-
schotte sachgemäss und getreidedicht herzurichten und mit passenden Füll-
stücken zwischen den Balken zu versehen. In Laderäumen müssen sich diese
Längs- oder Getreideschotte von der Decksunterseite bis zu einem Abstand von
mindestens einem Drittel der Raumtiefe, mindestens aber 2,44 Meter (oder
8 FUSS) abwärts erstrecken. In Raumabschnitten in Zwischendecks und Auf-
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bauten müssen sie von Deck zu Deck reichen. In allen Fällen müssen sich die
Längs- oder Getreideschotte bis zur Oberkante der Füllschächte des Laderaums
oder Raumabschnitts erstrecken, in denen sie sich befinden.

Ist auf Schiffen, die mit losem Getreide ausser Leinsaat beladen sind, wäh-
rend der ganzen Reise eine metazentrische Höhe (nach Berücksichtigung der
freien Flüssigkeitsoberflächen in Tanks) von mindestens 0,31 Metern (oder
12 Zoll) bei Schiffen mit einem oder zwei Decks und von mindestens 0,36 Metern
(oder 14 Zoll) bei anderen Schiffen gewährleistet, so brauchen Längs- oder Ge-
treideschotte nicht gesetzt zu werden :
(a) unter einem Füllschacht und bis zu 2,13 Metern (oder 7 FUSS) Abstand davon,

jedoch nur im Bereich einer Luke, wenn dieser Füllschacht oder alle den
Raumabschnitt gemeinsam speisenden Füllschächte mindestens 5 v. H. der
in dem betreffenden Raumabschnitt beförderten Getreidemenge enthalten;

(b) in Füllschächten, die den Vorschriften des Buchstaben a entsprechen und
solche Abmessungen haben, dass die freie Getreideoberfläche während der
ganzen Reise in den Füllschächten verbleibt, wenn ein Nachsacken des Ge-
treides bis zu 2 v, H. des Inhalts des gespeisten Raumabschnitts und eine
Verlagerung der freien Getreidefläche bis zu einem Winkel von 12 Grad
gegen die Waagrechte angenommen wird; in diesem Fall sind die möglichen
Wirkungen der Bewegung der freien Getreideoberflächen innerhalb der
Füllschächte bei der Errechnung der oben angegebenen metazentrischen
Höhe zu berücksichtigen;

(c) im Bereich von Luken, in denen das lose Getreide unterhalb der Luke in
Form einer Mulde bis dicht unter das Deck ausserhalb des Lukenschachts
getrimmt und mit eingesacktem Getreide oder anderer geeigneter Ladung
in Säcken in einer Höhe abgedeckt wird, die in der Mitte der Mulde minde-
stens 1,83 Meter (oder 6 FUSS) oberhalb des losen Getreides (gemessen von
der Decksebene) beträgt ; das eingesackte Getreide oder die andere geeignete
Ladung in Säcken muss den Luken schacht und die darunter liegende Mulde
ausfüllen und fest gegen das Deck, die Läugsschotte, die Lukenschiebe-
balken und die Lukenlängs- und -quersülle gestaut sein.

Regel 5

Teilweise Beladung von Laderäumen und Raumabschnitten

Vorbehaltlich der Regel 6 gilt für jeden Laderaum und jeden Raumabschnitt
der teilweise mit losem Getreide gefüllt wird, folgendes :

(a) Er ist durch ein Längsschott oder durch Getreideschotte in der Mittschiffs-
ebene oder in einem Abstand von dieser zu unterteilen, der höchstens 5 v. H.
der Breite des Schiffes auf Spanten beträgt, oder durch Längs- oder Getreide-
schotte ausserhalb der Mittschiffsebene, deren Abstand voneinander
60 v. H. der Breite des Schiffes auf Spanten nicht übersteigt. In jedem Fall
müssen die Längs- oder Getreideschotte sachgemäss hergerichtet sein und
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sich vom Boden des Laderaums bzw. vom Deck bis zu einer Höhe von min-
destens 0,61 Metern (oder 2 FUSS) über die Oberfläche des losen Getreides
hinaus erstrecken.

Ausser im Fall teilweise mit loser Leinsaat gefüllter Laderäume brau-
chen Längs- oder Getreideschotte im Lukenbereich nicht gesetzt zu werden,
wenn während der ganzen Reise bei Ein- und Zweideckschiffen eine meta-
zentrische Höhe (nach Berücksichtigung der freien Oberflächen in Tanks)
von mindestens 0,31 Metern (oder 12 Zoll) und bei anderen Schiffen von
mindestens 0,36 Metern (oder 14 Zoll) gewährleistet ist;

(b) das lose Getreide muss eben getrimmt und mit Getreide in Säcken oder an-
derer geeigneter Ladung abgedeckt werden, die bis zu einer Höhe von min-
destens 1,22 Metern (oder 4 FUSS) über die Oberfläche des losen Getreides
hinaus in durch Längs- oder Getreideschotte unterteilten Räumen und von
mindestens 1,52 Metern (oder 5 FUSS) in nicht unterteilten Räumen dicht
gestaut sein muss. Das Getreide in Säcken oder die andere geeignete Ladung
muss auf geeigneten Unterlagen ruhen, die über die ganze Oberfläche des
losen Getreides gelegt sind; diese Unterlagen müssen aus Balken mit einem
Zwischenraum von höchstens 1,22 Metern (oder 4 FUSS) und aus 25 Milli-
meter (oder l Zoll) dicken darüberliegenden Planken mit einem Zwischen-
raum von höchstens 0,10 Metern (oder 4 Zoll) oder aus kräftigen Abdeck-
kleidern mit angemessener Überlappung bestehen.

Regel 6

Ausnahmen von den Vorschriften für Längsschotte

Das Setzen von Längs- oder Getreideschotten nach Massgabe der Regeln 4
und 5 ist nicht erforderlich:

(a) in einem unteren Laderaum (worunter auch der untere Teil des Laderaums
' eines Eindeckschiffes zu verstehen ist), wenn das darin befindliche lose Ge-

treide ein Drittel oder, sofern dieser Laderaum durch einen Wellentunnel
unterteilt wird, die Hälfte des Laderauminhalts nicht übersteigt;

(b) in Räumen in Zwischendecks oder Aufbauten, wenn die Raumteile an den
Seiten dicht mit Getreide in Säcken oder anderer geeigneter Ladung in einer
Breite voll gestaut werden, die auf jeder Seite mindestens 20 v. H. der Breite
des Schiffes an der betreffenden Stelle beträgt;

(c) in den Teilen von Räumen, wo die grösste Raumbreite unter der Decke die
Hälfte der Breite des Schiffes auf Spanten nicht übersteigt.

Regel 7

Füllschächte

(a) (i) Jeder Laderaum und jeder Raumabschnitt, der vollständig mit losem
Getreide angefüllt ist, muss, sofern in Regel 4 Buchstabe c und in den
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Regeln 8 und 12 nichts anderes bestimmt ist, durch zweckmässig ange-
ordnete und sachgemäss hergerichtete Füllschächte nachgefüllt wer-
den, damit ein freier Fluss des Getreides vom Füllschacht nach allen
Teilen des betreffenden Laderaums oder Raumabschnitts sichergestellt
ist.

(ii) Jeder Füllschacht muss mindestens 2 v. H. der Getreidemenge enthal-
ten, die in dem von ihm nachgefüllten Teil des Laderaums oder Raum-
abschnitts geladen ist, sofern in Regel 4 Buchstabe a nichts anderes
bestimmt ist.

(b) Wird loses Getreide in Tieftanks befördert, die in erster Linie zur Beför-
derung von Flüssigkeiten gebaut sind und auf die Regel 6 Buchstabe c Anwendung
findet oder die durch ein oder mehrere feste, getreidedichte, stählerne Längs-
schotte unterteilt sind, so sind Füllschächte zu den Tanks nicht erforderlich,
sofern die Tanks und die Tankluken vollständig gefüllt und die Lukendeckel gut
gesichert sind.

Regel 8

Gemeinsame Beladung

Bei Anwendung der Regeln 4 und 7 können untere Laderäume und über
ihnen liegende Zwischendecksräume unter folgenden Bedingungen wie eine ein-
zige Abteilung beladen werden :
(a) Längs- oder Getreideschotte werden im Zwischendeck eines Schiffes mit

zwei Decks von Deck zu Deck gesetzt; in allen anderen Fällen werden die
Längs- oder Getreideschotte im oberen Drittel der Gesamttiefe der gemein-
samen Räume gesetzt ;

(b) um einen ausreichenden Fluss des Getreides sicherzustellen, müssen alle
Räume den Vorschriften der Regel 9 genügen; in den Seitenteilen des Decks
unmittelbar unter dem obersten Deck sind vor und hinter den Enden der
Luken nach Bedarf Öffnungen vorzusehen, durch die in Verbindung mit den
Luken ein Nachfüllabstand von höchstens 2,44 Metern (oder 8 FUSS) - ge-
messen in Längsschiffsrichtung - erreicht wird.

Regel 9

Trimmen und Sackstauung in Räumenden

Übersteigt der in Längsschiffsrichtung gemessene Abstand von irgendeinem
Teil eines Laderaums oder Raumabschnitts bis zum nächsten Füllschacht 7,62
Meter (oder 25 FUSS) so wird das lose Getreide in den Raumenden ausserhalb
dieser 7,62 Meter (oder 25 FUSS) in einer Tiefe von mindestens 1,83 Metern (oder
6 FUSS) unter dem Deck eben getrimmt; die Raumenden werden mit Getreide
in Säcken auf einer geeigneten Unterlage nach Massgabe der Regel 5 Buchstabe b
ausgefüllt.
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Regel 10

Loses Getreide in Zwischendecks und Aufbauten

Loses Getreide darf über Deck, im Zwischendeck eines Zweideckschiffes
oder im obersten Zwischendeck eines Schiffes mit mehr als zwei Decks nur unter
folgenden Bedingungen befördert werden :

(a) das lose Getreide oder die andere Ladung wird so gestaut, dass ein Höchst-
mass von Stabilität gewährleistet ist; in jedem Fall muss entweder während
der ganzen Reise eine metazentrische Höhe (nach Berücksichtigung der
freien Flüssigkeitsoberflächen in Tanks) von mindestens 0,31 Metern (oder
12 Zoll) bei Schiffen mit einem oder zwei Decks und von mindestens 0,36
Metern (oder 14 Zoll) bei anderen Schiffen vorhanden sein oder die Gesamt-
menge des losen Getreides oder der anderen Ladung, die über Deck, in
Zwischendecksräumen eines Zweideckschiffes oder in den obersten Zwi-
schendecksräumen eines Schiffes mit mehr als zwei Decks befördert wird,
darf 28 v. H. des Gewichts der gesamten unter dem Zwischendeck beförder-
ten Ladung nicht übersteigen, wobei der Kapitän davon überzeugt sein muss,
dass das Schiff während der ganzen Reise eine ausreichende Stabilität haben
wird ; die oben angegebene Begrenzung auf 28 v. H. findet keine Anwendung,
wenn es sich bei dem über Deck oder in den obersten Zwischendecksräumen
beförderten Getreide um Hafer, Gerste oder Baumwollsaat handelt;

(b) die Decksfläche eines jeden Teiles der in dieser Regel erwähnten Räume, der
loses Getreide enthalt und nur teilweise gefüllt ist, darf 93 Quadratmeter
(oder 1000 Quadratfuss) nicht übersteigen;

(c) alle in dieser Regel erwähnten Räume, in denen loses Getreide geladen wird,
müssen durch Querschotte in Abständen von höchstens 30,50 Metern (oder
100 FUSS) unterteilt werden; wird dieser Abstand überschritten, so ist das
darüber hinausgehende Raumende vollständig mit Getreide in Säcken oder
anderer geeigneter Ladung auszufüllen.

Regel 11

Beschränkung der Anzahl von teilweise gefüllten Laderäumen
und Raumabschnitten

Ausser auf Schiffen, bei denen während der ganzen Reise eine metazentrische
Höhe (nach Berücksichtigung der freien Flüssigkeitsoberflächen in Tanks) von
mindestens 0,31 Metern (oder 12 Zoll) bei Schiffen mit einem oder zwei Decks
und von mindestens 0,36 Metern (oder 14 Zoll) bei anderen Schiffen vorhanden
ist, dürfen höchstens zwei Laderäume oder Raumabschnitte teilweise mit losem
Getreide gefüllt werden ; jedoch dürfen weitere Laderäume oder Raumabschnitte
teilweise mit losem Getreide gefüllt werden, wenn sie bis unter Deck mit Getreide
in Säcken oder anderer geeigneter Ladung aufgefüllt werden. Im Sinne dieser
Regel:
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(a) gelten übereinanderliegende Zwischendecksräume als gesonderte Raum-
abschnitte, die von jedem darunterliegenden unteren Laderaum getrennt
sind;

(b) gelten Füllschächte und die in Regel 10 Buchstabe b erwähnten teilweise
gefüllten Räume nicht als Raumabschnitte;

(c) gelten Laderäume und Raumabschnitte, die mit einer oder mehreren ge-
treidedichten Längsunterteilungen versehen sind, als ein einziger Laderaum
oder Raumabschnitt.

Regel 12

Beladung besonders geeigneter Schiffe

(a) Ungeachtet der Regeln 4 bis 11 darf loses Getreide, abweichend von die-
sen Vorschriften in Schiffen mit zwei oder mehr senkrechten oder geneigten
getreidedichten Längsunterteilungen, die so angeordnet sind, dass die Wirkung
jeden Querübergehens des Getreides beschränkt wird, unter folgenden Bedin-
gungen befördert werden :

(i) möglichst viele Laderäume und Raumabschnitte werden voll beladen
und voll getrimmt ;

(ii) das Schiff darf während der ganzen Reise bei keiner der vorgesehenen
Beladungsweisen einen grösseren Krängungswinkel als 5 Grad anneh-
men,
(1) wenn in voll getrimmten Laderäumen oder Raumabschnitten die

Oberfläche des Getreides um 2 v. H. des Volumens unter die ur-
sprüngliche Oberfläche nachsackt und sich dort bis zu einem Win-
kel von 12 Grad gegen die ursprüngliche Oberfläche verschiebt,
wo die oberen Begrenzungen dieser Laderäume und Raumab-
schnitte gegen die Waagrechte eine Neigung von weniger als
30 Grad haben;

(2) wenn in teilweise gefüllten Laderäumen oder Raumabschnitten
freie Getreideoberflächen nachsacken und übergehen, wie unter
Nummer l beschrieben, oder bis zu einem von der Verwaltung
oder von einer im Namen einer Verwaltung handelnden Vertrags-
regierung gegebenenfalls für erforderlich erachteten grösseren
Winkel, und wenn die nach Regel 5 abgedeckten Getreideober-
flächen bis zu einem Winkel von 8 Grad gegen die ursprünglichen
eingeebneten Oberflächen übergehen. Bei Anwendung der vor-
liegenden Ziffer ist anzunehmen, dass gegebenenfalls gesetzte
Getreideschotte das Querübergehen der Getreideoberfläche be-
grenzen;

(iii) wenn der Kapitän einen Getreideladeplan mit den vorgesehenen Be-
ladungsweisen und ein Stabilitätsheft besitzt, die beide von der Verwal-
tung oder von einer im Namen einer Verwaltung" handelnden Vertrags-
regierung anerkannt sind und die Stabilitätsbedingungen wiedergeben,
auf denen die unter Ziffer ii angegebenen Berechnungen beruhen.
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(b) Die Verwaltung oder eine im Namen einer Verwaltung handelnde Ver-
tragsregierung schreibt für Schiffe, die nach Massgabe des Buchstaben a gebaut
sind und den Vorschriften der Ziffern ü und iii des genannten Buchstaben ent-
sprechen, die Vorsichtsmassnahmen vor, die unter allen sonstigen Ladebedin-
gungen gegen das Übergehen zu treffen sind.

(c) Die Verwaltung oder eine im Namen einer Verwaltung handelnde Ver-
tragsregierung schreibt für ein Schiff von anderer Bauart, das den Vorschriften
des Buchstaben a Ziffern ii und iii entspricht, die Vorsichtsmassnahmen vor, die
gegen das Übergehen zu treffen sind.

Regel 13

Wasserballasttanks

Doppelbodentanks, die auf Schiffen mit loser Getreideladung benutzt wer-
den, um die geforderte Stabilität sicherzustellen, müssen eine zweckmässige
wasserdichte Längsunterteilung haben, es sei denn, dass die Breite des Tanks, auf
halber Länge gemessen, 60 v. H. der Breite des Schiffes auf Spanten nicht über-
steigt.

Regel 14

Getreide in Säcken

Getreide in Säcken muss in einwandfreien Säcken befördert werden, die
gut gefüllt und sicher verschlossen sind.

Regel 15

Getreideladepläne

(a) Ein für ein Schiff von der Verwaltung oder von einer im Namen einer
Verwaltimg handelnden Vertragsregierung anerkannter Getreideladeplan wird
von den anderen Vertragsregierungen als Nachweis dafür anerkannt, dass das
nach diesem Plan beladene Schiff den Vorschriften dieses Kapitels oder gleich-
wertigen, nach Kapitel I Regel 5 zugelassenen Regelungen genügt.

(b) Dieser Plan wird unter Berücksichtigung dieses Kapitels, der verschiede-
nen Beladungszustände bei Abfahrt und Ankunft und der Stabilität des Schiffes
anerkannt. Er muss die Hauptmerkmale der zur Verhütung des Übergehens der
Ladung verwendeten Einrichtungen enthalten.

(c) Die dem Plan beigefügten Anmerkungen sind in einer oder mehreren
Sprachen abzufassen; eine davon muss eine Sprache dieses Übereinkommens
sein.

(d) Eine Ausfertigung des Planes wird dem Kapitän ausgehändigt ; dieser hat
ihn auf Ersuchen der zuständigen Behörde des Ladehafens zur Überprüfung
vorzulegen.

(e) Bis zur Annahme internationaler Vorschriften über die Festigkeit von
Einrichtungen für Getreideladungen und für die Anbringung von Füllöchern in
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den Lukensüllen hat ein Getreide ladendes Schiff, das keinen von der Verwaltung
oder einer im Namen einer Verwaltung handelnden Vertragsregierung anerkann-
ten Getreideladeplan vorlegen kann, nach Massgabe der besonderen Vor-
schriften zu laden, die zur Ergänzung dieses Kapitels von der Vertragsregierung
des Staates erlassen wurden, in welchem der Ladehafen liegt.

Regel 16

Ausnahmen für bestimmte Reisen

Die Verwaltung oder eine im Namen einer Verwaltung handelnde Vertrags-
regierung kann einzelne Schiffe oder Schiffsklassen von der Befolgung von Vor-
schriften der Regeln 3 bis 15 befreien, wenn sie die Auffassung vertritt, dass der
Reiseweg von Natur aus so geschützt ist und die Fahrtbedingungen derart sind,
dass die Anwendung dieser besonderen Vorschriften unzweckmässig oder un-
nötig ist.

Kapitel Vn

Beförderung gefährlicher Güter

Regel l

Anwendung

(a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, findet dieses
Kapitel auf die Beförderung gefährlicher Güter in allen Schiffen Anwendung, für
welche die vorliegenden Regeln gelten.

(b) Dieses Kapitel findet kerne Anwendung auf die Schiffsvorräte und die
Schiffsausrüstung sowie auf bestimmte Ladungen, die in eigens für diesen Zweck
gebauten oder gänzlich umgebauten Schiffen, beispielsweise Tankschiffen, beför-
dert werden.

v (c) Die Beförderung gefährlicher Güter ist verboten, soweit sie nicht nach
Massgabe dieses Kapitels erfolgt.

(d) Zur Ergänzung dieses Kapitels wird jede Vertragsregierung ausführliche
Anordnungen über die sichere Verpackung und Stauung bestimmter gefährlicher
Güter oder Gütergruppen herausgeben oder herausgeben lassen, die alle mit
Rücksicht auf die übrige Ladung erforderlichen Vorsichtsmassregeln einschlies-
sen.

Regel 2

Klasseneinteilung

Die gefährlichen Güter werden in folgende Klassen eingeteilt :
Klasse l : Explosivstoffe;
Klasse 2: Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase;
Klasse 3 : Entzündliche flüssige Stoffe;
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Klasse 4 (a): Entzündliche feste Stoffe;
Klasse 4 (b): Entzündliche feste Stoffe und andere Stoffe, die zur Selbstentzün-

dungneigen;
Klasse 4 (c): Entzündliche feste Stoffe und andere Stoffe, die in Berührung mit

Wasser entzündliche Gase entwickeln;
Klasse 5 (a): Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe;
Klasse 5 (b): Organische Peroxyde;
Klasse 6 (a): Giftige (toxische) Stoffe;
Klasse 6 (b): Ansteckungsgefährliche Stoffe;
Klasse 7: Radioaktive Stoffe;
Klasse 8: Ätzende Stoffe;
Klasse 9 : Verschiedene gefährliche Stoffe, d. h. jeder andere Stoff, der auf Grund

der bisher gemachten oder künftigen Erfahrungen so gefährlich erscheint,
dass dieses Kapitel auf ihn angewendet werden sollte.

Regel 3

Verpackung

(a) Die Verpackung gefährlicher Güter muss (i) sorgfältig ausgeführt und in
gutem Zustand sein; (ii) so beschaffen sein, dass innere Oberflächen, mit denen der
Inhalt in Berührung kommen kann, nicht gefährlich angegriffen werden, und (iii)
der üblichen Beanspruchung bei der Handhabung und Beförderung auf See
standhalten.

(b) Wird bei der Verpackung von Behältern mit flüssigen Stoffen üblicher-
weise Saug- oder Polstermaterial verwendet, so muss dieses (i) die Gefahr verrin-
gern, welche die flüssigen Stoffe verursachen können ; (ü) so verteilt sein, dass Be-
wegungen des Behälters verhindert werden und seine Umhüllung erhalten bleibt,
und (iii) mengenmässig nach Möglichkeit ausreichen, um den flüssigen Stoff bei
einem Bruch des Behälters aufsaugen zu können.

(c) Behälter, die mit gefährlichen flüssigen Stoffen gefüllt sind, müssen bei
der Einfülltemperatur einen flüssigkeitsfreien Raum aufweisen, welcher der
höchsten Temperatur, die während einer normalen Beförderung auftritt, aus-
reichend Rechnung trägt.

(d) Flaschen und Behälter für Gase unter Druck müssen angemessen ge-
baut, geprüft und instand gehalten sowie ordnungsmässig gefüllt werden.

(e) Leere Behälter, die vorher zur Beförderung gefährlicher Güter verwendet
worden sind, werden ebenfalls als gefährliche Güter behandelt, sofern sie nicht
gereinigt und getrocknet oder, wenn die Art des früheren Inhalts dies mit Sicher-
heit gestattet, sicher verschlossen sind.

Regel 4

Bezeichnung und Kennzeichnung

Jeder gefährliche Güter enthaltende Behälter muss mit dem richtigen tech-
nischen Namen (Handelsnamen sind nicht zulässig) bezeichnet und mit einem
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besonderen Kennzeichen oder Abdruck desselben versehen sein, um die Art der
Gefährlichkeit anzuzeigen. Ausgenommen von dieser Kennzeichnungspflicht
sind lediglich Behälter, die in begrenzten Mengen verpackte Chemikalien ent-
halten, und grosse Ladungen, die als eine Einheit gestaut, gehandhabt und ge-
kennzeichnet werden können.

Regel 5

Urkunden

(a) In allen Urkunden, die sich auf die Beförderung gefährlicher Güter auf
See beziehen, müssen die richtigen technischen Namen (Handelsnamen sind
nicht zulässig) dieser Güter verwendet und genaue Angaben gemäss der in
Regel 2 aufgeführten Klasseneinteilung gemacht werden.

(b) Den vom Verlader ausgefüllten Verladepapieren muss eine Bescheini-
gung oder Erklärung eingefügt oder beigegeben sein, dass die zu befördernde
Ladung ordnungsmässig verpackt, bezeichnet und gekennzeichnet ist und sich
in dem für die Beförderung vorgeschriebenen Zustand befindet.

(c) Jedes Schiff, das gefährliche Güter befördert, muss eine besondere Liste
oder ein besonderes Verzeichnis mitführen, in dem die an Bord befindlichen
gefährlichen Güter entsprechend der Regel 2 aufgeführt sind und der Platz, an
dem sie gestaut sind, angegeben ist. An Stelle der Liste oder des Verzeichnisses
kann ein ausführlicher Stauplan verwendet werden, in dem alle gefährlichen
Güter an Bord nach Klassen bezeichnet sind und der Platz angegeben ist, an dem
sie gestaut sind.

Regel 6

Vorübergehende Ausnahmen von den Regeln 4 und 5

Vertragsregierungen, die ein einheitliches System von Regeln für den Laud-
und Seetransport gefährlicher Güter haben und daher die Regeln 4 und 5 nicht
unmittelbar anzuwenden in der Lage sind, können Abweichungen von diesen
Regehi für einen Zeitabschnitt von höchstens 12 Monaten nach Inkrafttreten
des Übereinkommens unter der Voraussetzung gestatten, dass gefährliche Güter
im Sinne der Regel 2 in den Verladepapieren ebenfalls als solche klassifiziert und
dass sie entsprechend gekennzeichnet sind.

Regel 7

Stauvorschriften

(a) Gefährliche Güter müssen sicher und ihrer Art entsprechend gestaut
werden. Güter, die miteinander unverträglich sind, müssen getrennt werden.

(b) Explosivstoffe (ausgenommen Munition), die eine erhöhte Gefahr dar-
stellen, sind in einem Verschlussraum zu verstauen, der auf See sicher verschlos-
sen gehalten wird. Die Explosivstoffe sind von Sprengkapseln getrennt zu halten.
In allen Raumabschnitten, in denen Explosivstoffe befördert werden, müssen

Bundesblau. 117, JaJirg.Bd.il. 16
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elektrische Geräte und Leitungen so ausgeführt sein und benutzt werden, dass
die Feuer- und Explosionsgefahr auf ein Mindestmass beschränkt wird.

(c) Güter, die gefährliche Dämpfe entwickeln, sind in einem gut gelüfteten
Raum oder an Deck zu verstauen.

(d) Auf Schiffen, auf denen entzündliche Flüssigkeiten oder Gase befördert
werden, sind, soweit erforderlich, besondere Vorkehrungen gegen. Feuer und
Explosionen zu treffen.

(e) Stoffe, die zur Selbsterhitzung oder Selbstentzündung neigen, dürfen nur
befördert werden, wenn angemessene Vorkehrungen zur Verhütung von Feuer
getroffen worden sind.

Regel 8

Explosivstoffe auf Fahrgastschiffen

(a) Auf Fahrgastschiffen dürfen nur folgende Explosivstoffe befördert wer-
den:

(i) Sicherheitspatronen und Sicherheitszünder;
(ü) kleine Mengen von Explosivstoffen, die insgesamt nicht mehr als

9 Kilogramm (20 englische Pfund) wiegen ;
(üi) Notsignale zum Gebrauchfür Schiffe oder Luftfahrzeuge, die insgesamt

nicht mehr als 1016 Kilogramm (oder 2240 englische Pfund) wiegen;
(iv) Feuerwerkskörper, bei denen eine heftige Explosion unwahrscheinlich

ist, jedoch nicht auf Schiffen, die Fahrgäste ohne Schlafplatz befördern.

(b) Ungeachtet des Buchstaben a können weitere Mengen und Arten von
Explosivstoffen auf Fahrgastschiffen befördert werden, auf denen besondere,
von der Verwaltung genehmigte Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

Kapitel VIH

Reaktorschiffe

Regel l

Anwendung

Dieses Kapitel findet auf alle Reaktorschiffe mit Ausnahme von Kriegs-
schiffen Anwendung,

Regel 2

Anwendung anderer Kapitel

Die in anderen Kapiteln dieses Übereinkommens enthaltenen Regeln finden
auf Reaktorschiffe Anwendung, sofern nicht das vorliegende Kapitel Änderun-
gen dieser Regeln vorsieht.
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Regel 3

Befreiungen

Ein Reaktorschiff darf unter keinen Umständen von der Befolgung irgend-
einer Regel dieses Übereinkommens befreit werden.

Regel 4

Genehmigung der Reaktoranlage

Die Konstruktion, die Bauart und die Normen für die Bauüberwachung und
den Einbau der Reaktoranlage müssen den Anforderungen der Verwaltung ent-
sprechen und von ihr genehmigt sein; sie müssen den Einschränkungen Rech-
nung tragen, denen Besichtigungen bei Vorhandensein von Strahlung unterlie-
gen.

Regel 5

Eignung der Reaktoranlage für den Bordbetrieb

Die Reaktoranlage muss so konstruiert sein, dass sie sowohl bei normalen
als auch bei aussergewöhnlichen Seefahrtsverhältnissen den besonderen Be-
triebsbedingungen an Bord des Schiffes entspricht,

Regel 6

Strahlenschutz

Die Verwaltung trifft Massnahmen, um sicherzustellen, dass weder auf See
noch im Hafen eine unzulässige Strahlung oder sonstige nukleare Gefährdung
für Besatzung, Fahrgäste oder Öffentlichkeit oder für Wasserstrassen, Nahrungs-
mittel oder Wasserversorgung entsteht.

Regel 7

Sicherheitebericht

(a) Zur Beurteilung der Kernenergieanlage und der Sicherheit des Schiffes
ist ein Sicherheitsbericht anzufertigen, um zu gewährleisten, dass weder auf See
noch im Hafen eine unzulässige Strahlung oder sonstige nukleare Gefährdung
für Besatzung, Fahrgäste oder Öffentlichkeit oder für Wasserstrassen, Nahrungs-
mittel oder Wasserversorgung entsteht. Der Sicherheitsbericht bedarf der Prü-
fung und Genehmigung durch die Verwaltung; er ist stets auf dem neuesten
Stand zu halten,

(b) Der Sicherheitsbericht ist den Vertragsregierungen derjenigen Staaten,
die das Reaktorschiff anzulaufen beabsichtigt, rechtzeitig zur Verfügung zu stel-
len, damit sie die Sicherheit des Schiffes beurteilen können.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


244

RegelS

Bedienungsanweisung

Zur Unterrichtung und Anleitung des Betriebspersonals bei der Wahrneh-
mung aller seiner den Betrieb der Kernenergieanlage betreffenden und für die
Sicherheit besonders wichtigen Aufgaben ist eine vollständige, ausführliche
Bedienungsanweisung auszuarbeiten. Die Bedienungsanweisung bedarf der
Prüfung und Genehmigung durch die Verwaltung; eine Ausfertigung derselben
ist an Bord des Schiffes aufzubewahren. Die Bedienungsanweisung ist stets auf
dem neuesten Stand zu halten.

Regel 9

Besichtigungen

Die Besichtigung von Reaktorschiffen erfolgt nach den anwendbaren Vor-
schriften des Kapitels I Regel 7 oder Regeln 8,9 und 10, soweit die Besichtigung
nicht durch das Vorhandensein von Strahlung eingeschränkt wird. Ferner muss
die Besichtigung alle besonderen Vorschriften des Sicherheitsberichts berück-
sichtigen. Sie ist ist jedem Fall ungeachtet des Kapitels I Regeln 8 und 10 min-
destens einmal jährlich durchzuführen.

Regel 10

(a) Kapitel I Regel 12 Buchstabe a und Regel 14 finden keine Anwendung
auf Reaktorschiffe.

(b) Einem Reaktor-Fahrgastschiff, das den Vorschriften der Kapitel II, III,
IV und VIII sowie allen sonstigen einschlägigen Vorschriften der vorliegenden
Regeln entspricht, wird nach erfolgter Überprüfung und Besichtigung ein als
Sicherheitszeugnis für Reaktor-Fahrgastschiffe bezeichnetes Zeugnis ausgestellt.

(c) Einem Reaktor-Frachtschiff, das den Vorschriften für die Besichtigung
von Frachtschiffen des Kapitels I Regel 10 und den Vorschriften der Kapitel H,
III, IV und VIII sowie allen sonstigen einschlägigen Vorschriften der vorliegen-
den Regeln entspricht, wird nach erfolgter Überprüfung und Besichtigung ein als
Sicherheitszeugnis für Reaktor-Frachtschiffe bezeichnetes Zeugnis ausgestellt.

(d) In den Sicherheitszeugnissen für Reaktor-Fahrgastschiffe und Reaktor-
Frachtschiffe wird bescheinigt, «dass das Schiff als Reaktorschiff allen Vor-
schriften des Kapitels VIII des Übereinkommens und dem für das Schiff geneh-
migten Sicherheitsbericht entspricht».

(e) Die Geltungsdauer der Sicherheitszeugnisse für Reaktor-Fahrgastschiffe
und Reaktor-Frachtschiffe beträgt höchstens zwölf Monate.

(f) Die Sicherheitszeugnisse für Reaktor-Fahrgastschiffe und Reaktor-
Frachtschiffe werden entweder von der Verwaltung oder einer von dieser ord-
nungsgemäss ermächtigten Person oder Organisation ausgestellt. In jedem-Fall
trägt die Verwaltung die volle Verantwortung für das Zeugnis.
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Regel 11

Besondere Kontrolle

Ausser der in Kapitel I Regel 19 vorgesehenen Kontrolle werden Reaktor-
schiffe vor dem Einlaufen in Häfen der Vertragsregierungen sowie in diesen
Häfen einer besonderen Kontrolle unterzogen, die der Feststellung dient, dass
sich an Bord ein gültiges Sicherheitszeugnis für Reaktorschiffe befindet und dass
weder auf See noch im Hafen eine unzulässige Strahlung oder sonstige nukleare
Gefährdung für Besatzung, Fahrgäste oder Öffentlichkeit oder für Wasser-
strassen, Nahrungsmittel oder Wasserversorgung besteht.

Regel 12

Unfälle

Bei einem Unfall, der zu einer Gefährdung der Umgebung führen könnte,
hat der Kapitän eines Reaktorschiffes unverzüglich die Verwaltung zu verständi-
gen. Er, hat ferner unverzüglich die zuständige Regierungsbehörde des Staates
zu verständigen, in dessen Gewässern das Schiff sich befindet, oder dessen Ge-
wässern sich das Schiff in beschädigtem Zustand nähert.
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Anhang

Form des Sicherheitszeugnissesfür Fahrgastschiffe

Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe
(Dienstsiegel) (Staat)

für
Auslandfahrt

beschränkte Auslandfahrt

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von I960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des
Schiffes

Unter-
scheidungs-

signal
Heimathafen

Brutto-
register-
tonnen

Gegebenenfalls
Einzelheiten
über Reisen

gemäss Kapitel HI
Regel 27 03 (vii)

Zeitpunkt
der Kiellegung

(siehe
Anmerkung)

Die Regierung

Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,

(Name) bescheinigt,

I. dass das vorgenannte Schiff nach Massgabe des obenerwähnten Über-
einkommens ordnungsgemäss besichtigt worden ist;

IT. dass die Besichtigung ergeben hat, dass das Schiff den dem genannten
Übereinkommen beigefügten Regeln entspricht in bezug auf

(1) Bauausführung, Haupt- und Hilfskessel und sonstige Druckbehälter sowie
Maschinenanlage ;

(2) Anordnung und Einzelheiten der wasserdichten Unterteilung;
(3) folgende Schottenladelinien:

Festgelegte Schottenladelinien, die an der
Aussenhaut mittschiffs angemarkt sind

(Kapitel n Regel 11)

C 1

C 2

C 3

Freibord
Anzuwenden, wenn die Räume, in denen

Fahrgästo befördert werden, folgende
wahlweise zu benutzenden Räume

einschllessen

III. dass die Rettungsmittelfür eine Gesamtzahl von höchstens.
Personen ausreichen, nämlich:
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Rettungsboote (einschliesslich . . Motorrettungsboote)
mit einem Fassungsvermögen von Personen und

Motorrettungsboote, die mit Telegraphiefunk-
atüage und Scheinwerfer ausgerüstet sind (in der Gesamtzahl
der vorstehend aufgeführten Rettungsboote einbegriffen), und

Motorrettungsboote, die nur mit Scheinwerfer
ausrüstet sind (ebenfalls in der Gesamtzahl der vorstehend
aufgeführten Rettungsboote einbegriffen), die
geprüfte Rettungsbootleute erfordern;
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen vor-
geschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von
Personen;

. . . . Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen
nicht vorgeschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von

Personen;
Rettungsgeräte mit einer Tragfähigkeit von.. . Per-
sonen ;
Rettungsringe;

..Rettungswesten;

IV. dass die Rettungsboote und -flösse nach Massgabe der Regeln aus-
gerüstet sind;

V. dass das Schiff nach Massgabe der Regeln mit einem Leinenwurfgerät
und einer tragbaren Funkanlage für Rettungsboote und -flösse ausgerüstet ist;

VI. dass das Schiff den Vorschriften der Regeln betreffend die Telegraphie-
funkanlagen wie folgt entspricht :

Hörstunden durch Funker . .
Anzahl der Funker
Ist ein selbsttatigesFunkalarmgerätvorhanden ?
Ist eine Hauptanlage vorhanden ?
Ist eine Ersatzanlage vorhanden ^
Sind Haupt- und Ersatzsender elektrisch ge-

trennt oder verbunden ?
Ist ein Peilfunkgerät vorhanden?
Anzahl der Fahrgaste, für die dieses Zeugnis

ausgestellt ist

Erforderlich
laut Vorschrift

Tatsächliche
Regelung

VII. dass der Betrieb der Telegraphiefunkanlagen für Motorrettungsboote
und/oder des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse, falls vorhan-
den, den genannten Regeln entspricht;

VIII. dass das Schiff den Vorschriften der Regeln über Feueranzeige- und
Feuerlöscheinrichtungen entspricht und dass es mit Positionslaternen und
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Signalkörpern, Lotsenleiter sowie mit Vorrichtungen zur Abgabe von Schall-
und Notsignalen nach Massgabe der Regeln und der Internationalen Regeln zur
Verhütung von Zusammenstossen auf See ausgerüstet ist;

IX. dass das Schiff in jeder anderen Hinsicht den Vorschriften der Regeln
entspricht, soweit diese auf das Schiff anwendbar sind.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in am 19

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen.

(Siegel)

Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen;

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten, Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
1952 und das Jahr des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeit-
punkt angegeben werden.

Ist ein Schiff nach Kapitel II Regel I b i des Übereinkommens umgebaut worden, so
soll der Zeitpunkt angegeben werden, zu dem mit den Unibauarbeiten begonnen wurde.

Form des Bau-Sicherheitszeugnisses für Frachtschiffe

Bau-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von I960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des Schiffes Unterscheidungssignal Heimathafe Bruttoregistet-
tonnen

Zeitpunkt der
Kiellegung

(siehe Anmerkung)

Die Regierung
Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,
(Name) bescheinigt,
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dass das vorgenannte Schiff nach Massgabe des Kapitels I Regel 10 des
obenerwähnten Übereinkommens ordnungsgemäss besichtigt worden ist und
dass die Besichtigung ergeben hat, dass der Zustand des Schiffskörpers, der
Maschinenanlage und der Ausrüstung, wie in der genannten Regel bezeichnet,
in jeder Beziehung zufriedenstellend ist und dass das Schiff den einschlägigen
Vorschriften des Kapitels II (mit Ausnahme der Vorschriften über Feuerlösch-
einrichtungen und Brandschutzpläne) entspricht.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in . am 19

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen.

(Siegel)
Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
1952 und das Jahr des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeit-
punkt angegeben werden.

Form des Ausrüstungs-Sicherheitszeugnisses für Frachtschiffe

Ausrüstungs-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des Schiffes Untmcheldungsslgnal Heimathafen Bruttoregüter-
tonnen

Zeitpunkt der
Kiellegung

(siebe Anmerkung)

Die Regierung
Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,
(Name) bescheinigt,
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I. dass das vorgenannte Schiff nach Massgabe des obenerwähnten Überein-
kommens ordnungsgemäss überprüft worden ist;

II. dass die Überprüfung ergeben hat, dass die Rettungsmittel für eine
Gesamtzahl von höchstens Personen ausreichen, nämlich:

Rettungsboote auf der Backbordseite mit einem Fassungs-
vermögen von Personen;
Rettungsboote auf der Steuerbordseite mit einem Fassungs-
vermögen von Personen;
Motorrettungsboote (in der Gesamtzahl der vorstehend auf-
geführten Rettungsboote einbegriffen) einschliesslich Motor-
rettungsboote, die mit Telegraphiefunkanlage und Schein-
werfer ausgerüstet sind, und Motorrettungs-
boote, die nur mit Scheinwerfer ausgerüstet sind;
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen vor-
geschrieben sind, mit einem Fassungs verm ögen von
Personen und
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen
nicht vorgeschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von

Personen;
Rettungsringe;
Rettungswesten;

III. dass die Rettungsboote und -flösse nach Massgabe der dem Überein-
kommen beigefügten Regeln ausgerüstet sind;

IV. dass das Schiff nach Massgabe der Regeln mit einem Leinenwurfgerät
und einer tragbaren Funkanlage für Rettungsboote und -flösse ausgerüstet ist;

V. dass die Überprüfung ergeben hat, dass das Schiff den Vorschriften des
genannten Übereinkommens über Feuerlöscheinrichtungen und Brandschutz-
pläne entspricht und dass es mit Positionslaternen und Signalkörpern, Lotsen-
leiter sowie mit Vorrichtungen zur Abgabe von Schall- und Notsignalen nach
Massgabe der Regeln und der Internationalen Regem zur Verhütung von Zu-
sammenstössen auf See ausgerüstet ist;

VI. dass das Schiff in jeder anderen Hinsicht den Vorschriften der Regeln
entspricht, soweit diese auf das Schiff anwendbar sind.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der •
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in am 19

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigen Stelle einzusetzen.

(Siegel)

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


251

Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
1952 und das Jäte des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeit-
punkt angegeben werden.

Form des Sprechfunk-Sicherheitszeugnissesfür Frachtschiffe

Sprechfunk-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des Schiffes Unterschcidungssignal Heimathafen Bruttoregister-
tonnen

Zeitpunkt der
Kiellegung

(siehe Anmerkung)

Die Regierung
Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,

(Name) bescheinigt,

I. dass das vorgenannte Schiff den dem obenerwähnten Übereinkommen
beigefügten Regeln über Sprechfunk entspricht:

Hörstunden
Anzahl der Funker

Erforderlich
laut Vorschrift

Tatsächliche
Regelung

II. dass der Betrieb des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse,
falls vorhanden, den genannten Regeln entspricht.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in am 19
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Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen.

(Siegel)
Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
1952 und das Jahr des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeit-
punkt angegeben werden.

Form des Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnissesfür Frachtschiffe

Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des Schiffe» Unterscheidungssignal Heifflftth&fen Brattoregister-
tonuen

Zeitpunkt der
Kiellegung

(siehe Anmerkung)

Die Regierung
Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,

(Name) bescheinigt,

L dass das vorgenannte Schiff den dem obenerwähnten Übereinkommen
beigefügten Regeln über Telegraphiefunk entspricht:

Hörstunden durch Funker
Anzahl dp.r Funker
Ist ein selbsttätiges Funkalarmgerät vorhanden ?
Ist eine Hauptanlage vorhanden?
Ist eine Ersatzanlage vorhanden?
Sind Haupt- und Ersatzsender elektrisch ge-

trennt oder verbunden '

Ist ein Peilfunkgerät vorhanden '

Erforderlich
laut Vorschrift

Tatsächliche
Regelung

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


253

H. dass der Betrieb der Telegraphiefunkanlagen für Motorrettungsboote
und/oder des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse, falls vorhan-
den, den genannten Regeln entspricht.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in am 19
Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-

tigten Stelle einzusetzen, (Siesei)

Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
1952 und das Jahr des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeit-
punkt angegeben werden.

Form des Ausnahmezeugnisses

Ausnahmezeugnis
(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name dea Schiff« Untcrscheidungssignal Heimathafen Bruttoregister-
todncn

Die Regierung

Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,

(Name) bescheinigt,

dass das vorgenannte Schiff auf Grund der Ermächtigung des Kapitels
Regel der dem obenerwähnten Übereinkommen beige-

fügten Regehi befreit ist von den Vorschriften der1)
des Übereinkommens auf Reisen von nach

*) Hier sind etwaige Bedingungen anzufüh-
ren, unter denen das Ausnahmezeugnis
erteilt wird.

*) Hier ist auf die betreffenden Kapitel und Regeln, unter Angabe der einzelnen Buch-
staben, Bezug zu nehmen.
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Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

Ausgestellt in am 19

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen.

(Siegel)
Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung diees Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Form des Sicherheitszeugnissesfür Reaktorfahrgastschiffe

Sicherheitszeugnis für Reaktorfahrgastschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name
des Schiffes

Unier-
schcidungs-

signal
Heimathafen

Brutto-
register-
tonnen

Gegebenenfalls
Einzelheiten
über Reisen

gemàss Kapitel IQ
Regel 27 (e) (vii)

Zeitpunkt
der Kiellegung

(siehe
Anmerkung)

Die Regierung

Der Unterzeichnete

(Name) bescheinigt,

(Name) bescheinigt,

I. dass das vorgenannte Schiff nach Massgabe des obenerwähnten Über-
einkommens ordnungsgemäss überprüft worden ist;

II. dass das Schiff als Reaktorschiff allen Vorschriften des Kapitels VIII des
Übereinkommens und dem für das Schiff genehmigten SicherheitsBericht ent-
spricht;

III. dass die Besichtigung ergeben hat, dass das Schiff den dem genannten
Übereinkommen beigefügten Regeln entspricht in bezug auf

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


255

(1) Bauausführung, Haupt- und Hilfskessel und sonstige Druckbehalter sowie
Maschinenanlage;

(2) Anordnung und Einzelheiten der wasserdichten Unterteilung;

(3) folgende Schottenladelimen:

Festgelegte Schottenladelimen. die an
der Aussenhaut mittschiffs angemarkt

sind (Kapitel U Regel 11)

C. 1

C 2

C. 3

Freibord
Anzuwenden, wenn die Räume, m denen

Fahrgäste befordert werden, folgende
wahlweise zu benutzende Räume em-

schhcssen

IV. dass die Rettungsmittel für eine Gesamtzahl von höchstens
Personen ausreichen, nämlich :

Rettungsboote (emschliesshch Motorrettungs-
boote) mit einem Fassungsvermögen von Perso-
nen und Motorrettungsboote, die mit Telegra-
phiefunkanlage und Scheinwerfer ausgerüstet sind (m der Ge-
samtzahl der vorstehend aufgeführten Rettungsboote einbe-
griffen) und Motorrettungsboote, die nur mit
Scheinwerfer ausgerüstet sind (ebenfalls in der Gesamtzahl der
vorstehend aufgeführten Rettungsboote einbegriffen), die

geprüfte Rcttungsbootleute erfordern;
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen vor-
geschrieben sind, mit emem Fassungsvermögen von
Personen;
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen
nicht vorgeschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von

Personen;
Rettungsgerate mit einer Tragfähigkeit von Per-
sonen;
Rettungsringe;
Rettungswesten ;

V. dass die Rettungsboote und -flösse nach Massgabe der Regeln ausge-
rüstet sind;

VI. dass das Schiff nach Massgabe der Regeln mit einem Leinenwurfgerat
und einer tragbaren Funkanlage für Rettungsboote und -flösse ausgerüstet ist;

VII. dass das Schiff den Vorschriften der Regeln betreffend die Telegraphie-
funkanlagen entspricht, nämlich:
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Hörstunden durch Funker
Anzahl der Funker
Ist ein selbsttätiges Funkalarmgerät vorhanden ?
Ist eine Hauptanlage vorhanden ?
Tst eine Ersatzanlage vorhanden ^
Sind Haupt- und Ersatzsender elektrisch ge-
trennt oder verbunden ? _

Ist ein Peilfunkgerät vorhanden ?
Anzahl der Fahrgäste, für die dieses Zeugnis
ausgestellt ist

Erforderlich
laut Vorschrift

Tatsächliche
Regelung

VIII. dass der Betrieb der Telegraphiefunkanlagen für Motorrettungsboote
und/oder des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse, falls vorhan-
den, den Vorschriften der Regeln entspricht;

IX. dass das Schiff den Vorschriften der Regeln über Feueranzeige- und
Feuerlöscheinrichtungen entspricht und dass es mit Positionslaternen und Signal-
körpern, Lotsenleitern sowie mit Vorrichtungen zur Abgabe von Schall- und
Notsignalen nach Massgabe der Regeln und der Internationalen Regeln zur
Verhütung von Zusammenstössen auf See ausgerüstet ist;

X. dass das Schiff in jeder anderen Hinsicht den Vorschriften der Regeln ent-
spricht, soweit diese auf das Schiff anwendbar sind.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung, Es gilt bis

Ausgestellt in am - 19

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen,

(Siegel)
Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzuzufügen:

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung
zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.

(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeitpunkt angegeben
werden.

Ist ein Schiff nach Kapitel II Regel I b i des Übereinkommens umgebaut worden,
so soll der Zeitpunkt angegeben werden, zu dem mit den Umbauarbeiten begonnen
wurde.
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Form des Sicherheitszeugnisses für Reaktorfrachtschiffe

Sicherheitszeugnis für Reaktorfrachtschiffe

(Dienstsiegel) (Staat)

Ausgestellt nach den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

Name des Schiffes Untcrscheidungssignal Heimathafen Bruttoregister-
tonnen

Zeitpunkt der
Kiellegung

(siehe Anmerkung)

Die Regierung (Name) bescheinigt,
Der Unterzeichnete (Name) bescheinigt,

I. dass das vorgenannte Schiff nach Massgabe des obenerwähnten Über-
einkommens ordnungsgemäss überprüft worden ist;

II. dass das Schiff als Reaktorschiff allen Vorschriften des Kapitels VIII des
Übereinkommens und dem für das Schiff genehmigten Sicherheitsbericht ent-
spricht;

III. dass die Besichtigung ergeben hat, dass das Schiff den Vorschriften des
Kapitels I Regel 10 des Übereinkommens bezüglich des Schiffskörpers, der
Maschinenanlage und der Ausrüstung sowie den einschlägigen Vorschriften des
Kapitels II entspricht;

IV. dass die Rettungsmittel für eine Gesamtzahl von höchstens
Personen ausreichen, nämlich:

Rettungsboote an Backbord mit einem Fassungsvermögen von
Personen;

Rettungsboote an Steuerbord mit einem Fassungsvermögen
von Personen;
Motorrettungsboote (in der Gesamtzahl der vorstehend auf-
geführten Rettungsboote einbegriffen) einschliesslich
Motorrettungsboote, die mit Telegraphiefunkanlage und
Scheinwerfer ausgerüstet sind, sowie Motor-
rettungsboote, die nur mit Scheinwerfer ausgerüstet sind;
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen vor-
geschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von
Personen und
Rettungsflösse, für die zugelassene Aussetzvorrichtungen
nicht vorgeschrieben sind, mit einem Fassungsvermögen von

Personen;
Rettungsringe;
Rettungswesten;
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V. dass die Rettungsboote und -flösse nach Massgabe der dem Übereinkom-
men beigefügten Regeln ausgerüstet sind;

VI. dass das Schiff nach Massgabe der Regeln mit einem Leinenwurfgerät
und einer tragbaren Funkanlage für Rettungsboote und -flösse ausgerüstet ist;

VII. dass das Schiff den Vorschriften der Regeln betreffend die Telegraphie-
funkanlagen wie folgt entspricht :

Hörstunden durch Funker
Anzahl der Funker
Ist ein selbsttätigesFunkalarmgerätvorhanden ?
Ist eine Hauptanläge vorhanden ?
Ist eine Ersatzanlcige vorhanden ?
Sind Haupt- und Ersatzsender elektrisch ge-

trennt oder verbunden ? , . * * . . . .

Ist ein Peilfunkgerät vorhanden ? * . .

Erforderlich
laut Vorschrift

Tatsächliche
Regelung

VIII. dass der Betrieb der Telegraphiefunkanlagen für Motorrettungsboote
und/oder des tragbaren Funkgeräts für Rettungsboote und -flösse, falls vorhan-
den, den Vorschriften der Regeln entspricht;

IX. dass die Überprüfung ergeben hat, dass das Schiff den Vorschriften der
Regeln über Feuerlöscheinrichtungen entspricht und dass es mit Positionslater-
nen und Signalkörpern, Lotsenleiter sowie mit Vorrichtungen zur Abgabe von
Schall- und Notsignalen nach Massgabe der Regeln und der Internationalen
Regeln zur Verhütung von ZusammenstÖssen auf See ausgerüstet ist;

X. dass das Schiff in jeder anderen Hinsicht den Vorschriften der Regeln
entspricht, soweit diese auf das Schiff anwendbar sind.

Dieses Zeugnis ist ausgestellt im Namen der
Regierung. Es gilt bis

am 19...,Ausgestellt in

Hier ist Siegel oder Unterschrift der zur Ausstellung des Zeugnisses ermäch-
tigten Stelle einzusetzen.

(Siegel)
Bei Unterzeichnung ist folgender Absatz hinzufügen:
Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass er von der genannten Regierung

zur Ausstellung dieses Zeugnisses ordnungsgemäss ermächtigt worden ist.
(Unterschrift)

Anmerkung: Es genügt, das Jahr der Kiellegung anzugeben, ausser für das Jahr
des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens von 1960 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See; in diesen Fällen soll der genaue Zeitpunkt angegeben
werden.

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739


259

Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen zur Verhütung
der Verschmutzung der See durch Öl, 1954

Die Regierungen, die auf der Internationalen Konferenz für Fragen der
Verschmutzung der See durch Öl in London vom 26. April 1954 bis zürn
12. Mai 1954vertreten waren,

haben in dem Wunsch, im gemeinsamen Einvernehmen zur Verhütung der
Verschmutzung der See durch Öl, das von Schiffen abgelassen wird, Massnahmen
zu treffen und in der Auffassung, dass dieser Zweck am besten durch den Ab-
schluss eines Übereinkommens erreicht werden kann,

die unterzeichneten Bevollmächtigten ernannt, die nach Vorlage ihrer in
guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen
sind:

Art.I

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke
(soweit der Zusammenhang nichts anderes erfordert) folgende Bedeutung :

«Das Büro» hat die in Artikel XXI festgelegte Bedeutung;
«Ablassen» in bezug auf öl oder ölhaltige Gemische bedeutet jedes Ab-

lassen oder Ausfliessen ohne Rucksicht auf seine Ursache;
«Schweres Dieselöl» bedeutet Schiffsdieselöl mit Ausnahme solcher Destil-

late, bei denen bei der Untersuchung nach der A. S. T. M. Standard Methode
D. 158/53 mehr als 50 Volumen- % unterhalb 340° C destillieren;

«Meile» bedeutet eine Seemeile von 6080 FUSS oder 1852 Meter;
«Ö» bedeutet Rohöl, Heizöl, schweres Dieselöl und Schmieröl; der Begriff

«Ölhaltig» ist entsprechend auszulegen.

(2) Im Sinne dieses Übereinkommens ist unter den Gebieten einer Vertrag-
schliessenden Regierung das Gebiet des Staates zu verstehen, dessen Regierung
sie ist, sowie jedes sonstige Gebiet, für dessen zwischenstaatliche Beziehungen
diese Regierung verantwortlich ist, und auf welches das Übereinkommen nach
Artikel XVIII ausgedehnt wird.

Art. II

Dieses Übereinkommen gilt für Seeschiffe, die im Gebiet einer Vertrag-
schliessenden Regierung registriert sind; ausgenommen sind

(i) Schiffe, solange sie als Hilfsschiffe der Kriegsmarine verwendet werden;
(ii) Schiffe von weniger als 500 Bruttoregistertonnen;
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(iii) Schiffe, solange sie im Dienste des Walfangs stehen ;
(iv) Schiffe, die vorübergehend die Grossen Seen von Nordamerika und deren

Verbindungen und Zuflüsse östlich bis zum unteren Ausgang des Lachine-
Kanals bei Montreal, Provinz Quebec, Kanada, befahren.

Art. III

(1) Für Tanker, für die dieses Übereinkommen gilt, ist es vorbehaltlich der
Bestimmungen der Artikel IV und V verboten, innerhalb der im Anhang A des
Übereinkommens aufgeführten Verbotszonen

a) öl;
b) ölhaltige Gemische, deren Ölbestandteile die Meeresoberfläche ver-

schmutzen, abzulassen.
Ölhaltige Gemische, deren Ölgehalt weniger als 0,1 vom Tausend beträgt,

fallen nicht unter diese Bestimmung.

(2) Andere Schiffe, für die dieses Übereinkommen gilt, dürfen vorbehaltlich
der Bestimmungen der Artikel IV und V ölhaltiges Ballastwasser und Tank-
waschwasser nur in möglichst weiter Entfernung von der Küste ablassen. Nach
Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens gelten auch für
diese Schiffe die Bestimmungen des Absatzes l in gleicher Weise wie für Tanker,
ausgenommen dass

a) die Verbotszonen für andere Schiffe als Tanker die in Anhang A des Über-
einkommens genannten Zonen sind;

b) das Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen aus einem solchen Schiff
nicht verboten ist, wenn das Schiff sich auf der Reise nach einem Hafen befindet,
der nicht mit den in Artikel VIII genannten Auffanganlagen ausgestattet ist.

(3) Jeder Verstoss gegen Absatz l und 2 dieses Artikels stellt eine Zuwider-
handlung dar und ist nach den Gesetzen des Gebietes, in dem das Schiff registriert
ist, zu bestrafen.

Art. IV

(1) Artikel III gut nicht für

a) das Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen aus einem Schiff aus
Gründen der Schiffssicherheit, zur Verhütung von Schäden an Schiff und Ladung
oder zur Rettung von Menschenleben auf See ;

b) das Ausfliessen von Öl oder Ölhaltigen Gemischen infolge einer Beschädi-
gung des Schiffes oder unvermeidbarer Leckagen, sofern nach Eintritt des
Schadensfalles oder Feststellung der Leckage alle Vorsichtsmassnahmen getroffen
worden sind, um das Ausfliessen zu verhüten oder einzuschränken;

c) das Ablassen von Ölrückständen,

(i) die infolge ihrer Dichtigkeit aus den Ladetanks von Tankern nicht aus-
gepumpt werden können;
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(ii) die bei Heiz- oder Schmierölreinigungen anfallen,
vorausgesetzt, dass das Ablassen soweit wie möglich von der Küste entfernt
erfolgt.

(2) Ist das Ablassen oder Ausfliessen auf eine der in diesem Artikel genannten
Ursachen zurückzuführen, so sind die Umstände und Gründe in das nach Arti-
kel IX vorgeschriebene Öltagebuch einzutragen.

Art. V

Artikel III gilt nicht, wenn aus den Bilgen eines Schiffes
a) Ölhaltige Gemische während eines Zeitraums von 12 Monaten nach

Inkrafttreten des Übereinkommens für das Gebiet, in dem das Schiff registriert
ist,

b) ölhaltige Gemische, die lediglich Schmieröl enthalten, nach Ablauf des
genannten Zeitraums abgelassen werden.

Art. VI

Die Strafen, welche das Recht eines Gebietes einer Vertragschliessenden
Regierung im Hinblick auf Artikel III für das unerlaubte Ablassen von Öl oder
ölhaltigen Gemischen ausserhalb der Hoheitsgewässer des betreffenden Ge-
bietes vorsieht, dürfen nicht geringer sein als die Strafen, die nach dem Recht
dieses Gebietes für unerlaubtes Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen
innerhalb der Hoheitsgewässer vorgesehen sind.

Art. VII

Zwölf Monate, nachdem dieses Übereinkommen für das Gebiet einer Ver-
tragschliessenden Regierung in Kraft getreten ist, müssen alle in diesem Gebiet
registrierten Schiffe so ausgerüstet sein, dass das Eindringen von Heizöl oder
schwerem Dieselöl in die Bilgen verhindert wird, sofern deren Inhalt in die See
gepumpt wird, ohne vorher einen Ölwasserseparator zu passieren.

Art. VIII

Drei Jahre, nachdem dieses Übereinkommen für das Gebiet einer Vertrag-
schliessenden Regierung in Kraft getreten ist, hat diese Regierung dafür Sorge zu
tragen, dass in allen Haupthäfen des Gebietes geeignete Anlagen vorhanden sind,
die es ohne unangemessene Verzögerung für die Schiffe ermöglichen, Rückstände
des ölhaltigen Ballast- und Tankwaschwassers aufzunehmen, das an Bord der
den Hafen anlaufenden Schiffe - ausgenommen Tanker - verbleibt, nachdem das
Wasser durch einen Ölseparator, Setztank oder auf andere Weise separiert wor-
den ist. Jede Vertragschliessende Regierung hat von Zeit zu Zeit festzulegen,
welche Häfen im Sinne dieses Übereinkommens als Haupthäfen ihres Gebietes
anzusehen sind ; sie hat das Büro schriftlich davon in Kenntnis zu setzen und mit-
zuteilen, ob angemessene Auffanganlagen eingerichtet worden sind.
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Art. IX

(1) Jedes Schiff, für das die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten,
hat als Teil des amtlich vorgeschriebenen Schiffstagebuchs oder gesondert ein
Öltagebuch nach dem Muster des Anhangs B zu führen, in das die vorgesehenen
Eintragungen zu machen sind; jede Seite, die Eintragungen nach Artikel IV
Absatz 2 enthält, ist von den mit der Durchführung der betreffenden Massnah-
men beauftragten Offizieren und dem Kapitän zu unterzeichnen. Die Eintragun-
gen sind in einer Amtsprache des Gebietes, in dem das Schiff registriert ist, oder
in englischer oder in französischer Sprache vorzunehmen.

(2) Die für die einzelnen Gebiete einer Vertragschliessenden Regierung zu-
ständigen Behörden können auf jedem Schiff, für das dieses Übereinkommen gilt,
während des Aufenthalts in einem Hafen des betreffenden Gebietes das nach den
Vorschriften dieses Übereinkommens zu führende Öltagebuch einsehen, daraus
genaue Abschriften jeder Eintragung fertigen und die Richtigkeit dieser Ab-
schriften vom Kapitän bescheinigen lassen. Jede so gefertigte und vom Kapitän
als richtig bescheinigte Abschrift ist in Gerichtsverfahren als Beweismittel für die
in der Eintragung festgestellten Tatsachen zuzulassen. Alle in diesem Artikel vor-
gesehenen Massnahmen sind von den zuständigen Behörden so schnell wie mög-
ich und ohne Verzögerung für das Schiff durchzuführen.

Art.X

(1) Jede Vertragschhessende Regierung kann die Tatsachen, aus denen her-
vorgeht, dass ein Schiff einer Vorschrift dieses Übereinkommens zuwidergehan-
delt hat, auf schriftlichem Wage denjenigen Vertragschliessenden Regierungen
mitteilen, in deren Gebist das betreffende Schiff registriert ist, ohne Rücksicht
darauf, wo die genannte Zuwiderhandlung begangen wurde. Sofern es möglich
ist, haben die zuständigen Behörden der erstgenannten Regierung den Schiffs-
führer von der angegebenen Zuwiderhandlung in Kenntnis zu setzen.

(2) Die Regierung, die einen solchen Bericht erhält, hat den Sachverhalt zu
prüfen und kann die mitteilende Regierung um weitere und genauere Einzelheiten
über die Zuwiderhandlung ersuchen. Gelangt die Regierung, in deren Gebiet das
Schiff registriert ist, zu der Ansicht, dass der Tatverdacht ausreicht, um auf
Grund bestehender Rechtsvorschriften eine Verfolgung des verantwortlichen
Reeders oder Kapitäns einzuleiten, so hat sie dafür zu sorgen, dass die Verfolgung
baldmöglichst stattfindet und sowohl die mitteilende Regierung als auch das
Büro von dem Ergebnis des Verfahrens zu benachrichtigen.

Art. XI

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens dürfen nicht so ausgelegt wer-
den, als beeinträchtigen sie die Befugnisse einer Vertragschliessenden Regierung,
innerhalb ihrer Hoheitsgewalt Massnahmen bezüglich der in diesem Überein-
kommen behandelten Sachgebiete zu treffen, oder als erweiterten sie die Hoheits-
gewalt einer Vertragschliessenden Regierung.
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Artikel XII

Jede Vertragschliessende Regierung hat dem Büro und dem zuständigen
Organ der Vereinten Nationen zu übersenden :

a) den Wortlaut der in ihren Gebieten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Anordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung dieses Überein-
kommens;

b) alle amtlichen Berichte oder Zusammenfassungen amtlicher Berichte
über die bei der Anwendung dieses Übereinkommens gesammelten Erfahrungen,
sofern nicht diese Berichte oder Zusammenfassungen nach Auffassung der be-
treffenden Regierung vertraulicher Natur sind.

Art.Xm

Jede Streitigkeit zwischen Vcrtragschliessenden Regierungen über die Aus-
legung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht im Verhandlungs-
wege beigelegt werden kann, ist auf Antrag einer der Parteien dem Internationa-
len Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, es sei denn, dass die streitenden
Parteien übereinkommen, den Fall einer Schiedsinstanz vorzulegen.

Art. XIV

(1) Dieses Übereinkommen steht für die Dauer von drei Monaten, vom heu-
tigen Tage an gerechnet, zur Unterzeichnung und anschliessend zur Annahme
offen.

(2) Die Regierungen können Parteien des Übereinkommens werden durch
(i) Unterzeichnung ohne Vorbehalt bezüglich der Annahme;
(ii) Unterzeichnung unter dem Vorbehalt der Annahme mit nachfolgender An-

nahme;
(iü) Annahme.

(3) Die Annahme ist durch Hinterlegung einer Annahmeurkunde bei dem
Büro zu bewirken. Das Büro hat alle Regierungen, die das Übereinkommen bereits
unterzeichnet oder angenommen haben, von jeder Unterzeichnung und Hinter-
legung einer Annahmeerklärung sowie von dem Zeitpunkt der Unterzeichnung
oder Hinterlegung in Kenntnis zu setzen.

Art. XV

(1) Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft,
an dem mindestens zehn Regierungen Parteien des Übereinkommens geworden
sind, von denen fünf Regierungen von Staaten sein müssen, die je mindestens
500000 BRT Tankertonnage besitzen.

(2) a) Das in Absatz l vorgesehene Datum des Inkrafttretens gilt für alle
Regierungen, die das Übereinkommen ohne Vorbehalt der Annahme unterzeich-
net oder es vor diesem Tage angenommen haben. Für die Regierungen, die das
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Übereinkommen an diesem Tage oder später annehmen, tritt das Übereinkom-
men drei Monate nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Annahmeerklärung
der betreffenden Regierung in Kraft.

b) Das Büro hat alle Regierungen, die das Übereinkommen unterzeichnet
oder angenommen haben, möglichst bald von dem Zeitpunkt seines Inkrafttre-
tens in Kenntnis zu setzen.

Art. XVI

(1) Auf Antrag einer Vertragschliessenden Regierung sind Änderungsvor-
schläge zu diesem Übereinkommen durch das Büro allen Vertragschliessenden
Regierungen zur Prüfung vorzulegen.

(2) Jeder den Vertragschliessenden Regierungen nach Absatz l zur Prüfung
übermittelte Änderungsvorschlag gilt als von sämtlichen Regierungen angenom-
men und tritt sechs Monate nach der Mitteilung in Kraft, sofern nicht eine der
Vertragschliessenden Regierungen spätestens zwei Monate vor Ablauf dieses
Zeitraums erklärt, dass sie der Änderung nicht zustimmt.

(3) a) Auf Antrag eines Drittels der Vertragschliessenden Regierungen hat
das Büro eine Konferenz der Vertragschliessenden Regierungen zur Prüfung von
Änderungsvorschlägen einzuberufen,

b) Jede auf einer solchen Konferenz mit Zweidrittelsmehrheit der vertretenen
Vertragschliessenden Regierungen angenommene Änderung ist durch das Büro
allen Vertragschliessenden Regierungen zur Annahme vorzulegen.

(4) Jede den Vertragschliessenden Regierungen nach Absatz 3 zur Annahme
vorgelegte Änderung tritt für alle Vertragschliessenden Regierungen mit Aus-
nahme derjenigen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung erklären, dass sie
dieser nicht zustimmen, zwölf Monate nach dem Tage in Kraft, an dem zwei
Drittel der Vertragschliessenden Regierungen die Änderung angenommen
haben.

(5) Jede Erklärung auf Grund dieses Artikels ist dem Büro schriftlich zu
übermitteln. Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen von dem Ein-
gang der Erklärung in Kenntnis zu setzen.

(6) Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen, die das Überein-
kommen unterzeichnet haben, von allen auf Grund dieses Artikels in Kraft tre-
tenden Änderungen unter Angabe des Zeitpunkts ihres Inkrafttretens in Kennt-
nis zu setzen.

Art.Xyil

(1) Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragschliessenden Regierung
nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Übereinkommens für die betreffende Regierung an gerechnet, jederzeit ge-
kündigt werden.

(2) Die Kündigung hat durch schriftliche Mitteilung an das Büro zu erfol-
gen. Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen von jeder Kündigung
und dem Tage ihres Eingangs in Kenntnis zu setzen.
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(3) Eine Kündigung wird zwölf Monate nach dem Tage ihres Eingangs bei
dem Büro oder nach Ablauf eines in der Mitteilung angegebenen längeren Zeit-
raums wirksam,

Art.XVIIl

(1) a) Jede Regierung kann bei der Unterzeichnung oder der Annahme dieses
Übereinkommens sowie jederzeit danach durch eine an das Büro gerichtete
schriftliche Mitteilung erklären, dass das Übereinkommen auf Gebiete, für deren
zwischenstaatliche Beziehungen sie verantwortlich ist, ausgedehnt werden soll.

b) Das Übereinkommen wird auf die in der Mitteilung genannten Gebiete
vom Tage des Eingangs der Mitteilung oder von einem anderen darin angegebe-
nen Zeitpunkt an ausgedehnt.

(2) a) Jede Vertragschliessende Regierung, die eine Erklärung nach Absatz l
dieses Artikels abgegeben hat, kann jederzeit nach Ablauf eines Zeitraums von
fünf Jahren, vom Zeitpunkt der Ausdehnung des Übereinkommens auf ein sol-
ches Gebiet an gerechnet, jederzeit dem Büro gegenüber schriftlich erklären, dass
die Ausdehnung des Übereinkommens auf die in der Mitteilung genannten Ge-
biete beendet sein soll.

b) Die Ausdehnung des Übereinkommens auf jedes in einer solchen Mittei-
lung genannte Gebiet endet nach Ablauf von zwölf Monaten oder eines längeren,
in der Mitteilung zu bezeichnenden Zeitraums nach dem Zeitpunkt des Eingangs
der Mitteilung bei dem Büro.

(3) Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen von der nach Ab-
satz l dieses Artikels erfolgten Ausdehnung des Übereinkommens auf weitere
Gebiete sowie von der Beendigung jeder derartigen Ausdehnung nach Absatz 2
in Kenntnis zu setzen; dabei ist in jedem Falle der Tag des Beginns oder der Be-
endigung der Ausdehnung anzugeben.

Art. XIX

(1) Im Falle eines Krieges oder sonstiger Feindseligkeiten kann eine Ver-
tragschliessende Regierung, die sich als kriegführende oder neutrale Macht als
betroffen betrachtet, dieses Übereinkommen für alle oder einzelne ihrer Gebiete
ganz oder zum Teil zeitweilig ausser Kraft setzen. Die betreffende Regierung hat
die zeitweilige Ausserkraftsetzung dem Büro sofort mitzuteilen.

(2) Die Regierung, die das Übereinkommen zeitweilig ausser Kraft setzt,
kann die Ausserkraftsetzung jederzeit beenden; sie muss sie auf jeden Fall be-
enden, sobald ihre Voraussetzungen nach Absatz l nicht mehr bestehen. Die
Beendigung ist dem Büro durch die betreffende Regierung sofort mitzuteilen.

(3) Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen von jeder auf Grund
dieses Artikels erfolgten zeitweiligen Ausserkraftsetzung des Übereinkommens
oder deren Beendigung in Kenntnis zu setzen.

Art. XX

Sobald dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, hat das Büro es beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen registrieren zu lassen.
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Art. XXI

Die Aufgaben des Büros werden von der Regierung des Vereinigten König-
reichs von Grossbritannien und Nordirland wahrgenommen, bis die Zwischen-
staatliche Beratende Maritime Organisation gebildet worden ist und die ihr auf
Grund des am 6.3.1948 in Genf unterzeichneten Übereinkommens übertragenen
Aufgaben übernimmt. Von diesem Zeitpunkt an werden die Aufgaben des Büros
von dieser Organisation wahrgenommen.

Anhang A

Verbotszonen

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Anhangs um-
fassen die Verbotszonen für Tanker das Seegebiet in einer Breite von 50 Seemeilen
von Land aus mit folgenden Ausnahmen :

a) Die Adriatischen Zonen
Im Adriatischen Meer erstrecken sich die Verbotszonen entlang der Küsten

von Italien und Jugoslawien bis zu einer Landentfcrnung von 30 Seemeilen mit
Ausnahme der Insel Vis. Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens
sind diese Zonen um je zwanzig Seemeilen zu verbreitern, sofern nicht beide
Regierungen vereinbaren, diese Massnahmen auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben. Wird eine solche Vereinbarung getroffen, so haben die genannten
Regierungen dem Büro spätestens drei Monate vor Ablauf des genannten Zeit-
raums von drei Jahren eine entsprechende Mitteilung zugehen zu lassen ; das Büro
hat alle Vertragschlicssenden Regierungen von dieser Vereinbarung in Kenntnis
zu setzen.

b) Die Nordseezone
Die Nordseezone erstreckt sich bis zu einer Landentfernung von 100 See-

meilen vor den Küsten folgender Staaten :
Belgien
Dänemark
Niederlande
Bundesrepublik Deutschland
Vereinigtes Königreich von Grossbritannien und Nordirland,

jedoch nicht weiter als bis zum Schnittpunkt der 100-Seemeilen-Grenze westlich
Jütland mit der 50-Seemeilen-Grenze vor der Küste Norwegens,

c) Die Atlantische Zone

Die Atlantische Zone wird von einer Linie begrenzt, die wie folgt verläuft :
Von einem Punkt auf dem Meridian von Grecnwich, der 100 Seemeilen nord-
nordöstlich von den Shetlandinseln liegt; von dort in westlicher Richtung ent-
lang dem 64. Breitenparallcl bis 10° West und dann weiter zu den Punkten
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60° N 14° W,
54° 30'N 30° W,
44°20'N 30° W,
48° N 14° W,

weiter entlang des 48.Breitenparallels bis zum Schnittpunkt mit der 50-See-
meilen-Grenze vor der französischen Küste.

Führen die Reisen nicht über die Grenzen der Atlantischen Zone hinaus und
sollen Häfen angelaufen werden, die nicht mit geeigneten Auffanganlagen für
Ölrückstände ausgerüstet sind, so endet die Atlantische Zone bei einer Landent-
fernung von 100 Seemeilen.

d) Die Australische Zone
Die Australische Zone erstreckt sich bis zu einer Landentfernung von 150

Seemeilen, mit Ausnahme des Gebietes vor der Nord- und Westküste des austra-
lischen Festlandes zwischen dem Punkt gegenüber der Thursday-Insel und dem
Schnittpunkt des 20.Breitenparallels mit der westaustralischen Küste.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 umfassen die Verbots-
zonenfür Nichttanker alle Seegebiete in einer Breite von 50 Seemeilen von Land
aus mit folgenden Ausnahmen :

a) Die Adriatischen Zonen
Innerhalb des Adriatischen Meeres erstrecken sich die Verbotszonen entlang

der Küsten von Italien und Jugoslawien bis zu einer Landentfernung von 20 See-
meilen mit Ausnahme der Insel Vis. Nach Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren
nach Inkrafttreten der Vorschriften für Nichttanker gemäss Artikel III Absatz 2
sind diese Zonen um weitere 30 Seemeilen zu verbreitern, sofern nicht beide Re-
gierungen vereinbaren, von einer solchen Verbreiterung zunächst abzusehen.
Wird eine solche Vereinbarung getroffen, so haben beide Regierungen dem Büro
spätestens drei Monate vor Ablauf dieses Zeitraums von drei Jahren eine ent-
sprechende Mitteilung zugehen zu lassen ; das Büro hat alle Vertragschliessenden
Regierungen von dieser Vereinbarung in Kenntnis zu setzen.

b) Nordsee und Atlantische Zone
Die Nordscczone und die Atlantische Zone erstrecken sich bis zu einer Land-

entfernung von 100 Seemeilen vor den Küsten folgender Staaten :
Belgien
Dänemark
Bundesrepublik Deutschland
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich von Grossbritannien und Nordirland,

jedochnichtweiter als bis zu dem Schnittpunkt der 100-Seemeilen-Grenze westlich
Jütland mit der 50-Seemeilen-Grenze vor der Küste Norwegens.

(3) a) Jede Vcrtragschliessende Regierung kann durch Abgabe einer ent-
sprechenden Erklärung vorschlagen,
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(i) jede vor der Küste eines ihrer Gebiete gelegene Zone einzuschränken,
(ii) jede derartige Zone bis auf höchstens 100 Seemeilen Landentfernung zu

erweitern.
Die vorgeschlagene Einschränkung oder Erweiterung tritt sechs Monate nach
Abgabe der Erklärung in Kraft, sofern nicht eine der Vertragschliessenden Re-
gierungen spätestens zwei Monate vor Ablauf dieses Zeitraums erklärt, dass ihre
Interessen entweder wegen der Nähe ihrer Küsten oder wegen des eigenen Schiffs-
verkehrs in dem betreffenden Gebiet berührt sind und dass sie der Einschränkung
oder Erweiterung nicht zustimmt,

b) Jede Erklärung auf Grund dieses Absatzes ist dem Büro schriftlich zur
Kenntnis zu bringen, das seinerseits alle Vertragschliessenden Regierungen von
dem Eingang der Erklärung in Kenntnis zu setzen hat.

Anhang B

Muster eines Öltagebuches1)

*) s. öltagebuchmuster des Anhangs B des revidierten Übereinkommens S. 282.
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Übersetzung aus dem französisch/englischen Originaltext

Internationales Übereinkommen zur Verhütung
der Verschmutzung der See durch Öl von 1954

einschliesslich der an der Konferenz von 1962 angenommenen Änderungen

Art.I

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke
(soweit der Zusammenhang nichts anderes erfordert) folgende Bedeutung:
«Das Büro» hat die in Artikel XXI festgelegte Bedeutung;
«ablassen» in bezug auf Öl oder ölhaltige Gemische bedeutet jedes Ablassen

oder Ausfliessen ohne Rücksicht auf seine Ursache;
«schweres Dieselöl» bedeutet Scbiffsdieselöl mit Ausnahme solcher Destillate,

bei denen bei der Untersuchung nach der A.S.T.M.-Standard-Methode
D. 86/59 mehr als 50 Volumen- % unterhalb 340° C destillieren ;

«Meile» bedeutet eine Seemeile von J852 Metern oder 6080 FUSS;
« Öl » bedeutet Rohöl, Heizöl, schweres Dieselöl und Schmieröl ; der Begriff « öl-

haltig» ist entsprechend auszulegen;
«ölhaltiges Gemisch» bedeutet ein Gemisch, das auf 1000000 Teile 100 oder

mehr Teile Öl enthält;
«Organisation» bedeutet die «Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-

organisation»;
«Schiff» bedeutet ein auf einer Seereise befindliches Seeschiff jeder Art ein-

schliesslich jedes Fahrzeugs, das Eigenantrieb hat oder von einem anderen
Schiff geschleppt wird ;

«Tankschiff» bedeutet ein Schiff, in dem der grössere Teil des Laderaumes für die
Beförderung flüssiger Bulkladungen gebaut oder hergerichtet ist, wenn es
keine andere Ladung als Öl in diesem Teil seines Laderaums befördert.
(2) im Sinne dieses Übereinkommens gelten als Hoheitsgebiete einer Ver-

tragsregierung das Hoheitsgebiet des Staates, dessen Regierung sie ist, sowie
jedes andere Hoheitsgebiet, für dessen internationale Beziehungen sie verant-
wortlich ist, und auf welches das Übereinkommen nach Artikel XVIII erstreckt
wird.

Art, II

(1) Dieses Übereinkommen findet auf Schiffe Anwendung, die im Hoheits-
gebiet einer Vertragsregierung registriert sind, und auf nichtregistrierte Schiffe,
welche die Staatszugehörigkeit einer Vertragspartei haben ; ausgenommen sind :
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a) Tankschiffe von weniger als 150 Bruttoregistertonnen und andere Schiffe
von weniger als 500 Bruttoregistertonnen, jedoch mit der Massgabe, dass
jede Vertragsregicrung, soweit zweckmässig und durchführbar, dafür Sorge
trägt, dass das Übereinkommen auch auf diese Schiffe Anwendung findet,
wobei ihre Grosse, ihr Verwendungszweck und der für ihren Antrieb be-
nutzte Treibstoff zu berücksichtigen sind ;

b) Schiffe, die dem Walfang dienen, wenn sie tatsächlich hierfür eingesetzt sind ;
c) Schiffe, die auf den Grossen Seen Nordamerikas und deren Verbindungs-

und Nebengewässem Östlich bis zum unteren Ausgang der Sankt-Lambert-
Schleuse bei Montreal in der Provinz Quebec, Kanada, verkehren und dort
tatsächlich eingesetzt sind ;

d) Kriegsschiffe und Schiffe, die als Hilfsschiffe im Dienst der Seestreitkräfte
eingesetzt sind.
(2) Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, geeignete Massnahmen zu tref-

fen, um sicherzustellen, dass, soweit zweckmässig und durchführbar, auf die in
Absatz l Buchstabe d bezeichneten Schiffe Vorschriften angewendet werden, die
denjenigen dieses Übereinkommens gleichwertig sind,

Art. III

Vorbehaltlich der Artikel IV und V
a) ist es Tankschiffen, auf welche dieses Übereinkommen Anwendung findet,

verboten, innerhalb der in Anlage A des Übereinkommens aufgeführten
Verbotszonen Öl oder ölhaltige Gemische abzulassen;

b) dürfen andere Schiffe als Tankschiffe, auf welche dieses Übereinkommen
Anwendung findet, Öl oder ölhaltige Gemische nur in möglichst weiter Ent-
fernung von der Küste ablassen. Nach Ablauf von drei Jahren, nachdem das
Übereinkommen in bezug auf das für ein Schiff gemäss Artikel II Absatz l
zuständige Hoheitsgebiet in Kraft getreten ist, findet Buchstabe a auch auf
andere Schiffe als Tankschiffe Anwendung, jedoch mit der Massgabc, dass
das Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen von solchen Schiffen nicht
verboten ist, wenn das Schiff sich auf der Reise nach einem Hafen befindet,
der nicht mit den in Artikel Vili genannten Anlagen für andere Schiffe als
Tankschiffe ausgestattet ist ;

c) ist das Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischenf ür Schiffe von 20000 und
mehr ßruttoregistertonnen, auf welche dieses Übereinkommen Anwendung
findet und für die der Bauauftrag an oder nach dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Bestimmung erteilt wurde, verboten. Ist jedoch der Kapitän
der Auffassung, dass es infolge besonderer Umstände unzweckmässig oder
undurchführbar ist, Öl oder ölhaltige Gemische an Bord zu behalten, so
können sie ausserhalb der in Anlage A bezeichneten Verbotszonen abgelas-
sen werden. Die Gründe für ein solches Ablassen sind der Vertragsregierung
des Hoheitsgebiets, das für das Schiff gemäss Artikel II Absatz l zuständig
ist, zu melden. Die Vertragsregierungen haben der Organisation mindestens
einmal jährlich über derartiges Ablassen ausführlich Bericht zu erstatten.
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Art. IV

Artikel III findet keine Anwendung auf
a) das Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen aus einem Schiff aus Grün-

den der Schiffssicherheit, zur Verhütung einer Beschädigung von Schiff oder
Ladung oder zur Rettung von Menschenleben auf See;

b) das Ausfliessen von Öl oder ölhaltigen Gemischen infolge einer Beschädi-
gung des Schiffes oder unvermeidbarer Leckagen, sofern nach Eintritt des
Schadensfalls oder Feststellung der Leckage alle angemessenen Vorsichts-
massnahmcn getroffen worden sind, um das Ausfliessen zu verhüten oder
einzuschränken ;

c) das Ablassen von Ölrückständen, die bei Heiz- oder Schmicrölreinigungen
oder -klärungen anfallen, vorausgesetzt, dass das Ablassen soweit wie mög-
lich von der Küste entfernt erfolgt.

Art. V

Artikel II findet keine Anwendung, wenn aus den Bilgen eines Schiffes ab-
gelassen werden

a) ölhaltige Gemische während eines Zeitabschnitts von 12 Monaten nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens für das Hoheitsgebiet, das für das
Schiff gemäss Artikel II Absatz l zuständig ist,

b) nach Ablauf des genannten Zeitabschnitts ölhaltige Gemische, die lediglich
Schmieröl enthalten und aus den Maschinenräumen ausgelaufen oder ge-
leckt sind.

Art. VI

(1) Verstösse gegen die Artikel 111 und LX stellen Zuwiderhandlungen dar,
die nach dem Recht des Hoheitsgebiets, das für ein Schiff gemäss Artikel II Ab-
satz l zuständig ist, strafbar sind.

(2) Die Strafen, welche das Recht eines Hoheitsgebiets einer Vertragsregie-
rung für das unerlaubte Ablassen von Öl oder ölhaltigen Gemischen ausserhalb
des Küstenmeeres des betreffenden Gebiets vorsieht, müssen hinreichend schwer
sein, um vom unerlaubten Ablassen abzuschrecken ; sie dürfen nicht geringer sein
als die Strafen, die nach dem Recht dieses Hoheitsgebiets für die gleichen Zu-
widerhandlungen innerhalb des Küstenmeeres verhängt werden können.

(3) Jede Vertragsregierung hat der Organisation über die für jede Zuwider-
handlung jeweils verhängte Strafe Bericht zu erstatten.

Art. VII

(1) Zwölf Monate, nachdem dieses Übereinkommen in bezug auf das für
ein Schiff gemäss Artikel II Absatz l zuständige Hoheitsgebiet in Kraft getreten
ist, muss dieses Schiff so ausgerüstet sein, dass, soweit zweckmassig und durch-
führbar, das Eindringen von Heizöl oder schwerem Dieselöl in die Bilgen ver-
hindert wird, sofern nicht durch wirksame Vorkehrungen sichergestellt ist, dass
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das in den Bilgen befindliche Öl nicht entgegen diesem Übereinkommen abge-
lassen wird.

(2) Es ist nach Möglichkeit zu vermeiden, dass Wasserballast in Heizöltanks
mitgeführt wird.

Art. VIII

(1) Jede Vertragsregierung hat durch geeignete Massnahmen die Errichtung
folgender Anlagen zu fördern :

a) entsprechend dem Bedarf der sie anlaufenden Schiffe sind die Häfen mit
geeigneten Anlagen zu versehen, die es ohne unangemessene Verzögerung
für die Schiffe ermöglichen, Rückstände und ölhaltige Gemische aufzuneh-
men, die an Bord von Schiffen mit Ausnahme von Tankschiffen zurückblei-
ben, nachdem der überwiegende Teil des Wassers dem Gemisch entzogen
word en ist;

b) Ölladeplätze sind mit geeigneten Anlagen zu versehen, um Rückstände und
ölhaltige Gemische aufzunehmen, wie sie entsprechend auf Tankschiffen an-
fallen;

c) Häfen, in denen Schiffsreparaturen ausgeführt werden, sind mit geeigneten
Anlagen zu versehen, um Rückstände und Ölhaltige G emische aufzunehmen,
wie sie entsprechend auf zur Reparatur anlaufenden Schiffen anfallen.

(2) Jede Vertragsregierung bestimmt diejenigen Häfen und Ölladeplätze in
ihren Hoheitsgebieten, die für die Zwecke des Absatzes l Buchstaben a, b und c
geeignet sind.

(3) Bezüglich des Absatzes l hat jede Vertragsregierung der Organisation
zwecks Weiterleitung an die betroffene Vertragsregierung über alle Fälle zu
berichten, in denen diese Anlagen für unzureichend erachtet werden.

Art. IX

(1) Von den Schiffen, aufweiche dieses Übereinkommen Anwendung findet,
haben alle Schiffe, die öl zum Antrieb verwenden, und alle Tankschiffe, ein 01-
tagebuch nach dem Muster des Anhangs B zu führen; es wird entweder als Teil
des amtlich vorgeschriebenen Schiffstagebuches oder gesondert geführt.

(2) Das öltagebuch ist immer dann zu ergänzen, wenn eine der nachstehen-
den Massnahmen an Bord des Schiffes durchgeführt wird:

a) Füllen der Ladetanks mit Ballastwasser und Lenzen des Ballastwassers auf
Tankschiffen;

b) Reinigung der Ladetanks auf Tankschiffen;
c) Absetzen in Setztanks und Lenzen von Wasser auf Tankschiffen;
d) Abgabe von Ölrückständen aus Setztanks und sonstigen Sammelstellen auf

Tankschiffen;
e) Füllen der Bunkeröltanks mit Ballastwasser oder deren Reinigung während

der Reise auf anderen als Tankschiffen;
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f) Abgabe von Ölrückständen aus Bunkeröltanks und sonstigen Sammelstel-
len auf anderen als Tankschiffen;

g) ungewolltes oder durch aussergewöhnliche Umstände verursachtes Ablas-
sen oder Auslaufen von Öl auf Tank- und anderen Schiffen.
Im Falle eines solchen Ablassens oder Auslaufens von Öl oder ölhaltigen

Gemischen nach Artikel III Buchstabe c oder Artikel IV hat eine entsprechende
Eintragung mit Angabe der Gründe und Umstände des Ablassens oder Auslau-
fens im Öltagebuch zu erfolgen.

(3) Jede der in Absatz 2 bezeichneten Massnahmen ist sogleich vollständig in
das Öltagebuch einzutragen, so dass alle diesbezüglichen Eintragungen auf dem
laufenden Stand sind. Jede Seite des Buches ist von dem für die betreffenden
Massnabmen verantwortlichen Offizier oder Offizieren und, wenn das Schiff be-
mannt ist, von dem Kapitän des Schiffes zu unterzeichnen. Die schriftlichen Ein-
tragungen in dem Öltagebuch werden in einer Amtssprache des für das Schiff
gemäss Artikel R Absatz l zuständigen Hoheitsgebiets oder in englischer oder
französischer Sprache vorgenommen.

(4) Die Öltagebücher sind so aufzubewahren, dass sie bei einer Überprüfung
zu jeder angemessenen Zeit leicht zugänglich sind; ausser bei unbemannten ge-
schleppten Schiffen sind sie an Bord aufzubewahren. Nach der letzten Eintragung
müssen sie zwei Jahre lang aufbewahrt werden.

(5) Die für die einzelnen Hoheitsgebiete einer Vertragsregierung zuständigen
Behörden können auf jedem Schiff, auf welches dieses Übereinkommen Anwen-
dung findet, während des Aufenthalts in einem Hafen des betreffenden Hoheits-
gebiets das nach diesem Artikel zu führende Öltagebuch überprüfen, daraus ge-
naue Abschriften jeder Eintragung fertigen und die Richtigkeit dieser Abschrif-
ten vom Kapitän bescheinigen lassen. Jede so gefertigte und vom Kapitän als
richtig bescheinigte Abschrift ist in Gerichtsverfahren als Beweismittel Für die
in der Eintragung angegebenen Tatsachen zuzulassen. Alle in diesem Artikel
vorgesehenen Massnahmen sind von den zuständigen Behörden so schnell wie
möglich und ohne Verzögerung für das Schiff durchzuführen.

Art.X

(1) Jede Vertragsregierung kann die Tatsachen, aus denen hervorgeht, dass
ein Schiff gegen eine Bestimmung dieses Übereinkommens verstossen hat, auf
schriftlichem Wege der Regierung des für das Schiff gemäss Artikel II Absatz l
zuständigen Hoheitsgebiets ohne Rücksicht darauf mitteilen, wo die angebliche
Zuwiderhandlung begangen wurde. Sofern es möglich ist, haben die zuständigen
Behörden der erstgenannten Regierung dem Kapitän des Schiffes die angebliche
Zuwiderhandlung zu notifizieren.

(2) Die Regierung, der diese Tatsachen mitgeteilt worden sind, hat den Sach-
verhalt alsbald zu prüfen und kann die mitteilende Regierung um weitere und
genauere Einzelheiten über die angebliche Zuwiderhandlung ersuchen. Gelangt
die derart unterrichtete Regierung zu der Auffassung, dass genügend Beweise
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vorliegen, um auf Grund ihrer Rechtsvorschriften eine Strafverfolgung des ver-
antwortlichen Reeders oder Kapitäns einzuleiten, so hat sie dafür zu sorgen, dass
die Verfolgung baldmöglichst stattfindet, und sowohl die mitteilende Regierung
als auch die Organisation von dem Ergebnis des Verfahrens za benachrichtigen.

Art. XI

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens dürfen nicht so ausgelegt wer-
den, als beeinträchtigten sie die Befugnisse einer Vertragschliessenden Regierung,
innerhalb ihrer Hoheitsgewalt Massnahmen bezüglich der in diesem Überein-
kommen behandelten Sachgebiete zu treffen, oder als erweiterten sie die Hoheits-
gewalt einer Vertragschliessenden Regierung.

Art. XII

Jede Vertragschliessende Regierung hat dem Büro und dem zuständigen
Organ der Vereinten Nationen zu übersenden :

a) den Wortlaut der in ihren Gebieten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Anordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung dieses Überein-
kommens;

b) alle amtlichen Berichte oder Zusammenfassungen amtlicher Berichte
über die bei der Anwendung dieses Übereinkommens gesammelten Erfahrungen,
sofern nicht diese Berichte oder Zusammenfassungen nach Auffassung der be-
treffenden Regierung vertraulicher Natur sind.

Art. XIII

Jede Streitigkeit zwischen Vertragschliessenden Regierungen über die Aus-
legung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht im Verhandlungs-
wege beigelegt werden kann, ist auf Antrag einer der Parteien dem Internationa-
len Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, es sei denn, dass die streitenden
Parteien übereinkommen, den Fall einer Schiedsimtanz vorzulegen,

Art. XIV

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Dauer von drei Monaten, vom heu-
tigen Tage an gerechnet, zur Unterzeichnung und sodann zur Annahme auf.

(2) Vorbehaltlich des Artikels XV können die Regierungen von Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen oder ihrer Sonderorganisationen sowie die Ver-
tragsparteien der Satzung des Internationalen Gerichtshofs Vertragsparteien
dieses Übereinkommens werden,

a) indem sie es ohne Vorbehalt der Annahme unterzeichnen ;
b) indem sie es vorbehaltlich der Annahme unterzeichnen und später anneh-

men; oder
c) indem sie es annehmen.
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(3) Die Annahme erfolgt durch Hinterlegung einer Annahmeurkunde bei
dem Büro; dieses setzt alle Regierungen, die das Übereinkommen bereits unter-
zeichnet oder angenommen haben, von jeder Unterzeichnung und Hinterlegung
einer Annahmeurkunde sowie von dem Zeitpunkt der Unterzeichnung oder
Hinterlegung in Kenntnis.

Art. XV

(1) Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft,
an dem mindestens zehn Regierungen Parteien des Übereinkommens geworden
sind, von denen fünf Regierungen von Staaten sein müssen, die je mindestens
500000 BRT Tankertonnage besitzen.

(2) a) Das in Absatz l vorgesehene Datum des Inkrafttretens gilt für alle
Regierungen, die das Übereinkommen ohne Vorbehalt der Annahme unter-
zeichnet oder es vor diesem Tage angenommen haben. Für die Regierungen, die
das Übereinkommen an diesem Tage oder spater annehmen, tritt das Überein-
kommen drei Monate nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Annahme-
erklärung der betreffenden Regierung in Kraft.

b) Das Büro hat alle Regierungen, die das Übereinkommen unterzeichnet
oder angenommen haben, möglichst bald von dem Zeitpunkt seines Inkraft-
tretens in Kenntnis zu setzen.

Art. XVI

(1) a) Dieses Übereinkommen kann mit Zustimmung aller Vertragsregierun-
gen geändert werden.

b) Auf Antrag einer Vertragsregierung teilt die Organisation einen Än-
derungsvorschlag allen Vertragsregierungen zur Prüfung und Annahme
nach Massgabe dieses Absatzes mit.

(2) a) Eine Änderung dieses Übereinkommens kann der Organisation jeder-
zeit von einer Vertragsregierung vorgeschlagen werden; nimmt die
Versammlung der Organisation einen solchen Vorschlag auf Grund
einer mit Zweidrittelmehrheit angenommenen Empfehlung des Schiffs-
sicherheitsausschusses der Organisation mit Zweidrittelmehrheit an, so
leitet ihn die Organisation allen Vertragsregierungen zur Annahme zu.

b) Jede derartige Empfehlung des Schiffssicherheitsausschusses ist von der
Organisation allen Vertragsregierungen mindestens sechs Monate vor
dem Zeitpunkt zur Prüfung zu übermitteln, zu dem sie von der Ver-
sammlung geprüft wird.

(3) a) Auf Antrag eines Drittels der Vertragsregierungen beruft die Organi-
sation jederzeit eine Konferenz der Regierungen zur Prüfung der von
einer Vertragsregierung vorgeschlagenen Änderungen dieses Überein-
kommens ein.

b) Jede Änderung, welche die Vertragsregierungen auf einer solchen Kon-
ferenz mit Zweidrittelmehrheit annehmen, wird von der Organisation
allen Vertragsregierungen zur Annahme übermittelt.
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(4) Eine den Vertragsregierungen nach Absatz 2 oder 3 zur Annahme zuge-
leitete Änderung tritt zwölf Monate nach dem Tag, an dem zwei Drittel der Ver-
tragsregierungen die Änderung angenommen haben, für alle Vertragsregierungen
mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die vor Inkrafttreten der Änderung erklären,
dass sie dieselbe nicht annehmen.

(5) Bei der Annahme einer Änderung kann die Versammlung mit Zwei-
drittelmehrheit unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicherheitsaus-
schuss vertretenen Regierungen und vorbehaltlich der Zustimmung von zwei
Dritteln der Vertragsregierungen dieses Übereinkommens oder aber eine nach
Absatz 3 einberufene Konferenz mit Zweidrittelmehrheit feststellen, dass ange-
sichts der dieser Änderung zukommenden Bedeutung jede Vertragsregierung, die
eine Erklärung nach Absatz 4 abgibt und die Änderung nicht binnen zwölf Mona-
ten nach ihrem Inkrafttreten annimmt, nach Ablauf dieser Frist als Vertrags-
partei ausscheidet.

(6) Die Organisation teilt allen Vertragsregierungen jede auf Grund dieses
Artikels in Kraft tretende Änderung sowie den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
mit.

(7) Jede auf Grund dieses Artikels erfolgende Annahme oder Erklärung ist
der Organisation schriftlich zu notifizieren; diese notifiziert allen Vertrags-
regierungen den Eingang der Annahme oder Erklärung.

Art. XVII

(1) Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragschliessenden Regierung
nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Übereinkommens für die betreffende Regierung an gerechnet, jederzeit ge-
kündigt werden.

(2) Die Kündigung hat durch schriftliche Mitteilung an das Büro zu erfolgen.
Das Büro hat alle Vertragschliessenden Regierungen von jeder Kündigung und
dem Tage ihres Eingangs in Kenntnis zu setzen.

(3) Eine Kündigung wird zwölf Monate nach dem Tage ihres Eingangs bei
dem Büro oder nach Ablauf eines in der Mitteilung angegebenen längeren Zeit-
raums wirksam.

Art. XVIII

(1) a) Die Vereinten Nationen als Verwaltungsmacht eines Hoheitsgebiets
oder jede für die internationalen Beziehungen eines Hoheitsgebiets
verantwortliche Vertragsregierung treten mit diesem Hoheitsgebiet
sobald wie möglich in Konsultationen ein mit dem Ziel, dieses Überein-
kommen auf das betreffende Hoheitsgebiet zu erstrecken; sie können
jederzeit durch eine an das Büro gerichtete schriftliche Notifikation
erklären, dass das Übereinkommen auf das betreffende Hoheitsgebiet
erstreckt wird,

b) Dieses Übereinkommen wird auf das in der Notifikation bezeichnete
H oheitsgebiet vom Tag des Eingangs dieser Notifikation oder von einem
anderen darin angegebenen Tag an erstreckt.
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(2) a) Die Vereinten Nationen als Verwaltungsmacht eines Hoheitsgebiets
oder alle Vertragsregierungen, die eine Erklärung nach Absatz l ab-
gegeben haben, können jederzeit nach Ablauf von fünf Jahren nach
dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen auf ein Hoheitsgebiet
erstreckt wurde, nach Konsultierung des betreffenden Hoheitsgebiets
durch eine an das Büro gerichtete schriftliche Notifikation erklären,
dass das Übereinkommen auf das in der Notifikation bezeichnete Ho-
heitsgebiet nicht mehr erstreckt wird.

b) Dieses Übereinkommen wird nach Ablauf eines Jahres, nachdem die
Notifikation dem Büro zugegangen ist, oder nach einem längeren, in der
Notifikation angegebenen Zeitabschnitt nicht mehr auf das in der Noti-
fikation bezeichnete Hoheitsgebiet erstreckt.

(3) Das Büro setzt alle Vertragsregierungen von der Erstreckung dieses
Übereinkommens auf ein Hoheitsgebiet gemäss Absatz l sowie von der Beendi-
gung einer solchen Erstreckung gemäss Absatz 2 in Kenntnis; hierbei gibt sie
jeweils den Zeitpunkt an, zu dem die Erstreckung beginnt oder endet.

Art. XIX

(1) Im Falle eines Krieges oder sonstiger Feindseligkeiten kann eine Vertrag-
schliesscnde Regierung, die sich als kriegführende oder neutrale Macht als be-
troffen betrachtet, dieses Übereinkommen für alle oder einzelne ihrer Gebiete
ganz oder zum Teil zeitweilig ausser Kraft setzen. Die betreffende Regierung hat
die zeitweilige Ausserkraftsetzung dem Büro sofort mitzuteilen.

(2) Die Regierung, die das Übereinkommen zeitweilig ausser Kraft setzt,
kann die Ausserkraftsetzung jederzeit beenden ; sie muss sie auf jeden Fall beenden,
sobald ihre Voraussetzungen nach Absatz l nicht mehr bestehen. Die Beendigung
ist dem Büro durch die betreffende Regierung sofort mitzuteilen,

(3) Das Büro hat alle Vcrtragschliessenden Regierungen von jeder auf Grund
dieses Artikels erfolgten zeitweiligen Ausserkraftsetzung des Übereinkommens
oder deren Beendigung in Kenntnis zu setzen.

Art. XX

Sobald dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, hat das Büro es beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen registrieren zu lassen.

Art. XXI

Die Aufgaben des Büros werden von der Regierung des Vereinigten König-
reichs von Grossbritannien und Nordirland wahrgenommen, bis die Zwischen-
staatliche Beratende Maritime Organisation gebildet worden ist und die ihr auf
Grund des am 6. März 1948 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über-
tragenen Aufgaben übernimmt. Von diesem Zeitpunkt an werden die Aufgaben
des Büros von dieser Organisation wahrgenommen.
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Anhang A

Verbotszonen

(1) Alle Seegebiete innerhalb von 50 Meilen vom nächstgelegenen Land aus
sind Verbotszonen.

Im Sinne dieser Anlage hat der Ausdruck vom nächstgelegenen Land aus die
Bedeutung «von der Grundlinie aus, von der aus das Küstenmeer des betreffen-
den Hoheitsgebiets nach Massgabe des Genfer Übereinkommens von 1958 über
das Küstenmeer und die Anschlusszone bestimmt wird».

(2) Die folgenden Seegebiete, soweit sie sich weiter als 50 Meilen vom nächst-
gelegenen Land aus erstrecken, gelten gleichfalls als Verbotszonen:

a) Pazifischer Ozean
Westfcanadische Zone
Die westkanadische Zone erstreckt sich entlang der Westküste von Kanada
in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen Land aus.

b) Nordatlantischer Ozean,
Nordsee und Ostsee

i) Nordwestatlantische Zone
Die nordwestatlantische Zone umfasst die Seegebiete innerhalb einer
Linie, die von 38°47' nördlicher Breite, 73°43' westlicher Länge bis
39° 58'nördlicher Breite, 68° 34' westlicher Länge, dann bis 42° 05'nörd-
licher Breite, 64° 37' westlicher Länge und dann entlang der Ostküste von
Kanada in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen Land
aus verläuft.

Ü) Isländische Zone
Die isländische Zone erstreckt sich entlang der Küste von Island in
einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen Land aus.

iü) Norwegische, Nord- und Ostseezone
Die norwegische und Nord- und Ostseezone erstreckt sich entlang der
Küste von Norwegen in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächst-
gelegenen Land aus und umfasst die gesamte Nord- und Ostsee und
deren Buchten.

iv) Nordostatlantische Zone
Die nordostatlantische Zone umfasst die Seegebiete innerhalb einer
Linie, die zwischen folgenden Punkten verläuft :
Breite
62° Nord
64° Nord
64° Nord
60° Nord

Länge
2° Ost
00°;
10° West
14° West;
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Breite Länge
54° 30'Nord 30° West
53° Nord 40° West;
44° 20'Nord 40° West
44°20'Nord 30° West;
46° Nord 20° West,
dann in Richtung Kap Finisterre zum Schnittpunkt mit der 50-Meilen-
Grenze,

v) Spanische Zone
Die spanische Zone umfasst die Gebiete des Atlantischen Ozeans ent-
lang der Küste von Spanien in einer Entfernung von 100 Meilen vom
nächstgclegenen Land aus und gilt von dem Tag an, an dem dieses
Übereinkommen für Spanien in Kraft tritt.

vi) Portugiesische Zone
Die portugiesische Zone umfasst das Gebiet des Atlantischen Ozeans
entlang der Küste Portugals in einer Entfernung von 100 Meilen vom
nächstgelegenen Land aus und gi It von dem Tag an, an dem dieses Über-
einkommen für Portugal in Kraft tritt.

c) Mittelmeer und Adriatisches Meer
Mittelmeer- und Adriatische Zone
Die Mittelmeer- und Adriatische Zone umfasst die Seegebiete entlang den
Küsten aller Hoheitsgebiete, die an das Mittelmeer und das Adriatische
Meer grenzen, in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen
Land aus; sie gilt für jedes dieser Hoheitsgebiete von dem Tag an, an dem
dieses Übereinkommen für das betreffende Gebiet in Kraft tritt.

d) Schwarzes und Asowsches Meer
Schwarze- und Asowsche- Meer-Zone
Die Schwarze- und Asowsche-Meer-Zone umfasst die Seegebiete entlang den
Küsten aller Hoheitsgebiete, die an das Schwarze und Asowsche Meer gren-
zen, in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen Land aus; sie
gilt für jedes dieser Hoheitsgebiete von dem Tag an, an dem dieses Überein-
kommen für das betreffende Gebiet in Kraft tritt. Hierbei wird unterstellt,
dass das Schwarze und das Asowsche Meer insgesamt von dem Tag an Ver-
botszone werden, an dem dieses Übereinkommen für Rumänien und die
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in Kraft tritt.

e) Rotes Meer
Rote-Meer-Zone
Die Rote-Meer-Zone umfasst die Seegebiete entlang den Küsten aller
Hoheitsgebiete, die an das Rote Meer grenzen, in einer Entfernung von
100 Meilen vom nächstgelcgenen Land aus; sie gilt für jedes dieser Hoheits-
gebiete von dem Tag an, an dem dieses Übereinkommen für das betreffende
Gebiet in Kraft tritt.
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f) Persischer Golf

i) Kuwait-Zone
Die Kuwait-Zone umfasst das Seegebiet entlang der Küste von Kuwait
in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelegenen Land aus.

ii) Saudiarabische Zone
Die saudiarabische Zone umfasst das Seegebiet entlang der Küste von
Saudi-Arabien in einer Entfernung von 100 Meilen vom nächstgelege-
nen Land aus ; sie gilt von dem Tag an, an dem dieses Übereinkommen
für Saudi-Arabien in Kraft tritt.

g) Arabisches Meer,
Golf von Bengalen und Indischer Ozean

i) Arabische-Meer-Zone
Die Arabische-Meer-Zone umfasst die Seegebiete innerhalb einer Linie,
die zwischen folgenden Punkten verläuft:
Breite Länge
23° 33'Nord 68° 20'Ost
23°33'Nord 67°30'Ost;
22° Nord 68° Ost
20° Nord 70° Ost;
18°55'Nord 72° Ost
15°40'Nord 72°42'Ost;
8° 30' Nord 75° 48' Ost
7» 10'Nord 76°50'Ost;
7° 10'Nord 78° 14'Ost
9°06'Nord 79°32'Ost;
sie gilt von dem Tag an, an dem dieses Übereinkommen für Indien in
Kraft tritt,

ii) Küstenzone des Golfs von Bengalen
Die Küstenzone des Golfs von Bengalen umfasst die Seegebiete zwi-
schen dem nächstgelegenen Land und einer Linie, die zwischen folgen-
den Punkten verläuft :
Breite Länge
10° 15'Nord 80" 50'Ost
14°30'Nord 81°38' Ost;
20° 20'Nord 88° 10'Ost
20°20'Nord 89° Ost;
sie gilt von dem Tag an, an dem dieses Übereinkommen für Indien in
Kraft tritt.

iii) Madagassische Zone
Die madagassische Zone umfasst das Seegebiet entlang der Küste von
Madagaskar westlich der Längenkreise von Kap d'Ambre im Norden
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und Kap St. Maria im Süden in einer Entfernung von 100 Meilen vom
nächstgelegenen Land aus und entlang der Küste von Madagaskar öst-
lich der genannten Längenkreise in einer Entfernung von 150 Meilen
vom nächst gelegenen Land aus ; sie gilt von dem Tag an, an dem dieses
Übereinkommen für Madagaskar in Kraft tritt.

h) Australien

Australische Zone
Die australische Zone umfasst das Seegebiet entlang den Küsten von Austra-
lien in einer Entfernung von 150 Meilen vom nächstgelegenen Land ans, mit
Ausnahme des Gebiets vor der Nord- und Westküste des australischen Fest-
lands zwischen dem Punkt gegenüber der Thursday-Insel und dem Schnitt-
punkt des 20. Breitenkreises mit der westaustralischen Küste.

(3) a) Jede Vertragsregierung kann durch Abgabe einer entsprechenden Er-
klärung vorschlagen,

i) jede vor der Küste eines ihrer Hoheitsgebiete gelegene Zone einzu-
schränken,

ii) jede derartige Zone auf höchstens ] 00 Meilen vom nächstgelegenen
Land aus zu erweitern ;

die Einschränkung oder Erweiterung tritt sechs Monate nach Abgabe
der Erklärung in Kraft, sofern nicht eine Vertragsregierung spätestens
zwei Monate vor Ablauf dieser Frist erklärt, dass nach ihrer Auffassung
das Leben der Vögel bedroht ist und schädliche Wirkungen auf Fische
und die ihnen als Nahrung dienenden Lebewesen des Meeres zu erwar-
ten sind oder dass die Interessen der betreffenden Vertragsrcgierung
wegen der Nähe ihrer Küsten oder wegen des eigenen Schiffsverkehrs in
dem betreffenden Gebiet berührt werden, und dass sie daher der Ein-
schränkung oder Erweiterung nicht zustimmt.

b) Jede nach diesem Buchstaben erfolgende Erklärung ist der Organisation
schriftlich zu notifizieren; diese notifiziert ihrerseits allen Vertrags-
regierungen den Eingang der Erklärung.

(4) Die Organisation arbeitet einen Satz Karten aus, in denen die nach Ab-
satz 2 bestehenden Verbotszonen eingetragen sind, und gibt erforderlichenfalls
diesbezügliche Änderungen heraus.
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Anhang B
Muster eines Öltagebuches

I. Für Tanker

Datum dw Eintragung

a. Füllen der Ladetanks mit Ballast-
wasser bzw. Lenzen des Ballast-
wassers

1. Kennziffern der Tanks
2. Ölsorte, mit der die Tanks vorher ge-

füllt waren
3. Datum und Ort der Füllung mit Ballast-

Wasser
4. Datum und Zeit des Lenzens von Bal-

Jastwasser
5. Schiffsposition im Zeitpunkt der Ab-

gabe
6. Ungefähre Menge des ölverschmutzten

Wassers, das in die Setztanks gepumpt
wurde

7. Nummern der Setztanks

b. Reinigung der Ladetanks
8. Kennziffern der gereinigten Ladetanks
9. Ölsorte, mit welcher die Tanks vorher

gefüllt waren
10. Kennziffern der Setztanks, in welche

das Tankwaschwasser gepumpt wurde
11. Datum und Zeit der Reinigung

c. Absetzen in Setztanks und Lenzen
von Wasser

12. Kennziffern der Setztanks
13. Setzdauer (in Stunden)
14. Datum und Zeit des Lenzens von Wasser
15. Schiffsposition
16. Ungefähre Menge der Rückstände
17. Ungefähre Menge des abgegebenen

Wassers
d. Abgabe von Ölrückständen des

Schiffes aus Setztanks und sonstigen
Sammelstellen

18. Datum und Art der Abgabe
19. Schiffsposition im Zeitpunkt der Ab-

gabe
20. Sammelstellen des Schiffes und unge-

fähre Mengen

Unterschrift
des verantwortlichen Schiffsoffiziers:

Unterschrift des Kapitäns:

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739
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H. Für Nichttanker

Datum der Eintragung

a. Füllen der Bunkeröltanks mit Bal-
lastwasser bzw. deren Reinigung
während der Reise

2. Ölsorte, mit welcher die Tanks vorher
gefüllt waren

3. Datum und Ort der Füllung mit Bal-
lastwasser .

4. Datum und Zeit des Lenzens von Bal-
last- oder Tankwaschwasser

5. Schiffsposition im Zeitpunkt der Ab-
gabe . . . , , , , . . . , . .

6. Falls Separatoren verwendet wurden,
Angabe der Dauer ihrer Betriebszeit . .

7. Abgabe von an Bord verbliebenen 01-
rückständen
b. Abgabe von Ölrückständen des

Schiffes aus Bunkeröltanks und son-

9. Schiffsposition im Zeitpunkt der Ab-
gabe . . .

10. Samrnelstellen und ungefähre Mengen.

Unterschrift
des verantwortlichen Schiffsoffiziers:

Unterschrift des Kapitäns:

III. Für alle Schiffe

Datum der Eintragung

Ungewolltes oder durch aussergewöhnliche
Umstände verursachtes Ablassen oder Aus-
laufen von Öl

1 . Datum und Zeit des Vorfalles
2. Schiffsposition im Zeitpunkt des Vorfalles . .
3. Ungefähre Menge und Sorte des Öls
4. Umstände, die zum Ablassen oder Auslaufen

führten und allgemeine Bemerkungen . .

Unterschrift
des verantwortlichen Schiffsoffiziers:

Unterschrift des Kapitäns:

dodis.ch/32739dodis.ch/32739

http://dodis.ch/32739



